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Begrüßung 
Horst Herold 

Mit kriminaltechnischen Fragen beschäftigte sich das 
Bundeskriminalamt in einer Fachtagung vor ziemlich 
genau 21 Jahren im November 1957. Vergleicht man die 
Themen der damaligen Tagung mit denen der heutigen, 
so wird der ungeheure Fortschritt der Kriminaltechnik in 
nur zwei Jahrzehnten deutlich. Die heute geübten oder in 
Einführung befindlichen Untersuchungs methoden , die 
Verwendung des Computers in allen Bereichen der Kri
minaltechnik, die Forschungsvorhaben der" Mustererken
nung, die Automation von Massendaten oder etwa die 
Elektronisierung des gesamten Gebiets der Daktylosko
pie wären damals schlechthin unvorstellbar gewesen. 
Hätte ein Beteiligter es damals gewagt, die heutigen The
men anzuschneiden, er wäre sicherlich als Utopist abge
tan oder in den Bereich des Unseriösen verwiesen wor
den. Deshalb möchte ich heute davor warnen, Zukunfts
pläne und -ziele, die in dieser Arbeitstagung erneut 
formuliert werden, als nicht realisierbar oder nicht er
reichbar oder gar als utopisch zu bezeichnen. Die Polizei 
ist verpflichtet, den beschleunigten technischen und tech
nologischen Fortschritt für das Ermittlungsverfahren zu 
nutzen und dabei in ihren Konzeptionen weit in die Zu
kunft vorauszugreifen. Gemessen an den wissenschaftli
chen und technischen Möglichkeiten unserer Zeit steht 
die Entwicklung der Kriminaltechnik erst am Anfang. 
Leider hat die bisherige Technisierung der polizeilichen 
Arbeitsweisen noch keinen entscheidenden Vorteil ge
genüber dem Verbrechen erreicht. Denn fast parallel zu 
unseren Anstrengungen ist die Intellektualisierung, Inter
nationalisierung und Organisiertheit des Verbrechens ge
wachsen. 

Mit dem notwendigen weiteren Ausbau der Kriminaltech
nik verbessert die Polizei die Chancen zur präziseren und 
rascheren Tataufklärung. Zugleich aber erfüllt sie einen 
gesellschaftlichen Auftrag: Mit Hilfe wissenschaftlich 
überprüfbarer Sachbeweise leistet sie einen immer be
deutsamer werdenden rechtsstaatlichen Beitrag zur 
Transparenz und Nachprüfbarkeit und damit zur Verob
jektivierung der Urteilsfindung im Strafprozeß. 

Dabei ist sich die Polizei der Gefahren und Grenzen tech
nischer Entwicklungen durchaus bewußt. Deshalb trifft 
sie zugleich alle Vorkehrungen, den Fortschritt in strikter 
Übereinstimmung mit den Grundrechten der Verfassung 
zu halten. 

Im Sinne solcher Leitlinien, die in der Entwicklung selbst 
begründet sind, darf ich Sie alle, meine Damen und Her
ren, zur diesjährigen Tagung d~s Bundeskriminalamtes 
herzlich begrüßen. Ich wünsche Ihnen, daß die folgenden 
Tage Ihnen Anregungen für unser gemeinsam erstrebtes 
Ziel vermitteln, die Innere Sicherheit zu festigen und zu 
erhalten. 

Herold, Horst, Dr. jur. 
Präsident des BKA seit 1971. 1953-1956 Staatsanwalt bei der Staatsan
waltschaft Nümberg-Fürth; anschließend Amtsgerichtsrat, ab 1957 Land
gerichts rat beim Landgericht Nümberg-Fürth; ab 1964 Leiter der Krimi
mupolizei Nümberg, 1967-1971 Polizeipräsident in Nürnberg. Veröffent
lichungen u. a. zu polizeilichen und kriminalpolitischen Fragen, insbes. 
unter den Aspekten Organisation, Kriminalgeographie und Datenverarbei
tung. 
Thaerstraße 11, 6200 Wiesbaden 
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Eröffnungsansprache 
Gerhart Rudolf Baum 

Ich freue mich, die diesjährige Arbeitstagung im Bundes
kriminalamt eröffnen zu können. Damit setze ich gern ei
ne schon Tradition gewordene Übung meiner Amtsvor
gänger fort. Die Zusammensetzung des Teilnehmerkrei
ses zeigt mir, welche Beachtung diese Arbeitstagungen 
im In- und Ausland finden. 

Besonders freue ich mich über die rege Beteiligung der 
Justiz, denn die gewiß schwierige und verantwortungs
volle Aufgabe der Verbrechensbekämpfung erfordert en
ge Zusammenarbeit zwischen Justiz und Polizei. Weder 
Prestigegedanken noch Ressortegoismus helfen uns wei
ter. Erforderlich sind gegenseitiges Vertrauen, Koopera
tion, partnerschaftliches Verhalten. 

In diesem Geist besteht zwischen dem Bundesminister 
der Justiz und mir Übereinstimmung, daß der General
bundesanwalt seiner Ermittlungstätigkeit im Bereich ter
roristischer Gewaltkriminalität das von der Innenmini
sterkonferenz am 29. August 1978 beschlossene Polizei
konzept zugrundelegt. Der Generalbundesanwalt und ich 
werden sich künftig außerdem vor einer Auftragsertei
lung an das Bundeskriminalamt miteinander ins Beneh
men setzen. 

Das bedeutet keine Verwischung der durch unsere Rechts
ordnung festgelegten Zuständigkeiten und Verantwortun
gen. Die Gemeinsamkeit des Zieles muß aber auch bei 
Abgrenzungsschwierigkeiten stets im Auge behalten wer
den. Daß dies geschieht, zeigt uns die tägliche Praxis der 
Zusammenarbeit zwischen der Staatsanwaltschaft und 
der Polizei. Die bei der Verbrechensbekämpfung erreich
ten Erfolge wären ohne diese enge Zusammenarbeit nicht 
möglich gewesen! 

In der letzten Arbeitstagung hat von dieser Stelle Sieg
fried Buback zum Verhältnis Staatsanwaltschaft - Poli
zei gesprochen. Er schloß mit den Worten: »Nur 
gemeinsam« - und damit meinte er Staatsanwaltschaft 
und Polizei - »können wir unsere Aufgabe erfüllen und 
uns gegen Angriffe und Verdächtigungen, an denen es 
auch in Zukunft nicht fehlen wird, behaupten.« 

Er wußte, daß die Arbeit der Sicherheitsbehörden in ei
nem demokratischen Rechtsstaat immer besonders kri
tisch betrachtet wird. Mehr denn je sind sich die Bürger 

ihrer Rechte und Freiheiten bewußt, weniger denn je sind 
sie bereit, der Staatsgewalt ohne weiteres und unkritisch 
zu vertrauen. Betroffene, Unbeteiligte, Journalisten prü
fen kritisch, ob die notwendige Befugnis zum Eingreifen 
vorlag, ob die eingesetzten polizeilichen Mittel gerecht
fertigt waren und ob die Art und Weise des Vorgehens 
zulässig und angemessen war. 

In letzter Zeit können wir alle beobachten, daß nicht nur 
die Rechtmäßigkeit des Vorgehens der Sicherheitsbehör
den, sondern vermehrt auch die Zweckmäßigkeit polizei
licher Handlungen der Kritik unterzogen wird. Dies ist 
für mich nicht überraschend. Die Aufrufe an die Bevöl
kerung zur Mithilfe führen nämlich dazu, daß sie sich 
stärker als bisher unmittelbar beteiligt fühlt. Dies hat 
auch seine guten Seiten. Wir können nicht die Mithilfe 
der Bürger erbitten und sie gleichzeitig vom Mitdenken 
ausschließen. 

An dieses mitunter sehr kritische Verhalten müssen wir 
uns gewöhnen. Ich weiß selbst, daß dies oft nicht ein
fach ist. Auch das Bundeskriminalamt hat erfahren, daß 
der Erfolg viele Väter hat, die Niederlage viele Besser
wisser zeugt. 

Vor Ausuferung unsachlicher Kritik möchte ich jedoch 
im Interesse der Handlungsfähigkeit unserer Polizei 
nachdrücklich warnen. Mir scheint, kein anderer Berufs
stand als die Polizei war in letzter Zeit in einem so star
ken Maß Wechselbädern von großem Lob und vernich
tender Kritik ausgesetzt. Wir können es uns aber nicht 
leisten, die Polizeibeamten dadurch zu verunsichern. Ich 
plädiere daher dafür, gegenüber der deutschen Polizei zu 
einer ruhigen und abgewogenen Beurteilung zu gelangen. 

Baum, Gerhart Rudolf 
Bundesminister des Innern (seit Juni 1978); 1961 Rechtsanwalt in Köln; 
1962-1972 Mitglied der Geschäftsführung der Buildesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände und stellvertr. Leiter der Abteilung für 
internationale Sozialpolitik in Köln; 1969-1973 Mitglied des Rates der 
Stadt Köln; ab 1972 Mitglied des Deut'lchen Bundestages; 1972-1978 
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern. Ver
schiedene leitende Positionen in der FDP: seit 1966 Mitglied des Landes
vorstandes Nordrhein-Westfalen und des Bundesvorstandes; Vorsitzen
der der Medienkommission und stellvertr. Vorsitzender der Programm
kommission. 
Graurheindorfer Straße 198,5300 Bonn 
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Geschieht die Kritik - ob letztlich begründet oder nicht 
- aus echter Sorge um die Sicherung des freiheitlichen 
Rechtsstaates, so ist der Kritiker letztlich unser Helfer; 
denn auf dem Gebiet der inneren Sicherheit arbeiten, 
heißt unsere Freiheit verteidigen. Dies bedeutet, daß wir 
- z. B. bei der Bekämpfung des Terrorismus - mit al
len uns rechtlich zur Verfügung stehenden Mitteln, mit 
Zähigkeit und bei konkreter Gefahr auch mit Entschlos
senheit und wenn nicht vermeidbar, auch mit Härte han
deln müssen. Wir dürfen uns aber weder in der polizeili
chen Praxis noch in der Gesetzgebung zu Überreaktionen 
oder zur Ordnungshysterie provozieren lassen. 

Der freiheitliche Staat muß sich selber treu bleiben, auch 
dann, wenn er sich gegen solche Gegner verteidigen 
muß, die ihn beseitigen wollen. Wir dürfen unsere 
rechtsstaatliehe Glaubwürdigkeit nicht aufs Spiel setzen. 
Der Jugend dürfen wir die Möglichkeit, sich mit unserem 
Staat zu identifizieren, nicht erschweren. 

Diese Balance zwischen Sicherheit und Freiheit zu hal
ten, das rechte Maß zu wahren, ist auf dem Gebiet der 
inneren Sicherheit .besonders schwierig. Diese Aufgabe 
muß immer wieder in die Erinnerung gerufen werden; 
denn für alle, die für Sicherheit Verantwortung tragen, 
tritt immer wieder die Versuchung heran, aus aktuellen 
Anlässen dagegen zu verstoßen. 

Das gilt sowohl für Politiker als auch für Polizeibeamte, 
die an der Front die Brutalität des Verbrechens beson
ders nah empfinden und auch erleiden. Der Polizeibeam
te muß aber bei seiner verantwortungsvollen Tätigkeit 
andererseits auch ständig sicher sein, daß er für sein 
rechtmäßiges Handeln den Schutz seiner Vorgesetzten, 
der Politiker, der Presse, überhaupt aller Bürger hat. Da
zu gehört, daß wir zumindest versuchen, sich in seine be
sondere Situation vor Ort hineinzudenken, daß wir We
sentliches von Beiläufigem trennen und sein Handeln 
nicht mit Beckmesserei beurteilen. Die persönliche Ein
satzbereitschaft des einzelnen Beamten bleibt nach wie 
vor unsere stärkste Waffe bei der Kriminalitätsbekämp
fung. 

Ich nutze daher auch gern diesen Anlaß, den hier anwe
senden Vertretern der Sicherheitsbehörden des Bundes 
und der Länder ausdrücklich für die - oft unter kaum 
noch vertretbarer Belastung - geleistete Arbeit für unser 
Gemeinwohl zu danken. Mein Dank gilt nicht nur den 
vor Ort Tätigen, sondern auch denjenigen, die in den 
zentralen Stellen, z. B. in der Kriminaltechnik, wesentli
che Beiträge für die öffentliche Sicherheit leisten. 

Ich denke dabei nicht nur an die Bekämpfung des Terro
rismus. Die öffentliche Diskussion erweckt oft den Ein
druck, daß das BKA ausschließlich eine Zentrale zur 
Bekämpfung des Terrorismus sei. Dies ist nicht der Fall. 
Die Bekämpfung der übrigen Kriminalität wird nicht ver
nachlässigt. 

Das Ansteigen der Deliktszahlen in der Kriminalstatistik 
ist allein kein zuverlässiger Indikator für die Entwicklung 
der Kriminalität. Die Kriminalstatistik bedarf nach mei
ner Auffassung einer viel stärkeren Aufhellung. Vor al
lem die Ursachen für die Entwicklung in den einzelnen 
Deliktsbereichen müssen stärker erforscht werden. Ich 
hoffe, daß die von den Innen- und Justizministern ge
plante Kriminologische Zentralstelle wesentliche Beiträ
ge leisten wird. 
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Sorge bereitet mir die Entwicklung der Rauschgiftkrimi
nalität. Betroffen bin ich über die Entwicklung der Zahl 
der Todesfälle im unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
Rauschgiftkonsum. Während die Polizei 1973 insgesamt 
106 Fälle zählte, waren es 1976 bereits 344 Fälle und im 
Vorjahr 390 Fälle. Es ist nur die Spitze des Eisberges, 
denn die Wirkung von Folgeschäden, die ebenfalls tödli
chen Ausgang haben können, ist damit nicht erfaßt. Die 
Zahlen drücken auch nicht aus, welches Leid viele Fami
lien, nicht nur die Süchtigen allein, getroffen hat. Die 
Rauschgiftbekämpfung ist nicht allein Aufgabe der Si
cherheitsbehörden. Gleichwohl werde ich mit meinen 
Kollegen in den Ländern erneut prüfen, wie die Sicher
heitsbehörden diese Geißel noch besser bekämpfen kön
nen. Ich wiederhole: Über der Bekämpfung des Terroris
mus wird die Bekämpfung der übrigen Kriminalität nicht 
vernachlässigt. 

Auch der Sachbeweis, seine Verbesserung und seine Be
deutung können nicht losgelöst von allgemeinen sicher
heitspolitischen Erwägungen gesehen werden. Auch die 
Arbeit und die Entwicklung in der Kriminaltechnik müs
sen die Erfordernisse der gesamten Kriminalitätsentwick
lung beachten. Auch hier kann allerdings nicht alles 
gleichzeitig in Angriff genommen werden, auch hier sind 
Schwerpunktsetzungen notwendig. Dabei denke ich nicht 
nur an zeitliche Schwerpunktsetzungen, sondern auch an 
örtliche. Der Bund hat beim Ausbau des Bundeskriminal
amtes großes Gewicht auf die Entwicklung der Krimi
naltechnik und des Informationsverbundes gelegt. Das 
Bundeskriminalamt ist heute bereits eine der in der Kri
minaltechnik am besten ausgestatteten polizeilichen Zen
tralstellen auf der ganzen Welt. Bei der Fülle der vor uns 
liegenden Aufgaben werden wir jedoch rechtzeitig prüfen 
müssen, ob und in welcher Weise zwischen Bund und 
Ländern arbeitsteilige Entwicklungen und Spezialisierun
gen abgesprochen werden müssen. 

Es steht ohne Zweifel fest, daß für den Ausbau des Bun
deskriminalamtes in den letzten Jahren viel getan worden 
ist. Ich will hier nicht erneut mit den eindrucksvollen 
Zahlen über die Personalentwicklung der letzten Jahre 
und der Steigerung des zur Verfügung gestellten Finanz
potentials operieren. Beides war notwendig, um das im 
vorigen Jahrzehnt Versäumte nachzuholen. Keine Si
cherheitsbehörde hat einen Ausbau in diesem Umfang er
fahren. 

Wer in diesem Amt tätig ist, weiß aber auch, daß das 
Anwachsen der auf das Amt zugekommenen Aufgaben 
trotzdem bisher noch immer größer war als die Personal
entwicklung. Der Schnelligkeit gesunden Wachstums ei
ner Behörde sind aber Grenzen gesetzt. Das Wachstum 
darf nicht in Wucherung ausarten. Wir müssen daher. 
wenn wir dies vermeiden wollen, auf eine Konsolidie
rungsphase bedacht sein und hoffen, daß die Aufgaben 
der nächsten Zeit dies zulassen. Konsolidierung bedeutet 
nicht Stillstand. Er ist für eine Behörde mit der Aufga
bensteIlung des BKA undenkbar. Aber auch dieses Amt, 
das durch seine Arbeit den Ruf erlangt hat, als ob alles 
sofort machbar wäre, darf man nicht ständig mit neuen 
Forderungen konfrontieren. Auch hier kann es nur 
Schritt für Schritt vorangehen. 

Auch die Abteilung Terrorismus, deren besondere Lei
stungen Dank verdienen, darf nicht überfordert werden. 
Ihre Verlegung war notwendig. Wir müssen jetzt aber al
les tun, um die betroffenen Beamten und ihre Familien 



soweit irgend möglich von dadurch entstehender zusätzli
cher persönlicher Belastung frei zu machen; denn wir 
wissen nicht, in welchem besonderen Maß diese Abtei
lung nicht bereits morgen wieder gefordert werden kann. 

Die IMK-Beschlüsse vom 29. August schaffen nicht nur 
klare Verantwortungen, sondern bringen durch eine stär
kere Dezentralisierung der Ermittlungen im Terrorismus
bereich eine gewisse Entlastung. Sie schließen das BKA 
aber nicht von der Ermittlungstätigkeit aus! 

Zu den Schwerpunkten des weiteren Ausbaus des Bun
deskriminalamtes müssen die Kriminaltechnik, der Er
kennungsdienst und der Informationsverbund gehören. 
Sie sind aus kriminalistischer Sicht die Hauptstützen des 
Sachbeweises. Die Möglichkeiten der Kriminaltechnik 
und des Erkennungsdienstes können in vielen Fällen erst 
durch den Informationsverbund voll zum Tragen kom
men. 

Insbesondere die Prozesse gegen Terroristen haben die 
entscheidende Bedeutung des Sachbeweises gezeigt. Ich 
brauche sie hier in diesem Kreis nicht besonders zu beto
nen. Tatbeweise waren oft nur durch sachliche Beweis
mittel zu führen. Im Idealfall, der freilich nur selten ge
geben ist, macht der Sachbeweis sämtliche anderen Be
weismittel überflüssig. Logik und Schlußfolgerungen 
auf Grund naturwissenschaftlicher Feststellungen sind in 
ungleich höherem Maß kontrollierbar als etwa subjektive 
Beweismittel wie Zeugenaussagen. Spurenkundliche Ex
pertisen gehören zu den aussagekräftigsten Überfüh
rungsmöglichkeiten. Im rechtsstaatlichen Sinne sichert 
der Sachbeweis daher ein Höchstmaß an Gerechtigkeit 
durch Objektivierung der Grundlagen der Urteilsfindung. 
In vielen Fällen besitzt die Feststellung des Tatbestandes 
für den Ausgang des Verfahrens sehr viel größere Bedeu
tung als die Lösung rechtlicher Fragen. So kommt es tat
sächlich oft dazu, daß in manchen Bereichen der Straf
prozeß durch kriminal technische Gutachten so nachhaltig 
beeinflußt wird, daß die freie Beweiswürdigung wesent
lich auf vorgegebene wissenschaftliche Denkabläufe fi
xiert wird, die der Richter lediglich nachzuvollziehen hat. 

Auf dieser Tagung werden Richter, Staatsanwälte, Ver
teidiger, Wissenschaftler, Journalisten und Kriminalbe
amte zu Wort kommen. Ich bin daher sicher, daß nicht 
nur die Bedeutung und die Möglichkeiten des Sachbewei
ses im Strafverfahren herausgearbeitet werden. Die Ver
treter der verschiedenen Disziplinen bieten die Gewähr 
dafür, daß der Gegenstand der Tagung so kontrovers an
gegangen wird, wie es der Sache nur dienlich sein kann. 

Vergessen dürfen wir auf keinen Fall, daß hinter jedem 
Gutachten ein Mensch steht, der auch dem Irrtum unter
worfen ist; ein Mensch, der wie wir alle der Versuchung 
zum Selbstbetrug zugänglich sein kann. 

Grundvoraussetzung des notwendigen Dialogs zwischen 
allen Prozeßbeteiligten ist auch, daß jeder, auch die 
Sachverständigen, sich bemühen, sich möglichst ver
ständlich zu äußern. Niemand darf sich darauf zurück
ziehen, daß es ihm nur darauf ankommt, die Erkenntnis
se wissenschaftlich zu erarbeiten. Er muß sie auch in 
verständlicher Sprache darstellen können. 

Von Churchill wird erzählt, daß er in einer Weisung an 
einen Personaldezernenten gesagt habe, daß Bewerber, 
die faul und dumm seien, für manche ganz besonderen 
Plätze durchaus in Betracht kämen. Dagegen seien Be
werber, die ebenfalls dumm, aber zudem noch fleißig sei
en, stets abzulehnen. Ich will hier nicht öffentlich sagen, 
daß beide Teile der Weisung auch meiner Auffassung 
entsprechen. Die letztere Weisung, nämlich Dumme und 
zugleich fleißige stets abzulehnen, ist ohne Zweifel rich
tig - soweit es Menschen angeht! 

Bei der fortschreitenden technischen Entwicklung kön
nen wir aber nicht darauf verzichten, uns an sich dum
mer und zugleich immens fleißiger Hilfsmittel zu bedie
nen. Dazu gehören auch die Computer! Sie sind notwen
dig und sehr nützlich. Mehr aber nicht. Wir müssen 
darauf achten, daß sie uns nicht zu allzu sicherem, vor
schnellem Urteil, zu stereotypem Denken verführen. Die 
in der besonderen Sensibilität begründeten Berufseigen
schaften des Kriminalbeamten dürfen durch den Umfang 
mit diesen technischen Hilfsmitteln nicht erstickt wer
den. Sie können die notwendige Phantasie, den Einfalls
reichtum, das intuitive Erfassen der Sachverhalte nicht 
ersetzen. Damit rede ich nicht einer technikfeindlichen 
Richtung das Wort. 

Die Bedeutung des polizeilichen Informationssystems 
INPOL braucht in der deutschen Polizei nicht mehr be
gründet zu werden. Aber hinter nüchternen und exakten 
Daten über Personen und Vorgänge verbergen sich Men
schen, Schicksale, die der Computer oder ein anderes 
technisches Hilfsmittel nie erschöpfend beschreiben kön
nen. Die besondere Verantwortung des Kriminalbeamten 
besteht aber immer darin, daß er es mit menschlichen 
Schicksalen, und zwar oft besonderer Art, zu tun hat. 

Ich danke Ihnen und wünsche der Tagung einen guten 
Verlauf und den Teilnehmern neue Anregungen für ihre 
verantwortungsvollen Aufgaben. 
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Kriminalistischer Wert des Sachbeweises 
Karl-Heinz Gemmer 

Zusammenfassung: Zum Sachbeweis zählen in der Krimi
nalistik alle materiellen Spuren und Befunde, die Infor
mationen zum Hergang der Tat, zur Identifizierung sowie 
zur Ergreifung und Überführung des Täters liefern kön
nen (selbst wenn die Informationen später vor Ge
richt nicht mehr beweis erheblich sind). Die Qualität des 
Sachbeweises hängt u. a. vom jeweiligen Erkenntnis
stand der Naturwissenschaften ab. Ihm wurde seit Be
ginn unseres Jahrhunderts größere Objektivität, Transpa
renz und Rationalität zugesprochen als dem subjektiven 
Beweis (z. B. Zeugenaussage, Geständnis), da er natur
wissenschaftlichen Gesetzen folgt und jederzeit nachprüf
bar ist. Trotz des erreichten Fortschrittes in Wissenschaft 
und T.echnik kommt es in der Kriminalistik jedoch nach 
wie vor auch auf die kreativen Fähigkeiten des Menschen 
an, die Bedeutung einer Information zu erkennen und 
Schlußfolgerungen daraus zu ziehen, sozusagen die Spu
ren zum Reden zu bringen. Für sich allein gibt nämlich 
keine Tatortspur Aufschluß über Art und Ablauf der Tat 
oder über den mutmaßlichen Täter; möglich ist dies erst 
in der Kombination mit der Eifahrung des Kriminalisten, 
mit den Bekundungen Dritter etc. 

Spuren und Sachbefunde geben wichtige Hilfe für Fort
gang und Richtung der Aujklärungsarbeit, z. B. bei der 
Sach- und Personenfahndung, bei der Gegenüberstellung 
oder Vernehmung (sie wecken oder stützen die Erinne
rung des Aussagenden), sie sind ferner geeignet, rechtli
che Maßnahmen (z. B. Haftbefehl, Durchsuchungsbe
schluß, Beschlagnahmebeschluß) zu begründen und sie 
gestalten den gesamten Ermittlungsplan in komplexen 
Tatbereichen entscheidend mit. Der Sachbeweis gewinnt 
auch durch die modeme DV-Technik neue Dimensionen: 
Mustererkennung über DV-Veiformelung anstelle lang
wieriger Einzeluntersuchungen (z. B. Rationalisierung 
und Effektivierung des daktyloskopischen Spurenverglei
ches, Identifizierung von Handschriften, Werkzeug- und 
Schußspuren). Auch Massenspektrometer und Raster
elektronenmikroskop sowie eine Reihe weiterer Errun
genschaften bringen erhebliche kriminaltechnische Ver
besserungen. 

Indessen: bei zahlreichen Delikten werden erkennbare 
oder auswertbare Spuren nicht hinterlassen; die subjekti
ve Seite einer Tat entzieht sich meist einer Beweisfüh-

rung durch materielle Spuren; Suche und Sicherung von 
Spuren sowie Ausbildung der Fachleute schreiten nicht 
im selben Maß voran wie der skizzierte Fortschritt der 
Naturwissenschaften selbst. Zeugenaussagen, mögen sie 
auch Unsicherheiten beinhalten, sowie Kombinationsver
mögen und Eifahrung des Ermittlungsbeamten behalten 
daher trotz der verbesserten Kriminaltechnik ihre Bedeu
tung in vielen Bereichen unverändert, abgesehen davon, 
daß das für die Kriminaltechnik eiforderte Fachwissen 
noch nicht bis zur kleinsten Polizeidienststelle vermittelt 
werden kann, so daß stumme Spuren häufig stumm blei
ben müssen. 

Ein Team von Kriminaltechnikern und Kriminalisten ver
spricht heute die größten Eifolge; dem Kriminaltechniker 
sollte dabei trotz aller Einwendungen gegen eine 
»ermittelnde Kriminaltechnik« eine beratende, unterstüt
zende und teilweise sogar leitende Funktion zukommen. 
Kriminaltechnische Einrichtungen sollten jeweils auf dem 
neuesten Stand und überall in der Polizei verfügbar sein; 
die Forschung sollte intensiviert werden. 

Gestatten Sie mir bitte als dem Tagungsleiter eine 
knappe, mehr persönliche Vorbemerkung. 

Den Beruf des Kriminalisten habe ich einmal vor vielen 
Jahren gewählt, weil mir die vielseitigen Aufgaben, mit 
unterschiedlichen Anforderungen in den verschiedensten 
Lebensbereichen, gerade für einen jungen Mann beson
ders interessant und erstrebenswert zu sein schienen. Ich 
habe mich in meinem damaligen Urteil nicht geirrt. Lei
der fehlt mir aber heute, und ich glaube, es geht man
chem von Ihnen ebenso, der ständige unmittelbare Kon
takt zur Arbeit am Fall und damit auch zum Tatort, wo 
die Beweise in aller Regel erhoben werden. Folglich sehe 
ich mich etwas in die Nähe derjenigen gerückt, die ohne 
rechte Sachkompetenz ganze Bücher füllen mit dem, was 
sie überhaupt nicht oder lange nicht mehr erlebt haben. 

Gemmer, Karl-Heinz, Dr. jur. 
Abteilungspräsident im BKA; Leiter der Abteilung Kriminalistisches In
stitut des BKA. Früher Leiter der Ermittlungsabteilung im BKA und im 
Hessischen LKA. Veröffentlichungen zu kriminalistisch-kriminologi
schen Fragen; Tagungsleiter. 
Thaerstraße 11, 6200 Wiesbaden 
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In dieser Situation versuche ich meine und auch Ihre 
Skepsis zu zerstreuen, indem ich Ihnen versichere, daß 
ich mich bei der Behandlung dieses Referates sowie bei 
der Diskussionsleitung während unserer Arbeitstagung 
nicht nur auf die zwar langjährige, aber doch zurücklie
gende eigene Praxis vor Ort stützen werde, sondern auch 
auf ständigen Erfahrungsaustausch mit Kollegen des In
und Auslandes und auch auf die nicht gerade spärliche 
Fachliteratur. Auf diese Weise hoffe ich, Ihnen ein so
wohl aktuelles als auch realistisches Bild von dem krimi
nalistischen Wert des Sachbeweises geben zu können. 

Begriffsbestimmung 

Anders als die Prozeßlehre, bei der die Bedeutung des 
Sachbeweises "für die Urteilsfindung im Vordergrund 
steht, geht die Kriminalistik von einem umfassenderen 
Begriffsinhalt aus. Sie ordnet dem Sachbeweis alle mate
riellen Spuren und Befunde zu, die Informationen zum 
Tathergang oder zur Identifizierung und Ergreifung des 
Täters liefern können 1). Solche Informationen sind nicht 
nur am Tatort oder in seiner Umgebung zu erwarten. Ge
rade dort geht ja der professionelle Täter besonders um
sichtig vor, trifft Vorkehrungen zur Verdeckung des Tat
herganges und seiner Beteiligung, bemüht sich, keine 
Merkmale zu setzen, die zu seiner Identifizierung oder 
Ergreifung führen können. Veränderungen materieller 
Art, denen gerade in neuester Zeit erheblicher Beweis
wert zukommt, resultieren denn auch aus dem Verhalten 
Verdächtiger in der Phase der Tatplanung und in der 
Nachtatsituation. 

Spuren in diesem umfassenden Sinne sind selbst solche 
Details, die letztlich für die Beweisführung vor Gericht 
keine Rolle mehr spielen. Ihr Informationswert hilft mit
unter nur einen kleinen Schritt weiter, bietet z. B. An
haltspunkte für die Öffentlichkeitsfahndung oder Argu
mente für die Überprüfung der Aussage eines Zeugen. 
Auch das Fehlen von Spuren, die nach den Gesetzen der 
Logik vorhanden sein müßten, zählt zu diesem kriminali
stischen Beweisbegriff, denn auch hierdurch ergeben sich 
Folgerungen; es wird z. B. ein Verdacht ausgeräumt 
oder taktische Fehlschlüsse werden offengelegt. 

Schon Hanns Groß, der Altvater der Kriminalistik, sieht 
die Aufgabe des Sachbeweises ähnlich, wenn er 1899 in 
seinem »Handbuch für Untersuchungsrichter« 2) von dem 
umfassenden » Wert der Realien« spricht und prophezeit: 
»Mit jedem Fortschritt der Criminalistik fällt der Wert 
der Zeugenaussagen, und es steigt die Bedeutung der rea
len Beweise - das entspricht dem >realistischen Tic un
serer Zeit<, den Goethe geweissagt hat.« 

Wir werden uns nicht nur bei diesem Vortragsthema mit 
Behauptungen von der Überlegenheit des Sachbeweises 
gegenüber dem Personenbeweis befassen müssen 3). Die 
bedeutenden Fortschritte in der Kriminalistik hat Groß 
jedenfalls vor 80 Jahren, als er diese Gedanken zu Papier 
brachte, zutreffend vorausgesehen. 

1) Zum Begriff des Sachbeweises vergl. etwa: Bauer 1968, S.442. 
MaHy 1958, S. 10; Siebert 1%5, S. 11; WaIder 1976, S. 85; SaIaW 
1949, S. 77; Niggemeyer 1958, S. 8; Geerds 1977, S. 476. ' 

2) Groß 1899, Vorwort S. V/VI. 

3) Herold 1974, S. 388; Kasper 1975, S. 55, 124; WaIder aaO., S. 135. 
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Die Naturwissenschaften haben eine stürmische Ent
wicklung genommen. Neue Methoden zur Sicherung und 
Auswertung von Spuren erlauben Rückschlüsse, die teil
weise über unser Vorstellungsvermögen hinausgehen. Es 
ist ein Ziel dieser Arbeitstagung, Ihnen einige wesentli
che Entwicklungen des In- und Auslandes vorzustellen. 

Ich nehme aber das Ergebnis unserer Diskussion sicher 
nicht vorweg, wenn ich bereits jetzt feststelle, daß es bei 
allem Fortschritt von Technik und Wissenschaften noch 
immer und gerade heute auf die Fähigkeiten des Men
schen ankommt, der sich dieser Errungenschaften be
dient. Der Wert einer materiellen Spur liegt in den selten
sten Fällen offen. In aller Regel wird er bestimmt von 
der intellektuellen Befähigung des Teams Kriminaltechni
ker/Kriminalist, denn diese müssen die Bedeutung der In
formation herausarbeiten, sozusagen die Spur zum Re
den bringen. 

Funktion des kriminalistischen Sachbeweises im Ermitt
lungsverfahren 

Sie als Fachleute bitte ich um Verständnis und Nach
sicht, wenn ich zunächst zu einer Rückbesinnung auf die 
vielfältigen Hilfen aufrufe, welche die materielle Spur für 
die Erschließung des Tatherganges, der Tatbeteiligung 
und die Fahndung nach dem Täter bringen kann. 

Auch dem Laien ist angesichts der ausführlichen Bericht
erstattung über Kriminalfälle und der Vielzahl mehr oder 
weniger guter und realistischer Filme die Feststellung 
nicht neu, daß materielle Befunde in der Kriminalistik ei
ne herausragende Rolle spielen. 

Man weiß, daß Spuren am Ort eines kriminellen Gesche
hens geeignet sind, entweder bereits für sich allein oder 
aber in Kombination mit der Erfahrung des Kriminalisten 
oder der Bekundung Dritter Informationen zu liefern 
über Art und Ablauf einer Tat, aber auch über den mut
maßlichen Täter. Spuren, meist nur solche, lassen Rück
schlüsse auf das Täterverhalten zu, beantworten etwa die 
Frage, ob dilettantisch vorgegangen wurde oder geübt, 
ob der Täter Ortskenntnis gehabt haben könnte, ob er un
ter Zeitdruck stand usw. Aus dem Tatbefund erhält der 
Kriminalist Informationen selbst über das Aussehen des 
Täters, seine Größe, seine Körperkraft. Rückschlüsse zu 
subjektiven Vorgängen, so zum Motiv einer Tat (Be
schaffungsdelikt eines Rauschgiftsüchtigen, reine Geld
gier, politische Motive, Aggression), auch zur verbreche
rischen Intensität (Zahl und Lage der Verletzungen beim 
Opfer) werden möglich. 

Neben dem unmittelbaren Tathergang gibt der Spurenbe
fund Aufschluß über den Weg des Täters zum Ort des 
kriminellen Geschehens, über die Reihenfolge des Vorge
hens . Er bietet aber auch weitere Erkenntnishilfen zum 
Vor- und Nachtatverhalten, so zur Frage, welche speziel
len Vorbereitungen getroffen wurden, welche Fluchtrich
tung angenommen werden kann, welche Fahrzeuge zur 
Flucht benutzt wurden, wo und auf welche Weise die 
evtl. Tatbeute verwendet werden könnte. 

Im <8esamten späteren Verlauf eines Ermittlungsverfah
rens sind SpUren und Sachbefunde immer wieder Hilfen 
für Fortgang und Richtung. der Aufklärungsarbeit. So 
stützen sie die Sachfahndung, ermöglichen etwa die Fra
ge nach der Herkunft eines Tatwerkzeuges, eines ver
fälschten Passes, nach dem Verbleib von Tatobjekten. 



nach der Herkunft von Kleidern des Täters oder des Op
fers, nach einer konspirativen Wohnung, um nur einige 
Beispiele zu erwähnen. 

Spuren bestimmen ebenso die Richtung und die Einzel
maßnahmen der Fahndung nach Personen, nach Ver
dächtigen, nach dem Opfer, nach Zeugen. Im einzelnen 
können es sowohl daktyloskopische Spuren sein wie 
auch Blut, Körpersekrete, Haare, Textilfasern, aber auch 
Veränderungen, die auf eine Beteiligung am Tatgesche
hen hinweisen. 

Die materielle Spur bietet darüber hinaus eine wichtige 
Hilfe für Vernehmung oder Gegenüberstellung. Spuren 
sind geeignet, die Erinnerung des Aussagenden zu wek
ken oder zu stützen. Sie erlauben die Überprüfung des I 

Wahrheitsgehaltes einer Aussage. Sie dienen als Vorhalt, . 
wenn Zweifel an der Richtigkeit einer Aussage bestehen. I 

Andererseits können Spurenbefunde selbst Gegenstand 
einer Überprüfung sein. So muß z. B. festgestellt wer
den, ob eine gesicherte Spur nicht durch Unverdächtige 
verursacht wurde. Überhaupt ist die Ermittlung des Ur
zustandes eines späteren Tatortes erforderlich, um ent
scheiden zu können, welche Veränderungen für einen 
Rückschluß auf die Tat relevant sind. 

Sicher kann diese Aufzählung der Bedeutungen der Spur 
für das Ermittlungsverfahren nur bruchstückhaft sein, 
denn die Individualität, die Wandelbarkeit und die Viel
gestaltigkeit des Verbrechens lassen sich in diese ab
strakte Form nicht einfangen. 

Um aber doch das Bild einigermaßen abzurunden, ist 
noch auf die Rolle der Spur zur Begründung rechtlicher 
Maßnahmen hinzuweisen. So sind Spuren geeignet, Haft-_ 
befehle, Durchsuchun~sbeschlüss~~=~~s§liIii&ti~rI!e~ 
-s€hlüsse~ödet auen einen='Steckbnef zu begründen bzw. 
zu stützen. Andererseits können Spurenbefunde auch die 
Aufhebung richterlicher .. Maßnahmen initiieren, weil sie 
etwa den Verdacht ausräumen oder abschwächen. 

Schließlich bestimmt das, was an Spuren vorhanden -
oder auch nicht vorhanden - ist, den gesamten Ermitt
lungsplan, den der Kriminalist besonders für die Aufklä
rung umfangreicher und schwerer Delikte aufstellt. Nach 
diesem Plan werden unter. realistischer Einschätzung der 
personellen und der sachlichen Mittel sowie der rechtli
chen und taktischen Gegebenheiten sowohl die Art und 
Reihenfolge des Vorgehens als auch etwaige Prioritäten 
festgelegt. Auf diese Weise verhindert ein Ermittlungs
plan, der anhand des sich ändernden Erkenntnisstandes 
fortgeschrieben wird, Hektik sowie Zufallsaktivitäten 
und trägt wesentlich zu einer systematischen, gründli
chen und lückenlosen Aufklärungsarbeit bei. Den Fach
leuten unter Ihnen brauche ich nicht zu sagen, daß auch 
der unaufgeklärt gebliebene Fall nach den Regeln der 
Kriminalistik exakt bearbeitet wurde und daher keine 
Kritik verdient, bei dem alle Ansätze zur Aufklärung 
konsequent, fehlerfrei und lückenlos genutzt worden 
sind. Leider entscheidet heutzutage oft nur noch der Er
folg. Wen wundert es, daß sich mancher diesem Erfolgs
zwang ausgesetzt sieht. Das kann zu letztlich unerträgli
cher Selbstdarstellung führen, die einer seriösen Arbeit 
sicher nicht dienlich ist. 

Die zunehmende Bedeutung der materiellen Befunde 

Die umfassende Funktion und Bedeutung der materiellen 
Befunde für die Aufklärung von Straftaten beruht im we-

sentlichen auf der Entwicklung der Naturwissenschaften 
im letzten Jahrzehnt. Diese Entwicklung erlaubt es, aus 
der materiellen Beschaffenheit einer Spur, aus ihrem »So 
sein«, sehr viel mehr herauszulesen. In neuester Zeit 
wurde es erst möglich und lohnend, Substanzen in einer 
verschwindend kleinen Menge (so z. B. weniger als der 
millionste Teil eines Milligramms eines Stoffes) für 
Zwecke einer kriminaltechnischen Auswertung zu si
chern. 

Der modernen Datenverarbeitungstechnik verdanken wir 
z. B. die Chance, zukünftig die Fingerspur vom Tatort 
wesentlich erfolgversprechender für eine Täteridentifizie
rung verwenden zu können. Bisher konnten daktylosko
pische Spuren im wesentlichen nur in regional begrenzten 
Bereichen mit einer Einzelfingerabdrucksammlung von 
ca. 10 000 erfaßten Personen verglichen werden. Das her
kömmliche Verfahren der Verformelung von Einzel
fingerabdrücken ließ eine Arbeit an größeren Beständen 
nicht zu. Das neue Bund-Länder-System geht nun von 
der Erwartung aus, daß die zentrale Verformelung und 
Erfassung aller 2,8 Millionen Zehnfingerabdruckblätter 
nach Gesichtspunkten der Einzelklassifizierung den Ver
gleich einer Tatortspur mit jedem einzelnen dergestalt ge
speicherten Fingerabdruck ermöglichen wird. Während 
bisher durch alleinigen Sammlungs vergleich Spuren von 
nur rund 4 % aller Fälle einem bestimmten Täter zugeord
net werden konnten, ist selbst bei vorsichtiger Hochrech
nung abzuschätzen, daß die Effektivität des daktylosko
pischen Spurenvergleichs um das Zwölffache erhöht wer
den wird. Die mit dem neuen System vertrauten Dakty
loskopen erwarten, daß bei voller Integrierung jede 
zweite brauchbare Tatortspur einem Täter zugeordnet 
werden kann. Der Vergleichsvorgang braucht zudem nur 
noch in seiner letzten Phase durch den Daktyloskopen 
vorgenommen zu werden. Eine weitgehend differenzie
rende Vorauswahl aus der Fülle des Gesamtbestandes 
wird bereits von der Maschine geleistet. <l!. 

Auch in anderen Bereichen der Kriminaltechnik werden 
mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung neue 
Möglichkeiten geschaffen, die dem Sachverständigen 
langwierige Einzeluntersuchungen ersparen oder eine sy
stematische Auswertung einer Spur durch den Vergleich 
mit großen Beständen überhaupt erst zulassen. Das gilt 
z. B. auf dem Gebiete der Identifizierung von Hand
schriften und Druckerzeugnissen, ebenso bei Werkzeug
und Schußwaffenspuren, beim Stimmvergleich und auch 
bei der Zuordnung von Lichtbildern durch Einsatz von 
Methoden der automatischen Mustererkennung. 

Ein weiteres Beispiel für neuzeitliche Entwicklungen auf 
dem Gebiete der forensischen Analytik bietet der Einsatz 
des Massenspektrometers. Wegen der universellen An
wendbarkeit dieses Gerätes, wegen des schnellen Analy
senganges und vor allem des geringen Substanzbedarfs 
nimmt diese Methode heute einen hervorragenden Platz 
unter den kriminaltechnischen Untersuchungen ein. Sie 
allein eröffnet z. B. im toxikologischen Bereich, wenn es 
etwa um die Frage der Giftbeibringung geht, Erkenntnis
se noch an Substanzen in Körpersekreten oder Organtei
len, die weniger als ein Nanogramm, den millionsten Teil 
eines Milligramms, ausmachen. 

Auch das Rasterelektronenmikroskop bringt vor allem 
bei der Auswertung von Waffen- und Werkzeugspuren 
erhebliche Verbesserungen. Es liefert bei bisher auch 
lichtmikroskopisch lösbaren Problemen eine weitaus 
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überzeugendere photographische Dokumentation. Hin
sichtlich der Schärfentiefe übertrifft es die des Lichtmi
kroskopes um den Faktor 300. Das Rasterelektronenmi
kroskop ist daher u. a. besonders geeignet zur Darstel
lung rauher oder gekrümmter Probenoberflächen. Ein 
Nachteil ist jedoch derzeit noch, daß bei Vergleichsun
tersuchungen die Objekte nacheinander in die Proben
kammer des Gerätes eingeschleust werden müssen. Aus 
diesen Gründen wurde im Bundeskriminalamt ein zwei
strahliges Vergleichs-Rasterelektronenmikroskop konzi
piert' das Anfang nächsten Jahres für Untersuchungen 
eingesetzt werden kann. Dieses Gerät könnte richtung
weisend für die sogenannte klassische Kriminaltechnik 
werden. 

Auch auf dem Gebiete der Auswertung von Blutmerkma
len gibt es neue Erkenntnisse und Verfahren. Blutspuren, 
u. U. auch Speichel und andere Körpersekrete, eignen 
sich zu einer Blutgruppenbestimmung. Es ist uns ver
traut, daß man die Gruppenmerkmale nutzt, um einen 
Verdächtigen auszuschließen, ggf. auch, um die Ver
dachtsmomente zu verstärken. 

Nun ist es in den letzten Jahren gelungen, zahlreiche 
neue Blutmerkmale zu erfassen. Diese werden unabhän
gig voneinander vererbt und erlauben es, über die Be
rechnung einer relativen Häufigkeit eine Blutformel auf
zustellen, die dem Identifizierungswert einer Fingerab
druckformel nahekommt. Kriminalwissenschaftler ver
treten die Ansicht, daß man durchaus von einem »sero
lögischen Daktylogramm« sprechen könne. 

Außerdem werden in jüngster Zeit an Blutspuren erfolg
versprechende Versuche zur Erfassung von Antikörpern 
gegenüber Allergenen und verschiedenen Krankheitserre
gern durchgeführt. Es scheint nach ersten Ergebnissen, ,; 
über die uns sicher auch Mr. Kind aus Großbritannien 
berichten wird, möglich, neben den genetisch fixierten 
Blutmerkmalen auch die Eigenschaften des Blutes zu er
fassen, die von einer Reaktion des Individuums auf U m
welteinflüsse oder Krankheiten herrühren. 

Sofern es gelingt, die Antikörperbestimmungen an Trok
kenblut so weit zu verfeinern, daß sie auch im prakti
schen Falle angewendet werden können, wären mittels 
der Analyse einer Blutspur unbekannter Herkunft wichti
ge Informationen über Lebensweg, Werdegang und Le
bensuinsiande eines Spurenlegers zu erwarten. 

:'. Kritik ,,/ 

''nreS~:?EinführungSreferat verpflichtet, auch über die 
Schwachstellen der derzeitigen Spurenbehandlung zu re
den. Dieser erste Fachvortrag darf ebenso wie die gesam
te Tagung keine Illusionen wecken. Es muß daher auch 
deutlich werden, was heute und morgen machbar ist oder 
nicht und was erst in ferner Zukunft erschlossen werden 
kann. 

Im einzelnen wird dies Aufgabe der Referenten sein, die 
ihre eigene Entwicklungs- und Forschungstätigkeit vor- .~ 
stellen und auf ihrem Fachgebiet zu kritisch nüchterner 
Betrachtung am ehesten berufen sind. 

Es soll aber hier bereits die Rede von den Schwierigkei
ten sein, die dem Praktiker täglich begegnen, die den 
Wert der Spurenerhebung und -auswertung bestimmen 
oder beeinflussen. Sie liegen vor allem auf dem Gebiet 
der Spurensuche und -sicherung sowie dort, wo das Ver-

14 

hältnis zu anderen Beweisarten, insbesondere zum Perso
nenbeweis, berührt, wo der Sachbeweis auslegungsfä
hig und auslegungsbedürftig wird. 

Ich lasse mich von Ihnen gerne widerlegen, wenn ich hier 
die Auffassung vertrete, daß die Mittel und Methoden 
der Suche und Sicherung von Spuren an dem knapp skiz
zierten Fortschritt der Naturwissenschaften zumindest 
nicht im vollen Umfange teilhaben. Das gilt selbst unter 
Berücksichtigung der Erfahrung, daß bei einigen Erschei
nungsformen des Verbrechens keinl~"-Spuren erkennbar 

. 'werden oder aber ihre Existenz auf die Beweisfrage kei
-'"nen nennenswerten Einfluß hat. Gedacht ist an Fälle des 

)!infachen Diebstahls, des Betruges oder artverwandter 
. _ ;:Delikte besonders auf dem Gebiete der Wirtschafts krimi-
. -' nalität, aber auch an Nötigung, Freiheitsberaubung oder 

Sittlichkeitsverbrechen. Je nach Arbeitsweise des Täters 
ist die Deliktsausübung möglich ohne erkennbare bzw. 
kriminalistisch auswertbare Änderung der materiellen Si
tuation. Bei anderen Erscheinungsformen des Verbre
chens steht eine Beteiligung des Verdächtigen am Ge-

_ schehensablauf fest, wie z. B. bei Betrug oder Sittlich
keitskriminalität. Zu beweisen ist ein Gesprächsinhalt, 
etwa die Täuschung' in Bereicherungsabsicht, oder die 
Bewertung eines Handlungsablaufs als Eingriff in die ge
schlechtliche Selbstbestimmung. 

Spurenbefunde helfen in solchen Fällen kaum weiter, lie
fern bestenfalls Randerkenntnisse. 

Aber gerade dort, wo Spuren nützlich sind, hat sich an 
der Ausgangssituation des Kriminalisten, der an den Tat-

_ _ ort eines Verbrechens gerufen wird, mitunter nicht allzu 
-\ viel geändert. Er weiß zwar um die erheblich verbesser

ten Möglichkeiten der modemen Kriminaltechnik. Er 
kennt sowohl aus seiner Ausbildung als auch aus der 
Fachliteratur die vorherrschende Meinung von der Über
legenheit des Sachbeweises. Er weiß um die Fehlerquel
len einer Zeugenaussage, zurückzuführen etwa auf unter
schiedliche Beobachtungsgabe, geringes Erinnerungsver ... 
mögen oder gar auf die fehlende Bereitschaft zur 
wahrheitsgemäßen Aussage. Dennoch ist er besonders 
froh über jeden Zeugen, der etwas vom Tatverlauf oder 
gar vom Täter gesehen haben will. Die Enttäuschung, 
daß die Aussagen mehrerer Zeugen kaum einmal auch 
nur in wesentlichen Punkten übereinstimmen, nimmt er 
in Kauf. 

, Es ist eben nicht so problemlos, bei der Vielfalt verwir
render Eindrücke und bruchstückhafter Informationen, 
welche meist den ersten Angriff am Tatort charakterisie
ren, die, wie es so schön heißt, stets vorhandenen stum
men Zeugen der Tat zum Reden zu bringen. l)ie Frage 

I etwa, w() nach einem ersten ~ild des Gescheh~nsablaufs 
S~urerizuvermüten si!ul_~nd welche. yon we,m und wie 

'sie sich am geeignetsie.PJmchen undsichem lassen~}tellf 
sich immer wieder n~u u.ndanders. Nicht nur bei klelile~ - . 
renPoIlzeidienststellen ist der Beamte des Erkennungs
dienstes besonders dann, wenn er sein Spezialwissen le-
diglich durch Teilnahme an einem kurzen ED-Lehrgang 
erworben hat, gelegentlich~überfordert. Der Sachverstän
dig~mit wissenschaftlicher .. V orbi1<.iung, der mit. Rat lind 
Tatsowolil in' der Frage der _ Spuren suche und -sicherung 
als auch der vorläufigen.Auswertung dienen könnte, ist 
nicht öder nicht rechtzeitig verfügbar. Das kann bereits 
daZll führen, daß ein für Fahndungszwecke gerade in der 
ersten Einsatzphase dringend notwendiges Gesamtbild 

',nicht entsteht oder aber fehlerhaft ist. Lücken im Tatbe-



/' -", 

fund werden, wie sich erst nachträglich herausstellt, UQ/i;<~\ 
richtig ausgefüllt. Die stummen Zeugen der Tat bleiben / / ! 

stumm. Spuren oder jrgendwelche, Veränderungen ,wet( 
den nicht entdeckt oder falsch gedeutet. " ,I 

Leider hat es mitunter den Anschein, als werde die 
Chance, über eine gründliche und umfassende Suche 
nach Spuren nicht' nur am Ort desünrnittelbaren Tatge
schehens zur Tataufldärung zu gelangen, nicht immer 
und überall voll genutzt. Zu oft liegt kriminalistische 
Sachbearbeitung einschließlich der Spurensuche und -si
cherung in den Händen eines Beamten, der, zudem noch 
eine Vielzahl von Ermittlungsvorgängen abwickeln muß. 
Fehler haben auch dort ihre Ursache, wo man glaubt, 
~ich, .wegen der Fülle' der Arbeit zusätzlichen Zeitauf -
wand nicht 'leeisten . zu können. Auf die Hinzuziehung 
von Spezialisten für die Erhebung von Spuren wird ver
zichtet, oder aber es führen gar Routine in einem ~ 
schlechten Sinne, vorgefaßte Meinung oder lückenhafte 
Erfahrung 'dazu,'-daff' 'grunolidies Suchen überhaupt 
unterbleibt 4). Die Spurensuche gerät zum »Beileids
besuch«. damit der Vorgang nach Aktenlage rund und 
abschlußreif wird. 

getragen worden ist, kann nicht nur unmittelbare Hinwei
se auf seinen Träger liefern, z. B. Finger- und Schweiß
spuren, Haare, Haut- und Schuppenpartikel oder Spei
chelreste, sondern auch Anhaltspunkte zum Ort seiner 
Aufbewahrung vor oder nach der Tat, wie Fett-, 
Schmutz- oder Erdanhaftungen, und schließlich Werk
zeugspuren, Farbe sowie Schlüsse auf individuelle Bear
beitung durch die Täter und schließlich Fabrikationshin
weise, Nummern u. ä., die den Weg des Objektes von 
der Herstellung bis zum Verkauf und damit zur Perso
nenbeschreibung evtl. Käufer eröffnen. 

Es liegt entscheidend am Kriminaltechniker, alle Merk
male, welche von der Spur zur Sachaufklärung oder zum 
Verdächtigen führen können, auszuwerten oder dies an
zuregen und dem Kriminalisten die Hilfe zu gewähren, 
die das Untersuchungs material hergibt. Die Verfahren 
gegen terroristische Gewalttäter bieten in neuester Zeit 
eine Fülle von Beispielen dafür, daß Ermittlungen über 
Herkunft von Spuren und Spurenträgern wichtige Mo
saiksteine zur Tatbeteiligung und Rollenverteilung lie
fern. 

In diesem Zusammenhang stellt sich wohl auch die Fra-
ge, ob die Rechtsprechung, soweit sie aus einer Beteili-

Kommunikationsforscher haben im Auftrag des Bundes- gung des Kriminaltechnikers an der Tatortarbeit bereits 
kriminalamtes eine Untersuchung unserer polizeilichen auf dessen Befangenheit als Sachverständiger schließt, 
Praxis bei der Tatortbesichtigung vorgenommen und sind überzeugt 6). Die bestmögliche Wahrheitsfindung ist doch 
zu einigen kritischen Feststellungen gelangt, über die wir letztlich Ziel des gesamten Ermittlungsverfahrens. Es 
während unserer Arbeitstagung noch ausführlicher spre- darf einem Sachverständigen nicht verwehrt sein, daran 
chen werden. beratend mitzuwirken. Seine Berufsauffassung sollte die 

Ich möchte allerdings bereits jetzt die Forderung nach ei- I, gebotene innere Unabhängigkeit und Unparteilichkeit ga-
{ler »ermittelnden Kriminaltechnik« erheben. Nur dann, I rantieren. Zudem ist in der Organisation einer polizeili-
wenn wir alle verfügbare Erfahrung und Ausstattung von i chen Ze~tral?ehörde ebenso wie bei yn~versit~tsins.~i~u-
Wissenschaft und Technik an den Ort' des Geschehens I ' te~ g~wahrlelstet, ~ß der Sac~verStän~lge seme ~~tlg-

,bringen, garantieren wir die bestmögliche Spurensuche : kelt elgenverantworthch und frei von WeIsungen ausubt. 

: und -si.cherung
5):, J?ie Tato~arbeit muß vom. umfassend (I/", Es ist sicher kein Zufall, daß in vielen Staaten der Welt 

ausgebildeten Kriml~alt~ehmker, gg~. v~m:Wl~st!Il,SC}l~ft- ,',,' \ ebenso wie in der Bundesrepublik bei der Polizei krimi
ler, ". vor-Ort--unterstu~zt. un~ 'angelel~et weroen. Gerade \ i ,nalwissenschaftliche Institute geschaffen wurden. Durch 

, heut~. brauchtder.Krimtnabst, der ~t der Sachverhalts-:~/ iden Umfang der spezialisierten Tätigkeit und die Nähe 
aufklarung befaßt lst,~~gen ?es unubersehb~ren ymfan- : i ,,-j zum Tatgeschehen haben Wissenschaftler der Polizei gu-
,ge~ ~nd d~r KompleXität s~mer Aufgabe die H~lfe des I~ te Voraussetzungen, Erfahrungen immer wieder neu zu 

! Kri~tnalWissen~chaftlers .. Diese~ sollte neb.en sem~r be- I sammeln, zu überprüfen und Untersuchungs verfahren 
rufbchen Ausbildung als Chemiker, PhYSiker. BiOloge 1\, ·t t . k I 
od M di . h .. be h . h d' k· h" wel erzuen WlC e n. er e ztner aue . u r t eoretlsc e un pra tlSC e '. 
Erfahrungen in der Kriminalistik verfügen. Nur dann ist !\ 
er auch in der Lage, durch erste vorläufige Ergebnisse n 

. den Ermittlungsbeamten sinnvolle Unterstützung zu lei- \. \. 
" steno 
',I, "'--_. __ 

I So verstanden ist der Kriminaltechniker nicht mehr der 
Wissenschaftler, der ohne Kenntnis des zugrundeliegen
den Sachverhaltes in der Abgeschiedenheit seines Labors 
detaillierte, genau begrenzte Untersuchungsaufträge aus
zuführen hat. Er soll sich vielmehr bei einer Untersu
chung, etwa nach der Beschaffenheit von Material, 
Handschriften und Schußspuren immer wieder die Frage 
stellen, ob und wodurch der Aussagewert eines Beweis
stückes voll ausgeschöpft wird. Ein Motorradschutz
helm, wie er von den Tätern in der Mordsache Buback 

4) Meinert 1959, S. 144; Meier 1974, S. 151; Magulski 1976, S. 664 ff. 

5) Magulski aaO., S. 668; Bauer aaO., S. 474; Leszczynski 1976, 
s. 119; Meinert aaO.; Frei-Sulzer 1971, S. 33, 43; Kasper aaO., 
S. 119 f. 

6) BGH St 18, 1%3, S. 214 ff. 

Noch im Februar 1974 hat die Innenministerkonferenz in 
ihrem fortgeschriebenen Programm für die innere Sicher
heit hervorgehoben, daß dem kriminalistischen Sachbe
weis immer mehr Bedeutung zukomme und damit die 
Kriminaltechnik eine wichtige Disziplin der Verbrechens
bekämpfung geworden sei. Sie sei aus diesem Grunde 
kurzfristig auszubauen. Noch immer aber scheint mir die 
Forderung nach diesem Ausbau nicht voll erfüllt. Kri
minaltechnische Einrichtungen sollten überall gleicher
maßen verfügbar sein. Auch sollte der Wissens- und 
Ausbildungsstand der Kriminaltechniker ebenso wie der 
der Kriminalisten, die mit der Spurensuche und -siche
rung befaßt sind, fortlaufend verbessert und den moder
nen Erkenntnissen angepaßt werden. Es darf nicht von 
der unterschiedlichen Erfahrung, der Organisation, der 
vorhandenen kriminaltechnischen Ausstattung oder von 
den Finanzmitteln der zuständigen Verfolgungsbehörde 
abhängen, ob dieser oder jener Beweis erhoben und für 
die Ermittlung genutzt werden kann. 

Darüber hinaus sollte die Weiterentwicklung forensischer 
Methoden, die Verbesserung kriminaltechnischen Geräts 
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zur Spurensicherung und -auswertung ein Gesamtanlie
gen von Polizei und Justiz sein. Das Bundeskriminalamt 
hat zwar die gesetzliche Verpflichtung, Forschung auch 
zur Weiterentwicklung forensischer Methoden und Gerä
te zu betreiben, ist aber auf eine arbeitsteilige Mitwir
kung der Länder gerade wegen der Vielfalt der Aufga
benstellung angewiesen. 

Wenn unsere Tätigkeit effektiv zum Nutzen der Verbre
chensaufklärung gestaltet werden soll, so darf hier kein 
Feld für Egoismus bleiben oder gar noch neu entstehen. 

Resümee 

\ Trotz all dieser kritischen Anmerkungen möchte ich kei
nen Zweifel daran aufkommen lassen, daß der Sachbe
weis beute -voa.un~hijJ:zb;;Y:~lRkrimina11sti~j1eJl!:W~I:(ist

I für die Verbrechensaufklärung." 
= ___ 00 

Grundsätzlich spricht eine hohe Wahrscheinlichkeit da
für, daß der Täter durch sein Verhalten und Handeln 
vor, während und nach der Tat Spuren gesetzt, materielle' 
Änderungen bewirkt hat. ' 

Eine Sichtbarmachung und kriminal wissenschaftliche 
'"Auswertung dieser Spuren führt zu objektiven oder ob
jektivierbaren Erkenntnissen für die Klärung von Tatab- , 
lauf und Tatbeteiligung. Auch die Unzulänglichkeiten"
und Fehlerquellen des' Sachbeweises liegen weitgehend 
im Objektiven, sind daher durch gezielte Maßnahmen be-,' 
einflußbar und behebbar. Damit, so sollte man meinen,,'~ 
ist der Sachbeweis dem Personenbeweis, der Zeugenaus- l 

sage überlegen. Diese Auffassung wird in der Literatur ja 
auch überwiegend vertreten. Ist sie haltbar? 

Personenbeweis in einem kriminalistischen Sinne kann 
nicht nur die Aussage sein, mittels derer ein Angeklagter 
vor Gericht überführt wird. Es ist vielmehr bereits der 
Hinweis aus der Bevölkerung, die Mitteilung irgendeiner 
Beobachtung, die der Bürger für sachdienlich hält. 

Wie sehr die Strafverfolgungsbehörden auf diese Hinwei
se angewiesen sind, wie wichtig es sein kann, auch zu
nächst unbedeutend erscheinenden Beobachtungen nach
zugehen, das lehrt uns die tägliche kriminalistische Ar
beit, über deren vermeintliches Gelingen oder Mißlingen 
wir leider allzu viel schon aus der Tageszeitung erfahren. 

Ich bin gerade angesichts der Erfahrung, daß erfolgreiche 
Verbrechensbekämpfung nicht ohne Mitwirkung des Bür
gers möglich ist, auch angesichts der hier nur angedeute
ten Schwierigkeiten bei der Erlangung und Wertung ma
terieller Befunde, kein Freund der Auffassung, die den 
Sachbeweis als das Nonplusultra aller kriminalistischer 
Beweisführung bezeichnet 7). Solche Lehrmeinungen hel
fen dem Praktiker vor Ort kaum einen Schritt weiter und 
sind zudem geeignet, die Verantwortung für die Bearbei
tung eines Falles in einem nicht wünschenswerten Um
fang auf den Kriminalwissenschaftler zu verlagern. 

Der Kriminalist muß, entweder allein oder im Team, be
raten und unterstützt durch den Kriminalwissenschaftler, 
über die zweckmäßige Vorgehensweise von Fall zu Fall· 
entscheiden, muß selbst befinden, wie wertvoll und zu- ' / 
verlässig für ihn diese oder jene Erkenntnisquelle einzu
schätzen ist 8). 
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7) Ähnlich Niggemeyer aaü., S. 8-9; Siebert aaO., S. 6; Geerds 
1966, S. 156; Bauer aaü., S. 443,453. 

8) Bauer aaO., S. 453,483: Siebert aaO., S. 8; Meinert aaü., S. 142. 

Gerade angesichts der Entwicklung von Wissenschaft 
und Technik kommt es ganz besonders auf die intellektu
ellen Fähigkeiten, die theoretische und praktische Erfah
rung des Ermittlungsbeamten selbst an. Kreatives Den
ken und Handeln darf nicht etwa durch einen Treuglau
ben an Lehrmeinungen, an den Fortschritt der Wissen
sc'taften oder an die Vorzüge der Datenverarbeitung bei 
der Informationsgewinnung ersetzt werden. N ur dann 
nutzen wir die Chancen moderner Errungenschaften rich
tig, wenn wir sie sinnvoll in unser Ermittlungskonzept 
einordnen, z. B. die programmierfähige Vorarbeit und 
Vorauswahl durch den Computer ausführen lassen, um 
uns gestützt auf dieses Wissen um so konzentrierter mit 
der Individualität des Verbrechens zu befassen. In der 
Individualität des Falles sehe ich die eigentliche Heraus
forderung an den Kriminalisten. Unser Gegenüber, der 
Straftäter, läßt sich bei seinem Handeln eben nicht nur 
rational steuern und bestimmen. 

Intuition, Emotionen wie auch zufällige Gegebenheiten 
spielen beim Tatgeschehen immer wieder eine entschei
dende Rolle, führen zu Varianten und Besonderheiten, 
die weder vorausgeahnt noch programmiert werden kön
nen. 

So ist die Aufgabe für den Kriminalisten, der an den Tat
ort eines Verbrechens gerufen wird, seit den Tagen von 
Groß trotz des gestiegenen Wertes der »Realien« nicht 
gerade einfacher geworden. 
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Der Standpunkt des Verteidigers 
zum Sachbeweis 
Hans Dahs 

Zusammenfassung: 1. Die kriminaltechnische Wissen
schaft hat im vergangenen Jahrzehnt so große Fort
schritte gemacht, daß in der Praxis des Strafprozesses 
der Sachbeweis die klassischen Beweismittel mehr und 
mehr verdrängt. 

2. Prozeßrechtlich ist der Sachbeweis eine Kombination 
der Beweismittel Zeuge, sachverständiger Zeuge, Sach
verständiger, Augenschein. 

3. Seine prozessuale Bedeutung gewinnt der Sachbe
weis daraus, daß er die wissenschaftliche Auswertung 
von Objekten beinhaltet und den Mängeln des Zeugenbe
weises, Beobachtungsfehler, Bewertungsfehler, Erinne
rungslücken, Erinnerungsverschiebungen usw. weitge
hend entzogen ist. 

4. Die Situation des Verteidigers gegenüber dem natur
wissenschaftlich-kriminaltechnischen Beweis ist schwie
rig: Er verfügt weder über eine Vorbildung, die ihn zu ei
ner wirksamen fachlichen Kontrolle des Sachbeweises 
qualifiziert, noch kann er sich in der Praxis die erforderli
chen Kenntnisse verschaffen. 

5. Die Verteidigung hat auch nicht die Möglichkeit, den 
kriminaltechnischen Sachverständigen der Landeskrimi
nalämter und des Bundeskriminalamtes entsprechend 
qualifizierte freiberufliche Sachverständige gegenüberzu
stellen, weil es diese nicht gibt. 

6. Die Kontrollmöglichkeit der Verteidigung ist damit 
praktisch auf die Überprüfung beschränkt, ob das unter
suchte Objekt (Beweisgegenstand, Spur) bis zur wissen
schaftlichen Untersuchung unverändert geblieben ist. 

7. Die Besorgnis der Befangenheit des kriminaltechni
schen Sachverständigen ist ein Sonderproblem, das an
gesichts der beruflichen Zugehörigkeit zur Ermittlungs
behörde stets besondere Aufmerksamkeit verdient. 

8. Durch den modemen, naturwissenschaftlichen 
Sachbeweis entsteht die Gefahr, daß das Strafverfahren 
von der Omnipotenz einer Technik beherrscht wird, wel
che die anderen Verfahrensbeteiligten nicht wirksam 
kontrollieren können. 

9. Das Prinzip der Waffengleichheit zwischen Justizbe
hörden und Verteidigung mag rechtlich fortbestehen, 
kann aber faktisch durch das Übergewicht des Sachbe
weises ausgehöhlt werden. 

Der Zeugenbeweis ist tot - es lebe der Sachbeweis! Zu 
diesem Ausruf könnte sich der Praktiker der Justiz ver
anlaßt sehen angesichts der großen Fortschritte der Kri
minaltechnik in den letzten Jahren. Sie hat dank verbes
serter Methodik, größerer Genauigkeit und Fehlerfreiheit 
ihrer Arbeitsergebnisse dazu geführt, daß in vielen Ver
fahren auf den Zeugen im klassischen Sinne verzichtet 
werden könnte (soweit er überhaupt vorhanden ist). Es 
hat sich nämlich mehr und mehr die Erkenntnis durchge
setzt, daß die zum Reden gebrachten »stummen Zeugen« 
- Beweisgegenstände und Spuren - eine klarere und 
überzeugendere Sprache sprechen, weil sie weder für 
emotionale Beeinflussung noch subjektive Trübung des 
Blickes oder Erinnerungslücken bzw. Erinnerungsver
schiebungen anfällig sind. Gerade dies sind aber die 
Hauptmängel des menschlichen Zeugen, der entweder 
die Straftat selbst beobachtet hat oder zu einem 
»Mosaikbeweis« einige Steinehen beitragen kann. Die 
mangelnde Zuverlässigkeit solcher Zufallszeugen, die 
auch heute noch in weiten Bereichen das Bild der Be
weisaufnahme beherrschen, kann sich nicht nur zugun
sten, sondern auch zuungunsten der Verteidigung des Be
schuldigten und Angeklagten auswirken. Insofern könnte 
der Verteidiger versucht sein, die zunehmende Vorherr
schaft des Sachbeweises zu begrüßen, weil auch aus sei
ner Sicht die Rekonstruktion des möglicherweise lange 
zurückliegenden Tatgeschehens sachlich-naturwissen
schaftlicher und damit genauer wird. Dabei können die 
kriminaltechnischen Untersuchungen entweder zu dem 
Ergebnis führen, daß an der Schuld des Angeklagten 
schwerwiegende Zweifel bestehen oder der Anklagevor
wurf gar widerlegt wird, oder der Tat- und Schuldnach
weis erscheint nach den Ergebnissen der kriminaltechni
sehen Untersuchungen geführt. In diesem Falle erhält 

Dahs, Hans, Dr. jur. 
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der Verteidiger immerhin eine sichere Grundlage für die 
weitere Beratung und Verteidigung seines Klienten. Es 
hat schon in der Vergangenheit zahlreiche Fälle gegeben, 
in denen die Auswertung von objektiven Spuren und Be
weisgegenständen dazu geführt hat, daß der Angeklagte 
sich zu einem Eingeständnis seiner Schuld zunächst ge.., 
genüber dem Verteidiger und später auch gegenüber dem 
Gericht entschlossen hat. Für den Verteidiger schwierig 
und im Verhältnis zu seinem Klienten, zu den Ermitt
lungsbehörden und zu dem Gericht konfliktreich werden 
aber - wie in Vergangenheit und Gegenwart - auch in 
Zukunft die Fälle sein, in denen trotz (formal) eindeuti
ger Ergebnisse des Sachbeweises der Klient seine Beteili
gung am Tatgeschehen leugnet und damit dem Verteidi
ger die Aufgabe gestellt wird, sich mit den entgegenste
henden Erkenntnissen der Kriminaltechnik auseinander
zusetzen und ihre Überzeugungs kraft zu bekämpfen. 

Bei der Erfüllung dieser Aufgabe muß er sich zunächst 
klarmachen, welche strafprozessuale Beweiskategorie 
hier einschlägig ist. Dabei kommt man sehr rasch zu dem 
Ergebnis, daß der sogenannte kriminaltechnische oder 
Sach-Beweis kein selbständiges oder gar neues Beweis
mittel ist, sondern es sich tatsächlich um eine Kombina
tion der klassischen Beweismittel der Strafprozeßord
nung, Zeuge, sachverständiger Zeuge, Sachverständiger, 
Augenschein, handelt. Das Auffinden des Beweisgegen
standes, die Feststellung der Tatspur, sind Umstände, die 
zunächst nur durch solche Zeugen in das Verfahren ein
geführt werden können, die Beweisgegenstand und Be
weisspur sinnlich, d. h. normalerweise visuell wahrge
nommen haben. Auch die Sicherstellung der Objekte ei
ner späteren kriminaltechnischen Untersuchung, die Si
cherung der visuell wahrnehmbaren Tatortsituation durch 
Fotografie, Stereofotografie, Skizze usw. kann in die 
Hauptverhandlung nur durch Zeugen eingeführt werden, 
die bestätigen, daß sie an einem bestimmten Tage zu ei
ner bestimmten Stunde an einem bestimmten Ort auf An
weisung Fotografien oder Zeichnungen hergestellt haben, 
die die damalige örtliche Situation von einem bestimmten 
Standpunkt aus wiedergeben. Die dritte Gruppe von Zeu
gen ist die, die Beweisgegenstände oder Beweisspuren 
oder - soweit dies nicht möglich ist - die einschlägigen 
Dokumentationen der kriminaltechnischen Auswertung 
zugeführt haben. Als Zwischenergebnis kann man daher 
feststellen, daß, bevor die Kriminaltechnik überhaupt ih
re Arbeit im engeren Sinne aufnimmt, bereits ein 
»Sachbeweisvorverfahren« in drei Phasen stattgefunden 
hat, die mit Hilfe von Zeugen rekonstruiert werden 
müssen 1). Diese Rekonstruktion ist unerläßlich für den 
Nachweis bzw. die Überprüfung der Frage, ob die der 
kriminaltechnischen Untersuchung unterworfenen Be
weisgegenstände und Beweisspuren tatsächlich mit denen 
des konkreten Falles identisch sind und/oder ob sie auf 
dem Wege bis zur kriminaltechnischen Untersuchung ir
gendwelchen Einflüssen von außen oder Veränderungen 
ausgesetzt waren. Dabei wird es in der Praxis keineswegs 
immer so sein, daß die Kriminaltechniker, die später die 
eigentliche Auswertung vornehmen, d. h. die stummen 
Zeugen zum Reden bringen, mit denen identisch sind, die 
an Ort und Stelle, z. B. am Unfallort oder Tatort im Rah
men des ersten Zugriffs die richtigen oder falschen Be
weisgegenstände oder Beweisspuren entdeckt, gesichert, 
dokumentiert und der Kriminaltechnik zugeführt haben. 
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1) Magulski, Auch an der kriminalistischen Basis - Kriminaltechnik 
statt Erkennungsdienst, Kriminalist 1976, 664. 

Vielfach wird die erste Phase der Sicherung des Sachbe
weises in den Händen des Verkehrspolizisten oder Strei
fenpolizisten liegen, die zweite in der Hand des Krimi
nalbeamten, bestenfalls die dritte im Bereich eines ge
schulten Kriminaltechnikers. Der untersuchende Krimi
naltechniker selbst, der vielfach zum Zwecke der Repro
duktion seiner Untersuchungsmethoden und -ergebnisse 
mit einem Dokumentator = Fotografen zusammenarbei
ten wird, ist als sachverständiger Zeuge (soweit er die 
konkrete Tatspur auswertet) und als Sachverständiger 
(soweit er die Untersuchungsmethodik, den Untersu
chungsgang und die Untersuchungsergebnisse wissen
schaftlich erläutert) verfahrensrechtlich qualifiziert. So
weit die Beweisgegenstände und Unfallspuren in natura 
noch vorhanden sind, was z. B. bei chemischen Substan
zen nicht immer der Fall sein muß, hat sie der Richter in 
Augenschein zu nehmen, d. h. mit seinen Sinnen wahrzu
nehmen; hilfsweise muß er die gefertigten Dokumentatio-

r-nen als Ersatz für die in Natur nicht mehr vorhandene 
, Spur pp. einsehen. Richtigerweise stellt der Sachbeweis 

damit eine Kombination zwischen den klassischen Be
weismitteln des Strafverfahrens rechts dar und ist als sol
cher weder ein neues noch ein selbständiges verfahrens
Jechtliches Beweismittel. 

Seine Bedeutung und sein Beweisgewicht bezieht er je
doch daraus, daß die Fehlerquellen menschlicher Sinnes
wahrnehmung weitgehend oder völlig ausgeschaltet 
werden. Auch in den oben geschilderten drei Phasen des 
Sachbeweisvorverfahrens ist die menschliche Tätigkeit 
weitgehend oder vollständig dem Objekt untergeordnet, 
ja sie hat fast nur »Hilfscharakter«. Damit soll der Wert 
und die Leistung des Auffindens von Spuren und Be
weisgegenständen am Tatort nicht verkleinert werden. Er 
wird aber dadurch relativiert, daß diese menschliche Mit
wirkung der Kontrolle durch unbestechliche wissen
schaftliche Methoden unterliegt, z. B. wenn der Streifen
polizist einen am Tatort gefundenen Knopf oder 
Textilrest 2) o .. ä. zu Unrecht mit dem Gegenstarid der 
Untersuchung in Verbindung gebracht hat, so wird sich 
dies spätestens bei der vergleichenden kriminaltechni
sehen Untersuchung zwischen diesen Beweisgegenstän
den und ihren Gegenstücken herausstellen. Übersieht er 
tatrelevante Spuren, so werden damit die Möglichkeiten 
des Sachbeweises zwar eingeschränkt, jedoch dürfte dar
aus im Regelfall wenigstens nicht die Gefahr entstehen 
können, daß ein Unschuldiger in Verdacht gerät oder 
verurteilt wird; vielmehr werden sich Fehler bei der Spu
rensicherung eher zugunsten des Verdächtigen auswir
ken. Die Gefahr, die für einen Verdächtigen von dem ob
jektiv falsch, subjektiv jedoch richtig schildernden Bela
stungszeugen ausgeht, wird jedenfalls weitgehend ge
bannt. Auch bei den Zeugen, die im Sachbeweisvor
verfahren - Dokumentation, Sicherung und Überbrin
gung von Beweisgegenständen - tätig werden, handelt 
es sich um Beamte des Polizeidienstes, bei denen auf
grund einer entsprechenden Ausbildung und Schulung si
chergestellt sein sollte, daß sie die ihnen obliegenden 
Aufgaben, die der Gewinnung der Grundlagen für einen 
Sachbeweis dienen, sachgerecht und fehlerfrei ausfüh
ren. 

Die Aufgliederung und strafprozessuale Qualifizierung 
der kriminaltechnischen Beweisführung zeichnet dem 
Verteidiger seine Aufgabe vor: Er muß die Feststellung, 

2) Wigger, Kriminaltechnischer Leitfaden, Schriftenreihe des BKA, 
1965,455. 



die Dokumentation und die Weiterleitung der Gegenstän
de und Spuren, die kriminalwissenschaftlich ausgewertet 
werden, durch eingehende Befragung der Zeugen über
prüfen. Dabei wird er die fachliche Qualifikation der 
Zeugen, ihre spezielle Ausbildung, ihre Erfahrung und 
Praxis usw. ebenso zu erforschen haben wie ihren Auf
trag und ihre Tätigkeit in der einzelnen Sache. Obwohl 
sich der Verteidiger insoweit noch bis zu einem gewissen 
Grad in »klassischem Fahrwasser« bewegt, steht er doch 
vor der Besonderheit, daß es sich bei den Beweisperso
nen stets um Polizeibeamte handelt, bei denen die Zeu
genaussage vor der Ermittlungsbehörde oder vor dem 
Gericht einen Teil ihrer Ausbildung und ihres Berufes 
ausmacht. Zeugenpsychologie und Befragungstechnik 
»hausbackener« Art würden hier nicht ausreichen, etwai
ge Schwachstellen in der Beweisführung aufzudecken. 
Der Verteidiger hat aber insoweit immerhin die Möglich
keit, sich auf die Besonderheiten der Befragung von Poli
zei-Zeugen einzurichten, wobei er als Hilfsmittel auf 
einschlägige Literatur, Erfahrungsaustausch mit Kolle
gen, Fortbildungskurse usw. zurückgreifen kann 3). 

Ganz anders stellt sich die Situation für den Verteidiger 
in der vierten Phase des strafprozessualen Sachbeweises 
dar, nämlich in der schriftlichen und später (in der 
Hauptverhandlung) mündlichen Darstellung der an den 
Beweisgegenständen und -spuren durchgeführten krimi
naltechnischen Untersuchungen, ihrer wissenschaftlichen 
Ergebnisse und ihrer Auswertungen für den vorliegenden 
Fall. Der oder die Kriminaltechniker, die hierzu als sach
verständige Zeugen und/oder Sachverständige gehört 
werden, verfügen - jedenfalls wenn sie den 
Landeskriminalämtern oder gar dem Bundeskriminalamt 
angehören - über ein außerordentlich hohes Wissens
und Beurteilungsniveau, das die Ergebnisse jahrzehnte
langer kriminalistischer und kriminaltechnischer For
schung und Praxis umfaßt. Von dieser Grundlage ausge
hend haben sie sich zur Gewinnung des Beweisergebnis
ses modernster Technologie der chemischen, physikali
schen, optischen und datenverarbeitenden Fachbereiche 
bedient. Das Ergebnis der kriminaltechnischen Untersu
chung ist dazu häufig eine »Team-Arbeit« gewesen, bei 
der mehrere entsprechend qualifizierte Kriminalwissen
~chaftler verschiedener Fachrichtungen zusammengear-

_/ beitet haben. Gegenüber diesem geballten Sachverstand 
wissenschaftlich-kriminaltechnischer Art befindet sich 
der Verteidiger in einer nahezu ohnmächtigen Situation. 
Die Grundbegriffe von Chemie und Physik, die er in sei
ner Ausbildung vielleicht einmal mitbekommen hat, sind 
aus der Erinnerung längst geschwunden, zumindest sind 
sie durch die wissenschaftliche Entwicklung überholt. 
Von Computertechnik "und Datenverarbeitung versteht 
der normale Verteidiger nichts. Daß der eigene Sachver
stand zur Befragung und Kontrolle eines Gutachtens 
nicht ausreicht, ist für den Verteidiger freilich nichts 
Neues, sondern eine tägliche Erfahrung der Praxis, z. B. 
gegenüber kraftfahrzeugtechnischen Gutachten, Unfall
rekonstruktionen, medizinischen Gutachten jeder Art. 
Der entscheidende Unterschied zwischen solchen Situa
tionen und den hier in Rede stehenden kriminaltechni
schen Gutachten moderner Art ist folgender: In den erst
genannten Fällen hat der Verteidiger - jedenfalls wenn 
sein Klient dazu wirtschaftlich in der Lage ist - die 

3) Vgl. zu diesem Problemkreis Weber, Polizeibeamte als Zeugen und 
Sachverständige, DPol 1975, 24; Kube, Polizei vor Gericht, BKA
Vortragsreihe 23, 115. 

Möglichkeit, einen entsprechend qualifizierten Fachgut
achter z. B. des Kraftfahrzeugwesens oder der Medizin 
mit der Überprüfung des vorliegenden Gutachtens zu be
auftragen; er kann ihn sogar dem Gerichtsgutachter in 
der Hauptverhandlung gegenüberstellen und damit eine 
fachliche Diskussion sowohl der angewendeten Methodik 
wie auch der Auswertung der Ergebnisse erzwingen. Der 
fehlende eigene Sachverstand kann damit im Interesse ei
ner sachlich optimalen Verteidigung durch die außerge
richtliche Heranziehung anderer Sachverständiger kom
pensiert werden. Eine solche Möglichkeit ist aber ge
genüber den kriminal technischen Gutachten nicht ge
geben; Kriminaltechnik in dem hier angesprochenen 
Sinne ist kein Fachbereich von Hochschulen und Univer
sitäten; freiberuflich tätige Kriminaltechniker oder Kri
minaltechniker-Teams gibt es nicht, jedenfalls nicht in 
der hier erforderlichen Qualifikation. Selbst wenn es sie 
gäbe, würde die Notwendigkeit, diesen von der Verteidi
gung zu beauftragenden Gutachtern die Beweisgegen
stände und Beweisspuren - soweit überhaupt noch vor
handen - im Original zur Verfügung stellen zu müssen, 
eine häufig nicht übersteigbare prozessuale Schranke dar
stellen. Der Verteidiger ist auch nicht in der Lage, sich 
selbst bis zu einem vertretbaren Maße die erforderlichen 
Kenntnisse anzueignen, die für eine Kontrolle des kri
minal technisch-fachlich -wissenschaftlichen Gutachtens 
erforderlich sind. Die Publikationen auf dem Gebiete mo
dernster Kriminaltechnik sind - aus der Sicht der Poli
zeibehörden verständlich - zurückhaltend. Die Offenle
gung ihrer Arbeitsweise und Methodik in allgemein zu
gänglichen Publikationsorganen könnte dazu führen, daß 
die potentiellen Straftäter versuchen, sich auf die voraus
sichtliche Arbeitsweise der Ermittlungsbehörden einzu
stellen und auswertbare Fehler zu vermeiden. 
Ein Äquivalent für das Selbststudium des Verteidigers 
kann letztlich auch nicht darin gesehen werden, daß die 
kriminaltechnischen Sachverständigen verpflichtet sind, 
vor Gericht ihre Untersuchungsmethoden offenzulegen. 
Diese früher umstrittene Frage ist vom Bundesgerichts
hof im Urteil vom 14. Mai 1974 4) eindeutig im Sinne ei
ner Verpflichtung zur Offenlegung der Methoden ent
schieden worden. Es wird in vielen Fällen einer ausge
sprochen naturwissenschaftlichen Begabung des Vertei
digers bedürfen, um den Darlegungen der kriminaltechni
schen Sachverständigen folgen und sie so erfassen zu 
können daß eine fachliche Diskussion überhaupt ermög
licht wird. Freilich könnte sich der Verteidiger hier -
wenn auch mit erheblichem Aufwand - zumindest par
tiell fachlich beraten . lassen. Es ist für ihn aber praktisch 
ausgeschlossen, sich so sehr in. die Materie einzuarbei
ten, daß er in der Lage ist, zu erkennen, wo die methodi
schen oder sonst wissenschaftlichen Schwächen in der 
Beweisführung liegen und an welchen Stellen Fehlertole
ranzen bei Erkenntnis und Auswertung von Spuren be
stehen können. Es scheint so, daß er in diesem zentral 
wichtigen Bereich in aller Regel nur auf die geradezu 
hilflose Methode der Befragung des Kriminaltechnikers 
nach methodischen Schwächen und Fehlerquellen ange
wiesen ist. Mit der Antwort des sachverständigen Zeugen 
oder Sachverständigen auf dahingehende Fragen muß er 
sich praktisch dann zufriedengeben, denn gerade über die 
möglicherweise neuralgischen Punkte der kriminaltechni
schen Beweisführung enthält die publizierte Literatur in 
aller Regel nichts. 

4) - 3 StR 113/75 - zit. bei Händel, Offenlegung von Untersu
chungsmethoden, Die neue Polizei, 1976, 202. 
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Demgegenüber kann der Verteidiger nicht darauf verwie
sen werden, daß auch der Staatsanwalt und die Richter 
durchweg über keine oder jedenfalls nicht ausreichende 
naturwissenschaftliche Erkenntnisse verfügen, um den 
Sachverständigen in der intendierten Form kontrollieren 
zu können. Eine solche Betrachtungsweise würde ver
kennen, daß der Sachverständige nach unserem prozes
sualen Verständnis »Gehilfe des Richters« ist und entwe
der von diesem oder von dem Staatsanwalt ausgesucht 
und beauftragt worden ist. Auftraggeber und Auftragneh
mer gehören nach ihrer prozessualen Qualifikation und 
auch faktisch derselben Sphäre, nämlich der Sphäre der 
staatlichen Justiz an; sie sind alle Beamte bzw. Staatsdie
ner, die in besonderem Maße dem staatlichen Strafan
spruch verpflichtet sind. Nach den Erfahrungen der Pra
xis, wenn auch nicht genau nach dem Buchstaben des 
Gesetzes, geben sie einander einen relativ großen Ver
trauensvorschuß. Gerade einen solchen Vertrauensvor
schuß kann aber der Verteidiger dem Sachverständigen 
der Ermittlungsbehörde oder des Gerichts nicht geben -
im Gegenteil: Seine Berufsaufgabe des Schutzes des Be
schuldigten beinhaltet den Auftrag zu einer scharfen 
Kontrolle des Beweisverfahrens der Ermittlungsbehörde 
und des Gerichts. Es ist seine Pflicht, Staatsanwalt und 
Gericht zu zwingen, die ihnen vorliegenden Beweisergeb
nisse immer wieder in Frage zu stellen; der Verteidiger 
ist deshalb aufgerufen, die persönliche Qualifikation und 
die Arbeitsergebnisse des Kriminaltechnikers, die der 
Einlassung seines Klienten entgegenstehen, mit den Mit
teln des Verfahrensrechts zu bekämpfen und in Frage zu 
stellen. Es bietet sich für ihn an, den Sachverständigen 
durch Fragen geradezu zu zwingen, ihm die notwendige 
Nachhilfe in Kriminaltechnik so weit zu geben, daß er 
seiner Kontrollaufgabe gerecht werden kann. Einen da
hingehenden Anspruch hat der BGH in seiner o. a. Ent
scheidung statuiert. Freilich ist er auch dann dem Sach
verständigen hoffnungslos unterlegen, wenn dieser nicht 
nur kriminalwissenschaftlich versiert, sondern auch fo
rensisch erfahren und geschickt ist. Es ist nicht selten ei
ne Frage der Gewandtheit des Vortrages des Sachver
ständigen, ob ein Verfahrensbeteiligter eine »Klippe« in 
der Beweisführung erkennt oder wenigstens erahnt. 

Der Verteidiger hat übrigens erstmalig in der mündlichen 
Hauptverhandlung die Gelegenheit zu einem Dialog mit 
dem Sachverständigen, nachdem dieser schriftlich und 
mündlich sein Gutachten erstattet hat. Dann aber ist es in 
der Praxis zu spät, sich durch entsprechende Fragen die 
notwendigen Kenntnisse zu verschaffen. 

Dem kriminalistischen Sachbeweis wird mit Recht ein 
hoher Stellenwert eingeräumt; seine Widerlegung bedeu
tet für den Verteidiger in aller Regel eine unlösbare Auf
gabe, so daß er versuchen wird, ihn auf »Umwegen« zu 
erschüttern 5). 

Der in der Verteidigerpraxis nicht seltene und oftmals er
folgreiche Versuch, einen Antrag auf Einholung eines 
weiteren Sachverständigengutachtens - Obergutachtens 
- zu stellen, wird hier im allgemeinen versagen. Nach 
§ 244 Abs.4 StPO kann die Anhörung eines weiteren 
Sachverständigen auch dann abgelehnt werden, wenn 
durch das frühere Gutachten das Gegenteil der behaupte
ten Tatsache erwiesen ist, d. h. der Sachverständige das 
erkennende Gericht überzeugt hat. Dies wird der Regel-

5) Dazu Weber. aaO. 
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fall sein. Die gesetzlichen Ausnahmen von diesem Regel
fall dürften in der Praxis kaum einmal gegeben, zumin
dest von der Verteidigung nicht nachzuweisen sein: Die 
Sachkunde des kriminal technischen Gutachters wird, 
wenn er einem Landeskriminalamt oder dem Bundeskri
minalamt angehört, nicht zweifelhaft sein können. Ange
sichts der Verzahnung von Ermittlung und Auswertung 
der Tatspuren wird es nur selten vorkommen, daß ein 
Gutachten auf unzutreffenden tatsächlichen Vorausset
zungen, d. h. nicht einwandfreiem Untersuchungs mate
rial beruht. Ebenso sind bei der hohen Qualifikation des 
modernen Sachbeweises Widersprüche im Gutachten 
entweder gar nicht vorhanden oder jedenfalls von seiten 
der Verteidigung mangels entsprechender fachlicher Qua
lifikation nicht erkennbar. Schließlich ist nicht ersicht
lich, welche anderen Sachverständigen über Forschungs
mittel verfügen könnten, die denen des früheren Gutach
ters überlegen sind. Selbst wenn es einem Verteidiger ge
lingen würde, einen pensionierten Kriminaltechniker des 
BKA, einen Gruppenleiter oder Abteilungsleiter als Gut
achter zu gewinnen, würde ihm dies nicht weiterhelfen. 
Einmal kann kaum damit gerechnet werden, daß ein Ge
richt einen einzelnen Gutachter als einem Gutachter
Team überlegen anerkennen wird; zum anderen muß davon 
ausgegangen werden, daß angesichts des raschen Fort
schrittes der Kriminaltechnik der pensionierte Fachmann 
bereits nach kurzer Zeit nicht mehr auf dem neuesten 
Stand der Kriminalwissenschaft sein kann. Weiterhin ist 
nicht erkennbar, wie es einem Verteidiger gelingen könn
te, ein Gericht davon zu überzeugen, daß eine ausländi
sche Polizeidienststelle, z. B. der wissenschaftliche 
Dienst der Stadtpolizei Zürich oder das FBI, Forschungs
mittel zum Einsatz bringen könnte, die denen eines deut
schen LKA oder BKA überlegen sind. Ein solcher Ver
such dürfte schon daran scheitern, daß dem Verteidiger 
der Forschungsstandard auslandischer Kriminalpolizeibe
hörden nicht bekannt ist. 

Erscheint damit der Versuch, dem qualifizierten krimi
naltechnischen Sachverständigen und seinem Gutachten 
in der Sache mit Aussicht auf Erfolg entgegenzutreten, 
von vornherein zum Scheitern verurteilt, so liegt es aus 
der Sicht der Verteidigung nahe, das ungünstige Bewei
sergebnis rein verfahrensrechtlich zu bekämpfen. Inwie
weit für die Auswertung von Beweisgegenständen und 
Tatspuren überhaupt Beweisverbote Platz greifen kön
nen, ist das Thema eines anderen Vortrages; aus der 
Sicht des Praktikers wird es sich um seltene Ausnahme
fälle handeln. 

,I In dieser Situation wird sich für den Verteidiger die Fra
ge stellen, ob der Sachverständige des Landeskriminal
amtes oder BundeskriminaIamtes wegen Besorgnis der 
Befangenheit nach §§ 74, 22 ff. StPO abgelehnt werden 
kann. Die prozessuale Situation ist so, daß nach § 22 
Ziff. 4 ein Richter kraft Gesetzes, d. h. auch ohne aus
drückliche Ablehnung von der Ausübung des Richteram
tes ausgeschlossen ist, wenn er in der Sache als Polizei
beamter tätig gewesen ist. Insoweit soll es ausreichen, 
daß sich die frühere Strafverfolgungstätigkeit auf den 
noch unbekannten Täter gerichtet hat oder lediglich die 
Spurenauswertung oder sonstige kriminaltechnische 
Sachverständigentätigkeiten betraf 6). Da nach § 74 
Abs. 1 Satz 1 StPO der Sachverständige aus denselben 
Gründen abgelehnt werden kann, die zur Ablehnung des 

6) Kleinknecht. StPO, 29. Auf!.. § 22 Anm. 5. 



Richters berechtigen, liegt es an sich nahe, wenn schon 
keinen gesetzlichen Ausschlußgrund, so doch die Besorg
nis der Befangenheit anzunehmen, wenn der Sachver
ständige als Polizeibeamter in der beschriebenen Art und 
Weise tätig geworden ist. Diese Konsequenz hat die 
Rechtsprechung aber nicht gezogen, sondern der Bundes
gerichtshof hat wiederholt 7) unter Zustimmung des 
Schrifttums 8) ausgesprochen, daß eine Besorgnis der Be
fangenheit gegenüber dem Angehörigen des Bundes- oder 
Landeskriminalamtes als Sachverständigem nur dann ge
geben ist, wenn er sicherheitspolizeiliche Aufgaben 
wahrgenommen, sich also nicht auf die beratende oder 
sonst typische Tätigkeit des Sachverständigen beschränkt 
hat. 

Die Grenzen werden hier vielfach schwer zu ziehen sein. 
Man denke daran, daß das Bundeskriminalamt zunächst 
bei der Ermittlung des noch unbekannten Täters seine 
kriminaltechnischen Einrichtungen zur Verfügung ge
stellt und Gutachten erstattet hat und später nach Identi
fizierung und Ergreifung des Täters Gutachten erstattet 
die der Überführung dieses Täters im Hinblick auf ein~ 
konkrete Straftat dienen. Ob man das Identifizierungs
gutachten als beratende oder sicherheitspolizeiliche Tä
tigkeit qualifiziert, ist nahezu eine Willensentscheidung. 
Eindeutige, objektive Abgrenzungskriterien sind hier 
nicht ersichtlich. Man kann mit Recht die Auffassung 
vertreten, daß schon die Ermittlung eines noch unbe
kannten und in Freiheit befindlichen Täters und seine 
Identifizierung, z. B. die Auswertung von Fingerabdrük
ken, Identität von Haaren 9), USW. auch die Beteiligung 
an einer präventiv-polizeilichen Tätigkeit darstellt. Eine 
übergroße Nähe zwischen sicherheitspolizeilicher Tätig
keit und beratender Kriminaltechnik dürfte insbesondere 
dann gegeben sein, wenn Prävention, Verfolgung und 
Überführung des Straftäters in der Hand derselben Be
hörde, z. B. des BKA allein, liegen. In jedem Falle wer
den an die Objektivität und Neutralität von Sachverstän
digen der Ermittlungsbehörden, die nicht nur von diesen 
beauftragt, sondern auch Angehörige dieser Behörden 
sind, besonders scharfe Anforderungen gestellt werden 
müssen. Was man dem forensisch nicht besonders erfah
rerien, außerhalb einer Behörde tätigen Sachverständigen 
als >)Ungeschickte Ausdrucksweise« oder »falschen 
Zungenschlag« vielleicht noch durchgehen läßt, muß bei 
dem Sachverständigen der Polizeibehörde für die Besorg
nis der Befangenheit ausreichen. Es darf nicht übersehen 

7) NJW 1958, 1308; BGHSt 18,214,217. 

8) Kohlhaas, NJW 62, 1329; Kleinknecht § 74 Anm. 2 B. 

9) Berg, Steffen, Der Identifizierungswert des menschlichen Haares; 
Arch. Krim. 1977, 65; Wigger, Kriminaltechnischer Leitfaden, 
1965,409. 

werden, daß aus der Sicht des Beschuldigten - und auf 
die objektivierte Sicht des verständigen Beschuldigten 
kommt es an - der Sachverständige, der selbst Angehö
riger einer Polizei ist, viel leichter in den begründeten 
Verdacht einer mangelnden Objektivität geraten kann als 
ein anderer Sachverständiger. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Der das Strafverfah
ren beherrschende Grundsatz der »Waffengleichheit« 
zwischen Anklagebehörde und Verteidigung, der zugleich 
ein Wesenselement des fair trial ist, ist bei dem krimi
naltechnisch-wissenschaftlichen Sachbeweis moderns~er 
Art faktisch nicht mehr gewahrt, weil die Verteidigung -
zumal des armen Angeklagten - weder in der Lage ist, 
sich selbst die entsprechenden Fachkenntnisse zu ver
schaffen, um den Sachverständigen fachlich zu kontrol
lieren, noch die Möglichkeit hat, ihm einen anderen 
Sachverständigen zur Prüfung und Kontrolle seiner Me
thoden und Ergebnisse gegenüberzustellen. Die Situation 
wird dadurch verschärft, daß angesichts der Einschrän
kungen des Gesetzes (§ 244 Abs. 4 StPO) Anträge auf 
Einholung eines Obergutachtens durchweg der Ableh
nung verfallen werden. 

Träger des modernen Sachbeweises sind in der Praxis na
hezu ohne Ausnahme Angehörige der Landeskriminaläm
ter und des Bundeskriminalamtes mit hoher wissen
schaftlich-kriminaltechnischer Qualifikation. Ihre fachli
che Überlegenheit und der Mangel gleichqualifizierter 
»Gegenspieler« begründet die Skepsis, daß aus 
»Gehilfen« des Gerichts »Beherrscher« des Gerichts -
und aller anderen Verfahrensbeteiligten werden. Es wird 
eine Frage der künftigen Rechtsentwicklung sein, ob ei
nes Tages das Bundeskriminalamt und die Landeskrimi
nalämter verpflichtet sein werden, kriminaltechnische 
Fortbildungslehrgänge auch für Strafverteidiger abzuhal
ten - ein für viele Polizeibeamte heute sicherlich noch 
schockierender Gedanke! 

Der Grundsatz der Waffengleichheit, der bisher als Frage 
nach den rechtlich gleichen Möglichkeiten von Anklage 
und Verteidigung verstanden wurde, gewinnt angesichts 
des modemen kriminaltechnischen Sachbeweises eine 
neue, faktische Dimension. 

Die Omnipotenz der Machtmittel, die der Staat im Straf
verfahren gegen den einzelnen zum Einsatz bringt, wird 
nunmehr durch die Omnipotenz einer modemen Krimi
naltechnik ergänzt und damit ins Gigantische erhöht. Nur 
bei strikter Neutralität der Beteiligten, freiwilliger Unter
ordnung unter ihre Aufgabe und völliger Freiheit von je
dem Prestigedenken wird diese Entwicklung ohne Scha
den für das Recht im Strafprozeß bewältigt werden kön
nen. 
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Richter und Sachbeweis 
Eberhard Foth 

Zusammenfassung: Der »Richter« ist stets der gesetzliche 
Richter und in Sachbeweisfragen (anders als die Speziali
sten der Polizei) nicht unbedingt besonders bewandert. 
Doch muß sich der Richter zunehmend auf den Sachbe
weis einstellen; Fortbildung auf diesem Gebiet ist not
wendig. Vorteile des Kollegialgerichts. Sachbeweis und 
freie Beweiswürdigung bilden keinen Gegensatz; der 
Grundsatz der freien Beweiswürdigung soll den Richter 
nicht von den Naturgesetzen freistellen. Vielmehr ist zu 
begrüßen, daß der Richter dort festen Halt hat, wo er 
früher auf Vermutungen angewiesen war. Es ist kaum zu 
erklären, daß der Zeugenbeweis, dessen Mängel offen
kundig sind, immer noch als dem Sachbeweis überlegen 
bewertet wird. Der Sachbeweis ist zugleich Zeugenbe
weis; größte Sorgfalt im Umgang mit Asservaten und 
Spuren ist erforderlich. Der Richter muß aus den Akten 
den Weg des Asservats zurückverfolgen und die beteilig
ten Personen ohne weiteres feststellen können. Beson
ders wichtig (an Beispielen ausgeführt): Welche Bedeu
tung kommt einem gelungenen Sachbeweis zu; was be
sagt eine nachgewiesene Übereinstimmung? Besonders 
vorteilhaft für die Wahrheitsfindung ist es, wenn der Zeu
gen beweis den Sachbeweis bestätigt oder umgekehrt. 
Auch beim Sachbeweis bleibt für richterliche Beweiswür
digung noch ein weites Gebiet, zumal der Sachbeweis 
häufig nicht unmittelbar zu einem bestimmten Täter hin
führt. 

Zunächst ein Wort zum Thema. Es spricht im Sinne der 
Tagung korrekt von »Sachbeweis« und nicht von 
»Indizienbeweis«. Beides sind, was oft übersehen wird, 
keineswegs synonyme Begriffe. Indiz ist für den Juristen 
alles, was nur mittelbar auf ein Tatbestandsmerkmal 
schließen läßt, welcher Art es auch immer sei. Wenn et
wa der Mordverdächtige, wie Zeugen berichten, häufig 
finstere Drohungen gegen das Opfer ausgestoßen hat, so 
mag das ein Indiz für seine Täterschaft sein; ein Sachbe
weis ist es mit Sicherheit nicht. 

Auch was den im Thema genannten »Richter« angeht, 
bedarf es einer Bemerkung. An sich ist es ein Gemein
platz, wenn ein Vortragender in meiner Situation darauf 
hinweist, er spreche nur für sich selbst und gebe seine 
persönlichen Eindrücke wieder. Doch hat das beim 

»Richter« darüber hinausgehende Bedeutung. Denn er ist 
ja ein »gesetzlicher Richter«, das heißt abstrakt voraus
bestimmt und nicht für den Einzelfall auswählbar. Wäh
rend bei der Kriminalpolizei durchaus der eine Beamte 
für Spurensuche und Spurenauswertung, der andere für 
Zeugenvernehmungen, je nach besonderer Eignung, ein
gesetzt werden kann, ist gleiches beim Richter nicht 
möglich. Man kann nicht dem einen Richter die Fälle mit 
Sachbeweis, dem anderen die Fälle mit Zeugenbeweis 
zuteilen, zumal viele Strafsachen ohnehin beides enthal
ten. Der Sachverständige und der Zeuge, der von seiten 
der Polizei Sachbeweis in die Hauptverhandlung ein
führt, möge dies bedenken, wenn er beim Richter mitun
ter auf Verständnis schwierigkeiten stößt. 

Diese Überlegung ist übrigens - dies nur am Rande -
auch in anderer Hinsicht von Bedeutung. Sie ist, so mei
ne ich, ein starkes Argument für das Kollegialgericht; ei
ner von drei oder auch fünf Richtern wenigstens wird 
stets die Begabung mitbringen, die dazugehört, techni
schen Ausführungen zu folgen. Die Notwendigkeit hierzu 
wird sich in steigendem Maße ergeben. Jene Kollegen, 
die auch heute noch fast ein wenig damit kokettieren, sie 
seien zwar rechtskundig, technisch aber völlig unbedarft, 
werden es in Zukunft immer schwerer haben. Verzeihen 
Sie mir einen Seitenblick auf die Militärgeschichte: Auch 
dort war es lange Zeit eines Edelmannes unwürdig, sich 
mit Pionier- und Artilleriewesen zu befassen. Das hat 
beide Waffengattungen nicht am Vordringe~ gehindert. 

Grundlage strafrichterlicher Urteilsfindung ist die freie 
Beweiswürdigung. Sie wird von den Ergebnissen natur
wissenschaftlicher Forschung beeinflußt. Das ist an sich 
eine Binsenweisheit und gilt, seit der Mensch zum Bei
spiel entdeckt hat, daß das Wasser bergab fließt. Erst in 
neuerer Zeit allerdings, seit eben naturwissenschaftliche 
Ergebnisse auch auf Gebieten vorliegen, die früher der 
Phantasie freien Raum ließen, ist dieses Spannungs-
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verhältnis zwischen freier Beweiswürdigung und Sachbe
weis recht ins Blickfeld geraten. Es ist die Rede davon, 
die freie Beweiswürdigung werde durch die Naturwissen
schaft immer mehr zurückgedrängt; es wird davon ge
sprochen, die freie Beweiswürdigung könne durch die 
von der naturwissenschaftlichen Forschung herausgebil
deten Beweisregeln - ich zitiere hier einen früheren 
Vorsitzenden Richter am Bundesgerichtshof - »mehr 
und mehr ztir Farce« werden. 

Hieran ist richtig, daß da, wo sichere naturwissenschaft
liche Erkenntnisse vorliegen, der Richter nicht aus freien 
Stücken das Gegenteil annehmen kann. Trotzdem meine 
ich, von einer Einschränkung der freien Beweiswürdi
gung könne nicht gesprochen werden. Der Grundsatz der 
freien Beweiswürdigung wurde entwickelt als Gegensatz 
zu den Beweisregeln, die der Gesetzgeber dem Richter 
vorschrieb, etwa, das als Wahrheit zu nehmen, was zwei 
klassische Zeugen bekundeten und so weiter. Niemals 
aber war freie richterliche Beweiswürdigung dazu ge
dacht, den Richter von naturgesetzlichen Gegebenheiten 
zu dispensieren. Dies zu wollen, wäre auch ein völlig 
nutzloses und unsinniges Unterfangen und würde an je
nen Herrscher erinnern, der das Meer peitschen ließ, 
weil es größere Wellen hatte als er dies wollte. 

Nun steht freilich zwischen Richter und naturgesetzlicher 
Gegebenheit deren Erkenntnis; sie wird in den hier inter
essierenden schwierigeren Fällen durch den Sachverstän
digen vermittelt. Er wiederum hält sich an die Regeln sei
ner Wissenschaft. Das können durchaus »Beweisregeln« 
sein; ein gutes Beispiel bildet hier die Fingerspuren
kunde. 

Hier ist nun zweierlei zu sagen. Zum einen: Die Aufgabe 
des zuständigen Sachverständigen ist es, dem Richter die 
Naturgesetze und die technischen Gesetze richtig und zu
verlässig zu vermitteln. Geschieht das, so kennt der 
Richter nunmehr die Erfahrungs sätze , die in dem zu ent
scheidenden Fall eine Rolle spielen. Kein vernünftiger 
Mensch aber wird sich dagegen wehren, seinen Entschei
dungen die Naturgesetze zugrundezulegen. Der Richter 
wird im Gegenteil froh sein, da Gewißheit zu haben, wo 
er sonst zu Vermutungen auf unsicherem Boden gezwun
gen wäre. 

Während der Vorbereitung dieses Referats fiel mir eine 
Zeitungsnotiz in die Hand, wonach die Blutuntersuchung 
heute so verfeinert sei, daß die Vaterschaft mit nahezu 
lOO%iger Sicherheit festgestellt bzw. ausgeschlossen 
werden könne. Welcher Richter wird sich hierüber nicht 
freuen; keine; wird wohl den Zeiten nachtrauern, da er 
inmitten meiiieidsverdächtiger junger Burschen und einer 
ebensowenig glaubwürdigen Kindesmutter nach Herzens
lust freie Beweiswürdigung betreiben durfte! 

Freilich muß sich der Richter - das ist zum anderen zu 
bedenken - zunächst Klarheit verschaffen, daß er die 
Gesetze der Natur und der Technik zuverlässig übermit
telt bekommen hat. Möglicherweise knüpft die Überle
gung, die richterliche Beweiswürdigung werde einge
schränkt, mehr an dieses Stadium und die Tatsache an, 
daß der Richter manches, was ihm der Sachverständige 
sagt, einfach glauben muß. Dieser Umstand ist auf den 
ersten Blick in der Tat frustrierend; noch heute ist mir 
gegenwärtig, wie vor mehr als zehn Jahren auf einer Ta
gung »Richter und Sachverständiger« ein erfahrener 
Richter, langjähriger Strafkammer-, dann Strafsenatsvor-
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sitzender, in seinem Referat sagte, bald werde es soweit 
sein, daß der Richter sich in manchen Fällen für unfähig 
erklären müsse, seines Richteramts zu walten, weil er die 
Gutachten nicht mehr verstehen und nachvollziehen 
könne. 

So sehr man sich in die Seele dieses Richters hineinden
ken kann, der sich gar nicht vorstellen mag, daß ein 
Strafprozeß anders ablaufen könnte als gewohnt - viele 
Zeugen, wenige und vergleichsweise einfache Gutachten 
- so wenig kann man doch seiner Auffassung folgen. 
Weder der Fortschritt der Technik noch der Naturwis
senschaften wird dadurch aufgehalten, daß wir im Straf
verfahren vor ihm die Augen verschließen. 

Merkwürdig ist insbesondere folgendes: Seit eh und je 
wird über die Unzuverlässigkeit menschlicher Aussagen 
(des Zeugen, aber auch des Angeklagten) geklagt. Da wir 
nun soweit sind, diese Aussagen wenigstens zum Teil er
setzen und nachprüfen zu können, ist auch das nicht will
kommen. Irgendwie wurzelt noch tief im ganzen Volk 
der Aberglaube, Sachbeweis sei etwas Minderwertiges. 
Wie oft liest man nicht: nur ein Indizien- (sprich Sachbe
weis-)Urteil, oder gar, eine bestimmte schwere Strafe 
dürfe nur bei Geständnis oder einwandfreier Zeugenaus
sage verhängt werden, keinesfalls bei bloßem Sachbe
weis; als sei die richterliche Überzeugung teilbar! Wahr
scheinlich bedürfte es der Forschung eines Psychologen, 
um herauszufinden, warum wir, trotz aller Enttäuschung, 
den Worten eines uns ins Auge blickenden Mitmenschen 
doch lieber vertrauen als der toten Materie. 

Bei der Presse zwar oder bei Verfahrens beteiligten, die 
von imposanten Auftritten viel, von sorgsamer Vorberei
tung umso weniger halten, ist die Vorliebe für den Zeu
genbeweis verständlich. Hier kann man »bohrende 
Fragen« stellen, kann Mitmenschen »in die Enge 
treiben«, kurz, ein rechtes Spektakulum veranstalten. 
Beim Sachbeweis geht es in der Regel viel nüchterner zu. 
Um einen qualifizierten Sachverständigen in die Enge zu 
treiben, muß man sich schon etwas vorbereiten. 

In einem größeren Strafverfahren, an dem ich in den 
letzten Jahren teilnahm (gegen Baader u. a.), war es mit
unter frappant, wie umfangreich über Zeugenaussagen 
gestritten und in der Presse berichtet wurde, mochten sie 
für den Verfahrensausgang auch noch so geringe Bedeu
tung haben, während Sachbeweise von größter Wichtig
keit fast unter den Tisch fielen. Da berichtete etwa der 
Sachverständige trockenen Tones, das Asservat Nr. 
soundso (ein Stoffetzen) und das Asservat Nr. soundso 
(ein Geschirrtuch mit einer fehlenden Ecke) seien Teile 
eines ursprünglich gemeinsamen Ganzen. Der Kundige 
wußte, daß damit eine äußerst wichtige Brücke zwischen 
einem gelegten, aber planwidrig nicht detonierten 
Sprengkörper und einer bestimmten Wohnung geschlagen 
war, in der bestimmte Angeklagte verkehrt hatten. Der 
Unkundige und Unvorbereitete langweilte sich höch
stens. Das wiederholte sich in hundert anderen Fällen. 
Wenn manche Verfahrensbeteiligte hier geringschätzig 
von »Schrottbesichtigung« sprachen und von der 
»kriminalistischen Ebene«, auf die man sich nicht hinab
begeben wolle, so erinnerte das ein wenig an den Fuchs 
in der Fabel, der die Tauben, die er nicht erreichen konn-
te, als zu sauer bezeichnete. . 

Wenn heute im Strafverfahren der Sachbeweis derart 
vorgedrungen ist, so beruht das ja nicht auf dem Mutwil-



len irgendwelcher Bösewichte, die uns beim Richten stö
ren wollen, sondern darauf, daß einmal die naturwissen
schaftlichen Erkenntnisse gewachsen sind und immer 
noch wachsen und daß zum anderen die moderne Tech
nik immer kompliziertere Anlagen schafft, die irgendwie 
einmal in einem Kriminalfall eine Rolle spielen und des
halb vor Gericht erörtert werden müssen. Im ersten Fall 
sollte der Richter, wie schon gesagt, froh sein, zwischen 
den vielen Ungewißheiten der Beweisaufnahme einige si
chere Anhaltspunkte zu haben, aber auch im zweiten Fall 
darf der Richter das Recht nicht verweigern. Es gibt kein 
dem Recht und damit dem Richter unzugängliches Le
bensgebiet. 

Wenn dennoch den Richter bei technisch komplizierter 
Materie gesteigertes Unwohlsein befällt, so ist das zu ei
nem guten Teil, so befürchte ich, deshalb so, weil der 
Richter, wenn er einmal in der Verhandlung sitzt, den 
Zeugenbeweis - entgegen seiner sonst abstrakt geäußer
ten Auffassung - eben doch für wesentlich besser an
sieht, als dieser es tatsächlich ist. Denn schauen wir uns 
doch im Prozeß um, machen wir uns nichts vor: Vielen 
Zeugen muß der Richter ebenfalls schlicht glauben. Er 
kann ihnen noch so viele Kontrollfragen stellen; sind es 
Zeugen, die einen bestimmten Vorfall allein beobachtet 
haben, der auch sonst nicht verifizierbar ist, so muß er 
letztlich ihre Aussage übernehmen oder nicht; die realen 
Kontrollmöglichkeiten sind äußerst beschränkt. Zwar 
liest man immer wieder vom »erfahrenen Richter«, dem 
man nichts vormache, doch habe ich stets erhebliche 
Skepsis, wenn ich dergleichen höre und denke an die 
»erfahrenen Eltern«, die auch meinen, ihre Kinder mach
ten ihnen nichts vor, und die aus allen Wolken fallen, 
wenn sie eines Tages erfahren, wie wenig sie tatsächlich 
wissen. 

Beim Sachverständigen ist die Lage sogar noch günstiger 
als beim Zeugen, denn ihn kann man ersetzen, kann ihn 
auch von einem weiteren Sachverständigen überprüfen 
lassen. Deshalb mein Fazit: Ich freue mich als Richter 
über jeden Sachbeweis und über jeden neuen technischen 
Erfahrungssatz, der zur Aufklärung beitragen kann. 

Freilich setzt das beim Richter die Bereitschaft voraus, 
sich ständig mit neuen Sachgebieten zu befassen. Doch 
wird er dadurch in aller Regel nicht überfordert. Es gilt ja 
nicht, selbst Experte zu sein, sondern die Gedankengän
ge des Sachverständigen zu verstehen, ihnen folgen zu 
können, kritisch fragen zu können (wobei man vor mög
licherweise »dummen« Fragen nicht zurückschrecken 
darf). Häufig ist es nicht einmal das konkrete technische 
Sachgebiet, in dem sich der Richter auskennen muß; es 
genügt oft die allgemeine Fähigkeit, technischen Gedan
kengängen zu folgen. Hierzu ein kleines Beispiel: In ei
nem Verfahren erläuterte ein Sachverständiger Werk
zeugspuren, die durch einen Schleifstein verursacht wor
den waren. Ein Verteidiger fragte ihn:. »Sind Sie Sach
verständiger für Schleifsteine?« Natürlich war er es 
nicht, brauchte es auch nicht zu sein; er war Sachver
ständiger für Werkzeug- und Bearbeitungsspuren, moch
ten sie nun von einem Schleifstein oder anderswo herrüh
ren. Ähnlich ist es beim Richter. Gewisse technische Ge
dankengänge und Denkweisen kehren immer wieder. 

Ich benutze jede Gelegenheit und so auch diese hier, 
mich an die für die richterliche Fortbildung Verantwort
lichen zu wenden. Zwar hat sich in den letzten Jahren 

vieles gebessert; trotzdem meine ich, bei den Fortbil
dungsveranstaltungen der Justiz kämen die Kriminalistik, 
die Kriminaltechnik und allgemein die Naturwissenschaft 
immer noch zu kurz. Ich meine, es müßte möglich sein, 
Tagungen zu veranstalten, wo - ähnlich wie bei medizi
nischen - auch bei rechtsmedizinischen Kongressen in 
vielen Kurzreferaten einzelne Fälle von Sachbeweis vor
getragen werden. Hierbei könnten auch die zahlreichen 
Fälle verwertet werden, bei denen der Richter mit dem 
Sachbeweis nur noch am Rande befaßt ist, weil schon im 
Ermittlungsverfahren unter dem Druck der Beweislage 
der Beschuldigte gestanden und sich dieses Geständnis 
durch sonstige Ermittlungen als richtig erwiesen hat. 

Sachbeweis ist zugleich Zeugenbeweis. Kein Beweis
stück und keine Spur findet von allein den Weg auf den 
Richtertisch .. Sie werden von Zeugen sichergestellt, be
zeichnet, weitergereicht. Hier nur einiges, was mir schon 
auffiel. 
Größte Sorgfalt ist darauf zu verwenden, festzustellen 
und zu verzeichnen, wer einen bestimmten Gegenstand 
wo fand. Je aufregender und ungewöhnlicher ein Krimi
nalfall ist, desto größere Anstrengung ist hierzu erforder
lich. Es ist nicht jedermanns Sache, soeben noch vom 
Täter bedroht oder beschossen worden zu sein oder gar 
eine Bombenexplosion überstanden zu haben und unmit
telbar darauf mit der kühlen Sachlichkeit eines Wissen
schaftlers Waffe, Hülsen, Geschosse, Splitter und sonsti
ge Spuren zu sichern. Wohlmeinende Helfer können da 
besonders viel verderben. In der Hauptverhandlung kön
nen dann bei der Zuordnung Schwierigkeiten entstehen. 
Jede Weiterleitung eines Gegenstandes, jede listenmäßige 
Erfassung von Gegenständen muß durch die beteiligten 
Personen so festgehalten werden, daß, falls erforderlich, 
ohne weiteres diese Personen als Zeugen geladen werden 
können. In der staatlichen Verwaltung ist es ja häufig so, 
daß man davon ausgehen kann, derjenige, der ein be
stimmtes Schreiben unterzeichnet hat, sei gerade der, der 
nichts von der Sache weiß. l)as hängt mit dem Zeich
nungsrecht und der Verantwortlichkeit zusammen und 
muß angeblich so sein, wenn ich auch gestehe, daß ich 
beim Verständnis dieser Sachkundigenauskunft größere 
Schwierigkeiten habe als bei manchem Sachbeweis . Für 
den Richter ist dieser Verwaltungsgrundsatz schlecht; er 
braucht nicht die Person mit der Verantwortlichkeit, son
dern diejenige, die etwas von der Sache weiß. Daß ein 
solcher Verwaltungs brauch beim Sachbeweis besonders 
mißlich ist, liegt auf der Hand. Es ist für alle Beteiligten 
gleichermaßen schlecht, wenn der geladene Zeuge beken
nen muß, er sei nicht derjenige gewesen, der die Liste 
gefertigt hat, und so weiter. 

Mitunter kommt es vor, daß bestimmte Asservate von 
einer Dienststelle gesichert werden und sich dann plötz
lich, ohne vorher gekennzeichnet worden zu sein, an ei
ner anderen Dienststelle oder bei einem Gutachter wie
derfinden, daß aber der Mittelsmann, der die Identität 
bezeugen kann, nicht erkennbar ist und mühsam gesucht 
werden muß. Es gibt hier prächtige Beispiele, doch will 
ich sie mir im einzelnen ersparen. Mitunter sind Asserva
tenlisten nicht unterschrieben, mitunter sind sie es zwar, 
doch mit unleserlicher Schrift und ohne maschinen
schriftliche Angabe von Namen und Dienstgrad. Erst 
jüngst war ich gezwungen, Ablichtungen von U nter
schriften an zwei Landeskriminalämter zu schicken mit 
der Bitte, festzustellen, von welchen Beamten die unle
serlichen Unterschriften wohl herrühren könnten. l)as 
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mag alles banal klingen, kann aber im Laufe des Straf
verfahrens viel Mühe verursachen, die leicht zu vermei
den wäre. 

Die Ursache für solche Dinge - das gilt übrigens nicht 
nur für das Gebiet des Sachbeweises - mag in einer ver
schiedenen Betrachtungsweise des Polizeibeamten und 
des Richters liegen. Für den Polizeibeamten reicht es 
aus, wenn er zuverlässig davon ausgehen kann, eine be
stimmte Spur liege vor, mag er das auch über einen Mit
telsmann durch einen Vermerk erfahren und nicht wis
sen, wer nun diese Spur gesichert hat; der Polizeibeamte 
kann so oder so auf dieser Grundlage weiter ermitteln. 
Der Richter dagegen kann die Hauptverhandlung 
schlechterdings nicht führen, wenn ihm nicht der einzel
ne Zeuge zuverlässig bekannt ist. Nichts gegen Teamar
beit. Nur kann ein Team nicht als Zeuge geladen werden. 

Kein Mensch, auch kein Polizeibeamter, kann ein aus 
zahlreichen Positionen bestehendes Sicherstellungsver
zeichnis im Kopf behalten, schon gar nicht über längere 
Zeit. Hier hilft die nach der Rechtsprechung zulässige 
Verlesung des Verzeichnisses in Zusammenhang mit der 
Aussage des Sicherstellers. 

Bei jedem Sachbeweis ist sorgfältig zu prüfen, was damit 
zu beweisen ist. Neben der Beschäftigung mit der Sach
beweisführung selbst ist dies die wesentliche Aufgabe 
des Richters. Besonders wichtig ist hierbei die Feststel
lung, welcher Wert einer naturwissenschaftlichen Be
weiskette zukommt, etwa dem gelungenen Nachweis ei
ner Übereinstimmung; das bewegt sich zunächst durch
aus auf naturwissenschaftlichem Gebiet. 

Einige Beispiele mögen dies erläutern: Beim Fingerspu
rengutachten etwa stellt der Sachverständige fest, daß 
bestimmte Fingerspuren in einem Raum oder an einem 
Gegenstand genau die gleichen Merkmale aufweisen wie 
die von einem bestimmten Beschuldigten genommenen 
Fingerabdrücke. Auch wenn das völlig richtig ist - ihre 
Bedeutung für die richterliche Beweiswürdigung gewinnt 
diese Aussage doch erst dadurch, daß der Sachverständi
ge zusätzlich den Erfahrungssatz vermittelt, jeder 
Mensch habe seine eigene, unabänderliche Fingerspur . 
Würde der Erfahrungssatz etwa dahin lauten, nur jeder 
tausendste - aber immerhin jeder tausendste - Mensch 
habe die gleiche Fingerspur , so wäre die nachgewiesene 
Fingerspurengleichheit von weit geringerer Aussagekraft. 

Beim daktyloskopischen Gutachten ist der genannte Er
fahrungssatz der Einzigartigkeit des menschlichen Fin
gerabdrucks mittlerweise Gemeingut geworden. In den 
meisten Fällen ist das anders. So kam es z. B. in einem 
Verfahren darauf an, ob verschiedene stählerne Rohr
stücke (sie waren zu Sprengkörpern umgearbeitet und an 
verschiedenen Stellen, sei es zur Sprengung angebracht, 
sei es zur Vorratshaltung aufbewahrt worden) ursprüng
lich ein einheitliches Rohr bildeten. Der Sachverständige 
der Materialprüfungsanstalt legte die Analyse des Stahles 
der einzelnen Sprengkörper dar; es wurde genau der Ge
halt an Kohlenstoff, Silizium, Mangan, Chrom und so 
weiter festgestellt und verglichen. Die Übereinstimmun
gen, die hierbei festgestellt wurden, waren frappant. Be
deutung für die Beweisführung erhielten sie jedoch erst, 
nachdem der Sachverständige Auskunft über die Stahl
herstellung, über die Größe einer bestimmten Schmelze 
und über deren Verarbeitung gegeben hatte. 
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Oder: Mit einem Schraubendreher wird ein metallenes 
Türschloß aufgehebelt; mit Schlagzahlen wird die Num
mer eines Kraftfahrzeugs am Rahmentunnel verändert; 
mit einer Metallschere wird ein Stück eines Kfz-Num
mernschildes (dort, wo Zulassungsstempel und TÜV-Pla
kette angebracht sind) abgeschnitten; die Beispiele ließen 
sich beliebig vermehren. Überall hier ist es bedeutsam, 
die bestehenden Übereinstimmungen genau festzustellen; 
doch besagt das alles noch nichts, solange der Richter 
nicht beurteilen kann, welche Bedeutung diesen Überein
stimmungen zukommt. Sie alle kennen die Aussage des 
Sachverständigen, dieser und jener Stoff lasse sich zwar 
sowohl am Tatort als auch an der Kleidung feststellen, 
aber sein Vorkommen sei »ubiquitär«, das heißt, es gibt 
ihn überall. 

Ich habe den Eindruck, als werde dieser Punkt nicht im
mer genügend beachtet, wobei eine Rolle spielen kann, 
daß es die Beteiligten manchmal als unbefriedigend emp
finden, eine vielleicht mühsame Beweiskette geknüpft zu 
haben, um dann zu erkennen, daß sie im Ergebnis nicht 
weiterführt, die Arbeit also umsonst war. Doch darf das 
für den Sachverständigen und für den Richter natürlich 
keine Rolle spielen. 

Übrigens kann sich der Richter darüber, welcher Beweis
wert einer bestimmten Übereinstimmung zukommt, auch 
durch Literaturstudium (etwa des Handwörterbuchs für 
Kriminologie oder durch technische Handbücher) vorbe
reitend unterrichten. Um so leichter wird es ihm fallen, 
das Gutachten kritisch würdigen zu können. 

Manchmal ist der Richter auch nur deshalb enttäuscht, 
weil er einem bestimmten Sachbeweis von vornherein 
mehr Bedeutung zugemessen hat, als ihm zukommen 
kann. Es gibt Sachbeweise, die vermöge ihres begrenzten 
Aussagewertes zwar dazu taugen, die Ermittlungen vor
anzubringen, weil danach gewisse Abläufe mehr oder we
niger wahrscheinlich sind, die aber, wenn die weiteren 
Ermittlungen zu keinen weiteren Beweisen führen, für 
sich allein zur Urteilsgrundlage nicht geeignet sind. 

Die Frage der Wertigkeit einer bestimmten Sachbeweis
führung ist auch deshalb bemerkenswert, weil sie den 
Punkt markiert, wo die sachkundige Beweisperson recht 
eigentlich vom Zeugen zum Sachverständigen wird. Denn 
alles, was der Sachkundige durch Messen, Wägen und 
Betrachten an Befund feststellt, ist im Grunde Zeugen
wissen, wobei es keine Rolle spielt, ob er das Objekt mit 
bloßem Auge oder mit dem Elektronenmikroskop be
trachtet hat; ob er etwas gesehen hat, was jeder sieht 
oder was er nur vermöge seiner fachlichen Bildung be
merken kann. Er ist dann zwar hochqualifizierter sach
kundiger Zeuge, aber eben doch Zeuge. Das wird offen
bar, sobald es zur Ablehnung des Sachverständigen 
kommt und geprüft wird, welche seiner Angaben trotz
dem zu verwerten sind. Plötzlich sieht man, daß ein 
Großteil seiner Bekundungen Zeugenwissen ist und die 
eigentliche Sachverständigentätigkeit da anfängt, wo es 
um die Darstellung von Erfahrungssätzen und Erfah
rungswerten geht. 

Schön ist es, wenn Sachbeweis und Zeugenbeweis, unab
hängig voneinander erhoben, zum gleichen Ergebnis füh
ren. Hierfür folgender Fall auf dem Gebiet der Metallbe
arbeitung: 

Es waren mehrere nichtdetonierte Sprengkörper, Blind
gänger, gefunden worden. Die metallischen Hüllen 



wurden sachverständig untersucht. Die Begutachtungen 
führten zu dem Ergebnis, es handele sich um einzelne 
Abschnitte eines Metallrohres, die voneinander abgesägt 
worden seien. Dabei müsse das Rohr, wie der Säge
schnitt zeige, während des Sägevorganges gedreht wor
den sein. Später wurde der Hersteller ermittelt und be-. 
fragt. Er bekundete von sich aus, das Rohr während des 
Sägens mehrmals gedreht zu haben; denn seine Säge ha
be eine zu geringe Sägetiefe, um den ganzen Rohrdurch
messer auf einmal bewältigen zu können. Die Begutach
tung ergab weiter, daß die Schweißnaht an sich von ei
nem geübten Schweißer ausgeführt sei, trotzdem aber 
Mängel aufweise. Der Hersteller bekundete später, er 
könne schweißen, doch habe sein Schweißgerät eine zu 
geringe Stromstärke für diesen Anwendungsfall gehabt. 
Auch sonstige Herstellungsmerkmale (etwa eine beson
dere Art von Anrißlinien) führten den Gutachter zu der 
Auffassung, die verschiedenen Rohrkörper seien vom 
selben Hersteller bearbeitet worden. Auch insofern 
brachte die Vernehmung des Herstellers dasselbe Ergeb
nis. Eine Überprüfung der Werkstatt bestätigte wiederum 
die Angaben des Herstellers. Insgesamt ergänzten also 
Sachbeweis und Zeugenbeweis einander und lieferten 
Kriterien zur gegenseitigen Nachprüfung. 

Ich nannte vorhin das Beispiel mit dem Geschirrtuch und 
dem Stoffetzen. Es handelte sich um einen gelungenen 
und eindrucksvollen Sachbeweis . Nur: ein bestimmter 
Angeklagter war allein damit noch nicht überführt. Es 
mußte erst geprüft werden, wer denn in jener Wohnung 
verkehrte. Hierfür waren unter anderem Fingerabdrücke, 
die sich in der Wohnung befanden, und handschriftliche 
Notizen, die dort sichergestellt wurden, von Bedeutung. 
Dabei war zunächst zu beachten, wo sich die Fingerab
drücke befanden, ob auf beweglichen Gegenständen (et
wa Flaschen) oder auf unbeweglichen (etwa Tür- und 
Fensterrahmen). Leicht bewegliche Gegenstände können 
mit dem Fingerabdruck in die Wohnung gelangt sein; 
gleiches kann für handschriftliche Notizen gelten; das ist 
zu beachten. Aber auch die unbeweglichen Fingerabdrük
ke können zu verschiedenen Zeiten angebracht worden 
sein; eine Altersbestimmung ist allenfalls aufgrund des 
Materials (etwa einer bestimmten Zeitschrift, auf der sie 

gesichert wurden), nicht aufgrund des Fingerabdrucks 
selbst möglich. 

Außerdem kann der Fingerabdruck von einem Besucher 
herrühren, der mit der Wohnung sonst nichts zu tun hat. 
Es galt also, weitere Indizien zu suchen. Sie bestanden 
unter anderem in einer Schreibmaschine, auf der gewisse 
Schriftstücke geschrieben worden waren. Diese Schrift
stücke hatte man andernorts, in einen Bach geworfen, 
gefunden. Bei ihnen hatten sich weitere Schriftstücke be
funden, die von einer zweiten Schreibmaschine herrühr
ten, die man in einer zweiten Wohnung sichergestellt hat
te. Außerdem hatten sich bei den weggeworfenen 
Schriftstücken Sprengkörper gefunden von derselben 
Machart - ich erwähnte sie schon -, wie sie einige An
geklagte bei sich gehabt hatten, als sie festgenommen 
worden waren. In der zweiten Wohnung wiederum hatte 
man - unter vielen anderen Dingen - ebenfalls solche 
Sprengkörper, ferner Schlagzahlen entdeckt, mit denen 
die Fahrgestellnummer des Kraftfahrzeugs gefälscht wor
den war, welches einige Angeklagte unmittelbar vor ihrer 
Festnahme benutzt hatten. 

Ich will hier abbrechen. Die Kette ließe sich abendfül
lend fortsetzen. Es leuchtet ein, daß das alles für die Ur
teilsfindung nur dann sinnvoll verwertet werden kann, 
wenn jede einzelne Übereinstimmung nachvollzogen und 
nachgeprüft wird. Die Gefahr, daß sich unbemerkt ein 
unzulässiger Zirkelschluß einschleicht, ist nicht ganz ge
ring. 

Jedenfalls zeigen die Beispiele, daß mit dem einzelnen 
Sachbeweis noch nicht alles gewonnen ist, daß er zwar, 
richtig geführt, eine exakte Aussage ermöglicht, daß die
se Aussage ihrerseits aber meist von beschränkter Aussa
gekraft in bezug auf den Schuldbeweis ist. Aufgabe des 
Richters ist es, diese Beschränkung jeweils zu erkennen 
und sich vor falschen Schlüssen zu hüten. Für die rich
terliche Beweiswürdigung, so meine ich, bleibt da noch 
genügend Raum; das sei jenen, die sich durch den Sach
beweis in eine Zwangsjacke gepreßt fühlen, zum Troste, 
und jenen, die sich durch den Sachbeweis weiteren 
Nachdenkens enthoben wähnen, zur Mahnung gesagt. 

29 



Forensic Research in the United Kingdom 
Kriminaltechnische Forschung 

im Vereinigten Königreich 

Stuart S. Kind 

Zusammenfassung: Der Kriminaltechniker liefert incho
ative, konfirmatorische und indikatorische Erkenntnisse. 
Inchoative Erkenntnisse sind Hinweise des Wissenschaft
lers an den Kriminalbeamten, aufgrund deren Ermittlun
gen ausgelöst werden. Bei den konfirmatorischen Er
kenntnissen geht der Ermittlungsbeamte vom Verbre
chensverdacht aus, benötigt aber weitere Hinweise zur 
Bekräftigung oder Verneinung dieses Verdachts (z. B. 
Laborbefunde). Ein typisches Beispiel für indikatorische 
Erkenntnisse sind Fingerabdrücke: sie sind geeignet, eine 
bestimmte Person zu belasten oder zu entlasten. 

In Großbritannien wird der kriminaltechnische Wissen
schaftler als Mitglied der polizeilichen Ermittlungskom
mission angesehen; sein Ziel ist es, den Ermittlungsbe
amten zu helfen, kriminaltechnisch verwertbare Materia
lien und Umstände zu erkennen. - Die kriminaltechni
sche Forschung im Zentralen Forschungsinstitut 
Großbritanniens betrifft hauptsächlich Kontakt- und 
Übertragungsspuren sowie die Methoden der Auswer
tungsolcher Spuren (z. B. die Bestimmung von Glas 
durch die chemische Analyse kleinster Fragmente, che
mische Untersuchung von Farbstoffen einzelner Fasern). 
Forschungseifolge gibt es auch auf dem Gebiet der 
Übertragung natürlicher Stoffe (z. B. mikroskopische Ge
schlechtsbestimmung aufgrund von Blutflecken). Ver
sucht wird ferner die Klassifizierung menschlicher Kopf
haare in verschiedenen Gruppen. Bei den Rauschgiftun
tersuchungen dominieren Studien zum Nachweis 
verschiedener Drogen (z. B. anhand einiger Bluttropfen). 

Forschung dieser Art daif nicht disziplinorientiert sein, 
sie muß aufgabenorientiert bleiben. Zur Beurteilung des 
Aussagewertes von Untersuchungsergebnissen müssen 
unterschiedliche Datensammlungen vorhanden sein (z. 
B. über die von Autoherstellern benutzten Lacke). 
Schwierigkeiten ergeben sich bei Daten, die sich im Her
stellungs- und Vermarktungsprozeß schnell ändern. Auf
wand und Ertrag solcher Datensammlungen müssen im 
übrigen in angemessenem Verhältnis zueinander stehen. 

In Großbritannien wird großes Gewicht auf die Qualitäts
kontrolle der kriminaltechnischen Labors gelegt. Zu die
sem Zweck werden daher offene und getarnte Tes's 
durchgeführt. 

Im Zentralen Forschungsinstitut werden über Computer 
u. a. einschlägige kriminaltechnische Veröffentlichungen 
nachgewiesen. Der Computer übernimmt Routineberech
nungen, die Speicherung, Verarbeitung und Auswertung 
von Datenmassen. In der Zukunft werden alle kriminal
technischen Labors mit Terminals ausgestattet sein. Ein 
Anschluß an ein internationales Netz wird möglich wer
den. Der Computer sollte indessen nur für Zwecke einge
setzt werden, für die er geeignet ist. 

Juristen und Kriminalbeamte sollten der Kriminaltechnik 
gegenüber eine helfende und zugleich kritische Haltung 
einnehmen. Eine Standardisierung kriminaltechnischer 
Veifahren ist möglich und wünschenswert; ein intensiver 
Eifahrungsaustausch ist daher unerläßlich. 

Kind, Stuart S. 
Direktor des Zentralen Kriminaltechnischen Forschungsinstituts des briti
schen Innenministeriums in Aldermaston; 1967-1969 stellvertretender 
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of the Forensic Science Society«; seit drei Jahren Geschäftsführer dieser 
Gesellschaft. 
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In the short time available to me I have been asked to 
give to you an outline of the state of forensic science re
search in the Uni ted Kingdom. At the outset I should point 
out that although my own laboratory , the Horne Office 
Central Research Establishment, is responsible for most 
of the centralised research functions in the United King
dom, it is by no means the only laboratory where foren
sie sciene research is carried out. If we were to take the 
term forensie science to mean all fields of medicine, 
science and technology involved in legal matters then we 
would find perhaps over 20 different laboratories, both 
govemmental and non-govemmental, researehing into fo
rensie problems. 

Having said this it is indisputable that the Central Re
search Establishment is the largest organization of its 
kind in the United Kingdom and, as its Director, I am 
qualified to give an over-view of the state of the art in 
the United Kingdom as a whole. 

There have been enormous changes in forensic science 
during the 26 years I have worked in the field. Although, 
even 26 years ago, the network of forensie science lab
oratories in England and Wales was already established in 
roughly its present form, the size of each laboratory has 
increased very substantially as has the range of services 
which they give to the investigating officer and to the 
courts. 

I would like to take just a few minutes of your time to 
outline what I feel are the major functions of the forensie 
scientist in relation to the legal process. I do this in order 
to provide a background framework for what I have to 
say later on. 

The forensic scientist produces 3 conceptually distinct 
types of information which I shall call her inceptive evi
dence, corroborative evidence and indicative evidence. 

Inceptive evidence is the type of information supplied by 
the scientist to the investigating officer to allow hirn to 
decide whether a crime has been committed or is likely 
to be committed. Often, based upon this type of informa
tion, the investigating officer will decide whether or not 
to deploy his inevitably limited police manpower. The 
scientist may search the scene of a fire which may ap
pear to have natural origins and produce evidence of ar
son. This then allows an arson investigation to be set 
afoot, or not, as the case may be. A pool of blood found 
by the side of the road, or a piece of flesh floating in the 
river, will obviously be of comparatively greater signifi
cance to the investigating officer if it were shown to be 
human in origin. A murder investigation may then have 
to be started. A sudden death where the cause is obscur 
may lead to analysis of human organs for poisonous sub
stances. Also, under the heading of inceptive evidence, 
we can classify intelligence activities where, for exam
pIe, a drugs intelligence laboratory, by remaining aware of 
the varied methods used by kitchen chemists for illicit 
drug production, may direct the police to focus their at-
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Ich wurde gebeten, Ihnen in der kurzen mir zur Verfü
gung stehenden Zeit einen Überblick über die Situation 
der kriminaltechnischen Forschung im Vereinigten Köni
greich zu geben. Zunächst möchte ich anmerken, daß 
mein eigenes Institut, das »Central Research 
Establishment« des britischen Innenministeriums, zwar 
für den größten Teil der zentralen Forschungsaufgaben 
im Vereinigten Königreich zuständig ist, daß es jedoch 
keineswegs das einzige Laboratorium ist, das kriminal
technische Forschung betreibt. Wenn wir in den Begriff 
»Kriminaltechnik« (forensie science) alle Gebiete der 
rechtsrelevanten Medizin, Naturwissenschaft und Tech
nologie einbeziehen, so werden wir vielleicht mehr als 20 
verschiedene Laboratorien - staatliche wie auch nicht
staatliche - finden, die sich mit der Erforschung forensi
scher Probleme befassen. 

Nach dieser Vorbemerkung ist festzustellen, daß das 
Zentrale Forschungsinstitut zweifellos die größte Institu
tion ihrer Art im Vereinigten Königreich ist, und als sein 
Leiter bin ich in der Lage, einen Überblick über den Ent
wicklungs stand im Vereinigten Königreich insgesamt zu 
geben. 

In den 26 Jahren, die ich auf diesem Gebiet arbeite, hat 
die Kriminaltechnik enorme Veränderungen erlebt. Wenn 
das Netz der kriminaltechnischen Laboratorien in Eng
land und Wales auch vor 26 Jahren schon ungefähr in sei
ner heutigen Form vorhanden war, so haben sich die ein
zelnen Labors inzwischen doch ganz erheblich vergrö
ßert - was auch für das Spektrum der Dienstleistungen 
gilt, die sie dem Ermittlungsbeamten und den Gerichten 
anbieten. 

Ein paar Minuten Ihrer Zeit möchte ich darauf verwen
den, die meiner Meinung nach wichtigsten Aufgaben des 
Kriminaltechnikers im Hinblick auf die Rechtspraxis zu 
skizzieren. Dies soll als Rahmen und Hintergrund für 
meine weiteren Ausführungen dienen. 

Der Kriminaltechniker liefert 3 begrifflich zu unterschei
dende Arten von Erkenntnissen, die ich hier inchoative 
Erkenntnisse (inceptive evidence), konfirmatorische Er
kenntnisse (corroborative evidence) und indikatoriscne 
Erkenntnisse (indicative evidence) nennen werden. 

Bei inchoativen Erkenntnissen handelt es sich um die Art 
von Hinweisen, die der Wissenschaftler dem Ermitt
lungsbeamten liefert, um diesem die Entscheidung zu er
möglichen, ob ein Verbrechen begangen wurde oder ob 
mit einem Verbrechen zu rechnen ist. Oft wird der Er
mittlungsbeamte aufgrund solcher Hinweise entscheiden, 
ob er er sein zwangsläufig begrenztes polizeiliches Perso
nal zum Einsatz bringt oder nicht. Wenn der Kriminal
techniker die Stätte eines Brandes, der anscheinend eine 
natürliche Ursache hatte, absucht, so wird er dabei viel
leicht auf Hinweise für eine Brandstiftung stoßen. Dar
aufhin können dann, je nach Einzelfall, Ermittlungen we
gen Brandstiftung eingeleitet werden oder nicht. Eine 
Blutlache am Straßenrand oder ein im Fluß treibendes 
Stück Fleisch wird natürlich für den Ermittlungsbeamten 
an Bedeutung gewinnen, wenn nachgewiesen wird, daß 
das Blut bzw. Fleisch menschlichen Ursprungs ist. Dann 
müssen eventuell Mordermittlungen eingeleitet werden. 
Ein plötzlicher Todesfall, bei dem die Ursache unklar ist, 
kann die Untersuchung menschlicher Organe auf Gift
stoffe hin erforde.m. 



tention on unusual purchases of materials from wholesale 
chemists or, after the material is on the streets, to indica
te which method of production has been used and thus to 
give the investigating officer help in deciding whether he 
is searching for one or more sources of an illicitly traffik
ked drug. In the same conceptual framework lies the de
tection of explosive traces in, for example, cars or pre
mises during the investigation of terrorist activities. 

The next general heading under which the forensic scien
tist works, the production of corroborative evidence, re
lates to those cases where the investigating authority 
knows or suspects that a crime has been committed but 
requires further evidence to confirm or negate this suspi
cion. This is to say that the assistance of the laboratories 
is sought at a point in time where enquiries have al ready 
been set in motion because allegations of crime have 
been made from another source. Under this heading then 
lies the investigation of sexual offences, particularly in 
those cases where small children are involved who are 
unable to give a rational description of occurrences but 
who, nevertheless, make what appear to be allegations of 
sexual assault. The investigating officer may even be in 
possession of a statement of an individual admitting re
sponsibility for the crime but may require laboratory cor
roborations of the facts alleged in the statement. It is, of 
course, necessary that the investigating officer should be 
willing, when he asks for corroborative assistance from 
the scientist, to change his original concepts in light of 
what the scientist teIls hirn. His original view that a parti
cular knife is the murder weapon should be discarded if 
the scientist teIls hirn that it is impossible for the knife to 
cause the cuts in the deceased's clothing. Likewise, his ori
ginal view that faulty electrical insulation was the cause 
of a fire must be discarded if the scientist teIls hirn that 
the faulty insulation is a consequence, and not a cause, 
of the burning process. It is difficult for us to discard our 
weIl established preconceptions and lawyers, police offi
cers and scientists, are united in this particular human 
failing but it is very necessary that preconceptions should 
be discarded if the full extent of the law/science interplay 
is to be developed. 

Finally, under the heading of indicative evidence, we 
classify those cases where evidence produced by the 
scientist tends to incriminate or elimate a named indivi
dual or group of individuals even in the absence of inde
pendent evidence. Obviously the most telling example of 
this type of evidence lies in the use of fingerprints. 

I am aware that in most countries fingerprint examina
tions are carried out by non-scientifically qualified per
sonnel and I don't suggest that this is an unsatisfactory 
state of affairs in the great majority of cases but, at the 
same time, I cannot help wondering if certain recent ad-

In die Rubrik ))inchoative Erkenntnisse« fällt beispiels
weise auch die Arbeit eines Rauschgiftuntersuchungsla
bors, das aufgrund seiner Kenntnis der verschiedenen 
Methoden der » Waschküchenchemiker« bei der illegalen 
Rauschgift schon auf dem Markt ist - dem Ermittlungs
auf ungewöhnliche Käufe bestimmter Substanzen beim 
Chemie-Großhandel lenkt, oder aber - wenn das 
Rauschgift schon auf dem Markt ist - dem Ermittlungs
beamten das jeweilige Syntheseverfahren mitteilt und 
ihm so die Entscheidung ermöglicht, ob er nach einer 
oder nach mehreren Quellen einer illegal gehandelten 
Droge suchen soll. In denselben begrifflichen Rahmen 
fällt auch der Nachweis von Sprengstoffspuren, z. B. in 
Fahrzeugen oder Wohnungen, bei Ermittlungen gegen 
Terroristen. 

Der zweite Oberbegriff in der kriminaltechnischen Pra
xis, die Bereitstellung konfirmatorischer Erkenntnisse, 
bezieht sich auf die Fälle, in denen die Ermittlungsbehör
de schon weiß oder glaubt, daß ein Verbrechen vorliegt, 
jedoch noch weitere Hinweise für die Bekräftigung bzw. 
Verneinung dieses Verdachtes benötigt. Die Hilfe des 
Laboratoriums wird hier also zu einem Zeitpunkt in An
spruch genommen, zu dem Ermittlungen bereits laufen, 
weil von anderer Seite entsprechende Behauptungen ka
men. In diesen Bereich gehören die Ermittlungen bei Se
xualdelikten, insbesondere in jenen Fällen, in denen klei
ne Kinder zwar offenbar von einem Sexualstraftatbe
stand berichten, jedoch keine rationale Beschreibung der 
Geschehnisse geben können. Der Ermittlungsbeamte be
sitzt vielleicht sogar die Aussage einer Person, die die 
Verantwortung für das Delikt auf sich nimmt, braucht je
doch noch die labormäßige Bestätigung der in der Aussa
ge behaupteten Fakten. Wenn der Ermittlungsbeamte 
den Kriminaltechniker um konfirmatorische Hilfestellung 
bittet, so muß er natürlich auch bereit sein, seine ur
sprüngliche Meinung angesichts der Aussage des Wissen
schaftlers zu ändern. Von seiner ursprünglichen Ansicht, 
daß ein bestimmtes Messer die Mordwaffe ist, sollte er 
sich lösen, wenn nach Aussage des Kriminaltechnikers 
die Einschnitte in der Kleidung des Opfers nicht durch 
dieses Messer verursacht werden konnten. Ebenso muß 
er seine ursprüngliche Vermutung, daß ein Defekt in der 
elektrischen Isolierung die Ursache eines Brandes war, 
über Bord werfen, wenn der Kriminaltechniker ihm sagt, 
daß die defekte Isolierung Folge und nicht Ursache des 
Brandes war. Es fällt uns schwer, unsere feste vorgefaß
te Meinung aufzugeben, und diese besondere menschli
che Schwäche haben Juristen, Polizisten und auch Wis
senschaftler gemeinsam; aber es ist notwendig, vorgefaß
te Meinungen über Bord zu werfen, wenn alle Möglich
keiten im Zusammenspiel von Recht und Wissenschaft 
ausgeschöpft werden sollen. 

In der Rubrik der indikatorischen Erkenntnisse schließ
lich fassen wir diejenigen Fälle zusammen, in denen kri
minaltechnische Erkenntnisse geeignet sind, eine be
stimmte Person oder Personengruppe sogar bei Fehlen 
unabhängiger Beweise zu belasten bzw. entlasten. Das 
beste Beispiel für diese Art von Beweisen ist zweifellos 
die Daktyloskopie. 

Ich weiß, daß in den meisten Ländern daktyloskopische 
Untersuchungen von Personal ohne wissenschaftliche 
Qualifikation durchgeführt werden, und ich will nicht be
haupten, daß dies in der überwiegenden Zahl der Fälle 
ein unbefriedigender Zustand ist; gleichzeitig kann ich je-
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vances in fingerprint technique made by research organi
zations in Europe would not have been made very mucll 
earlier had the scientist been more c10sely associated 
with the fingerprint process. 

Other types of indicative evidence are exemplified by, 
for example, the transfer of material such as paint, fi
bres, glass and blood, between an individual or object 
and the scene of a crime. It will be seen that these 3 def
initions are overlapping but I think they are very useful 
as conceptual frameworks. 

So those are the 3 headings under which the scientist 
works but there is a further division of the scientists 
functions which I think it useful to recognize insofar as 
the scientist is required to be, in the first place, apart of 
the hunt for the criminal and, in the second place, a part 
of the dispassionate evaluative procedures which occur, 
or should occur, in court. I would like to suggest here 
that, in the first case, when the investigating officer is 
hunting the criminal a lower level of precision is accepta
ble insofar as the investigating officer is searching for 
leads to provide avenues of investigation, one or more of 
which may lead hirn to the criminal. Once the focus of 
enquiries narrows to a certain area on the bases of both 
scientific and non-scientific expertise then it often hap
pens that enquiries will lead to the gaining of evidence 
adequate for court purposes even though, in the first 
place, the lead was only a scientific hunch which would 
not have stood up to a few minutes cross-examination in 
the witness box. 

In the United Kingdom we have adopted the concept of 
the scientist being a member of the crime investigation 
team and much of our effort is concentrated towards the 
producing of circumstances where the investigating offi
cer will recognize materials and circumstances likely to 
yield evidence if examined by a scientist. We are, how
ever, not police officers and our conditions of pay, pro
motion and service are in no way conditioned by the 
view of police officers. We like to think that such a 
system gives us the best of both worlds. 

what then are the topics of research which allow us to 
help the investigating officer optimise the crime investi
gation process? Leaving aside for the moment the ques
tion of drugs and alcohol, they are topics largely dealing 
with contact evidence, or transferred evidence, and me
thods for dealing with the interpretation of these traces, 
should they occur. 
To some extent we have to improve our methods merely 
to maintain our performance. I say this because since un
der many circumstances transferred material is a conse
quence of industrial production (paint, glass, fibres), and 
the aim of the manufacturer is to standardise as much as 
possible, then we have to seek methods for the detection 
of even smaller differences. Some glass manufacturers 
are under the impression that the physical properties of 
their products don 't vary from day-to-day. The forensic 
scientist, faced as he always is with the necessity of ex
amining broken glass transferred on to c10thing from sce
nes of crime, knows that this is not so and that often the 
quality control processes used by the manufacturer are 
by no means of the same order of sensitivity as those 
used by the forensic scientist. 
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doch nicht umhin, mich zu fragen, ob mancher jüngere 
Fortschrift in der Daktyloskopie, den wir europäischen 
Forschungsorganen verdanken, nicht schon sehr viel frü
her erzielt worden wäre, wenn der Wissenschaftler stär
ker an der Entwicklung des Fingerabdruckwesens betei
ligt gewesen wäre. 

Weitere Beispiele für bestimmte Arten indikatorischer 
Erkenntnisse betreffen die Übertragung von Materialien 
wie Farbe, Fasern, Glas und Blut zwischen einer Person 
oder einem Gegenstand und dem Tatort. Es dürfte klar 
sein, daß sich diese 3 Definitionen überschneiden; trotz
dem halte ich sie als Rahmenbegriffe für sehr nützlich. 

Dies sind also die 3 großen Gebiete der kriminaltechni
schen Arbeit. Es gibt jedoch noch eine weitere Unter
scheidung bei den Aufgaben des Kriminaltechnikers, die 
unsere Beachtung verdient: dieser ist zunächst an der 
Jagd nach dem Straftäter beteiligt und muß zum anderen 
auch an dem sachlichen Beurteilungsprozeß mitwirken, 
der vor Gericht stattfindet oder stattfinden sollte. Ich 
möchte hier die These vertreten, daß im ersten Fall, 
wenn der Kriminalbeamte den Täter jagt, ein geringerer 
Grad an Präzision insoweit akzeptabel ist, als er nach 
Spuren sucht, die Ermittlungsansätze bieten, von denen 
einer oder mehrere eventuell zum Täter führen. Konzen
trieren sich die Ermittlungen aufgrund wissenschaftlicher 
wie auch nichtwissenschaftlicher Sachkenntnis erst ein
mal auf einen bestimmten Bereich, dann führen sie oft zu 
gerichtsverwertbarem Beweismaterial, obwohl die erste 
Spur nichts weiter als ein Verdacht des Wissenschaftlers 
war, der nach ein paar Minuten Kreuzverhör im Zeugen
stand vom Tisch gefegt worden wäre. 

Im Vereinigten Königreich gehen wir von der Vorstellung 
aus, daß der Kriminaltechniker als Mitglied der Ermitt
lungskommission anzusehen ist, und ein Großteil unserer 
Bemühungen zielt darauf ab, eine Situation herbeizufüh
ren, in der der Ermittlungsbeamte Materialien und Um
stände, die bei einer kriminaltechnischen Untersuchung 
mit Wahrscheinlichkeit verwertbare Hinweise ergeben, 
als solche erkennt. Wir sind jedoch keine Polizeibeam
ten, und unsere Bezahlungs-, Beförderungs- und Dienst
bedingungen werden auch in keiner Weise durch Polizei
beamte beeinflußt. Wir glauben, daß dieses System uns 
von beiden Welten das Beste gibt. 

Auf welchen Gebieten können wir nun durch unsere For
schung den Kriminalbeamten bei der Optimierung des 
Ermittlungsprozesses unterstützen? Wenn wir Rauschgift 
und Alkohol zunächst beiseite lassen, so betreffen diese 
Themen hauptsächlich Kontakt- oder Übertragungsspu
ren sowie Methoden der Auswertung solcher Spuren. 

Teilweise sind wir bereits zur Verbesserung unserer Me
thoden gezwungen, um unser Leistungsniveau zu halten. 
Dies sage ich, weil übertragene Materialspuren häufig 
aus der industriellen Produktion stammen (Farbe, Glas, 
Fasern) und der Hersteller bemüht ist, seine Erzeugnisse 
so weit wie möglich zu standardisieren; dann müssen wir 
Methoden zum Nachweis noch geringerer Unterschiede 
entwickeln. Einige Glashersteller glauben, die physikali
schen Eigenschaften ihrer Erzeugnisse unterlägen vom 
einen zum anderen Tag keinen Produktionsschwankun
gen. Der Kriminaltechniker, der immer wieder Glassplit
ter zu untersuchen hat, die am Tatort auf Kleidungsstük
ke gerieten, weiß, daß das nicht zutrifft und daß die 
Qualitätskontrollverfahren des Produzenten oft keines
wegs so fein sind wie die des Kriminaltechnikers. 



We have research programmes under way on characteris
ing of glass by chemical analysis of very small fragments. 
These analyses are carried out by modem methods 
known as X-ray fluorescence spectroscopy and mass 
spectroscopy and they give much assistance in, firstly, 
classifying glass particles found on clothing into window 
or container glass, and then providing, within each parti
cular classification, substantial further characterising evi
dence. 

We are investigating the chemical analysis of dyes remov
ed from single fibres, not single threads mark you but 
single fibres. Just what this means you can easily deter
mine yourself by removing a fibre from one of the 
threads of your jacket. Such fibres are often dyed with 
mixtures of. dyes of different chemical constitutions 
which obviously yield more characterising evidence in 
fibre transfer cases. Our emphasis is, for the moment, 
swinging away from the chemical analysis of dyes on fih
res to their non-destructive examination by a method 
known as microspectrophotometry. This is a method 
which, by the combination of 2 instruments, a microsco
pe and a spectroscope, allows us to carry out non-de
structive colour analyses on single fibres. Obviously this 
type of non-destructive work is much to be preferred to 
the destructive chemical type and because this means 
that the fibre is retained for further examination if requi
red. 

With much of modem clothing being made from synthe
tic fibres, and from mixtures of synthetic fibres, we have 
also tumed our attention to the characterisation of these 
materials. Surprisingly various sampies of single fibre 
types which, up to now, have been chemically undistin
guishable, are now yielding evidence of differences in 
original manufacturing process by the use of a technique 
known as thermogravimetry mass spectrometry. By this 
method, which is extremely sensitive and informative, 
we can demonstrate differences in the »same« fibre made 
by different manufacturers. These differences stem from 
minor variations in the manufacturing processes . Again 
this in another example where manufacturers probably 
think they are producing the »same« material, but the fo
rensic scientist, with his sharp analytical tools, can point 
out to them that they are not. 

In the field of transfer of natural materials which largely, 
in this context, means the transfer of human body fluids 
and tissues, successful research outcomes are accumula
ting. Your own Federal Laboratory here at Wiesbaden, 
for example, is using a technique, for the determination 
by microscopic examination, of the sex of blood stains. 
This is a field in which we have a common interest and in 
which the combination of your already weIl established 
liaison will yield further fruits. 

The grouping of blood stains when I started work as a 
forensic scientist 26 years ago meant simply the determi
nation of blood stain groups within the ABO system al
though one or 2 forward looking scientists at that time 
were beginning cautiously, and with some limited suc
cess, to extend into other blood grouping systems. The 
situation today is very different. Methods have been pu
blished for perhaps 50 different blood grouping systems 
and their application in blood stain examination. The Me-

Bei uns laufen zur Zeit Forschungsprojekte zur Beschrei
bung von Glas durch die chemische Analyse kleinster 
Fragmente. Diese Analysen erfolgen mit den modemen 
Verfahren der Röntgenfluoreszenz-Spektroskopie und 
der Massenspektroskopie und sind zunächst sehr hilf
reich bei der Bestimmung von auf Kleidungsstücken ge
fundenen Glaspartikeln als Fenster- bzw. Flaschenglas 
und dann bei einer erheblich weitergehenden Beschrei
bung innerhalb dieser Kategorien. 

Wir befassen uns auch mit der chemischen Untersuchung 
von Farbstoffen einzelner Fasern - ich betone: einzel
ner Fasern, nicht einzelner Fäden. Was das bedeutet, 
können Sie leicht selbst feststellen, wenn Sie aus einem 
Faden Ihrer Jacke eine Faser herausziehen. Solche Fa
sern werden oft mit Gemischen von Farbstoffen unter
schiedlicher chemischer Zusammensetzung eingefärbt, 
die in Fällen, wo übertragene Fasern zu untersuchen 
sind, natürlich eine Menge charakteristischer Daten lie
fern. Im Moment bemühen wir uns, von der chemischen 
Analyse von Faserfarbstoffen zu einer zerstörungs freien 
Methode überzugehen, die wir als Mikrospektrophoto
metrie (microspectrophotometry) bezeichnen; hierbei er
laubt uns die Kombination zweier Instrumente - eines 
Mikroskops und eines Spektroskops - die zerstörungs
freie Farbanalyse einzelner Fasern. Dieses materialerhal
tende Verfahren ist natürlich der materialzerstörenden 
chemischen Methode klar vorzuziehen, insbesondere 
weil dabei die Faser nötigenfalls später für weitere Un
tersuchungen zur Verfügung steht. 

Da ein Großteil der modemen Kleidung aus syntheti
schen Fasern bzw. Gemischen synthetischer Fasern her
gestellt wird, haben wir uns auch der Beschreibung sol
cher Materialien zugewandt. Überraschenderweise erhal
ten wir nun durch den Einsatz eines Verfahrens, das wir 
) Thermogravimetrie-Massenspektrometrie< nennen, diffe
renzierende Befunde bei verschiedenen Fasertypen, die 
bisher nicht chemisch unterscheidbar waren. Mit dieser 
Methode, die extrem fein und aussagekräftig arbeitet, 
können wir Unterschiede nachweisen, wenn die 
»gleiche« Faser von verschiedenen Herstellern produ
ziert wird. Diese Unterschiede beruhen auf geringfügigen 
Abweichungen im Herstellungsprozeß. Auch hier glau
ben die Produzenten wahrscheinlich, daß sie das 
»gleiche« Produkt herstellen; der Kriminaltechniker mit 
seinem feinanalytischen Instrumentarium kann ihnen je
doch das Gegenteil beweisen. 

Auf dem Gebiet der Übertragung natürlicher Stoffe, was 
in diesem Zusammenhang meist die Übertragung von 
menschlichen Körperflüssigkeiten und -geweben bedeu
tet, häufen sich die Forschungserfolge. Ihr eigenes 
BKA-Labor in Wiesbaden wendet beispielsweise eine 
Methode der mikroskopischen Geschlechtsbestimmung 
aufgrund von Blutflecken an. Dies ist für uns ein gemein
sames Interessengebiet, auf dem unsere bereits etablierte 
Zusammenarbeit weitere Früchte tragen wird. 

Als ich meine Tätigkeit als Kriminaltechniker vor 26 Jah
ren begann, bedeutete die Blutgruppenbestimmung an
hand von Blutflecken lediglich die Gruppenbestimmung 
nach dem ABO-System, wenn auch damals schon ein 
oder zwei weitblickende Wissenschaftler vorsichtig und 
mit begrenztem Erfolg begannen, auch andere Gruppen
bestimmungssysteme zu benutzen. Heute ist die Situa
tion ganz anders. Inzwischen wurden rund 50 verschiede
ne Systeme der Blutgruppenbestimmung und ihre An-
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tropolitan Police Laboratory in London has the facility 
for applying about 15 systems in the characterisation of 
blood stains if necessary and most other laboratories 
throughout the United Kingdom routinely use 4 or 5 sys
tems with the ability to implement other systems if requi
red. 

This leads to a very substantial characterisation of blood 
stains and may lead to the situation where it could be 
said that a particular blood stain is of such a group com
bination that would arise only perhaps one in 10 million 
times. Even the common levels of discrimination may 
yield figures of one in a few thousand. 

Against such a background success story it is only to be 
expected that in some fields our performance has been 
less than we had hoped. The perennial problem of the 
characterisation of human head hair is still with us and, 
despite the original promise held out 10 years ago from 
the technique of neutron activation analysis, progress has 
been slow indeed. However, a glimmer of light is appear
ing and over the last year we are pleased to have pro
duced a method which, in some cases, allows the alloca
tion of human head hairs into different groups on the ba
sis of the occurrence in the hair roots of an enzyme 
known as phosphoglucomutase. The occurrence of this 
enzyme in hair roots paralieis that in blood and, since the 
examination for PGM has been well established for years 
in forensic science laboratories, the extension of the me
thod to hair roots gave few problems. Indeed, the me
thod is already being used in case work and several cases 
in which substantial assistance was given to the investi
gating officer and the courts in the use of this method 
have already occurred. There are very many other ex
amples which I could give to you of the research topics 
which we investigate but only the above will serve to ill
uminate the point in the fields of biological and chemical 
examinations. 

Turning now to the question of examination for drugs, 
the progress in this field is truly phenomenal. Each year 
sees the detection limit for various drugs being pushed 
further back to lower and lower levels. We are currently 
carrying out assays of blood and urine for drugs such as 
tetrahydrocannabinol and LSD for which the level being 
detected, on a few drops of blood, is currently of the or
der of one thousandth of one part per million and there is 
little doubt in my mind that this limit will be reduced 
even further. Such increases in sensitivity are, of course, 
of great value in drugs cases and in poisoning cases but 
they bring in their wake certain problems which I shall 
refer to later on. 

How then do all these individual success and failures fit 
into the global structure of the scientific detective? Most 
blessings are mixed ones and the increase in our efficien
cy as scientists is paid for in terms of the necessity for 
specialisation in the application of the various techni
ques. Specialisation is, in itself, no bad thing as long as it 
does not divert the examiner away from the central pur
pose which is, in our own context, the detection of 
crime. Specialists tend to view problems through the 
small window of their own expertise and it is a very sub
stantial part of the job of a research manager, such as 
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wendung auf Blutflecken veröffentlicht. Das Labor der 
Metropolitan Police in London ist darauf eingerichtet, 
nötigenfalls ca. 15 verschiedene Systeme für die Be
schreibung von Blutflecken anzuwenden, und die mei
sten anderen Laboratorien im Vereinigten Königreich ar
beiten routinemäßig mit 4 bis 5 Methoden und können im 
Bedarfsfall weitere einsetzen. 

Dies ergibt eine sehr präzise Beschreibung von Blutflek
ken und kann sogar zu der Aussage führen, daß ein be
stimmter Blutfleck eine Gruppenkombination hat, die 
vielleicht unter 10 Millionen Fällen nur einmal vor
kommt. Selbst bei der gewöhnlich angewandten Differen
zierung können sich Wahrscheinlichkeitswerte von eins 
zu einigen Tausend ergeben. 

Angesichts solcher Erfolge ist es nur natürlich, wenn das 
Geleistete auf einigen Gebieten hinter unseren Erwartun
gen zurückbleibt. Das alte Problem der Beschreibung von 
menschlichem Kopfhaar beschäftigt uns noch immer, 
und trotz der Hoffnung, die sich vor 10 Jahren auf die 
Neutronenaktivierungsanalyse stützte, kommen wir nur 
langsam voran. Immerhin haben wir einen Lichtblick zu 
verzeichnen und freuen uns, daß wir im vergangenen 
Jahr eine Methode entwickeln konnten, die die Klassifi
zierung menschlicher Kopfhaare in verschiedene Grup
pen zuläßt, und zwar aufgrund des Vorkommens des En
zyms Phosphoglucomutase in den Haarwurzeln. Dieses 
Enzym kommt nicht nur in Haarwurzeln, sondern auch 
im Blut vor, und da in den kriminaltechnischen Labors 
die Untersuchung auf PGM seit Jahren praktiziert wird, 
brachte die Ausdehnung dieser Methode auf Haarwur
zeIn wenig Probleme mit sich. Sie wird auch schon in der 
praktischen Arbeit eingesetzt, und in einigen Fällen 
konnte mit ihrer Hilfe der Polizei und den Gerichten be
reits wertvolle Unterstützung geleistet werden. Ich könn
te Ihnen eine Vielzahl weiterer Beispiele für unsere For
schungsthemen geben, doch die genannten Beispiele 
dürften die Situation auf dem Gebiet der biologischen 
und chemischen Untersuchungen bereits ausreichend be
leuchten. 

Wenn wir uns nun der Frage der Rauschgiftuntersuchung 
zuwenden, so ist hier ein wahrhaft phänomenaler Fort
schritt zu verzeichnen. Jahr für Jahr wird die Nachweis
schwelle für verschiedene Drogen weiter gesenkt. Zur 
Zeit untersuchen wir Blut und Urin auf Rauschgifte wie 
Tetrahydrocannabinol und LSD, dessen Nachweis
schwelle sich bei der Untersuchung einiger Bluttropfen 
gegenwärtig in der Größenordnung von einem tausend
stel ppm bewegt; und ich zweifle nicht daran, daß sich 
dieses Limit noch weiter senken läßt. Solche Verbesse
rungen der Untersuchungsfeinheit sind natürlich von gro
ßem Wert in Rauschgift- und Vergiftungsfällen; sie brin
gen aber auch bestimmte Probleme mit sich, auf die ich 
später noch eingehen werde. 

Wie fügen sich nun alle diese Erfolge und Mißerfolge in 
das Gesamtbild vom wissenschaftlichen Kriminalisten 
ein? Die meisten Errungenschaften sind gemischter Na
tur, und der Preis für die Steigerung unserer wissen
schaftlichen Leistung besteht in der Notwendigkeit der 
Spezialisierung bei der Anwendung der verschiedenen 
Verfahren. Spezialisierung ist an sich nichts Schlechtes, 
solange sie den Forschenden nicht vom Hauptziel, d. h. 
in unserem Fall von der Verbrechensaufklärung, ablenkt. 
Spezialisten neigen dazu, Probleme durch das kleine Fen
ster ihres Fachwissens zu betrachten, und eine meiner 



myself, to attempt to maintain a comprehensive over
view of a large number of specialist techniques in their 
proper context of scientific crime detection. My task is 
to keep as far as possible an research at the Central 
Research Establishment problem-centred rather than 
method-centred or, to use the words of Alvin Weinberg, 
the research must be mission-oriented rather than disci
pline-oriented. 

Even should this problem be surmounted on a continuing 
basis, then we are still faced with the problem of what all 
this mass of information means in the forensic context. 
Courts in the United Kingdom have already expressed 
doubts whether minute quantities of drugs found on indi
viduals can indeed by interpreted as possession of that 
drug since the amounts found are microscopic and below 
the threshold at which the individual could possibly 
handle it. Likewise such sensitive methods raise ques
tions in transfer evidence. Is this particular minute trace 
of explosive evidence of guilty contact or evidence of in
nocent secondary transfer. We have been investigating 
these problems as applied to fibre transfer, glass transfer 
and explosive transfer with useful results. 

Similar difficulties occur in the field of biology, for ex
ample, in the interpretation of blood grouping findings. 
Are we justified in incorporating the significance of a 
particular set of blood group results obtained from a 
blood stain examination on the basis of the nation-wide 
or even world-wide totals of individuals belonging to those 
group blood distributions? On the other hand should 
we take, even within the limited context of the United 
Kingdom, note of the fact that, particulary with the pat
chy distribution of immigrants, the distribution of blood 
group frequencies is also patchy. These are questions of 
law and science and philosophy and I predict the years to 
come will see very many interesting debates in open 
court particularly between defence counsel and forensic 
scientists. 

It is evident, and this is another aspect of the interpreta
tion of evidence problems, that data collections must be 
available so that one can assess the meaningfulness of 
our analytical results. It would be of little value to know 
that a certain glass fragment contains certain levels of 
chemical elements unless we had a background of win
dow and container glass against which to compare the re
sults. Glass is obviously a field where statistics must be 
meticulously kept, just in the same way as blood grou
ping statistics must be kept. But what of data collections 
in other fields? 

A motor vehicle accident where the victim is left dead, 
and the only trace likely to lead to the killer is the resi
due of glass and paint found at the scene, may lead to 
scientific examination using a data collection of the diffe
rent types of paint and headlamp glasses used on diffe
rent makes of car. Cases have been solved by the use of 
such data collections and doubtless they will continue to 

Hauptaufgaben als Forschungsleiter besteht in dem Ver
such, ständig einen umfassenden Überblick über eine 
Vielzahl von Spezialtechniken in deren eigentlichem 
Kontext der wissenschaftlichen Verbrechensaufklärung 
zu bewahren. Meine Aufgabe ist, darauf zu achten, daß 
die gesamte Forschung im Central Research Establish
ment so weit wie möglich problemorientiert und nicht 
methodenorientiert geschieht, oder um mit Alvin Wein
berg zu sprechen: Die Forschung muß aufgabenorientiert 
und nicht disziplinorientiert sein. Selbst wenn sich dieses 
Problem dauerhaft lösen läßt, bleibt uns noch die 
Schwierigkeit, zu definieren, welche Bedeutung dieser 
Informationsmenge im forensischen Kontext zukommt. 
Britische Gerichte haben bereits Zweifel geäußert, ob 
aus winzigen Rauschgiftmengen, die an Personen festge
stellt werden, wirklich auf den Besitz dieses Rauschgiftes 
geschlossen werden darf, denn die vorgefundenen Men
gen sind mikroskopisch klein, so daß die fragliche Person 
diese überhaupt nicht handhaben könnte. Diese feinen 
Untersuchungsmethoden bringen ähnliche Fragen bei der 
Spurenübertragung mit sich: Deutet jene winzige Spur 
von Sprengstoff auf ein schuldhaftes Inberührungkom
men hin oder auf eine zufällige Sekundärübertragung? -
Wir haben diese Probleme im Zusammenhang mit der 
Übertragung von Fasern, Glas und Sprengstoff unter
sucht und brauchbare Ergebnisse erzielt. 

Ähnliche Schwierigkeiten treten im biologischen Bereich 
auf, z. B. bei der Interpretation der Ergebnisse von Blut
gruppenbestimmungen. Dürfen wir die Bedeutung einer 
bestimmten Kombination von Blutgruppenergebnissen, 
die aus der Untersuchung eines Blutflecks hervorgingen, 
aufgrund der Gesamtzahl der Personen im Land oder gar 
in der ganzen Welt, die zu dieser Merkmalsverteilung ge
hören, interpretieren? Sollten wir andererseits schon im 
begrenzten Bereich des Vereinigten Königsreichs die 
Tatsache berücksichtigen, daß - insbesondere in folge 
der unregelmäßigen Verteilung der Einwanderer - die 
Verteilung der Blutgruppenhäufigkeiten gleichfalls unre
gelmäßig ist? Hier werden rechtliche, wissenschaftliche 
und philosophische Fragen berührt, und ich glaube vor
aussagen zu können, daß wir in den kommenden Jahren 
viele interessante Debatten vor Gericht erleben werden, 
insbesondere zwischen Strafverteidigern und Kriminal
technikern. 

Klar ist auch - und dies ist ein weiterer Aspekt der Be
weiswertungsproblematik - daß Datensammlungen zur 
Verfügung stehen müssen, wenn man den Aussagewert 
von Untersuchungsergebnissen beurteilen will. Die Fest
stellung, daß sich in einem bestimmten Glasfragment be
stimmte Anteile chemischer Elemente befinden, wäre 
von geringem Nutzen, wenn wir dieses Ergebnis nicht 
anhand von Vergleichs werten bei Fenster- und Flaschen
glas interpretieren könnten. Gerade bei Glas handelt es 
sich um ein Gebiet, auf dem sorgfältig statistische Daten 
gesammelt werden müssen, ebenso wie Blutgruppenstati
stiken geführt werden müssen. Doch wie steht es mit Da
tensammIungen auf anderen Gebieten? 

Ein Autounfall mit einem Todesopfer, bei dem lediglich 
am Unfallort gefundene Lack- und Glaspartikeln zum Tä
ter führen können, kann eine kriminaltechnische Unter
suchung nach sich ziehen, die sich auf eine Datensamm
lung über die von den verschiedenen Autoherstellern be
nutzten Lacke und Schweinwerferglassorten stützt. 
Manche Fälle konnten mit Hilfe solcher Datensammlun-
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be kept. Difficulties arise where the data collection is 
of a swiftly changing type of data due to the changes in 
manufacturing and marketing procedures. It would ob
viously be of value if we can obtain, with minimal work, 
a full collection of every shoe sole designed in the world 
together with the scale of manufacture. This would allow 
us to assess the relative commonness of different shoe 
prints left at scenes of crime and in certain cases to en
quire via the manufacturers regarding the purehases of 
these shoes. 

A moment's reflection, however, would show that such a 
world-wide universal collection of footwear is impossible 
and even a substantial collection would require the allo
cation of quite enormous resources incommensurate with 
the results obtained. Where then do we draw the line? I 
can only say at the moment such line drawing in data col
lections is entirely subjective and must be made by expe
rienced forensie scientists. I highlight this danger in the 
hope that it will be realised that the uncritical application 
of resources for poorly designed data collections wastes 
time and money which could be more wisely applied in 
other fields of forensic science. 

Two other fields in which enormous development is be
ing noticed in scientific crime detection are in the appli
cation of quality assurance and in the use of computers. 
Quality ass uran ce requires that some independent labo
ratory maintains a system of performance of evaluation 
of operationallaboratories. Our quality assurance system 
has been established for a number of years in the United 
Kingdom and is paying great dividends. It was not estab
lished without opposition. Most scientists are, like most 
non-scientists, honest, able und hard working people and 
it is rather difficult to concede the point that one's per
formance may be less than perfect. When I tell you that 
in my laboratory , at the moment, a seetion of the Infor
mation Division is entirely devoted to quality assurance 
amongst the United Kingdom forensie science laborato
ries, you will realize how well established and accepted 
the system has become. The system has shown to us, in 
its assessment of all fields of scientific examination car
ried out in the forensic science laboratories of the United 
Kingdom, that our performance has been, in a few cases, 
less than one could have reasonably hoped for. This al
lowed us to take the necessary steps to bring the quality 
of our procedures up to standard. Happily, in most cases 
all the quality assurance procedures have done is to con
firm the excellence of the work carried out within the 
United Kingdom laboratories.The effectiveness of such 
a quality assurance scheme is no more than the extension 
from such fields as commerce and medicine into foren sie 
science. Scientists owe it to themselves and to police of
ficers, lawyers and, not least, suspected persons, to 
make their procedures as efficient and incontrovertible 
as possible and this can only be done in my own view by 
the establishment of independent quality assurance pro
cedures. 

To be meaningful the system has to include a pattern 
of declared and undeclared trials. »Declared trials« are 
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gen gelöst werden, und zweifellos wird man sie beibehal
ten. Schwierigkeiten tauchen dort auf, wo Daten gesam
melt werden, die sich aufgrund von Veränderungen im 
Herstellungs- und Vermarktungsprozeß schnell ändern. 
Zweifellos wäre es wertvoll, mit geringem Aufwand eine 
vollständige Sammlung aller Schuhsohlen in der Welt zu
sammen mit Angaben über den jeweiligen Produktions
umfang aufzubauen. Damit könnten wir die relative Häu
figkeit verschiedener am Tatort gefundener Schuhab
drücke beurteilen und in bestimmten Fällen beim 
Hersteller Nachforschungen über den Verkauf solcher 
Schuhe anstellen. 

Nach kurzem Nachdenken wird man indessen feststellen, 
daß eine solche universelle Schuhsammlung unmöglich 
ist, und eine auch nur große Sammlung würde einen 
enormen, durch das Ergebnis nicht zu rechtfertigenden 
Aufwand erfordern. Wo ist also die Grenze zu ziehen? 
Im Moment kann ich nur sagen, daß eine solche Grenz
ziehung bei Datensammlungen völlig subjektiv ist und 
von erfahrenen Kriminaltechnikern vorgenommen wer
den muß. Ich betone diese Gefahr in der Hoffnung, daß 
man erkennen wird, daß der unkritische Aufwand von 
Zeit und Geld für schlecht durchdachte Datensammlun
gen eine Vergeudung von Mitteln bedeutet, die in ande
ren kriminal technischen Bereichen sinnvoller einzusetzen 
wären. 

Zwei weitere Gebiete, auf denen die wissenschaftliche 
Verbrechensaufklärung enorme Fortschritte gemacht hat, 
sind die Qualitätskontrolle und der Einsatz von Compu
tern. Qualitätskontrolle erfordert, daß ein unabhängiges 
Labor systematisch die Leistung der kriminal
technischen Laboratorien begutachtet. Unser System der 
Qualitätskontrolle im Vereinigten Königreich existiert 
seit einigen Jahren und macht sich sehr bezahlt. Seine 
Einrichtung ging nicht ohne Widerstand vonstatten. Die 
meisten Wissenschaftler - wie auch die meisten Nicht
Wissenschaftler - sind ehrliche, befähigte und hart ar
beitende Leute, und es fällt recht schwer zuzugestehen, 
daß die eigene Leistung nicht ganz perfekt sein könnte. 
Die Tatsache, daß sich in meinem Institut zur Zeit eine 
Gruppe der Informationsabteilung ganz der Qualitätskon
trolle der britischen kriminaltechnischen Labors widmet, 
mag Ihnen zeigen, daß dieses System mittlerweile völlig 
etabliert und anerkannt ist. Bei der Beurteilung der kri
minaltechnischen Arbeit der britischen Labors auf allen 
wissenschaftlichen Untersuchungs gebieten hat uns dieses 
System gezeigt, daß unsere Leistung in einigen Fällen 
hinter dem zurückblieb, was man vernünftigerweise hätte 
erhoffen dürfen. Dies ermöglichte es uns, die zur Quali
tätsstandardisierung unserer Verfahren notwendigen Maß
nahmen zu treffen. Zum Glück hat uns die Qualitätskon
trolle aber in den meisten Fällen lediglich bestätigt, daß 
die britischen Labors ausgezeichnete Arbeit leisten. Die 
Wirkungsweise eines solchen Qualitätskontrollpro
gramms beruht auf nichts anderem als einer Ausdehnung 
des beispielsweise in Wirtschaft und Medizin üblichen 
Systems auf die Kriminaltechnik. Die Wissenschaftler 
sind es sich selbst, aber auch der Polizei, den Anwälten 
und nicht zuletzt den Verdächtigen schuldig, ihre Metho
den so effizient und unangreifbar wie möglich zu gestal
ten, und das kann m. E. nur über die Einführung einer 
unabhängigen Qualitätskontrolle erfolgen. 

Um seinen Zweck zu erfüllen, muß sich das System aus 
offenen und getarnten Tests zusammensetzen. Bei )offe-



those where material is submitted to a forensic science 
laboratory with arequest that it be analysed as if it were 
material submitted in a genuine case. In this type of trial 
the examiner is aware that he is being tested and thus the 
conditions of his analyses are, to some extent, artificial. 
In »undec1ared trials« the material submitted for exami
nation is disguised to appear as if it were part of a genu
ine case examination. Such trials are, of course, very dif
ficult to arrange and much organization is required to 
submit them as cases through normal police channels so 
that the scientist is not aware that it is an undec1ared 
trial. 

There are often useful, and sometimes produce unex
pected results. In arecent quality control trial we submit
ted to each of the Uni ted Kingdom forensic science labo
ratories a fragment of paint which had been prepared at 
the Central Research Establishment over several months 
by the painting of sequential layers, sometimes of the 
same colour, but sometimes of different colours. In this 
particular test on several occasions we made successive 
colours of the same paint, thinking that the laboratories 
would have difficulty in distinguishing between 2 identi
cal layers of paint. Quite surprisingly the results showed 
that, by the use of one particular technique, it was easy 
to distinguish sequential layers of the same paint applied 
at short intervals. This is an example of the useful secon
dary spin-off in quality assurance tests. 

The other major field in which great development is go
ing to be shown is in the field of the application of com
puters in forensic science. We have used computers at 
the Central Research Establishment, like you have here 
in the Federal Laboratory at Wiesbaden, for several years 
for a variety of problems. We have used them to be 
able to retrieve articles of scientific interest when a 
scientist in an operational laboratory asks us to do a lite
rature search on a particular scientific topic. We have, 
used them to overcome the necessity to do tedious and 
recurrent numerical calculations and we have used them 
to allow us to store, process and interpret the mass of in
formation which our scientific techniques yield. The fu
ture as I see it will doubtless be the availability of com
puter terminals at each operational forensic science labo
ratory which will be connected with a central computer 
or computers. The operational scientist will be able to in
terrogate the computer for the information he wishes, be 
it published scientific artic1es, data, or interpretations. 
He will be able to do this immediately the question arises 
in the laboratory (ie, the system will be time-sharing) and 
he will be able to select and modify existing computer 
programmes, insert his own computer programmes and 
extract data from his own terminal, ie, the system will be 
interactive. 

Thereafter, the system will, without doubt, pass to the 
state of an international network and here we must en
sure that the correct decisions are made at the correct 
time. We must neither drag our feet, nor must we be so 
eager to progress that we commit ourselves to a course 
of action which subsequent events will show is less than 
optimum. Computers are costly things both in the hard
ware, or electronics with which the computers are made 
up, and in the software, or knowhow, that it takes to run 

nen< Tests wird das Untersuchungsgut dem kriminaltech
nischen Labor mit der Bitte übersandt, es so zu behan
deln als beträfe es einen echten Fall. Hier weiß der Un
tersuchende also, daß er getestet wird, und damit sind 
die Bedingungen für seine Analyse nicht ganz echt. Im 
>getarnten< Test soll das vorgelegte Untersuchungsgut 
den Anschein erwecken, als gehöre es zu einem echten 
Fall. Solche Versuche sind natürlich schwierig zu arran
gieren, und es erfordert viel Organisation, will man sie 
über die normalen polizeilichen Kanäle so präsentieren, 
daß der Kriminaltechniker von dem Test nichts merkt. 

Oft sind nützliche und manchmal auch unerwartete Er
gebnisse zu verzeichnen. Vor kurzem übersandten wir 
bei einem Qualitätskontrollversuch jedem kriminaltechni
schen Labor im Vereinigten Königreich ein Lackfrag
ment, das im Central Research Establishment über meh
rere Monate hinweg durch Übereinanderbringen mehre
rer Schichten - teils im gleichen Farbton, teils aber auch 
in verschiedenen Tönen - hergestellt worden war. Bei 
diesem bestimmten Versuch brachten wir mehrfach von 
demselben Lack mehrere Schichten übereinander in der 
Annahme, daß es den Labors schwerfallen würde, zwei 
Schichten desselben Lacks voneinander zu unterschei
den. Überraschenderweise ergab sich, daß es mit einem 
bestimmten Verfahren leicht war, aufeinanderfolgende 
Schichten desselben Lackes, die mit kurzem zeitlichem 
Abstand aufgebracht wurden, zu unterscheiden. Dies ist 
ein Beispiel für ein nützliches Nebenprodukt der Quali
tätskontrolle. 

Das andere große Gebiet, auf dem sich eine bemerkens
werte Weiterentwicklung abzeichnet, ist der Einsatz von 
Computern in der Kriminaltechnik. Wie Sie hier im BKA 
in Wiesbaden verwenden auch wir im Central Research 
Establishment seit mehreren Jahren Computer für ver
schiedene Aufgaben. Wir setzen sie ein, um wissen
schaftliche Artikel nachzuweisen, wenn ein Kriminal
techniker aus einem Labor uns um eine Literaturrecher
che zu einem bestimmten Thema bittet. Wir verwenden 
sie, um uns langweilige und sich wiederholende Berech
nungen zu ersparen, und wir nutzen sie für die Speiche
rung, Verarbeitung und Auswertung der Datenmassen, 
die bei der Anwendung unserer wissenschaftlichen Ver
fahren anfallen. Die Zukunft wird m. E. so aussehen, 
daß alle kriminaltechnischen Labors mit Terminals aus
gestattet sind, die an einen oder mehrere zentrale Rech
ner angeschlossen sind. Der Kriminaltechniker vor Ort 
kann dann vom Rechner die gewünschten Informationen 
abfragen, ob es sich nun um wissenschaftliche Artikel, 
Daten oder Auswertungen handelt. Er kann dies sofort 
bei Auftauchen des Problems im Labor tun (d. h. die An
lage wird ein Mehrbenutzersystem sein), und er kann 
über sein eigenes Terminal vorhandene Programme abru
fen und verändern, eigene Programme eingeben und sich 
Daten ausgeben lassen, d. h. die Anlage wird im Dialog
betrieb nutzbar sein. 

Zu einem späteren Zeitpunkt wird das System zweifellos 
zu einem internationalen Netz ausgebaut werden, und 
hier müssen wir sicherstellen, daß zur richtigen Zeit die 
richtigen Entscheidungen fallen. Wir dürfen weder die 
Dinge schleifen lassen, noch dürfen wir so fortschrittsbe
wußt sein, daß wir uns auf einen Kurs festlegen, der sich 
durch spätere Ereignisse als nicht optimal herausstellt. 
Datenverarbeitungsanlagen sind teuer, sowohl was die 
Hardware Oder Maschinenausrüstung wie auch was die 
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them. We must also avoid the compulsive use of compu
ters for purposes for which they are not at present fitted. 
Y ou cannot possibly get useful information out of a com
puter when the information which is put in is of the 
wrong sort or is faulty in some other way. As one Ameri
can computer expert put it succintly many years ago 
»garbage in - garbage out«. 

The future will see the increase in the scientific intelli
gence activities which I mentioned above and in relation 
to this people will search for evidence of a type that is 
easily interpretable. An investigating officer in the early 
stages of an investigation is likely to appreciate evidence 
of the type which teIls hirn that a particular blood stain 
came from a woman of Asian origin who has lived for at 
least part of her life in a particular part of the world 
rather than being told merely that the blood belongs to a 
particular combination of blood groups. This latter evi
dence, of course, may be of value when one has a su
spect but when there is no suspect it is not particularly 
helpful. 

I fell that persons concerned with the security of proper
ty and the individual will become more conscious of the 
need to apply science before the crime not only in terms 
of electronic security arrangements but in the distinct la
belling of situations of high security in such a way that 
an intruder or assailant is more likely to carry away with 
him distinctive traces. Tbe forensic scientist is dependent 
in much of his work on the detection of distinctive trace 
materials. It would ease his load considerably if, at least 
in a limited number of cases, he set about the task to en
sure that the traces transferred are distinctive. 

The scientist must avoid the error of becoming too far re
moved from his raison d'etre and he must not take refu
ge in the beauty of his scientific techniques rather than 
remaining constantly conscious of the end to which he is 
applying them. 

Scientists, policemen and lawyers must not allow nation
al differences in police and legal systems to obscure 
the essential similarity in scientific crime detection pro
cedures. Likewise, policemen and lawyers must not drop 
out of the scientific process. This is" not to suggest that 
all policemen and lawyers should be scientists. This is, of 
course, an impossibility but they must bring to bear on 
forensic science a helpful and critical attitude which can 
only result in the sharpening of the tools of scientific 
crime detection. 

Finally, although it is necessary for us to feel our way 
with caution, we must make as much useful progress as 
we possibly can. My own view is that many expensive 
failures may be averted by the regular meeting together 
internationally of individuals professionally concerned in 
scientific crime detection. Only in this way can we be 
sure that when final international procedures are adop
ted, they will be the optimum ones. 
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Software" oder Programmausrüstung, die zu ihrem Be
trieb nötig ist, betrifft. Auch müssen wir den zwanghaf
ten Einsatz von Rechnern für Zwecke, für die sie z. Z. 
nicht geeignet sind, vermeiden. Man kann von einem " 
Computer keine brauchbaren Oaten erhalten, wenn Oa
ten der falschen Sorte eingegeben werden oder die Einga
be in anderer Hinsicht fehlerhaft war. Wie es ein ameri
kanischer Computer-Experte vor vielen Jahren prägnant 
ausdrückte: »Eingabe Müll- Ausgabe Müll«. 

Die Zukunft wird uns eine Verstärkung der oben be
schriebenen wissenschaftlichen Verfahren bringen, und 
in diesem Zusammenhang wird man nach Erkenntnissen 
leicht verwertbarer Art suchen. Im Anfangsstadium sei
ner Ermittlungen wird der Kriminalbeamte wahrschein
lich Erkenntnisse durch die er z. B. erfährt, daß ein be
stimmter" Blutfleck von einer Fau asiatischer Herkunft 
stammt, die mindestens zwanzig Jahre ihres Lebens in ei
nem bestimmten Teil der Welt gelebt hat, eher schätzen 
als solche, die lediglich besagen, daß das Blut eine be
stimmte Kombination von Blutgruppen aufweist. Der 
letztere Hinweis kann natürlich bei Vorhanden sein eines 
Verdächtigen wertvoll sein; hat man jedoch keinen Ver
dächtigen, so ist er nicht besonders hilfreich. 

Ich glaube, daß diejenigen, die sich mit der Sicherheit 
von Objekten und Personen befassen, ein stärkeres Be
wußtsein für die Notwendigkeit erlangen werden, sich 
die Wissenschaft im Vorfeld des Verbrechens nicht nur 
in Form elektronischer Sicherheitsvorkehrungen, . son
dern durch die Gestaltung besonders sicherheitsbedürfti
ger Situationen derart zunutze zu machen, daß ein Ein
dringling oder Angreifer mit größerer Wahrscheinlichkeit 
klar erkennbare Spuren vom Tatort mitnimmt. ,Bei einem 
Großteil seiner Arbeit ist der Kriminaltechniker auf den 
Nachweis charakteristischen Spurenmaterials angewie
sen. Er könnte seine Arbeit erheblich erleichtern, wenn 
er - zumindest in einer begrenzten Zahl von Fällen -
sicherzustellen versuchte, daß die übertragenen Spuren 
auch wirklich charakteristisch sind. 

Der Wissenschaftler muß sich vor dem Fehler hüten, 
sich zu weit von seiner »raison d'etre« zu entfernen, und 
er darf sich nicht in die Schönheit seiner wissenschaftli
chen Methoden flüchten, anstatt sich ständig des Zwek
kes bewußt zu bleiben, zu dem er sie einsetzt. 

Wissenschaftler, Polizisten und Juristen dürfen nicht zu
lassen, daß nationale Unterschiede im Polizei- und 
Rechtswesen die grundlegende Gleichartigkeit der wis
senschaftlichen Verfahren in der Verbrechensaufklärung 
verdunkeln. Desgleichen dürfen sich Polizisten und Juri
sten nicht aus dem wissenschaftlichen Prozeß heraushal
ten. Das soll nicht heißen, daß alle Polizisten und Juri
sten Wissenschaftler sein sollten. Dies ist selbstverständ
lich unmöglich. aber sie müssen der Kriminaltechnik ge
genüber eine helfende und kritische Haltung einnehmen, 
was die Werkzeuge der wissenschaftlichen Verbrechens
aufklärung nur schärfen kann. 

Schließlich ist es zwar notwendig, daß wir uns vorsichtig 
vorantasten. aber wir müssen auch so viel nützlichen 
Fortschritt wie nur möglich machen. Nach meiner persönli
chen Meinung lassen sich viele teure Fehlschläge da
durch vermeiden, daß beruflich mit der Kriminaltechnik 
befaßte Personen regelmäßig international zusammen
kommen. Nur auf diese Weise können wir sichergehen, 
daß endgültig international vereinbarte Verfahren auch 
optimal ausfallen. 



Speaking for myself, I don't think standardisation of fo
rensie science procedures is possible, or even desirable, 
except for the basic framework on which each nation can 
hang its own distinctive pattern of procedure. Again, 
speaking persona1ly, I don't wish to see a drab uni
formity< of systems amongst nations. When I come to 
Germany on holiday, I come to see German countryside, 
to experience German culture and to eat German food. 

As it has been most succinct1y expressed, not by the 
Germans, not by the British, but by the French, vive la 
difference! 

Ich für meine Person glaube nicht, daß eine Standardisie
rung kriminaltechnischer Verfahren möglich oder auch 
nur wünschenswert ist - mit Ausnahme des grundlegen
den Rahmens, auf den jede Nation ihre eigene Verfah
rensweise aufbauen kann. Und nach meinem persönli
chen Empfinden wünsche ich mir auch keine fade Uni
formität der Systeme unter den Nationen. Wenn ich nach 
Deutschland auf Urlaub komme, so komme ich, um die 
deutsche Landschaft zu sehen, die qeutsche Kultur zu 
erleben und deutsche Speisen zu essen. 

Wie es so prägnant ausgedrückt wurde - nicht von den 
Deutschen, auch nicht von den Briten, sondern von den 
Franzosen: Vive la difference! 
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Sachverständigengutachten vor Gericht 
Horst Leithoff 

Zusammenfassung: Die naturwissenschaftliche und medi
zinische Kriminalistik hat die objektiven Informations
möglichkeiten des Gerichts erheblich erweitert. Aus be
scheidenen Anfängen heraus haben sich eine bedeutende 
wissenschaftliche Kriminaltechnik und gerichtliche Medi
zin als Hilfswissenschaft der Rechtsprechung entwickelt. 

Die Prozeßordnungen nehmen den Sachverständigen in 
die Pflicht. Strafdrohungen sorgen dafür, daß er stets 
präsent und gefügig ist. Das Vertrauen in die wissen
schaftliche Beweisführung ist sehr hoch, der Entschei
dungsprozeß des Richters oft quälend. Es ist deshalb ver
ständlich, daß man sich in fast jedem Prozeß der Ent
scheidungshilfe des Sachverständigen versichern will. 

Die Erwartungshaltung dem Sachverständigen gegen
über drängt diesen oft in eine Rolle, für die er nicht ausge
bildet ist. Die Besinnung auf die Prozeßordnung, die dem 
Sachverständigen nur eine bescheidene Rolle zuweist, ist 
nicht nur für den Juristen, sondern auch für den Medizi
ner nützlich. Der Sachverständigenbeweis ist dem Zeu
genbeweis in vieler Hinsicht überlegen. Der Sachverstän
dige ist aber dem Irrtum unter Umständen genauso un
terworfen, wenn auch auf andere Weise, wie der Zeuge. 

Die Befunderhebung der Tatsachen ist bei weitem nicht 
so objektiv, wie man es oft unterstellt. Der Sachverstän
dige ist geprägt durch seine Schule, eine vielleicht einsei
tige Eifahrung. Der Versuch der Deutung der Fakten ist 
schon geeignet, die Befunderhebung zu veifälschen. 

Wenn schon die Tatsachenfeststellung eine Irrtumsmög
lichkeit beinhaltet, so erst recht ihre Deutung in einem 
Gutachten. Auf die sachverständige Deutung der Fakten 
durch den Experten kann der Richter nicht verzichten, 
wobei der Boden zweifelsfreien Wissens oft verlassen 
wird. 

Die ärztliche Diagnose ist vielfach das Ergebnis nicht 
einmal errechneter, sondern abgeschätzter Wahrschein
lichkeitsgrade. Der Sachverständige unterliegt leicht der 
Versuchung, sein redliches Fürwahrhalten als Wahrheit 
anzubieten. So, wie Richter falsche Urteile fällen kön
nen, so können auch verläßliche Sachverständige falsche 
Gutachten erstatten. Es kommt darauf an, dieses Risiko 
möglichst gering zu halten. Nach Möglichkeit sollte der 

Richter seinen Sachverständigen kennen. Er sollte ihm 
eine klare Beweisfrage stellen und ihn umfassend infor
mieren. Stets sollte der Sachverständige bekennen, ob er 
die herrschende Lehrmeinung vertritt oder einen Außen
seiterstandpunkt. Er muß auch genötigt werden, anzuge
ben, mit welchem Grad von Sicherheit sich die von ihm 
vertretene Auffassung rechtfertigt, ob ihm andere Mög
lichkeiten der Deutung bekannt sind und welche Möglich
keiten der Kontrolle des erhobenen Befundes und der ge
stellten Diagnose bestehen. Man sollte auch in Fällen 
von schwerwiegender Bedeutung häufiger von der Mög
lichkeit Gebrauch machen, die Beweisfrage durch einen 
anderen Sachverständigen beantworten zu lassen, den 
man nicht als Obergutachter bezeichnen sollte. 

Als ich meine Zusage gegeben habe, als Arzt über den 
Sachverständigenbeweis zu sprechen, war mir sofort 
klar, daß ich die Beantwortung von Rechtsfragen sorgfäl
tig vermeiden müßte. Das fällt dem erfahrenen Gerichts
mediziner, der bei unwillkommenen Äußerungen schon 
gelegentlich mit dem flammenden Schwert der Prozeß
ordnung in seine Schranken verwiesen wurde, nicht 
schwer. Was bleibt aber für meinen Bericht übrig, wenn 
ich die Paragraphen und Entscheidungen der Obergerich
te ausklammere? Das, was für die Bewertung des Sach
verständigenbeweises nützlich ist: Ein Blick hinter die 
Kulissen, das Aufzeigen von Möglichkeiten und Grenzen 
des Sachverständigenbeweises in der Hoffnung, übertrie
bene Erwartungen zu ersticken und eine nüchterne Ein
sicht zu fördern. 

Der Sachverständigenbeweis ist unentbehrlich, aber auch 
voller Tücken, wie andere Beweismittel und sogar die 
Äußerungen von Prozeßbeteiligten ebenfalls. 

Der Experte ermöglicht dem Richter einen Blick 'in ein 
ihm fremdes Gebiet. Der so Beglückte hofft auf wahre 
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Erkenntnis und wird dabei von dem Mißtrauen geplagt, 
vielleicht einem Trugbild zu erliegen. Er fürchtet auch, 
seine ureigene Bestimmung, die Entscheidung, an einen 
anderen zu verlieren. Hier, wie überall, wird der unent
behrliche Diener leicht zum Herrn. Prozeßordnung und 
Rechtsprechung sind bemüht, das zu verhindern. 

Der Richter leitet die Tätigkeit des Sachverständigen. 
Der ungehorsame oder saumselige Sachverständige kann 
durch die Verhängung von Ordnungs geldern gefügig ge
macht oder zu größerem Eifer bewogen werden. Man
chen Richter verbindet eine Haßliebe mit dem Sachver
ständigen. Wen verbindet schon wahre Liebe mit seiner 
Prothese? Wenn je eine wirkliche Liebe bestand, so 
droht sie inzwischen zu erkalten. Man lese nur die bitte
ren Worte von Herrn Bundesrichter Dunz über seine me
dizinischen Experten. Die Abhängigkeit ist dennoch ge
blieben. Das Ärgernis begann mit dem Versuch, durch 
naturwissenschaftliche Betrachtungsweise Rechtsfragen 
zu beantworten. Die chemische Reaktion, das Mikro
skop, das Experiment brachten auch in den Gerichtssaal 
neue Möglichkeiten der Erkenntnis. 

Es ist interessant, daß der gleiche Geist der Aufklärung, 
der die Tortur abschaffte, weil ihm diese Form der Er
pressung eines Geständnisses unerträglich war, mit einer 
naturwissenschaftlichen Beweisführung die so entstande
ne Lücke fragwürdiger Geständnisse schloß. Die natur
wissenschaftliche Kriminalistik brachte die Beweisstük
ke, die stummen Tatzeugen, zum Reden. Aus bescheide
nen Anfängen heraus entwickelte sich bis heute der riesi
ge und beweiskräftige Apparat der naturwissenschaftli
chen Kriminalistik und Gerichtsmedizin und der Experti
se in allen Zweigen der Rechtsprechung. 

Einer meiner Vorgänger (Abb. 1) war Carl Schmidt, der 
die erste, von wirklichem wissenschaftiichen Bemühen 
getragene Monographie über die gerichtsmedizinische 
Spurenkunde schrieb. Er hat sich insbesondere um die 
Diagnostik verdächtiger Flecken in Kriminalfällen ver
dient gemacht. 

Abb. I 

Monographie von C. Schmidt aus den Anfängen der naturwissenschaftli
chen Kriminalistik 
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Seit etwa 150 Jahren betreiben wir naturwissenschaftli
che Kriminalistik und gerichtsmedizinische Spurenkun
de. In diese Zeit fallen großartige Erfolge und furchtbare 
Irrtümer. Das konnte gar nicht anders sein. Es gibt kei
nen fehlerfreien Bereich menschlicher Erkenntnis. Na
türlich wissen wir heute mehr als unser Lehrmeister der 
ersten Stunde. Zugleich wurden aber auch die Grenzflä
chen zum Unbekannten größer. 

Es ist merkwürdig, daß unsere Gesellschaft erst seit ei
nem guten Dutzend Jahren über fehlerhafte Sachverstän
digengutachten in Entsetzen gerät. Seit der Zeit soll es 
eine Krise des Sachverständigenbeweises geben. Unsere 
fortschritts- und wissenschaftsgläubige Zeit hat entdeckt, 
daß auch Sachverständige irren können. Das Aufsehen 
war um so erstaunlicher, als diese Erkenntnis für keinen 
lebens erfahrenen Menschen neu sein konnte und als das 
vermeintlich oder wirklich falsche Sachverständigengut
achten verwerflicher erschien als ein falsches Gerichts
urteil. Der Schock war wohl deshalb so nachhaltig, weil 
das Vertrauen in die Expertise größer war als in die 
Rechtsprechung. Für den Eingeweihten ist auch das un~ 
verständlich. Wissen wir doch nicht erst seit gestern, daß 
die gesicherte Erkenntnis von heute schon oft der Irrtum 
von morgen war. 

Die Szene hat sich im Vergleich zu unseren Veröffent
lichungen zum gleichen Thema vor etwa 10 Jahren ge
wandelt. Damals erlebten wir den Schock des Irrtums. 
Heute ist die heile Welt des Vertrauens einem tiefen 
Mißtrauen in den Rat der Experten gewichen. Mit zuneh
mender Spezialisierung wird die Verständigung mit dem 
Spezialisten immer schwieriger, die Realitätsbezogenheit 
seines Rates immer fragwürdiger. Die Wortprägung 
>Fachidiot< skizziert in der Überzeichnung das Unbeha
gen und das Widerstreben, sich dem Sachverstand auszu
liefern. Eindrucksvolle Fehlplanungen haben wir im 
Städtebau, in der Verwaltung und der Politik dem Rat er
fahrener Sachverständiger zu verdanken. Demgegenüber 
erscheint der Irrtum in Sachverständigengutachten vor 
Gericht noch gering, weil die Berufsgutachter wie der 
Richter bemüht sind, Fallstricke in ihren Gedankenge
bäuden zu entdecken. 

Dennoch blicken wir auf bedrückend falsche Gutachten 
des medizinischen Sachverständigenbeweises zurück. 
Beunruhigend ist dabei, daß nicht etwa Stümper eine fal
sche Meinung vertreten haben, sondern daß die Großen 
ihrer Zeit, auf ihre Autorität pochend, einen Sachverhalt 
falsch beurteilen konnten: Vor etwa 150 Jahren führten 
Orjila und Barruel, große Gerichtsmediziner ihrer Zeit, 
auf ihre Weise den Blutartnachweis. Auf Blut verdächti
ge Zeugflecke wurden mit Schwefelsäure versetzt. Der 
dabei entstehende Geruch zeigte die Herkunft an: >wider
lich nach Schweinen<, >stark fettig nach Männerschweiß<, 
>nicht unangenehm nach Frau<. Es war dies sicher ein 
ganz untaugliches Verfahren der Blutartbestimmung und 
dennoch wurde es vor Gericht angewandt und hat die 
Wahrheitsfindung des Richters - oder das, was man da
für hielt - unterstützt. Das ist jetzt erst 150 Jahre her. 
Fehler dieser Art begehen wir hoffentlich nicht mehr. Ich 
fürchte aber, daß unsere Irrtümer auf anderen Gebieten 
liegen, die uns ärgerlicherweise noch nicht bekannt sind. 
Wir sind genauso redlich bemüht wie unsere Vorgänger 
und kaum weniger anfällig gegen Fehldeutungen wie sie. 



Manche Thesen' meiner eigenen Lehrmeister stimmen 
schon heute nicht mehr. Der Sachverständigenbeweis ist 
gekennzeichnet durch den ständigen Austausch unseres 
Erfahrungs schatzes , durch bessere Erkenntnis. Hierzu 
einige Beispiele aus der diagnostischen Praxis unserer 
Tage: 

Die Gewebsblutung zeigt als vitale Reaktion die zu Leb
zeiten erhaltene Verletzung an. Das stimmt, nur kanh die 
Kombination von Druck und postmortaler Verletzung ei
ne vitale Reaktion vortäuschen. 

Die Verletzung ohne umgebende Gewebsblutung läßt die 
postmortale Verletzung erkennen. Auch das stimmt, nur 
können bestimmte Formen der Gewalteinwirkung, wie 
z. B. beim Absturz moderner Flugzeuge, den Blutkreis
lauf so plötzlich zusammenbrechen lassen, daß der Blut
druck für die Entwicklung eines Blutergusses nicht mehr 
ausreicht. 

Der Nachweis von Diatomeen in peripheren Lungen
abschnitten galt als Beweis des Ertrinkungstodes. Heute 
wissen wir, daß die Schwebebestandteile des Wassers 
nicht durch aktives Einatmen beim Ertrinken, sondern 
auch auf andere Weise in die Lungen und sogar in den 
Blutkreislauf gelangen können. 

Der Nachweis saurer Phosphatase galt und gilt in den an
gelsächsischen Ländern auch heute noch als Beweis ei
ner Verunreinigung durch menschliches Sperma. Wir 
wissen, ohne daß dies zur Kenntnis genommen wurde, 
schon lange, daß dieses Enzym nicht nur in der mensch
lichen Prostata, sondern auch sonst in der belebten Welt 
in hoher Konzentration vorkommt, wie z. B. in Pflanzen 
oder im Schneckenschleim. 

Auch die Präzipitinreaktion zum Blutartnachweis, diese 
großartige Methode von Uhlenhuth, kann trügen - trotz 
der Einschaltung von Kontrollen. 

Unsere diagnostischen Schlüsse stimmen im biologischen 
Bereich in der Regel, aber nicht ausnahmslos. Dem Ein
zelfall ist ärgerlicherweise nicht anzusehen, ob er in das 
Kollektiv des regelmäßigen Verlaufs gehört oder ob wir 
die seltene Ausnahme vor uns haben, die uns vielleicht 
einmal im Leben begegnet. Auf dieser letzten Strecke 
des Weges zur Entscheidung verläßt der Sachverständige 
den Richter. So will es die Prozeßordnung und daran 
sollten sich Richter und Sachverständige halten. 

Der Richter fühlt sich in der Not der Entscheidung nur 
zu oft vom Sachverständigen im Stich gelassen. Er 
schätzt den mutigen Experten, den Mann klarer und ein
deutiger Schlußfolgerungen. Das ist eine Entscheidungs
hilfe, die man brauchen kann. Mut ist aber ganz sicher 
keine Tugend des Sachverständigen. Nur selten kann der 
Mediziner eine Beweisfrage mit einem klaren Ja oder ei
nem klaren Nein beantworten. Zwischen diesen beiden 
Polen der Gewißheit spannt sich das weite Feld der Mög
lichkeiten mit abgestuften Wahrscheinlichkeitsgraden. 

Als äußerstes Maß an Sicherheit hat der Arzt oft nur die 
an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit anzubieten. 
Das sind die 99,8% der Hinweiswahrscheinlichkeit unse
rer statistischen Erfahrungen, bei der ein vernünftiger 
Zweifel schweigt. Es ist immer wieder verblüffend, zu 
erfahren, daß ein Richter sich bei der formelhaften Be
teuerung des Experten einer an Sicherheit grenzenden 
Wahrscheinlichkeit beruhigt. Wenn man die Aufklärung 

dann aber weitertreibt und erklärt, daß bei Annahme ei
ner Hypothese unter 1000 Fällen vielleicht zweimal 
falsch entschieden werden kann, beginnt in vielen Fällen 
der Zweifel aufs neue. So selten ein solches Ereignis sein 
mag, so ist den Erfahrenen unter uns dennoch schon 
mehrfach die ungewöhnliche Ausnahme begegnet, nicht 
als nur denkbare Rarität, sondern als ein Mensch von 
Fleisch und Blut. 

Wir Sachverständige haben in den letzten Jahren vor Ge
richt vielleicht die beglückenden Möglichkeiten unserer 
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zu sehr betont und 
zu wenig auf ihre Grenzen hingewiesen. Man war zu si
eher in der Freude, Verborgenes sichtbar werden zu las
sen. 

Sie sehen sich heute einer bescheideneren Generation 
von Sachverständigen gegenüber. Die Entdeckerfreude 
ist weitgehend verrauscht. Wir haben nicht nur die groß
artigen Möglichkeiten naturwissenschaftlicher Untersu
chungsrnethoden erlebt, wir haben inzwischen auch ihre 
Grenzen kennengelernt. Leider sind wir oft genötigt, im 
Nebensatz etwas von dem wieder zurückzunehmen, was 
der Hauptsatz erhoffen ließ. Mein verehrter Lehrer, 
Herr Prof. Weyrich, hat mir eine Lebensweisheit ge
schenkt, die ihn vor den Katastrophen von Fehlgutachten 
bewahrt hat: »Sie müssen sich in Ihren Gutachten ein 
Hintertürchen offenhalten.« 

Die trügerische Sicherheit eines überzeugenden Gutach
tens, in dem es der Sachverständige unterläßt, die schwa
chen Stellen seiner Deutung aufzuzeigen, ist sicher ge
fährlicher für die Rechtsprechung als ein mit Skrupeln 
beladenes Gutachten, in dem der Sachverständige dem 
Richter das befreiende Ja oder Nein vorenthält. Für die 
Fälle der Beweisnot ist jeder Richter gerüstet. Dafür gibt 
es Verfahrensregeln. Tückisch ist aber die trügerische Si
cherheit, die der berühmte Experte ausstrahlt. Es sind 
das oft Männer von außerordentlicher Begabung und 
überzeugender Eloquenz. Es steht ihnen ein bestechen
des technisches Ins trumentarium zur Verfügung, das aus 
der kleinen Spur eine Fülle von Informationen zutage 
fördert. 

Das Sachverständigengutachten hat in unseren Tagen ei
ne prozeßentscheidende Bedeutung erlangt. Ich erinnere 
nur an Fingerabdrücke, an Schußentfernungsbestimmun
gen, an den serologischen Vaterschaftsbeweis und die 
Blutalkoholanalyse. Die rechtliche Problematik scheint in 
so vielen Fällen durch den Sachverständigen gelöst zu 
werden, daß das Wort vom »Richter in Weiß«, vom 
besten Sachverständigen als dem besten Richter, auftau
chen konnte. 

Es ist natürlich in vielen Fällen hoffnungslos, den Rich
ter fachlich auf dem Spezialgebiei des Sachverständigen 
so zu informieren, daß er aus eigener Kraft heraus den 
Sachverhalt richtig beurteilt. Er wird seine Meinung, 
trotz anderslautender Postulate, von dem Sachverständi
gen, der ihm am glaubwürdigsten erscheint, entlehnen 
müssen. Dennoch ist es nicht nur aus juristischer Sicht, 
sondern auch aus sachverständiger Sicht ein Trugschluß, 
zu glauben, der Sachverständige sei für die .Entscheidung 
besser gefÜstet als der Richter. Für die rechtliche Ent
scheidung ist der Sachverständige nicht ausgebildet. Das 
Recht hat schließlich nicht der Erforschung naturwissen
schaftlicher Wahrheit zu dienen. Es hat eine Ordnungs
funktion. Auf diesem Wege muß der Richter notgedrun
gen den skrupelbehafteten Sachverständigen hinter sich 
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lassen, einen Irrtum in Kauf nehmen, der dem Sachver
ständigen verwehrt ist. Das verstehen wir Mediziner ver
mutlich besser als die Naturwissenschaftler. Was haben 
z. B. schon die gesetzliche Vaterschafts vermutung oder 
der prima-facie-Beweis mit Wahrheit zu tun? Wir kennen 
Fälle, in denen die Wahrheit dem Rechtsfrieden abträgli
cher als dienlich ist. Die Beweisregeln der Prozeßord
nung sind meist unwissenschaftlich, aber unerläßlich. Ich 
habe den Eindruck, daß Politiker und Juristen sich den
noch nur verschämt zu wissenschaftlich nicht begründba
ren Ordnungsprinzipien bekennen. 

Der Mut zu einer nicht durch Wissenschaft gestützten 
Entscheidung ist gering geworden. Die Wissenschaft hat 
zur Durchsetzung politischer, sozialer und rechtlicher 
Wünsche eine wichtige Vehikel-Funktion erlangt. 

Je mehr der Politiker, der Verwaltungsjurist und der 
Richter den Mut zur Entscheidung verloren haben, um so 
mehr erhofft man ihn vom Sachverständigen - aller
dings nur in dem gewünschten Sinn. Der mißliebige Be
amte wird am problemlosesten mit Hilfe des Gutachtens 
eines Amtsarztes aus dem Dienst entfernt. 

Ohne daß ein Sachverständiger 1,3°/00 Blutalkohol analy
siert oder ausgerechnet hat, kommt es kaum je zu einer 
Verurteilung wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, 
auch wenn der Kraftfahrer torkelt und lallt. 

Die Bundeswehr benötigte z. B., um die Haar- und Bart
tracht ihrer Soldaten auf ein erträgliches Maß zurückzu
führen, ein ärztliches Gutachten. Der bloße Befehl hätte 
Wählerstimmen gekostet. Erst die »gefährdete Gesund
heit« erlaubte es, die den Truppenführern unliebsamen 
Mähnen und Bärte zu scheren. 

Trotz anderslautender Beteuerungen wird dem Sachver
ständigen immer mehr Mitwirkung an der Entscheidung 
zugeschoben. Eitelkeit und Sendungsbewußtsein verfüh
ren viele Ärzte dazu, diesen Dienst zu übernehmen. Es 
ist unverkennbar, daß Ansätze vorhanden sind, sowohl 
den Talar des Pfarrers als auch die Robe des Richters mit 
dem Arztkittel zu vereinen. Nicht umsonst haben Politi
ker und Ärzte in unseren Tagen den gesunden Menschen 
als medizinisches Betätigungsfeld entdeckt. 

Gerchow hat schon vor Jahren von der Prädominanz der 
Sachverständigen gesprochen. Inzwischen wissen wir, 
daß es kaum eine Fehlplanung ohne sachverständigen 
Rat gibt. Für die Justiz bedeutet das auch aus der Sicht 
des Sachverständigen: Der Experte ist zwar sachverstän
dig, aber kein besserer Richter und für die Entscheidung 
ungeeignet, zumal wenige Sachverständige ihre Funktion 
hauptberuflich ausüben und die meisten nur gelegentlich 
und ohne wirkliche Kenntnis ihrer Befugnisse und des 
Beweiswertes ihrer Diagnosen vor Gericht erscheinen. 

Sicher ist der Sachverständigenbeweis dem Zeugenbe
weis überlegen. Dies trifft aber nur für den wirklich für 
seine Aufgabe vor Gericht geschulten Sachverständigen 
zu. Der gute Arzt, der erfahrene, begnadete Chirurg, 
kann als Sachverständiger völlig versagen. Es ist eIn Un
terschied, ob. man Medizin in Diagnostik und Therapie 
oder zur Beantwortung rechtlicher Beweisfragen be
treibt. Der Sachverständige hat eine Zwitterstellung zwi
schen dem Zeugen und dem Richter. Wenn er untersucht 
und Befunde aufnimmt, gleicht er dem Zeugen. Er macht 
seine Wahrnehmungen allerdings nicht beiläufig wie die
ser, sondern er ist auf seinem Fachgebiet ein geschulter 
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Beobachter. In der Deutung und diagnostischen Wertung 
der Befunde und Fakten nähert sich die Funktion des 
Sachverständigen der des Richters, auch wenn ihm die 
rechtliche Würdigung versagt ist. 

So wie der Vorteil verläßlicher Zeugenbeobachtung sich 
mit fachkundiger Deutung im Sachverständigen verbin
det, so birgt der Sachverständigenbeweis auch zweifache 
Gefahr: einmal die der Mitteilung falscher Fakten, zum 
anderen die der fehlerhaften Deutung. Der Bundesge
richtshof warnt deshalb mit Recht vor der kritiklosen 
Übernahme von Sachverständigengutachten. Als Zeuge 
kann der Sachverständige in der Befunderhebung irren 
wie dieser. Er ist zwar der geschultere und somit verläß
lichere Beobachter; vor den Gefahren der fehlerhaften 
Erinnerung, unzulänglicher Protokollierung, der Vertau
schung von Proben und vor Übertragungsfehlern aus La
borprotokollen in das Gutachten ist er nicht ohne weite
res bewahrt. 

Die naturwissenschaftliche Befunderhebung ist auch 
nicht so objektiv und verläßlich wie man gemeinhin an
nimmt. Entgegen meiner Erwartung erwies sich die Mor
phologie, die Erkennung des Gestaltlichen, bei weitem 
nicht so zweifels frei , wie ich das annahm, als ich mich 
der Pathologie zuwandte. 

Der Sachverständige ist nicht nur in der diagnostischen 
Wertung, sondern schon in der Befunderhebung, unter 
Umständen durch seine Schule, seine vielleicht einseitige 
Erfahrung und seine Arbeitshypothese festgelegt. Das 
Auge ist nicht das Objektiv einer Kamera. Es ist anfällig 
gegen Versuche der Deutung, die der Betrachter unter
nimmt. Dadurch kann der Befund in einer kaum glaubli
chen Weise verfälscht werden. 

Hierfür ein historisches Beispiel (Abb. 2). Anton Leeu;' 
wenhoek hat zu Beginn des 17. Jahrhunderts, auf Veran
lassung des Studenten Ramm, mit seinem Mikroskop 

Abb.2 
Anton l'OI/ Leeuv.'l'nhoek 
Aus: Send-Brieven, zo an den Hova Edele Heeren von de Koninklyke 
Societeit te London 
Te Delft by Adrian Bemann. 1718 



(Abb. 3) die Spermatozoen beobachtet. Er zeichnete sie 
so, wie wir sie auch heute in ihren groben Umrissen ken
nen (Abb. 4). Später machte er sich Gedanken darüber, 
was das wohl für Tierchen seien, die er da vor sich hatte. 
Er vermutete in den Spermatozoen winzige Menschen, 
die nur zu wachsen brauchten. Von diesem Zeitpunkt an 
sah er in den Spermatowen auch präformierte, kleine 
Menschen (Abb. 5). 

Abb.3 
Mikroskop Leeuwenhoeks (mit freundlicher Genehmigung der Fa. Wild
Heerbrugg) 

Abb.4 
Von Leeuwenhoek gezeichnete Spermatozoen 
Aus: Epistolae ad Societatem Regiam Anglicam, Apud Joh. Arnold 
Langerak MDCCXIX, S. 286, Neudruck A. v. Leeuwenhoek Opera om
nia Georg Olms-Verlag, Hildesheim, New York, 1972 

Abb.5 
VOll Leeuwenhoek gezeichnete Varietäten der Spermatozoen 
Aus: A. von Leeuwenhoek Opera omnia 
Neudruck: Georg Olms-Verlag, Hildesheim, New York, 1972 

Optische Strukturen wurden zu einem nicht zutreffenden 
Bild schon bei der Befunderhebung geordnet, weil dieser 
Weg durch den Versuch der Deutung gebahnt wurde. 
Noch vor 120 Jahren hat man schon mit wesentlich bes
seren Mikroskopen falsche Befunde erhoben und Sper
matozoen ganz ähnlich gezeichnet, weil man sich von der 
Vorstellung nicht freimachen konnte (Abb. 6). 

Abb.6 

Auch HlIrfsoekererblickt 1694 im Spermienkopf einen kleinen Menschen, 
Pouchet noch 1847 in Andeutungen einen Kopf und eine Darmanlage. 
Aus: H. Leithoff »Der gerichtsmedizinische Spermanachweis« Habilita
tionsschrift. Universität Freiburg. 1962 

Sie sehen daran, wie Fehldeutung und falsche Befunder
hebung eng miteinander verknüpft sind. Selbst der ver
trauenswürdige Sachverständige kann solchen Irrtümern 
unterliegen. Auch das naturwissenschaftliche Experi
ment kann zu falschen Ergebnissen führen, wenn von 
dem Richter und vom Sachverständigen unerkannt eine 
falsche Prämisse in den Versuch eingegangen ist. 

In letzter Zeit ist oft die Rede davon gewesen, daß dem 
medizinischen Sachverständigen in Kunstfehler-Prozes
sen zu mißtrauen sei, weil ihm die Kollegialität, zu der 
ihn die Berufsordnung verpflichte, zuweilen wichtiger sei 
als die Funktion des Sachverständigen vor Gericht. 

Ich glaube, daß die vorsichtigen Formulierungen der me
dizinischen Sachverständigen in Kunstfehler-Prozessen 
nicht so sehr von der Kollegialität, als vielmehr von der 
Schwierigkeit der Materie diktiert sind. Im Gegenteil, der 
zum Obergutachter bestellte Arzt verzichtet oft nur mit 
Mühe darauf darzulegen, ein wieviel besserer Fachmann 
er ist und zu beleuchten, daß das Gutachten erst durch 
seine Zuziehung in das richtige Geleise kam. Dies ist eine 
menschliche Eigenschaft, die die Richter von Berufungs
und Revisionsinstanzen ebenfalls kennen. 

Die für den Patienten, für Richter, Staatsanwälte und 
Verteidiger oft unbegreifliche Zurückhaltung der medizi
nischen Sachverständigen in Kunstfehler-Prozessen hat 
mit Kollegialität nichts zu tun. Sie ist eine Folge der 
Schwierigkeit und Mehrdeutigkeit medizinischer Sach
verhalte und Aktionen. Das ante und post wird bei der 
Würdigung der Tätigkeit des behandelnden Arztes zu we
nig beachtet. Der behandelnde Arzt hat im Moment sei
nes Tätigwerdens einen anderen Fall vor sich als später 
der Sachverständige und der Richter. 

Das, was bei rückblickender Betrachtung so klar er
scheint, liegt vor dem behandelnden Arzt im Dunkel der 
Zukunft oder ist vielleicht nur scheinbar erhellt. Es be
ginnt mit dem Symptom, das oft mehrdeutig ist. Der 
menschliche Körper ist ausdrucksarm und beantwortet 
die verschiedensten Krankheiten und Schäden mit dem 
gleichen Symptom. Die Diagnose ist bei Beginn der Be
handlung nicht mehr als eine Arbeitshypothese. 

Die Behandlung ist durch die Methodenfreiheit gekenn
zeichnet, die Prognose ungewiß. Lebensvorgänge und 
Krankheit sind so komplex und von dem einfachen, im 
Ergebnis vorhersehbaren physikalischen Experiment so 
verschieden, daß der Medizin von den reinen Naturwis
senschaften der Rang einer exakten Wissenschaft bestrit
ten werden kann. Oft ist daher das Richtige vom Fal
schen nur deshalb zu unterscheiden, weil sich ein Thera
pieversuch im Rückblick als Irrweg erweist. Auch dann, 
wenn wir den groben Verstoß gegen anerkannte Regeln 
ärztlichen Denkens und Handeins erkennen, müssen wir 
oft die Antwort auf die Frage nach der Kausalität schul
dig bleiben. Behandelt werden oft schwerkranke Men
schen, die, unabhängig von der Behandlung, auch an ih
rem Grundleiden versterben können. Die modernen Me
thoden medizinischer Diagnostik und Therapie sind ag
gressiv und z. B. bei der Kontrastmitteldarstellung von 
Gefäßen und Organen, aber auch bei der Narkose allein, 
schon mit einer bestimmten Mortalitätsrate belastet. 

Der Sachverständige muß dem Richter m. E. mit Recht 
die Antwort auf die Frage schuldig bleiben, ob im Einzel
fall der Schaden der Methode oder dem Fehler des Arz
tes im Rahmen dieser angewandten Methode anzulasten 
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ist. Er kann das Mortalitätsrisiko eines bestimmten Ein
griffes statistisch belegen, ohne daß die Statistik es ihm 
erlaubt, den Einzelfall richtig zuzuordnen. Hierzu bedarf 
es des rechtsschöpferischen Aktes der richterlichen 
Überzeugung und Entscheidung. 

Der Zorn des Richters darüber, daß der durch die Pro
zeßordnung gefügig gemachte »sachverständige Gaul« 
ihn über eine Hürde nicht tragen will, ist völlig unberech· 
tigt. Nur ein Narr gibt mehr~ als er hat. Das gilt beson
ders für den Sachverständigen. 

Wir berufsmäßigen Sachverständigen wissen das und 
sind froh, daß wir nach der Erstattung unseres Gutach
tens die Entscheidung dem Gericht überlassen dürfen. So 
unwissenschaftlich das Verfahren der richterlichen Er
kenntnis auch sein mag, wir haben dennoch Verständnis 
dafür, daß die richterliche Entscheidung auch aus ande
ren Quellen schöpfen muß. Die Wiederherstellung des 
Rechtsfriedens gestattet es dem Richter trotz der Mög
lichkeit des Irrtums nicht, auf die Entscheidung zu ver
zichten. Das gilt im übertragenen Sinne auch für den 
Sachverständigen. Das Wissen um die Begrenztheit unse
rer medizinischen Erkenntnisse und Aussagen macht 
unseren Erfahrungsschatz nicht wertlos, verurteilt den 
Sachverständigen nicht zum Schweigen. Man muß sich 
nur davor hüten, sein redliches Fürwahrhalten als Wahr
heit anzubieten. Die Gefahren der falschen richterlichen 
Entscheidung werden gemildert durch Gesetz und stren
ge Verfahrensregeln, durch Kollegialgerichte, Berufung, 
Revision und Gnadenweg. Ich habe den Eindruck, daß 
dieses richterliche Instrumentarium nur zum Teil vor fal
scher sachverständiger Beurteilung schützt. Die Prozeß
ordnung liefert zwar die Möglichkeit, den Sachverständi
genbeweis sicherer zu machen. Sie wird aber im Straf
prozeß weniger genutzt als im Zivilprozeß, in dem die 
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Parteien mit ihren Sachverständigen aufwarten und vor 
den Richtern unterschiedliche Möglichkeiten einer fachli
chen Deutung ausbreiten. Im Strafprozeß hingegen er
stattet der im Vorverfahren zugezogene Experte oft über 
Instanzen hinweg unangefochten sein Gutachten. 

Schon vor Jahren habe ich empfohlen, daß bei Kapital
verbrechen nicht mehr ein einziger Sachverständiger die 
gesamte Last der Verantwortung für die medizinische 
Deutung der Befunde tragen sollte. So, wie in Fällen von 
Gewicht das Urteil nur von einem Kollegialgericht ge
sprochen wird, sollte auch die medizinische Diagnose in 
kollegialer Beratung durch verschiedene Experten ge
stellt werden. Manches Gutachten würde kritischer abge
faßt werden, wenn der Sachverständige sicher wäre, sich 
nicht nur fachunkundigen Staatsanwälten, Richtern und 
Verteidigern, sondern auch einem kritischen Fachkolle
gen stellen zu müssen. Zweifellos würde die Expertise 
dadurch sicherer werden. 

Der dadurch entstehende Aufwand wäre groß. Bei dem 
Mangel an qualifizierten Sachverständigen besteht auch 
die Gefahr einer zusätzlichen Verschleppung der Prozes
se. Vielleicht wird aber die drohende »Mediziner
schwemme« hier Abhilfe schaffen. 

Entgegen meiner ursprünglichen Absicht ist in diesem 
Referat mehr von den Grenzen und Gefahren als von den 
Möglichkeiten des Sachverständigenbeweises gesprochen 
worden. Es ist mir jedoch in zunehmendem Maße klar 
geworden, daß die Möglichkeiten des Sachbeweises nicht 
verkannt werden. Als Bürger und Bauherr habe ich die 
Experten fürchten gelernt. Als Sachverständiger weiß 
ich: Die neue Methode des Experten bringt neue beglük
kende Erkenntnis, der »Pferdefuß« ist zunächst unsicht
bar. 



, 

Sachverständigengutachten vor Gericht 
Kurt Jessnitzer 

Zusammenfassung: Das Referat befaßt sich zunächst mit 
dem Verhältnis zwischen dem Richter und dem Sachver
ständigen. Der Referent erblickt im Gegensatz zu einer in 
der Literatur vertretenen Ansicht im gerichtlichen Sach
verständigen nicht nur ein Beweismittel, sondern zu
gleich einen Helfer des Richters, der zum Teil Funktio
nen richterlicher Art ausübt. Letzteres gilt insbesondere 
für die Subsumtion des Tatbestands unter allgemein an
erkannte Eifahrungssätze. Die Entscheidung muß aber 
immer beim Richter verbleiben. Dieser hat nach § 78 
StPO die Tätigkeit des Sachverständigen zu leiten und 
muß, soweit irgend möglich, die Schlußfolgerungen des 
Sachverständigen geistig nachvollziehen und kritisch 
überprüfen. Nur ganz ausnahmsweise daif er seine Fest
stellungen auf die Autorität des Sachverständigen hin 
treffen. Die verschiedenen Denk- und Ausdrucksweisen 
zwischen Juristen und Sachverständigen, insbesondere 
solche aus naturwissenschaftlichen und technischen 
Fachbereichen, müssen zur Vermeidung von Mißver
ständnissen und Fehlurteilen beachtet werden. 

Im Ermittlungsveifahren obliegen die Auswahl und die 
Ernennung des Sachverständigen sowie die Leitung sei
ner Tätigkeit dem Staatsanwalt. Im allgemeinen beste
hen keine Bedenken, den Sachverständigen des Ermitt
lungsveifahrens für das gerichtliche Hauptveifahren bei
zubehalten. 

Die frühzeitige Zuziehung von Sachverständigen durch 
die Polizeibehörden im Wege des ersten Zugriffs kann 
von entscheidender Bedeutung sein. Allerdings besteht 
für Sachverständige keine allgemeine Begutachtungs
pflicht gegenüber Polizeibehörden. 

Das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter 
verfügen über eigene Sachverständige für kriminalisti
sche Begutachtungen. Das Bundeskriminalamt und eini
ge Landeskriminalämter haben kraft ausdrücklicher ge
setz/ic Vorschrift erkennungsdienstliche und krimina

Gutachten für Strafverfahren auf Anforderung 
nststellen, Staatsanwaltschaften und Ge

lten. Für die übrigen Landeskriminaläm
Pflicht flach dem Amtshilfegrundsatz. 

Beauftragung der Kriminalämter als auch 
ihrer Gutachten ist klar und eindeutig 

zu unterscheiden zwischen (verlesbaren) Behördengutw 

achten nach § 256 StPO und persönlichen Gutachten na
mentlich bestimmter sachverständiger Behördenlingehö
riger. 

Wenn man die Aufgabe hat, das umfassende Thema 
»Sachverständigengutachten vor Gericht« im Strafver
fahren aus juristischer Sicht in der knappen Zeit von ei
ner halben Stunde zu behandeln, und wenn man dabei 
nicht allzu sehr an der Oberfläche hängen bleiben will, 
dann muß man sich auf einige wenige der vielen Aspekte 
beschränken, die dieses Thema bietet. Ich glaube, daß es 
der Gesamtkonzeption dieser Tagung am besten ent
spricht, wenn ich mich zunächst mit dem Verhältnis zwi
schen dem Richter und dem Sachverständigen befasse, 
sodann aber auch noch einige zusätzliche Betrachtungen 
über die Beziehungen zwischen dem Sachverständigen 
und der Staatsanwaltschaft sowie der Polizei anstelle. 

Ich möchte zunächst den Begriff des gerichtlichen Sach
verständigen erläutern und dabei von dem Oberbegriff 
des Sachverständigen schlechthin ausgehen. Sachver
ständiger im weiteren Sinne ist jeder, der von Dingen ei
nes' bestimmten Fachgebiets auf Grund seiner Ausbil
dung oder praktischen Erfahrung etwas versteht. Als 
Sachverständige im engeren Sinne werden die Personen 
bezeichnet, die sich haupt- oder nebenberuflich damit be
fassen, auf Grund ihrer Fachkenntnisse Gutachten für 
Gerichte, Verwaltungsbehörden, Privatpersonen oder pri
vate Organisationen abzugeben. Als gerichtliche Sach
verständige, mit denen wir uns nun näher befassen wol
len, sind die Sachverständigen anzusehen, die im Einzel
fall als Beweismittel und als Helfer des Richters zur 
Entscheidung eines gerichtlichen Verfahrens herangezo
gen werden. 

Mit dieser letzteren Definition habe ich bereits meine 
persönliche Ansicht zu der alten juristischen Streitfrage 
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sätze zum Sachverständigenrecht und zu den Grenzbereichen zwischen 
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offenbart, ob der gerichtliche Sachverständige nur Be
weis mittel oder auch zugleich Helfer des' Richters ist. Ich 
habe das letztere bejaht. Daß der Sachverständige nach 
heutigem Recht im Strafverfahren - ebenso wie in allen 
übrigen Verfahrensarten - zunächst einmal als Beweis
mittel anzusehen ist, das ergibt sich eindeutig aus der 
Strafprozeßordnung selbst, die z. B. in § 244 Abs. 4 von 
einem »Beweisantrag auf Vernehmung eines Sachver
ständigen« spricht. Ich meine aber im Gegensatz zu einer 
in der Literatur vertretenen Ansichtl), daß es dem Wesen 
und der prozeßrechtlichen Stellung des Sachverständigen 
nach dem heutigen Recht nicht gerecht wird, wenn man 
ihn ausschließlich als Beweismittel, etwa gleichrangig mit 
einem anderen Beweismittel, dem Zeugen, ansieht. Der 
Sachverständige ist mehr als ein bloßes Beweismittel. 
Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß der Sachver
ständige zur Vorbereitung der gerichtlichen Entscheidung 
Tätigkeiten ausübt, die vom Richter selbst wahrgenom
men würden, wenn dieser die erforderliche Sachkunde 
hätte. Das bedeutet, daß die vom Sachverständigen aus
geübte Tätigkeit an sich Richteraufgabe ist oder - an
ders ausgedrückt - daß der Sachverständige insoweit 
Funktionen richterlicher Art ausübt2). Der besonderen 
Stellung der Sachverständigen im gerichtlichen Verfah
ren haben schon die Motive zur Strafprozeßordnung aus 
dem Jahr 1873 Rechnung getragen, indem sie den Sach
verständigen als Richtergehilfen bezeichnet haben. Diese 
Bezeichnung ist inzwischen in unzähligen Gerichtsent
scheidungen wiederholt worden und auch in die Literatur 
eingegangen. Meinem Vorschlag, die Bezeichnung 
»Richtergehilfe« durch die zeitgemäßere Formulierung 
»Helfer des Richters« zu ersetzen, sind inzwischen u. a. 
die führenden Kommentare zur Zivilprozeßordnung ge
folgt. 

Der gerichtliche Sachverständige kann bekanntlich drei 
verschiedene Aufgaben haben, die im Einzelfall durchaus 
miteinander kombiniert sein können, nämlich: 

1. die Aufgabe, dem Richter ganz allgemein die Kennt
nisse von Erfahrungssätzen auf einem bestimmten 
Wissensgebiet zu übermitteln, 

2. die Aufgabe, auf Grund seiner Sachkunde bestimmte 
Tatsachen festzustellen und dem Gericht mitzuteilen, 

3. die Aufgabe, bestimmte Tatsachen - möglicher
weise von ihm selbst erst festgestellte - auf Grund 
der Erfahrungssätze seines Wissensgebiets fachkun
dig zu beurteilen. 

Bei der letzteren Variante seiner möglichen Aufgaben, 
nämlich bei der fachkundigen Beurteilung bestimmter 
Tatsachen, nimmt der Sachverständige eine Subsumtion 
vor. Gerade hier wird seine richterähnliche Funktion be
sonders deutlich. Denn die Subsumtion, also die Unter
ordnung des Tatbestandes nicht nur unter das Gesetz, 
sondern auch unter die allgemein anerkannten Erfah
rungssätze, ist die ureigenste Aufgabe des Richters. Dazu 
ist mit Nachdruck zu betonen: Sie bleibt auch die Aufga
be des Richters, selbst wenn dieser mangels eigener 
Sachkunde auf einem bestimmten Gebiet genötigt ist, ei
nen Sachverständigen zuzuziehen. Der Richter darf sich 
die Subsumtion der Erfahrungssätze nicht vom Sachver-

1) VgJ. Jessnitzer, Der gerichtliche Sachverständige, 6. Auflage 1976. 
S. 77 FN 41. 

2) Pieper, ZZP 84.30. 
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ständigen abnehmen lassen, er darf vielmehr nur die Hil
fe des Sachverständigen hierbei in Anspruch nehmen. Er 
muß die Gedankengänge des Sachverständigen geistig 
nachvollziehen und sie eigenverantwortlich kritisch über
prüfen. Das entspricht nicht nur der herrschenden Lehre 
in der Rechtswissenschaft, sondern auch der Rechtspre
chung der höheren Gerichte, insbesondere des Bundesge
richtshofs3). Diese an den Richter gestellte Forderung ist 
eindeutig und klar. Ihre Erfüllung allerdings begegnet in 
der Praxis ganz erheblichen Schwierigkeiten. Der Richter 
versteht ja nichts von dem Fachgebiet des Sachverständi
gen, sonst hätte er diesen nicht zuzuziehen brauchen. 
Natürlich kann und muß er den Sachverständigen anhal
ten, sich möglichst allgemeinverständlich und klar auszu
drücken und seinen gesamten Gedankenablauf im einzel
nen so darzulegen und zu erläutern, daß er - der Richter 
- ihm in allem folgen kann. Aber hierbei kann es zu 
Verständigungsschwierigkeiten und, selbst in den Fällen, 
in denen der Richter glaubt, den Sachverständigen richtig 
zu verstehen, zu Mißverständnissen kommen, weil die 
Denk-und die Ausdrucksweise der Richter und der Sach
verständigen der verschiedenen Fachrichtungen sehr we
sentliche Unterschiede aufweisen. Ich möchte dies an 
den Fachgebieten der Technik und der Medizin, die für 
die forensische Gutachtertätigkeit eine besonders wichti
ge Rolle spielen, näher erläutern. 

Der Ausgangspunkt der Technik liegt in der Physik, also 
einem Zweig der Naturwissenschaft. Die Naturwissen
schaft sammelt Erfahrungen durch Beobachtungen des 
Naturgeschehens und Experimente, leitet hieraus Natur
gesetze ab und stellt Theorien auf. Sie ist seinsbezogen. 
Die Rechtswissenschaft, deren letzter Zweck in der Ord
nung der menschlichen Beziehungen liegt, ist wertbezo
gen. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Nun ist al
lerdings Technik etwas anderes als reine Physik, sie ist 
eine Form der angewandten Physik. Zweckdenken und 
wirtschaftliches Denken spielen für den Techniker eine 
ebenso wichtige Rolle wie für den Juristen. Trotz dieser 
Gemeinsamkeiten unterscheiden sich aber die Denkwei
sen des Technikers und des Juristen doch noch sehr we
sentlich. Insbesondere sind die sozialen, soziologischen 
und psychologischen Erwägungen, die für den Juristen 
von eminenter Bedeutung sind, dem Techniker mehr 
oder weniger fremd. Schließlich stellt das Recht Anfor
derungen an die Ethik, die für den Techniker bei weitem 
nicht die Bedeutung haben wie für den Juristen. Man 
kann die bestehenden Unterschiede mit dem folgenden 
Wortspiel verdeutlichen: Die Naturwissenschaft sagt, 
was ist. Die Technik sagt, was sein kann. Das Recht 
sagt, was sein soll. Die Naturwissenschaft zeigt uns die 
Naturgesetze, z. B. die physikalischen, so auf, wie sie 
schlicht da sind. Die Technik geht weiter und zeigt uns, 
was praktisch damit angefangen werden kann. Das Recht 
geht aber noch weiter, indem es mit Hilfe ethischer 
Grundsätze sittliche Wertvorstellungen schafft und uns 
sagt, was wir tun sollen und was wir nicht tun dürfen. Zu 
den unterschiedlichen Denkarten der Techniker und der 
Juristen kommen nun noch die verschiedenen Aus
drucksweisen. Ich beschränke mich auf ein Beispiel, 
nämlich auf die unterschiedliche Auslegung des 
»grundsätzlich«. Wenn der Techniker sagt, 
grundsätzlich so, dann meint er, es sei mit 
heit so und nicht anders. Sagt der Jurist, 

3) BGHSt 8, 113. 



sätzlich so, dann will er damit zum Ausdruck bringen, es 
handele sich um eine Regel, von der es allerdings auch 
Ausnahmen gibt. 

Die Denkweise des Mediziners wird weitgehend durch 
das biologische Naturgeschehen bestimmt. Im biologi
schen Bereich gibt es keine scharfen Grenzen, sondern 
nur fließende Übergänge. Für den Juristen aber ist gera
de das Grenzwertdenken typisch. Wenn der medizinische 
Sachverständige sich mit dem Blutalkohol eines Kraft
fahrers befaßt, dann sieht er vor seinem geistigen Auge 
die Blutalkoholkurve, die das Naturgeschehen widerspie
gelt, nämlich das allmähliche Ansteigen und nach Errei
chen eines Plateaus das allmähliche Wiederabfallen des 
Alkoholgehalts im Blut. Der Jurist aber zieht eine mes
serscharfe Grenze. 1,3% 0 ist für ihn die Grenze der sog. 
absoluten Fahruntüchtigkeit. Werden nur 1,29% 0 festge
stellt, fehlt also nur ein hundertstel Promille - das ent
spricht einem halben Schluck Bier - so lehnt er es ab, 
hieraus auf absolute Fahruntüchtigkeit zu schließen. 
Hierfür vermögen die Vertreter der naturwissenschaftli
chen Denkweise kein Verständnis aufzubringen. Wir Ju
risten brauchen aber eine solche Grenze, um mit der gro
ßen Masse der Trunkenheitsdelikte im Verkehr in einer 
prozeßökonomisch vertretbaren Weise fertig werden zu 
können4 ). Im übrigen legen auch Mediziner und Juristen 
bestimmten Begriffen verschiedene Bedeutung bei, z. B. 
dem für beide wichtigen Krankheitsbegriff. Während der 
Mediziner genau ergründen will, was dem Kranken ei
gentlich fehlt, um die richtige Therapie herauszufinden, 
denkt der Jurist nicht artmäßig, sondern gradmäßig über 
die Krankheit. Ihn interessiert weniger die genaue Dia
gnose als die Frage, ob die Krankheit einen solchen Grad 
erreicht hat, daß dadurch bestimmte Folgen wie Behand
lungsbedürftigkeit, Arbeitsunfähigkeit, Invalidität, Er
werbsminderung, strafrechtliche Schuldunfähigkeit u. s. 
w. eingetreten sind. Auch hier kommt das für den Juri
sten typische Grenzwertdenken wieder zum Vorschein. 

Besonders zu erwähnen ist noch die Verschiedenartig
keit des Kausalitätsdenkens in den Naturwissenschaften 
einerseits und der Jurisprudenz andererseits. Diesem 
Punkt müssen wir besondere Bedeutung beimessen, weil 
das Aufzeigen ursächlicher Zusammenhänge zu den 
Hauptaufgaben der naturwissenschaftlichen, insbesonde
re der technischen und medizinischen Sachverständigen 
gehört. Für den Naturwissenschaftler gibt es nur die aus 
den Gesetzen der Logik abgeleitete Kausalität. Danach 
ist jedes Ereignis, das nicht hinweggedacht werden kann, 
ohne daß auch der Erfolg entfiele, ursächlich für diesen 
Erfolg. Diese Theorie der conditio si ne qua non verwen
det der Jurist in ihrer reinen Form nur im Strafrecht. Im 
Zivilrecht gilt die Adäquanztheorie, wonach alle diejeni
gen Bedingungen für den Eintritt eines Erfolges als Haf
tungsgrund außer Betracht bleiben, bei denen die Mög
lichkeit des Eintritts eines Schadens eine so entfernte 
war, daß sie nach vernünftiger Lebensauffassung nicht in 
Betracht gezogen werden kann. Noch weiter einschrän
kend als die Adäquanztheorie ist die für das Recht der 
sozialen Unfallversicherung und der Kriegsopferversor
gung geltende Theorie der wesentlichen Bedingung. Sie 
besagt, daß nur diejenige Bedingung als Ursache im 

4) Vgl. weitere Einzelheiten bei Jessnitzer, Juristen und Mediziner
Verständigungsschwierigkeiten, Blutalkohol 1974, 65 (gekürzt in 
DMW 1974, 368). 

Rechtssinne zu betrachten ist, die wegen ihrer besonde
ren Beziehung zum Erfolg zu dessen Eintritt wesentlich 
mitgewirkt hat. 

An alle diese Verständigungsschwierigkeiten und Quellen 
möglicher Mißverständnisse muß der Richter denken, 
wenn er dem Sachverständigen den Gutachtenauftrag er
teilt, vor allem aber, wenn er das Gutachten verwertet 
und wenn er seine Fragen zur Klarstellung und Ergän
zung des Gutachtens an den Sachverständigen stellt. Erst 
wenn der Richter die volle Überzeugung gewonnen hat, 
daß der Sachverständige ihn und er den Sachverständi
gen richtig verstanden hat, darf er sich zufriedengeben. 
Darüber hinaus aber muß der Richter prüfen, ob der 
Sachverständige - so überzeugend sein Gutachten auch 
erscheinen mag - nicht etwa eine abwegige, in seinen 
Fachkreisen nicht allgemein anerkannte Schul meinung 
vertritt. Dann müßte das Gutachten mit den entsprechen
den Vorbehalten verwertet werden, wenn es nicht sogar 
wertlos für den Richter wäre. Derartige Sachverständige 
sollten am besten gar nicht erst herangezogen werden. So 
ist es z. B. nicht zweckmäßig, zur Beurteilung der 
Schuldfähigkeit eines Menschen einen Sachverständigen 
zuzuziehen, der aus weltanschaulichen Gründen schon 
das bloße Stellen der Schuldfrage für sinnwidrig hält. 
Denn der Richter ist an das Gesetz gebunden, welches 
davon ausgeht, daß der psychisch gesunde und nicht ge
störte Mensch schuldfähig ist 5). 

Nun wäre es allerdings unrealistisch, wenn man leugnen 
wollte, daß es Fälle gibt, in denen der Richter trotz allen 
eigenen Bemühens und auch trotz allen Bemühens des 
Sachverständigen einfach nicht in der Lage ist, das Gut
achten kritisch auf seine fachliche Richtigkeit zu über
prüfen. Das gilt z. B., wie auch der Bundesgerichtshof 
anerkannt hat, für die Prüfung schwierigster technischer 
oder chemischer Fragen. Und diese Fälle werden in Zu
kunft noch zunehmen. Denn auf allen Gebieten der Wis
senschaft und der Technik ist mit Entwicklungen zu 
rechnen, die es dem Richter immer schwerer machen, die 
Zusammenhänge zu durchschauen, auch wenn ein Sach
verständiger ihm dabei zu helfen versucht. In derartigen 
Fällen ist der Richter nach der Rechtsprechung des Bun
desgerichtshofs - ausnahmsweise wohlgemerkt - be
rechtigt und verpflichtet, seine Beweisfeststellungen auf 
die Autorität des Sachverständigen hin zu treffen. Ent
scheidend ist auch hier, ob die dem Gutachten zugrunde
gelegte Lehre in den maßgebenden Fachkreisen als rich
tig und zuverlässig anerkannt ist. Steht das fest, so muß 
der Richter sie als richtig hinnehmen, selbst wenn er ihre 
Grundlagen im einzelnen nicht erschöpfend nachprüfen 
kann 6). Um so schwerwiegender ist aber hier seine Ver
pflichtung, einen Sachverständigen auszuwählen, auf 
dessen Sachkunde und Gewissenhaftigkeit er sich verlas
sen kann. In Zweifelsfällen wird der Richter einen oder 
mehrere weitere Sachverständige zuziehen müssen. 

Von besonderer Bedeutung für das Verhältnis zwischen 
dem Richter und dem Sachverständigen ist § 78 StPO, 
wonach der Richter die Tätigkeit des Sachverständigen 
zu leiten hat. Das gilt nicht nur für die Art der Erstattung 
und die inhaltliche Gestaltung des Gutachtens. Der Rich
ter muß vielmehr den Sachverständigen auch über seine 

5) Vgl. Dreher, StOB, 37. Auf!. § 20 Rz 18; Leipziger Kommentar. 
StOB, 9. Auf!., § 51 Rz 8, 11, 106; Löwe-Rosenberg, StPO, 23. 
Aufl., § 73 Rz 18. 

6) BOH NJW 1953, 83. 
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verfahrensrechtliche Stellung belehren, insbesondere er
forderlichenfalls darüber, in welchen Fällen der Sachver
ständige zur Erstattung des Gutachtens gesetzlich ver
pflichtet ist, unter welchen Voraussetzungen er das Gut
achten verweigern kann, in welchem Umfang er das 
Gutachten durch Untersuchungen vorzubereiten hat und 
inwieweit er hierbei Hilfskräfte zuziehen darf. 

Wenn ich mich nunmehr dem Verhältnis des Staatsan
walts zum Sachverständigen im Ermittlungsverfahren zu
wende, so muß ich zunächst darauf hinweisen, daß die 
Stellung der Staatsanwaltschaft durch das Erste Gesetz 
zur Reform des Strafverfahrensrechts vom 9. 12. 1974 
wesentlich gestärkt worden ist. Durch dieses Gesetz ist 
u. a. § 161 a in die Strafprozeßordnung eingefügt worden, 
nach dem Zeugen und Sachverständige verpflichtet sind, 
auch auf Ladung vor der Staatsanwaltschaft zu erschei
nen und zur Sache auszusagen oder ihr Gutachten zu er
statten. Die Auswahl des Sachverständigen und die Lei
tung seiner Tätigkeit obliegen im Ermittlungsverfahren 
dem Staatsanwalt. Recht umstritten ist die Antwort auf 
die Frage, ob grundsätzlich Bedenken bestehen, den von 
der Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren zugezo
genen Sachverständigen für das gerichtliche Hauptver
fahren beizubehalten. Ich habe diese Bedenken nicht und 
dies an anderer Stelle näher begründet 7). Im Zusammen
hang damit steht die Frage, ob ein Sachverständiger al
lein deswegen für das Hauptverfahren mit Erfolg wegen 
Befangenheit abgelehnt werden kann, weil er bereits im 
Ermittlungsverfahren in derselben Sache von der Staats
anwaltschaft herangezogen worden war. Diese Frage 
wird von der herrschenden Meinung mit Recht 
verneint 8). 

Wenn ich mich nun schließlich noch dem Verhältnis der 
Polizei zum Sachverständigen zuwende, so ist auch hier 
zunächst die Polizeibehörde als Auftraggeber des Sach
verständigen zu betrachten. Nach § 163 Abs. 1 StPO ha
ben die Behörden und Beamten des Polizeidienstes Straf
taten zu erforschen und alle keinen Aufschub gestatten
den Anordnungen zu treffen, um die Verdunkelung der 
Sache zu verhüten. Im Rahmen dieses sog. ersten Zu
griffs kann sich auch für die Polizei die Notwendigkeit 
der Zuziehung von Sachverständigen ergeben 9). Das ist 
besonders wichtig bei folgenschweren Verkehrsunfällen. 
Nicht selten haben nun Kraftfahrzeug-Sachverständige 
erklärt, daß sie viel bessere Erkenntnismöglichkeiten ge
habt hätten, wenn sie unmittelbar nach dem Unfall von 
der Polizei zugezogen worden wären, solange die Spuren 
an den Unfallfahrzeugen und auf der Fahrbahn noch 
frisch waren. Allerdings besteht für Sachverständige kei
ne gesetzliche Verpflichtung, auf Ersuchen von Polizei
behörden tätig zu werden, so wie es bei den Gerichten 
und neuerdings den Staatsanwaltschaften der Fall ist. 
Darum ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
durch eine Polizeibehörde nur dann sinnvoll, wenn der 
Sachverständige ihr gegenüber vertraglich oder als Amts
träger nach dem Amtshilfegrundsatz zur Erstattung von 

7) Jessnitzer a.a.O., S. 99 ff. 

8) Vgl. RGSt 33, 198; BGH GA 1968, 305; 079 Hamm DAR 1957, 131. 

9) Vgl. Kleinknecht, Strafprozeßordnung, 33. Aufl., § 161 a Rz 12. 
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Gutachten verpflichtet oder wenn er freiwillig hierzu be
reit ist. 

Nun kommen die Polizeibehörden aber nicht nur als Auf
traggeber für Sachverständige der verschiedensten Fach
richtungen in Betracht. Sowohl das Bundeskriminalamt 
als auch die Landeskriminalämter verfügen über eigene 
Sachverständige für kriminalistische Untersuchungen 
und Begutachtungen. IJd.S gilt vor allem für das Bundes
kriminalamt mit seinem »Kriminaltechnischen Institut«. 
Das Bundeskriminalamt und einige Landeskriminalämter 
haben kraft ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift erken
nungsdienstliche und kriminaltechnische Gutachten für 
Strafverfahren auf Anforderung von Polizeidienststellen, 
Staatsanwaltschaften und Gerichten zu erstatten. Für die 
übrigen Landeskriminalämter besteht diese Pflicht in et
was eingeschränkterem Umfang nach dem Amtshilfe
grundsatz. Die Gerichte, die Staatsanwaltschaften und 
die Polizeibehörden haben nun zwei verschiedene Mög
lichkeiten, die Hilfe der beim Bundeskriminalamt und 
den Landeskriminalämtern beschäftigten Sachverständi
gen in Anspruch zu nehmen. Sie können von diesen Äm
tern entweder schriftliche Behördengutachten im Sinne 
des § 256 StPO anfordern oder namentlich bestimmte ein
zelne Sachverständige dieser Behörden als Einzelsach
verständige mit der Begutachtung beauftragen. Behör
dengutachten haben den praktischen Vorzug, daß sie 
nach § 256 StPO in der gerichtlichen Hauptverhandlung 
verlesen werden können, ohne daß der oder die Verfas
ser persönlich vernommen werden müssen. Das setzt al
lerdings voraus, daß der Unterzeichner des Gutachtens 
seine Erklärungen im Namen der Behörde - gleichsam 
als deren Repräsentant, sei es auch nur »in Vertretung« 
oder »im Auftrag« - abgegeben hat und dabei zur Ver
tretung der Behörde berechtigt war10) . Vom Auftragge
ber namentlich bestimmte Einzelsachverständige der Kri
minalämter müssen hingegen nach dem Unmittelbarkeits
grundsatz in der gerichtlichen Hauptverhandlung pers~n
lich vernommen werden. Ihre schriftlichen Gutachten ha
ben nur vorbereitenden Charakter. Zur Vermeidung von 
Mißverständnissen und darauf beruhenden Fehlern, wel
che zur Aufhebung von Strafurteilen in der Revision füh
ren können, empfiehlt es sich, 

1. daß die auftraggebenden Stellen klar und eindeutig 
zum Ausdruck bringen, ob sie ein Behördengutach
ten im Sinne des § 256 StPO oder ein persönliches ei
nes namentlich bestimmten Behördenangehörigen 
wünschen, 

2. daß aus den auftragsgemäß erstatteten Gutachten 
ebenso klar und eindeutig hervorgeht, ob es sich um 
Behördengutachten oder persönliche Gutachten ei
nes Behördenangehörigen handelt. 

Mit diesen Anregungen, die ich für die Praxis geben 
möchte, bin ich am Ende meiner Ausführungen ange
langt. 

10) Vgl. Kleinknecht a.a.O., § 256 Rz 8; OLG Hamburg NJW 1969, 
571. 



Gruppendiskussion 

Tatortbesichtigung und Tathergang -
Vorstellung eines Forschungsprojektes und 
Erörterung möglicher Konsequenzen 

A. Einführungsreferat Monika Plate 1 H. Walter Schmitz 
B. Bericht des Diskussionsleiters Waldemar Burghard 

A. 

I. Einführung 

In dem Forschungsvorhaben 1), um das es in unserer Ver
anstaltung geht, wurden die polizeiliche Praxis des Er
schließens von Tathergängen in Tatortbesichtigungen, 
die Beschreibung von Tathergängen in Tatortberichten, 
das Melden von Straftaten im Rahmen der Straftaten-/ 
Straftäterdatei sowie entsprechende Vergleichsprozesse 
überprüft. 

Man kann aus dieser sehr knappen Skizze den Zusam
menhang zum Gesamtthema der Arbeitstagung »Der 
Sachbeweis im Strafverfahren« sicherlich schon erken-
nen: §a~h~jVJ::~sind immer Jlur so,guL~yi~_ qi~_AdJ~t&~~-_o-

~ualität der Beamten, die sie erheben. _ Mit ~J1-de[en W-or
ten:-naten,~ -Spiiren,-=etc~;--aie--der Tatortbeamte nicht 
sergfältig oder gar - darauf wird noch ~inzllgehen sein 
- überhaupt nicht erhebt und registriert, sind v-erloren; 
noch so gute kriminaltechnische Analyseverfahren und 
-möglichkeiten nutzen dann nichts mehr. ,,-Von daher 
kommt unserer heutigen Fragestellung für das Gesamt
thema meiner Meinung nach große Bedeutung zu. 

Ähnliche Überlegungen haben das Bundeskriminalamt 
vor nunmehr 3112 Jahren veranlaßt, ein entsprechendes 
Forschungsprojekt zu initiieren. Als Auftragnehmer 
konnte Professor Dr. Gerold Ungeheuer, Leiter des Insti
tutes für Kommunikationsforschung und Phonetik an der 
Universität Bonn, gewonnen werden. Die Mitarbeiter 
dieses Institutes kommen aus verschiedenen Fachrich
tungen (z. B. Soziologie, Psychologie, Kommunikations-

1) Der gesamte Forschungsbericht ist als Band 6 der BKA-For
schungsreihe publiziert (H. Walter Schmitz, Tatortbesichtigung und 
Tathergang, Wiesbaden 1977). 

wissenschaft, linguistische Datenverarbeitung). Diese in
terdisziplinäre Zusammensetzung hat für unser For
schungsprojekt sehr interessante Ansätze und Ergebnisse 
gebracht. 

Lassen Sie mich zum Ausgangspunkt meiner Überlegun
gen zurückkommen. Es erschien dem Bundeskriminalamt 
von Bedeutung, vor der endgültigen Überführung des kri
minalpolizeilichen Meldedienstes in die Straftaten-/Straf
täterdatei und damit der Mechanisierung von modus-ope
randi-Vergleichen einmal die Zuverlässigkeit der am Tat
ort erhobenen Daten, die im EDV -Prozeß ja keinerlei 
Veränderungs möglichkeiten mehr unterliegen, zu analy
sieren und gleichsam den Weg dieser Informationen über 
den Tatortbericht und das SSD-Formular bis hin zu er-
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sten Rechercheansätzen zu überprüfen. Als Ergebnis 
waren somit Erkenntnisse zu zwei Bereichen zu erwar
ten: 

1. zu all den Einflußfaktoren - und dies ist quantitativ 
der Hauptbereich der Untersuchung -, die den 
Rückschluß von Tatortspuren auf den tatsächlichen 
Tathergang beeinflussen und als potentielle Fehler
quellen angesehen werden können und 

2. zur Frage, ob die Straftaten-/Straftäterdatei 2) in ih
rer derzeit bestehenden Form den Erfordernissen für 
einen optimalen elektronischen modus-operandi
Vergleich und den übrigen Zielen entspricht. 

II. Zur Methode 

Bevor wir Sie mit den Ergebnissen vertraut machen, 
möchte ich Ihnen noch kurz schildern, wie methodisch 
vorgegangen wurde und wie die Durchführung im einzel
nen aussah. 

Als Untersuchungsorte wurden fünf Städte verschiedener 
Größen (eine Großstadt, drei Mittelstädte und eine 
Kleinstadt) in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland ausgewählt. In einer Mit
telstadt fand zunächst eine dreiwöchige Explorationspha
se mit ausführlichen, noch wenig strukturierten Inter
views mit einigen Kriminalbeamten und teilnehmenden 
Beobachtungen von 18 Tatortbesichtigungen statt. Auf 
dieser Basis wurde dann ein umfangreicher Fragebogen 
mit ca. 200 Fragen entwickelt, den 198 Beamte der 
Schutz- und Kriminalpolizei in allen fünf Städten schrift
lich beantworteten. Parallel dazu nahmen zwei Mitarbei
ter des Institutes jeweils etwa zwei Wochen an allen Un
tersuchungsorten an insgesamt 77 Tatortbesichtigungen 
teil, fertigten über ihre Beobachtungen ein Protokoll, lie
ßen sich von den Tatortbeamten eine Kopie ihres Tatort
berichtes und gegebenenfalls eine Kopie des SSD-For
mulars geben. Dieses Material - Fragebogen, Daten aus 
teilnehmender Beobachtung und aus Aktenanalysen -
bildete die empirische Basis des Forschungsprojektes. 
Ergänzt wurde das Material um die Ergebnisse von Inter
views mit Sachbearbeitern, Fallanalytikern und Beleg
prüfern zum Probelauf der SSD sowie von zwei Experi
menten. Im sogenannten »Zeugenvernehmungstest« mit 
1 0 Kriminalbeamten und 30 nichtpolizeilichen Testperso
nen ging es um die Frage, welche Bedeutung Zeugen
oder Geschädigtenaussagen für den Beamten zur Absi
cherung der Rekonstruktion des modus operandi haben, 
d. h. inwieweit und in welchem Ausmaß der Beamte auf 
derartige Aussagen für seine Rekonstruktionsarbeit zu
rückgreift. Der zweite Test, der sogenannte ))Tat
ortbesichtigungstest« ist an einer Polizeischule mit 30 
KK-Anwärtern (also Beamten, die langjährige Sachbear
beitererfahrung besaßen) durchgeführt worden. An "ge
stellten" Tatorten, die systematisch in bestimmten Punk
ten (z. B. Wert der entwendeten Güter, bestimmte Spu
ren etc.) verändert wurden, konnten eventuelle Unter
schiede in der Vorgehweise sowie der Bewertung be
stimmter Tatortelemente als ))ermittlungsträchtig« syste
matisch kontrolliert werden. Die Rekonstruierbarkeit von 
Tathergängen auf der Basis von SSD-Ausdrucken ist 
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2) S. hierzu Herold, Horst, Künftige Einsatzformen der EDV und ih
re Auswirkungen im Bereich der Polizei, in: Kriminalistik 1974, 
S. 385-392; Küster, Dieter, Die Erprobung der Straftaten-/Straftä
terdatei - ein erster Schritt zur allgemeinen Einführung, in: Krimi
nalistik 1975, S. 433-437; Stuff, Hans-Georg, Die Straftaten-/Straf
täterdatei als INPOL-Baustein, in Kriminalistik 1974, S. 402-407. 

ebenfalls experimentell überprüft worden und schließlich 
hat Professor Lenders, Leiter der Abteilung für Lingu
istische Datenverarbeitung am Institut für Kommunika
tionsforschung und Phonetik, die Dokumentationsspra
che der SSD und ihre Effektivität einer genauen Analyse 
unterworfen. 

III. Ergebnisse 

1. Erwerb und Funktion des Wissens der Polizeibeamten 

Eines derjenigen Elemente, die einen wesentlichen Ein
fluß auf die Qualität der Tatortarbeit haben, ist das Er
fahrungswissen der Beamten. Hierzu ist vorab festzustel
len, daß es für den Bereich der Tatortarbeit nach den Er-

C gebnissen dieser Untersuchung ein eindeutiges Primat 
der Ausbildung in der Praxis vor der theoretischen Aus
bildung gibt. Es ist also weniger die theoretische Ausbil
dung im Kriminalistik-Unterricht an den Polizeischulen, 
als vielmehr die praktische Unterweisung durch ältere, 
erfahrene Beamte, die jungen Beamten die für die prakti
sche Arbeit notwendigen Kenntnisse' und Fertigkeiten 
vermitteln. Damit werden natürlich auch allgemein ak
zeptierte Vorstellungen, Regeln, Anweisungen etc. quasi 
))von Generation zu Generation« weitergegeben. Der Be
amte erfährt also, daß nicht auf beliebige, sondern auf ei
ne ganz bestimmte Art und Weise Tatorte zu besichtigen, 
Tatortberichte zu schreiben und Zeugen zu vernehmen 
sind. Daß damit tradierte, unter Umständen höchst feh
lerträchtige Vorgehensweisen perpetuiert werden, dürfte 
auf der Hand liegen. Entsprechende Regeln werden näm
lich nicht hinterfragt bzw. problematisiert, sondern meist 
als ))fraglos gegeben« hingenommen. Wir können also da
von ausgehen, daß das .. Erfahrungs_wissen von Beamten 
der Schutz- und der Kriminalpolizei (hier haben sich kei
nerlei relevante Unterschiede ergeben) das handlungs lei
tende Element bei Tatortarbeit ist. Welche Konsequen
zen ergeben sich nun aus dieser Feststellung? 

Grundsätzlich kann man sagen, daß Erfahrungswissen 
langfristig dazu führt, daß sich bestimmte Typisierungen 
herausbilden: Man schließt von typischen Handlungsab
läufen auf typisch Handelnde, von typischen Handlungs
produkten auf typische Handlungsabläufe usw. In unse
rem Zusammenhang heißt das folgendes: Der Beamte hat 
auf Grund seines Erfahrungswissens eine bestimmte Vor
stellung von ))flormalen« Verbrechen. Dies betrifft sein 
Wissen über typische Tatbegehungsweisen an typischen 
Orten zu typischen Zeiten, sein Wissen um entsprechen
de Tätertypen und deren Mittel, Ziele, Motive, bevorzug
te Güter etc. Entsprechend sind dem Beamten bestimmte 
Tathergänge erwartbar und andere wiederum unwahr
scheinlich. Wenn der Beamte sich gar im Laufe seiner 
Ermittlungen zwischen zwei oder mehr grundsätzlich 
möglichen Begehungsweisen entscheiden muß, spielt na
türlich sein Vorwissen, seine Erfahrung mit ähnlich gela
gerten Fällen in der Vergangenheit eine große Rolle. Er 
wird demnach nur das als Anzeichen, als Spur, als er
mittlungsträchtigen Hinweis nehmen, was ihm relevant 
erscheint; relevant eben aufgrund seiner Routine, seiner 
Erfahrung oder aufgrund eines bestimmten Problems, für 
das ein Anzeichen ihm über einen Rückschluß eine Lö
sungsmöglichkeit bietet. Es leuchtet ein, daß hier einmal 
das eintreten kann, was man als ))sich selbst erfüllende 
Prophetie« bezeichnen kann, d. h., daß nur das als Er
gebnis gewonnen wird, was der Beamte erwartet und be
reits vorhergesagt hat. Andere, unter Umständen höchst 



bedeutsame und wichtige Spuren werden übersehen, da 
sie in der Vergangenheit noch nicht relevant waren und 
demnach heute auch nicht als relevant erkannt werden. 
Zum anderen wird das Phänomen erklärbar, das dem 
Praktiker unter dem Schlagwort »10 Beamte - 11 Tat
hergangsbeschreibungen« nur zu gut bekannt ist. Je 
nachdem, welche Indizien ein Beamter am Tatort als re
levant ansieht, wird sein Rückschluß und sein Rekon
struktionsergebnis aussehen. 

Mit Recht könnte man an dieser Stelle einwenden, daß 
sich dieses Problem generell nicht lösen läßt, daß es im
mer subjektive Relevanzkriterien geben wird und daß 
weiterhin trotz der angesprochenen Unsicherheiten doch 
recht gute Ermittlungsergebnisse erzielt werden konnten. 
Dies ist sicherlich richtig. Nur läßt sich ebenso deutlich 
feststellen, daß zum einen über eine intensivierte und 
verbesserte theoretische Ausbildung der Beamten eine 
tendenzielle Relativierung des Alltagswissens und der 
darin implizierten Fehlerquellen durchaus erreichbar er
scheint. Zum anderen k.önnte über eine Sensibilisierung 
in bezug auf Alltagsroutine (im Sinne von verunsichern, 
hinterfragen) bei den Beamten zumindest langfristig eine 
Verbesserung der Qualität von Tatortarbeit erlangt wer
den. Damit ist nicht gemeint - um es nochmals deutlich 
hervorzuheben - daß es grundsätzlich vermeidbar er
scheint, daß mehrere Beamte an einem Tatort unter
schiedliche Rekonstruktionsergebnisse erzielen können. 
Wenn wir aber in der Lage wären - und unsere Untersu
chung bietet zahlreiche Anhaltspunkte dafür - zumin
dest einige zentrale Fehlerquellen auszuschließen, wäre 
dies schon ein wesentlicher Fortschritt. 

2. Organisatorische Bedingungen der Tatortarbeit ~o. 

Die Organisation der Tatortarbeit, also die Bestimlnun:~, 
wer wann wie oft welche Tatorte wie und unter wel
chem Zeitaufwand zu besichtigen hat und welche Ergeb
nisse von ihm erwartet werden, setzt die wesentlichen 
Rahmenbedingungen für die polizeiliche Tatortarbeit. 
Diese Bedingungen haben einerseits einen nicht unwe
sentlichen Einfluß auf die Tathergangsrekonstruktion 
und ihre Verläßlichkeit, andererseits auf die Möglichkei
ten für weitere Ermittlungen. Dennoch fand das Problem 
einer adäquaten Organisation der Tatortarbeit in bisheri
gen Veröffentlichungen zu Organisations- und Führungs
problemen bei der Polizei kaum Beachtung. 3). 

In unserer Untersuchung wurden an allen Untersu
chungsorten unterschiedliche Regelungen der Auf teilung 
der Tatortarbeit zwischen Schutz- und Kriminalpolizei 
festgestellt. Doch bleibt die Aufgabe der Schutzpolizei 
im wesentlichen beschränkt auf den »ersten Angriff« und 
die Besichtigung von Tatorten der »kleinen Kriminali
tät«. Für die kriminalpolizeilichen Tatortbesichtigungen 
bestehen unterschiedliche Organisationsformen, denen 
jedoch gemeinsam ist, daß Tatortarbeit und weitere Er
mittlungen in Händen verschiedener Beamter liegen. 
Dies erzeugt zum Teil erhebliche Probleme im Bereich 
der Kommunikation von Sachverhalten mittels Tatortbe
richten zwischen Tatortbeamten und Sachbearbeitern. 

3) S. hierzu z. B. Stümper, Alfred, Die Organisation der Polizei in der 
Bundesrepublik Deutschland - Probleme und Entwicklungsten
denzen, in: Zeitschrift für Organisation. Neue Betriebswirtschaft 
H. 7/1975, S. 367-374 und Burghard, Waldemar, Perspektiven mo
derner Menschenführung in der Polizei; eine Führungskonzeption, 
Hilden 1974. 

Denn: beide Gruppen können sich hinsichtlich ihres Rele
vanzsystems unterscheiden, es kommt nur selten zu 
Rückkopplungen zwischen ihnen, und Tatortberichte 
werden nicht unter Berücksichtigung der kommunikati
ven Funktion erstellt, die ihnen in diesen stark arbeitstei
ligen Organisationen zukommt. Auf. diese Weise gehen 
für die spätere Sachbearbeitung wesentliche Informatio
nen über Tatort und Tat verloren. Erst recht müssen sol
che Tatbesichtigungsergebnisse als unwiederbringlich 
verloren gelten, die wegen ihrer derzeitigen Irrelevanz im 
Tatortbericht keine Berücksichtigung fanden, die sich 
dann aber in den weiteren Ermittlungen als relevant er
weisen. Doch selbst das, was allgemein unter Polizeibe
amten als relevant gilt, kann dem Sachbearbeiter nur in 
unvollständiger Form mitgeteilt werden. Denn zum einen 
müssen Beschreibungen stets unvollkommen bleiben und 
zum anderen wird ja in keinen Tatortbericht aufgenom
men, wie der Tatortbeamte zu bestimmten Informatio
nen, Aussagen oder Rekonstruktionsergebnissen ge
langte. 

Es ist daher nicht nur zweifelhaft, ob der Sachbearbeiter 
ein für seine Zwecke hinreichendes Verständnis des vom 
Tatortbeamten Gemeinten erzielen kann unter Hinzunah
me seines persönlichen Erfahrungswissens und entspre
chender Erwartungen, sondern es kann gleichzeitig als 
gesichert gelten, daß ein Kranz wesentlicher Informatio
nen über Tatort und Tat, die der Tatortbeamte über 
Wahrnehmung, Befragung und Schlußfolgerungen am 
Tatort erhielt, dem Sachbearbeiter vorenthalten bleiben, 
da er nicht an der Besichtigung teilnahm, sondern allein 
auf den Tatortbericht angewiesen ist. 

Darüber hinaus ergeben sich aus den fünf z. T. erheblich 
voneinander abweichenden Formen der Tatortarbeitorga
nisation unterschiedliche Einflüsse auf die Durchführung 
der Tatortarbeit und auf die Qualität der Rekonstruk
tionsleistungen in Tatortbesichtigungen. So führt die star
ke Belastung von Tatortgruppen oder Tatortbeamten der 
Kriminalwachen zu einem geringeren Zeitaufwand für 
Tatortbesichtigungen, der wiederum mit der Vorgehens
weise am Tatort, der Fehlerzahl in Tatortberichten, der 
Beschreibungsgenauigkeit und dem kommunikativen 
Wert der Berichte in einem direkten Zusammenhang 
steht. 

Da keinem Beamten auf Dauer der Tatortbesichtigungs
dienst zugemutet wird, besteht eine schwerwiegende 
Konsequenz der untersuchten Organisationsformen der 
Tatortarbeit darin, daß eine Vielzahl von Beamten jeder 
Dienststelle sehr viel häufiger ihr Aufgabengebiet wech
seln muß, als aus der Sicht der Beamten selbst und auf
grund sachlicher Überlegungen gerechtfertigt erscheinen 
könnte. Denn die starke Arbeitsteilung in größeren poli
zeilichen Dienststellen brachte den Vorteil einer wissens
mäßigen und technisch-methodischen Spezialisierung mit 
sich; dies aber bedingt lange Einarbeitungszeiten in die 
Spezialgebiete der verschiedenen Kommissariate und 
kann nur dann effektiv genutzt werden, wenn das einmal 
erworbene Erfahrungswissen über längere Zeit in den 
Dienst polizeilicher Aufgaben gestellt wird. 

Der oft genannten Gefahr, daß langjährige Sachbearbei
ter in der Routine zu erstarren drohen und deshalb zu
nehmend ineffektiver arbeiten, stehen zwei wichtige Ar
gumente entgegen: Zum einen hat die Routine eine oft 
übersehene Stützungsfunktion für jede Praxis. Zum an
deren entstehen häufig Fehler durch die Übertragung von 
Spezialwissen und Relevanzsystem aus einem Problem-
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bereich auf einen anderen. So wird etwa ein guter Be
trugs sachbearbeiter mit seinem Erfahrungswissen und 
seinem Relevanzsystem nicht adäquat vorbereitet sein, 
um Einbruchstatorte von Anfang an problemgerecht zu 
besichtigen, da sich sein Wissen über Täter und Taten in 
diesem Aufgabenfeld als weitgehend unbrauchbar erwei
sen wird. 

3. Problemlösungspläne in Tatortbesichtigungen 

Polizeiliche Vorgehens- und Verfahrensweisen in Tatort
besichtigungen und Zeugenvernehmungen können als er
lernte und weitgehend routinisierte Problemlösungs
pläne 4) betrachtet werden. Sie orientieren sich an tra
dierten wie an selbst entwickelten Regeln und Instruktio
nen, die im Einzelfall jedoch nicht immer als problema
däquat bezeichnet werden können. Darüber hinaus lassen 
sich zwischen den Gruppen Schutz- und Kriminalpolizei 
insgesamt sowie zwischen den Kriminalbeamten der Un
tersuchungseinheiten starke Unterschiede in der Ausrich
tung des planmäßigen Vorgehens an allgemeinen norma
tiven Standards feststellen. Der Einfluß solcher Stan
dards, die sich in den Erwartungen der Kollegengruppe 
manifestieren, nimmt von der Kriminalpolizei zur 
Schutzpolizei und von kleineren zu größeren kriminalpo
lizeilichen Dienststellen hin ab, gleichzeitig nimmt die 
Stärke der Orientierung an individuell gesetzten Stan
dards zu. 

Diese Verschiedenheiten in der Anlehnung an Regeln des 
Vorgehens in Tatortbesichtigungen und des ErstelIens 
von Tatortberichten sind von Bedeutung, da sie die Wei
te des jeweiligen individuellen Ermessensspielraums zum 
Ausdruck bringen, den die jeweiligen Gruppen für sich 
beanspruchen und damit auch die planmäßige Strenge 
des Vorgehens bis hin zur fehlerträchtigen Planlosigkeit. 

Dem entspricht auf der anderen Seite, daß sich aus 
schutzpolizeilichen Vorgehensweisen in Tatortbesichti
gungen deutlich weniger strategische Elemente rekon
struieren lassen, während Kriminalbeamte ein stärker re
geigeleitetes, planmäßiges und methodisches Vorgehen 
erkennen lassen. 

Problemlösungspläne für polizeiliche Ermittlungsarbeit 
sind Bestandteile des Wissens der Beamten. Aufgrund 
der je nach Schutz- und Kriminalpolizei und nach Unter
suchungseinheiten sehr unterschiedlichen Vorinformatio
nen über Tatort und Tat machen sich die Beamten schon 
vor der Tatortbesichtigung ein Bild von dem, was ver
mutlich geschehen ist. Die Adäquatheit dieses Bildes ist 
jedoch abhängig von der Herkunft und der Qualität der 
Vorinformationen, die bei den untersuchten Gruppen 
recht unterschiedlich ausfallen. Während die Schutzpoli
zei und kleinere kriminalpolizeiliche Dienststellen einen 
relativ engen Kontakt zur Bevölkerung haben, erhalten 
die anderen Beamten ihre Vorinformationen über ver
schiedene Zwischenträger. Dies hat insofern einen Ein
fluß auf die Tatortarbeit, als auf der Grundlage der Vor
informationen und eines ersten Bildes von Tatort und Tat 
zum einen organisatorische Fragen der Tatortbesichti
gung entschieden werden, also ob z. B. ein Beamter vom 
Erkennungsdienst an der Besichtigung teilnehmen soll 
oder nicht. Zum anderen ließ sich herausfinden, daß die
ses erste Bild schon einen Verdacht bezüglich des Tatge-
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4) Hierzu grundlegend: Miller, George A./Galanter, Eugene/Pribram, 
Karl H., Strategien des Handeins: Pläne und Strukturen des Ver
haltens, Stuttgart 1973. 

schehens enthalten kann, der umso detaillierter ausfällt, 
je mehr Vorinformationen oder gar eigene Erfahrungen 
mit diesem Tatort und den dort vorgefallenen Delikten 
gegeben sind. Das somit in seinen Grundzügen skizzie~te 
Problem des Tatortbeamten kann von ihm nun als gleich 
definiert werden mit einem ähnlichen oder genau glei
chen Problem (oder einer Gruppe von Problemen), das 
sich dem Beamten in seiner bisherigen Praxis schon ein
mal oder öfter stellte. 

Diese Klassifikation des Problems findet unter anderem 
seinen Ausdruck in der Verwendung der kriminologi
schen Deliktklassifikationen; die Klassifikation steht da
bei in Abhängigkeit von Vorwissen, erstem Verdacht und 
der Erfahrung des Beamten. Indem nun das vorliegende 
Problem mit früheren gleichgesetzt wird, kann der Pro
blemlösungsplan, der schon in früheren Fällen dieser Art 
erfolgreich durchgeführt werden konnte, auch für den 
vorliegenden Fall als Plan akzeptiert werden und aus dem 
Wissens- und Erfahrungsbestand hervorgeholt werden. 

Einen Problemlösungsplan für eine Tatortbesichtigung 
entwerfen heißt also, aufgrund der Erfahrung und des 
speziellen Vorwissens einschließlich des daraus hervor
gehenden Verdachts voraussagen, auf welchem Wege die 
Lösung des Problems erreicht werden kann. 

Da die Problemlösung in einem Bild vom vermutlichen 
Tathergang bestehen soll, liegt dem Plan ein leitender 
Verdacht bezüglich des Tathergangs zugrunde, der in der 
Tatortbesichtigung überprüft und durch diese erhärtet 
oder verworfen werden muß. Verdacht ist nach unserer 
Definition immer eine Vermutung, Erwartung oder Hy
pothese, die dazu dient, einen Mangel an benötigter In
formation zu beheben; und Verdacht hegen heißt, mehr 
oder anderes vermuten, als sich zeigt, und zwar dann, 
wenn es angebracht erscheint zu fragen, ob für die Er
scheinungsweise dessen, was sich zeigt, eine legitime Er
klärung gegeben werden kann. Damit kommt dem Ver
dacht in polizeilicher Arbeit eine Leitungsfunktion für 
die Problemlösungsarbeit zu. Der allgemeine Verdacht 
bezüglich des Tathergangs weist, solange er bestätigt er
scheint, den Weg zur Problemlösung. Die Einschätzung 
von Sachverhalten oder Aussagen als verdächtig läßt die
se als relevant für die Problemlösung erscheinen und da
mit als untersuchungswürdig und problematisch. 

Es konnte jedoch herausgefunden werden, daß Beamte 
nicht gleichmäßig Verdacht schöpfen, also ein und den
selben Sachverhalt am gleichen Tatort zum Teil als ver
dächtig einschätzen, zum Teil aber als unverdächtig. Dies 
kann auf unterschiedliche Normalitätserwartungen einer
seits und individuell verschiedene Verdachtindizes zu
rückgeführt werden. Wenn aber einem Beamten etwas 
verdächtig und damit untersuchenswert erscheint, was 
dem anderen als unverdächtig und deshalb auch als un
problematisch gilt, dann müssen sich schon von daher die 
Ergebnisse von Tatortbesichtigungen unterscheiden. Hin
zu kommt noch, daß vor allem das »Unordentliche« und 
»Anomale« unter bestimmten Voraussetzungen als ver
dächtig gilt, der Verdacht aber erst dann als begründet 
bezeichnet werden kann, wenn durch Befragung von Ge
schädigten oder Zeugen abgesichert werden konnte, daß 
der entsprechende Sachverhalt nicht auf dazu berechtigte 
Personen zurückgeht. 

Nach den Befragungsergebnissen versuchen sich je nach 
Art des verdächtigen Sachverhalts 60-80 % der Beamten 



durch eine Befragung von Geschädigten oder Zeugen zu 
versichern, ob der Sachverhalt auf eine Täterhandlung 
zurückgeht oder nicht. In den teilnehmend beobachteten 
Tatortbesichtigungen geschah dies jedoch nur in 50 % der 
Fälle, und der Tatortbesichtigungstest belegte sogar, daß 
der Verdacht auch dann noch bestehen bleiben kann, 
wenn der Geschädigte erklärt, daß er selbst die »Unord
nung« schuf. Verdacht ist also für die Problemlösung am 
Tatort im allgemeinen und für die Bestimmung relevanter 
Sachverhalte im besonderen unabdingbare Vorausset
zung. Doch unterschiedliche Verdachteinschätzungen 
und Verdachtindizes führen zu zumindest verschiedenen 
Rekonstruktionsergebnissen; und gewisse nachlässige 
Formen der Behandlung und Verwertung von Verdacht 
müssen sogar als wichtige Fehlerquellen gelten. Die Feh
ler der zuletzt genannten Art stehen in ihrer Häufigkeit in 
Abhängigkeit von der für Tatortbesichtigungen je Unter
suchungseinheit sehr unterschiedlichen aufgewandten 
Zeit und der Gründlichkeit der Geschädigten- und Zeu
genbefragung. 

Problemlösungsplänen für Tatortbesichtigungen sind 
stets zwei automatisierte Teilpläne untergeordnet, deren 
Abfolge und Zuordnung zueinander variieren kann: der 
..s~hp1an und der Zeugenbefragungsplan. Der Hauptteil 
der ArbeitarifTatoifToigrdabei-dernSuchplan, 'd-:-n.aer 

'weitete"lih(rehge~atbrt~werden~fiadf 'Spureii-abge-
s~cht. die auf 'die '!l~lOdliingsweise~'-däs-'Handriihgszie1 
oder gar die Identität des mutrnaßlichen Täters schließen 
~sen~ ~~~Ur~eJL~jher Tafzusucnen ist und eve?
tuen gefunden werden kann, iSt abhäfigtg=davuli, --Wa~=tn~~.~ 
~~efgeoraneien"PfcThleiiITOSungsplanafSrcle-· ., 

, =v'ar'lCrestgeregt'wuj~~=rnemcnhIiigenunaTerfehQeoii-Hy
-poth~'Sen~Qes'SUchplans variieren also mit der Art des 

vorliegenden Delikts und der Tatörtlichkeit.Wo und wie 
nach den als relevant vorgegebenen möglichen Spuren 
geStleht'werden'"SoU,'d~1r:cwelche"Harullungsphasen der 
Spurensuche und .-sicherunR,~in.s~hlägig~in<:l, wird aus 
der Erfahrung des Beamten in den Suchplan aufgenom-
~ undistcoort fürdte jeweilige Tätortbesichtigung vor
gegel:>en~ ., 

I>a nach der professionellen Erfahrung der Beamten Spu
ren nur an bestimmten Stellen erwartbar sind, wird in der 
Regel auch nur dort danach gesucht. Die Selektivität der 
Spurensuche und -sicherung wird dabei mitunter so weit 
getrieben, daß ganze Räume ununtersucht bleiben und 
daß von zwei nebeneinanderstehenden Kassetten, von 
denen nur eine aufgebrochen wurde, tendenziell nur an 
der aufgebrochenen nach Spuren gesucht wird, denn hier 
gibt es offensichtliche »Anzeichen« dafür, daß der Täter 
die Kassette auch berührte und dabei unter Umständen 
Spuren hinterließ. 

Derartige Fehler in der Vorgehensweise am Tatort vertei
len sich ebenfalls verschieden auf die Gruppen Schutz
und Kriminalpolizei sowie auf die Kriminalbeamten der 
Untersuchungseinheiten. Schutzpolizeibeamte suchen 
durchschnittlich seltener und weniger nach Spuren, die 
über die deutlich als vorliegende Sachverhalte erkennba
ren »Anzeichen« hinausgehen, als Kriminalbeamte. In 
Tatortbesichtigungen an den fünf Untersuchungsorten 
wird - unabhängig davon, ob ein ED-Beamter den Tat
ort mitbesichtigt oder nicht ~ die Spurensuche dort am 
gründlichsten betrieben, wo die Tatortbesichtigung be
sonders zielstrebig, planmäßig und sogar nach einem sy
stematischen Plan vorgenommen wird. 

Suchpläne sind in zwei Klassen einzuteilen, in systemati
sche und heuristische. Einem systematischen Suchplan 
folgen heißt, nach einem allgemeinen Überblick über den 
weiteren Tatort jeden Punkt des engeren Tatortes so ab
zusuchen, daß dieselbe Stelle nie zweimal berührt wird. 
Unter Polizeibeamten sind solche Pläne vor allem unter 
den Bezeichnungen» Vorgehen im (oder gegen den) Uhr
zeigersinn« und »Einteilung des Tatortes in Sektoren« 
bekannt. Der Vorteil systematischer Suchpläne liegt in 
ihrer Gründlichkeit, der Nachteil aber in dem dafür erfor
derlichen Zeitaufwand. Sie werden daher in Fällen der 
»mittleren Kriminalität« auch signifikant seltener ver
folgt, als in solchen der »schweren Kriminalität«. 

Dieser Nachteil wird unter Inkaufnahme eines gewissen 
Risikos beim heuristischen Suchplan ausgeschaltet. Ein 
solcher Plan sieht in der Praxis so aus, daß in ihm vorge
geben ist, nach einem allgemeinen Überblick über den 
weiteren und engeren Tatort den engeren vom hypothe
tisch gesetzten »Zugang« des Täters her bis zu seinem 
»Abgang« zu untersuchen und so abzuschreiten, wie der 
Täter vermutlich vorgegangen ist. Der Plan baut also auf 
den Ergebnissen des ersten Überblicks unter Zuhilfenah
me von Vorwissen und Hypothesen (Verdacht) auf, wo
durch der wahrscheinliche Weg zur Problemlösung ermit
telt wird. Wie die durch diese Vorgehensweise bedingten 
Fehler in den Rekönstruktionsergebnissen zeigen, ist das 
Risiko des zeitsparenden heuristischen Plans erheblich, 
da sich die Hypothesen darüber, wo die Spurensuche am 
lohnendsten ist, als falsch erweisen können, so daß 
nichts oder nicht alles gefunden wird, was für die Pro
blemlösung wichtig wäre. 

Die Auswahl eines Suchplanes für eine bestimmte Tatort
besichtigung ist abhängig von der flächenmäßigen Größe 
des Tatortes und der wahrgenommenen Schwere des De
likts. In bestimmten Fällen treffen diese beiden Kriterien 
derart zusammen, daß eine deutlich signifikante Mehr
heit der Beamten eine Vorgehensweise für die einzig adä
quate hält. I>aneben lassen sich jedoch je Untersuchungs
einheit unterschiedliche Bevorzugungen bestimmter 
Suchpläne für den größten Teil ihrer Tatortbesichtigun
gen feststellen. 

Die Ergebnisse von Tatortbesichtigungen sind wie erwar
tet mit abhängig von der Art der Planrealisierung. Zu
nächst gilt: Je stärker der Einfluß des Geschädigten auf 
die Ermittlungsführung ist und je weniger streng der Be
amte seine Vorgehensweise am Tatort festlegt (bei ab
nehmender Strenge der Vorgehensweise von systema
tisch über heuristisch bis hin zu planlos), desto geringer 
wird das Bemühen um und die Möglichkeit für eine de
taillierte und zielstrebige Untersuchung des Tatortes. I>a 
nun darüber hinaus der Grad der Genauigkeit der Unter
suchung offensichtlich auch in Zusammenhang mit der 
dafür aufgewandten Zeit steht - denn es gibt dort die 
meisten großzügigen Untersuchungen, wo die geringste 
Zeit dafür aufgewandt wird -, ergeben sich als negative 
Faktoren, die die Genauigkeit und Zielstrebigkeit von 
Tatortbesichtigungen beeinflussen: 

a) kurze Zeitdauer der Untersuchung 
b) Ermittlungsdominanz des Geschädigten 
c) geringe Strenge im Verfolgen eines Planes. 

Beachtet man, daß durch ein geschicktes Aushandeln der 
Rollen von Geschädigten und Beamten der Einfluß der 
Geschädigten oder sonstiger Zeugen gering gehalten wer
den könnte und daß eine strenge Planverfolgung meist 
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mehr Zeit erfordert als ein tendenziell planloses Vorge
hen, dann muß die aufgewandte Zeit als entscheidender 
Einflußfaktor betrachtet werden. 

Daneben gibt es allerdings auch eine Reihe von Beamten, 
die dazu neigen, Einbruchstatorte - aufgrund ihrer Ein
schätzung der »Schwere« dieser Delikte - unabhängig 
von der Höhe des entstandenen Schadens oberflächlicher 
zu untersuchen, als es die zur Verfügung stehende Zeit 
erlauben würde. Dabei übernimmt ihre Berufung auf das 
Prinzip der Verhältnismäßigkeit der Mittel nur eine legiti·" 
mierende Funktion. 

4. Rekonstruktionsfehler und ihre Ursachen 

Es wurden schon einige Mittel genannt, die eingesetzt 
werden, um zu Tathergangsrekonstruktionen zu gelan
gen: das Wissen der Beamten einschließlich der sich dar
aus ergebenden Erwartungen und Hypothesen, Vorinfor
mationen über den Tatort und die Tat, Methoden der 
Tatortbesichtigung und der Zeugen vernehmung. Darüber 
hinaus kommt dem Rückschluß von »Anzeichen« oder 
Aussagen unter Hinzuziehung von Erfahrungssätzen als 
Prämissen auf einzelne Phasen der Täterhandlung eine 
zentrale Bedeutung zu. Solche Rückschlüsse finden auf 
verschiedenen Ebenen Anwendung und vermögen nie
mals sofort zu einer vollständigen Tathergangsrekon
struktion zu führen. Vielmehr werden durch einzelne 
Schlußfolgerungen immer nur Teile und Aspekte der Tä
terhandlung rekonstruiert, und erst Rückschlüsse auf ei
ner höheren Ebene zielen auf die Integration einzelner 
Handlungsphasen, die zuvor erschlossen wurden, in ei
nen größeren Handlungsverlauf. 

Schon auf der untersten Ebene der Rückschlüsse entste
hen in zahlreichen Tatortbesichtigungen die ersten Feh
ler. Hinsichtlich der Fehlerursachen konnte eine Liste 
von neun Fehlertypen auf dieser Ebene aufgestellt wer
den, die sich in der einen oder anderen Form immer wie
derholen. Zwar wird durch einzelne fehlerhafte Rück
schlüsse nicht die gesamte Tathergangsrekonstruktion 
falsch, doch wirken sich bestimmte Fehlertypen auf 
spätere Schlußfolgerungen aus, so daß weitere Fehler 
folgen müssen. 

Wie bei Fehlern auf den höheren Rekonstruktionsebenen 
können zwetallgemeine Ursachen für FehlschlÜsse ge
nannt werden: 

a) die meisten Beamten trennen in ihren Tatortbesichti- . 
gungen nicht klar zwischen Wahrnehmungen und Schluß- . 
folgerungen. Diese Annahme ließ sich sowohl belegen in 
der teilnehmenden Beobachtung als auch im Tatortbe
sichtigungstest und in einigen von anderen Wissenschaft
lern durchgeführten psychologischen Experimenten zum 
Wahrnehmungsvermögen von Polizisten. Vielfach er- I 

scheint ihnen das schon durch die Wahrnehmung eines 
Sachverhalts gegeben, was sie in Wirklichkeit erst durch \ 
nicht voll bewußt vollzogene Schlußfolgerungen gewan
nen. Indem sie sich in der Alltagsroutine keine oder zu 
selten Rechenschaft geben über ihre gedanklichen Re
konstruktionsleistungen, bleiben ihnen die einzelnen· 
Schritte des Schlußfolgerns verborgen und damit auch 
unproblematisch, nicht überprüfenswert und weitgehend 
unkontrolliert. Fehler können deswegen im nachhinein ' 
kaum noch entdeckt werden. ' 

b) Es scheint, daß kaum einem Beamten jemals explizite 
Regeln oder Leitlinien für die Rekonstruktion von Tat-
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hergängen vermittelt wurden, die ihm als Orientierungs
hilfe für die Erschließung von Tathergängen dienen 
könnten. Statt dessen ist er meist angewiesen auf Rekon
struktionsmethoden, die er auch sonst in seinem Alltag 
benutzt, ohne durch eine Systematisierung des Vorge
hens die einzelnen Schritte durchschaubar machen zu 
können. Dies ist von besonderer Bedeutung auf den Ebe
nen des Rückschließens, wo einzelne erschlossene Hand
lungsphasen zu einem Bild der Gesamttäterhandlung inte
griert werden. 

Eine solche Gesamtrekonstruktion des Tathergangs wur
de von uns raum-zeitliche Tathergangsrekonstruktion ge
nannt, weil in sie eingehen muß, wo welche Handlungen 
stattfanden und wie sie zeitlich nacheinander abliefen. 
Als Grundlage solcher Rekonstruktionen wurden drei Re
geln aufgestellt, die unbedingt Beachtung finden müssen, 
wenn die Tathergangsrekonstruktion vollständig und ver
läßlich sein soll 5). Diese Regeln gehen unter anderem da
von aus, daß an keinem Tatort jede einzelne Handlungs
phase der gesamten Täterhandlung aus Sachverhalten 
oder Aussagen verläßlich rekonstruierbar ist. Vielmehr 
sind es immer nur einzelne Phasen, die erschlossen wer
den können, so daß Beamte in Tatortbesichtigungen die 
verbleibenden Lücken mittels Hypothesen und weiteren 
Schlußfolgerungen ausfüllen müssen, ohne sich dabei di
rekt auf vorliegende Sachverhalte oder Aussagen stützen 
zu können. 

Gerade hier liegt eine weitere sehr folgenreiche Fehler
quelle, weil nur selten versucht wird, die hypothetische 
Lückenfüllung auch zu überprüfen, anstatt sich auf das 
Erfahrungswissen über >>normale« Tathergänge an sol
chen Tatorten zu verlassen. So wie Wahrnehmungen 
nicht immer von Schlußfolgerungen getrennt werden, 
scheint ebenfalls nicht in jedem Falle eine hinreichende 
Einsicht in den Grad der Verläßlichkeit bestimmter Me
thoden des Schlußfolgerns zu bestehen. Syllogismen, 
Analogieschlüsse und Schlußfolgerungen auf der Bais 
des Ökonomieprinzips stehen im Prozeß des Rekonstru
ierens gleichwertig nebeneinander; Unsicherheiten wie 
Unentscheidbarkeiten werden in der späteren Tather
gangsbeschreibung häufig entweder durch sehr abstrakte 
Formulierungen verdeckt oder bestenfalls durch Modali
sierungen wie »vermutlich«, »könnte« oder »wahrschein
lich« angezeigt. 

Ein weiteres sehr häufig verwandtes Mittel der Tather
gangsrekonstruktion stellt die Simulation von Tathergän
gen dar. Sie wird einmal benutzt, um alternative Tatbege
hungsweisen miteinander zu vergleichen, indem man sie 
gedanklich durchspielt, um sich dann für die zu entschei
den, die den Sachverhalten voll gerecht wird. Während 
diese Form der Simulation in der Regel am Ende syste
matischer Problemlösungspläne steht, kommt eine andere 
Simulationsform vornehmlich als Bestandteil heuristi
scher Pläne vor; unter den Beamten ist sie bekannt unter 
der Bezeichnung »in die Haut des Täters schlüpfen«. Sie 
ist, obwohl oft als kriminalistisches Prinzip gepriesen, 
ein recht unsicheres Rekonstruktionsverfahren, da sie 
unter der Fragestellung »Was würde ich an der Stelle des 
Täters hier wie tun?« ständig rückbezogen ist auf das ei
gene Erfahrungswissen von >>normalen« Tathergängen. 
Solange eine derartige Simulation nicht als heuristisches 

5) Vgl. hierzu den Abschnitt: »Erstellen eines Bildes vom Tathergang: 
Rückschlüsse, Simulation von Ereignissen und dokumentarische 
Methode der Interpretation« des Schlußberichts (s. Fußnote 1). 



Verfahren zur Hypothesengewinnung betrachtet wird -
denn mehr vermag sie nicht zu leisten -, muß sie 
ebenfalls als eine weit verbreitete Fehlerquelle angesehen 
werden. 

Von erheblicher rekonstruktiver Bedeutung und relativ 
großer Verläßlichkeit ist dagegen die praktisch-techni
sche Simulation von Täterhandlungen. Sie kann an Tator
ten jedoch nur relativ selten angewandt werden und hat 
daher auch nicht die Anwendungshäufigkeit aufzuwei
sen, wie sie für die anderen Formen der Simulation nach
gewiesen werden konnte. 

Es ist im einzelnen versucht worden, in dieser Untersu
chung Regeln für die Rekonstruktion von Tathergängen 
aufzustellen, die gleichzeitig als ein Beitrag dazu zu ver
stehen sind, die tatsächlich auch häufig angewandten Me
thoden des Erschließens von Tathergängen durchsichti
ger zu machen. Dies erschien umso notwendiger, als 
kaum 5 % aller analysierten Tatortberichte vollkommene 
und fehlerfreie Tathergangsbeschreibungen enthielten. 
Doch geht dieses Ergebnis, das sich im Tatortbesichti
gungstest bestätigte, dort aber zusätzlich noch zur Fest
stellung einer im Vergleich zur Kriminalpolizei geringe
ren Qualität schutzpolizeilicher Tatortbesichtigungser
gebnisse führte, nicht allein auf Fehler und Unzulänglich
keiten in Tatortbesichtigungen zurück, sondern auch auf 
Fehler und Schwächen der daraus hervorgegangenen Tat
ortberichte. 

5. Mängel von Tatortberichten 

Da zwischen Tatortbesichtigung und Erstellen des Tat
ortberichts in der Regel eine längere Zeit verstreicht, 
während der noch andere Tatorte zu besichtigen sind, ist 
die Qualität der Berichte nicht allein abhängig von den in 
Besichtigungen erzielten Ergebnissen, sondern zusätzlich 
von einer Reihe weiterer Faktoren: 
a) dem Umfang und der Qualität der am Tatort gemach~ 
ten Notizen. 

b) der Behaltensleistung des jeweiligen Beamten. 

Beide Faktoren müssen nach den Ergebnissen des Tatort
besichtigungstests, in dem die Tatortberichte sofort im 
Anschluß an die Besichtigung geschrieben wurden, so 
daß der Zeitfaktor also nur eine sehr geringe Rolle spielen 
konnte, als bedeutsame Fehlerquellen angesehen werden. 
Vergessen, Vertauschungen und Fiktionen erwiesen sich 
dort als weit häufigere Fehlerursachen als etwa Fehl
schlüsse in Tatortbesichtigungen. 

Weitere Mängel in Tatortberichten, die von den Ergeb
nissen der Tatortbesichtigungen weitgehend unabhängig 
sind, konnten zurückgeführt werden: 
c) auf unzureichende Vorstellungen der Beamten davon, 
welchen Zwecken ihre Tatortberichte dienen müssen und 
welchen Anforderungen sie deshalb zu genügen haben, 
d) auf die Vernachlässigung eventueller Perseveranzen in 
der Tathergangsbeschreibung 6 ), 

e) auf die formale und inhaltliche Gestaltung der Tatort
berichte und 
f) auf nicht hinreichend ge naue Beschreibung des in der 
Tatortbesichtigung erschlossenen Tathergangs. 

6) In der Untersuchung haben wir eine Methode der »Beschreibung 
im Hinblick auf Perseveranz« entwickelt, mit der potentielle Perse
veranzen in Beschreibungen von Tatort und Tathergang erfaßt wer
den können. 

Einige dieser häufig nachweisbaren Mängel haben nur 
deswegen eine den Ermittlungsfehlern vergleichbare Be
deutung, weil Tatortberichte als Mittel der Kommunika
tion von Sachverhalten zwischen Tatortbeamten und 
späteren Sachbearbeitern dienen müssen. Würde der Tat
ortbeamte auch die weiteren Ermittlungen führen, dann 
verfügte er auch über eine Vielzahl der Informationen 
über Tatort und Tathergang, die er selbst in der Tatortbe
sichtigung gewann, aber nicht oder nur ungenau in den 
Tatortbericht aufnahm. Da aber die weitere Sachbearbei
tung meist in den Händen anderer Beamter liegt, müssen 
die festgestellten Mängel behoben werden, damit dem 
späteren Sachbearbeiter für seine Ermittlungen eine opti
male Grundlage gegeben wird: eine Grundlage, aus 
der er 

a) nicht nur ein hinreichendes Verständnis des vom Tat
ortbeamten Gemeinten gewinnen kann, 
sondern die ihm auch ausreicht, um 
b) Schlußfolgerungen des Tatortbeamten nachzuvoll
ziehen, 
c) evtl. Perseveranzen in der Tatbegehungsweise zu 
erkennen, 
d) eine Beweisgrundlage für die Aufklärung des Falles 
zur Verfügung zu haben und 
e) adäquate formatierte Tathergangsbeschreibungen im 
Rahmen der SSD erstellen zu können. 

Die Zahl der Tatortberichte, die allen diesen Anforderun
gen genügen, ist sehr gering. Doch wie ein Vergleich der 
Tatortberichte von Beamten aus unterschiedlichen Un
tersuchungseinheiten zeigte, sind solche Berichte qualita
tiv schon erheblich besser, ,für die Gliederungsvorgaben 
in Formblättern bestehen, die zusammen mit einem 
»Wegweiser für den Tatortbericht« den Inhalt und die 
Beschreibungsgenauigkeit auf die relevanten Aspekte 
von Tatort und Tat hinorientieren. Wie für Form und In
halt der Berichte konnten auch für Tathergangsbeschrei
bungen im Hinblick auf Perseveranz Regeln ermittelt 
werden, die den kriminalistischen Wert von Tatortberich
ten zu steigern vermögen. Dabei zeigte sich, was zum 
Teil auch durch die entsprechenden Aufklärungsquoten 
zu belegen ist: es kann nicht davon ausgegangen werden, 
daß für Ermittlungen in Fällen der »mittleren Kriminali
tät« vereinfachte und inhaltlich stark reduzierte Tatortbe
richte hinreichen, während Berichte zu »schweren« De
likten wesentlich höheren Anforderungen zu genügen ha
ben. 

Für die Komplexität und Detailliertheit ermittlungsadä
quater Tatortberichte kann und darf die »Schwere« eines 
Delikts nicht den Ausschlag geben, sondern allein der 
aufgrund der Sachverhaltslage und der Zeugenaussagen 
bestimmbare Schwierigkeitsgrad der Ermittlungen in ei
nem Fall. Um diesen feststellbaren Unterschied zwi
schen Tatortberichten zu Delikten unterschiedlicher 
»Schwere« abzubauen, ist sicherlich ein erheblicher zeit
licher und damit letztendlich auch personeller Mehrauf
wand für Tatortberichte zu Delikten der »mittleren Kri
minalität« erforderlich. Solange aber Tatortbesichtigung 
und weitere Ermittlung in den Händen verschiedener Po
lizeibeamter liegen, kann eine Verbesserung und Effekti
vierung der Tatortarbeit nur dann auch die Ermittlungs
und Aufklärungsaussichten erhöhen, wenn gleichzeitig 
die Qualität der Tatortberichte im notwendigen Maße zu
nimmt. 
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6. Probleme der Straftaten-IStraftäterdatei (SSD) und 
der praktischen Realisierung ihrer Ziele in der Vor
laufphase 

Unsere Untersuchungen der SSD als einer Datenbank im 
Sinne eines »fact retrieval system« und der Realisie
rungsformen in der Praxis mußten von zwei verschiede
nen Gesichtspunkten aus erfolgen. Zum einen war auszu
gehen von den tatsächlichen Unzulänglichkeiten der Tat
hergangsrekonstruktionen und ihrer Beschreibungen, von 
denen im Rahmen bestimmter Organisationsformen für 
die Erstellung von SSD-Meldungen ausgegangen werden 
muß, so wie sich die SSD in der Erprobungsphase dar
stellte. Zum anderen war die SSD hinsichtlich ihrer Prak
tikabilität, ihrer Möglichkeiten und ihrer Effektivität zu 
analysieren unter der kontrafaktischen Annahme, daß sie 
auf hinreichend verläßliches und genau beschriebenes 
Datenmaterial aus Tatortbesichtigungen und Tather
gangsbeschreibungen zurückgreifen kann. 

Entsprechend führte die Untersuchung von Problemen in 
der praktischen Anwendung der SSD zur Feststellung 
von zwei Schwierigkeitssarten: 
a) Schwierigkeiten, die auf Unzulänglichkeiten des Aus
gangsmaterials, der Tatortberichte also, zurückführbar 
sind und auf eine nicht hinreichende Motivierung und 
Schulung der dabei eingesetzten Beamten, 
b) Probleme, die in der bisherigen konzeptionellen Ge
staltung der SSD begründet liegen. 

Dabei ließ sich feststellen, daß selbst dann, wenn - was 
bisher nicht der Fall zu sein scheint - Sachbearbeiter 
und Fallanalytiker optimal auf das Erstellen von SSD
Meldungen vorbereitet sind, eine Reihe von sogenannten 
Indexierungsproblemen bestehen bleiben werden. Denn 
zum einen muß bei der Umsetzung einer Tathergangsbe
schreibung, wie sie in Tatortberichten niedergelegt wird, 
vom entsprechenden Sachbearbeiter oder Fallanalytiker 
entschieden werden, welcher Katalogbegriff den in der 
Tathergangsbeschreibung enthaltenen Sachverhalt am be
sten trifft. Dies aber ist, da Tatortberichte oft unvollstän
dig oder ungenau sind und der S~chbearbeiter vor allem 
in Fällen der »mittleren Kriminalität« aus den schon er
wähnten Gründen den Tatort nicht kennt, häufig nur da
durch möglich, daß der Sachbearbeiter bei seiner Ent
scheidung für einen bestimmten Katalogbegriff zurück
greift auf sein typisiertes Wissen um >normale< Tatorte 
und >normale< Tathergänge. Vor dem Hintergrund dieses 
Wissens muß er also unterstellen, >daß es so war<, wie er 
annimmt. Derartige Annahmen müssen jedoch als prinzi
pielle Fehlerquellen betrachtet werden. 

Zum anderen gibt es genaue und relativ vollständige Tat
ortberichte, deren relevante Merkmale wegen fehlender 
Katalogbegriffe oder wegen unzureichender Spezifität 

, der Katalogbegriffe nur so in die formatierte Beschrei
bung umgesetzt werden können, daß entweder ein Be
griff gewählt wird, der nach der Einschätzung durch den 
Sachbearbeiter der Beschreibung des jeweiligen Merk
mals noch nabekommt, oder aber eine natürlich-sprachli
che Eintragung in das TVM-Feld (»Sondervermerk«) 
vorgenommen wird. Berücksichtigt man nun, welche 
Feinheiten sich in der polizeilichen Praxis oft als Perse
veranzen eines Täters herausstellen, dann können beide 
Lösungsmöglichkeiten nicht als zielgerecht angesehen 
werden. Denn die erste Lösung erfaßt das Merkmal nicht 
genau, und die zweite kann in der Recherche nicht ge
nutzt werden, da das TVM-Feld nicht recherchierbar ist. 
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Ähnliche Probleme ließen sich durch einen Vergleich von 
zehn SSD-Meldungen zum selben Tatortbericht, aber mit 
unterschiedlichen hinzugefügten Zeugenvernehmungs
protokollen feststellen. Dort führte nicht einmal die für 
alle Sachbearbeiter gleiche Information aus dem Tatort
bericht über die Tatörtlichkeit und das angegriffene Ob
jekt zu überall gleichen Eintragungen in die entsprechen
den Datenfelder. Unzutreffende Erfassungen des Tather
gangs durch die formatierten Beschreibungen ließen sich 
sowohl auf die durch den Katalog auferlegten Beschrei
bungszwänge (Fehlen von adäquaten Begriffen, Fehlen 
von Möglichkeiten, Unsicherheiten in der Tathergangsbe
schreibung zu berücksichtigen) als auch auf Umsetzungs
fehler durch die relativ erfahrenen Sachbearbeiter 
zurückführen 7). 

Unter der Annahme, daß Tatortberichte vollständig sind 
und hinreichend genaue Beschreibungen enthalten, zeigte 
schließlich ein weiterer Test ein für die Recherche rele
vantes Problem auf. Danach ist es Sachbearbeitern näm
lich nicht möglich, aus gespeicherten und nach Abfrage 
ausgedruckten SSD-Meldungen den Tathergang zumin
dest hinsichtlich seiner für Vergleiche relevanten Merk
male hinreichend konkret zu rekonstruieren. Dies lag 
nachweislich nicht an einer unzureichenden Schulung der 
Testpersonen im Umgang mit SSD-Meldungen, sondern 
an der SSD inhärenten Problemen. 

Die Analyse der Kataloge der SSD und ihrer Effektivität 
- sie wurde von Prof. Dr. W. Lenders durchgeführt ~ 
gelangte zu ähnlichen Ergebnissen wie die Untersuchun
gen zur Praktikabilität der SSD aus der Sicht der Benut
zer. Dabei ging sie aus von der Frage, ob die vorhande
nen Kataloge der SSD sicherstellen, daß sämtliche sach
lich relevanten Informationen über Tathergänge und 
Tatorte berücksichtigt werden können. Zur Überprüfung 
dieser Frage wurden nach einer Charakterisierung der 
Dokumentationssprache der SSD natürlich-sprachliche 
Tathergangsbeschreibungen auf ihre Elemente und die 
Beziehungen zwischen den Elementen hin untersucht, 
um nach weiteren Zwischenschritten dann herauszufin
·den, ob die inhaltlichen Elemente, die in Tathergangsbe
schreibungen formuliert werden, mittels der Dokumen
tationssprache wiedergegeben werden können. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigen: 
1. Tathergangsbeschreibungen weisen gegenüber den 
formatierten Beschreibungen eine wesentlich größere 
Zahl von Aussageeinheiten auf, durch die auch mehr Be
sonderheiten des jeweiligen Falles formuliert werden. 
2. Nicht-formatierte Beschreibungen enthalten zahlrei
che Bewertungen von Sachverhalten durch den jeweili
gen Sachbearbeiter, die nicht in die formatierte Beschrei
bung aufgenommen werden können. 
3. Formatierte Beschreibungen zerlegen den modus 
operandi in klar unterscheidbare Handlungselemente, die 
gleichwertig nebeneinander stehen, während der Sachbe
arbeiter in der natürlich-sprachlichen Beschreibung frei 
ist in der Verteilung des Gewichts, das er bestimmten 
Handlungsphasen beimißt. 
4. Formatierte Deskriptionen lösen die Ganzheit des 
Tathergangs in einzelne Elemente auf, wobei die Bezie-

7) Wenn auch die relativ geringe Zahl von 10 Meldungen abschließen
de Schlußfolgerungen nicht gestattet, so läßt sich aus diesem Er
gebnis doch eine Reihe wesentlicher Hypothesen und Vermutungen 
ableiten, die durch weitere Untersuchungsergebnisse gestützt wer
den können. 



hungen zwischen diesen Elementen nicht mehr explizit 
erhalten bleiben, die in der nicht-formatierten Beschrei
bung jedoch formuliert sind. 
5. Bezüglich der »invarianten« Merkmale des Tather
gangs (Personendaten, viktimologische Daten, Tatort, 
Tatzeit usw.) vermögen formatierte Beschreibungen den 
Erfordernissen eines »fact retrieval system« zu genügen, 
so daß hier erhebliche Verbesserungen für z. B. Fahn
dungs fälle zu erwarten sind, womit sicher ein zentrales 
Ziel der SSD, ein umfassendes Personenauskunftssystem 
zu erstellen, erreicht werden kann. 
6. Zur Beschreibung von Besonderheiten in Tatbege
hungsweisen, also zur Erfassung eventueller Perseveran
zen, stehen der SSD zwar eine Reihe von Begriffen zur 
Verfügung, doch reichen diese nicht zur vollständigen 
Beschreibung individueller Merkmale aus. 

Ähnlich wie für die Erschließbarkeit des Tathergangs 
und seine Beschreibung in Tatortberichten gilt auch für 
die SSD, daß sie eine Anzahl von sachlichen Schwierig
keiten und methodischen Unzulänglichkeiten aufweist, 
die jedoch im einzelnen als durchaus behebbar erschei
nen. 

B. 

Der im Einführungsreferat behandelte Komplex »Stellen
wert des Erfahrungswissens von Polizeibeamten im Rah
men der Tatortarbeit« mit der Feststellung, daß es ein 
eindeutiges Primat der Ausbildung in der Praxis vor der 
theoretischen Ausbildung gebe und insbesondere die sich 
daraus ergebenden Konsequenzen riefen die Praktiker 
auf den Plan. Schließlich ließ sich aber in den Diskus
sionsbemerkungen der Teilnehmer Übereinstimmung in
soweit erkennen, als über eine intensivierte und verbes
serte theoretische'1\.usbildurigder Beamten eine tenden
Zielle Relativierung des Alltagswissens \lndd~t darin im-' 

'ptlzierten-FehlerqüeIlen - nötig ist' uiid --erreichbar er-~ 
scheint. 

In den zweiten Teilkomplex »Fragen der Organisation 
der Tatortarbeit und des planvollen Vorgehens am Tat
ort« wurde durch eine kurze Zusammenfassung der Un
tersuchungsergebnisse eingeführt. Die Diskussion zeigte, 
daß es für die kriminal polizeilichen Tatortbesichtigungen 
stark unterschiedliche Organisationsformen gibt, denen 
jedoch allen gemeinsam ist, daß die Tatortarbeit und die 
danach erforderlich werdenden weiteren Ermittlungen 

zumindest bei Einheiten, bei denen relativ häufig Tatort
besichtigungen vorgenommen werden müssen, in Händen 
verschiedener Beamter liegen. Das scheint - so jeden
falls das Ergebnis der Diskussion - aus organisatori
schen und personellen Gründen unabwendbar zu sein. 

Der dritte Teilkomplex »Probleme der Rekonstruktion 
von Tathergängen in Tatortbesichtigungen und der Tat
hergangsbeschreibung in Tatortberichten« nahm - wie 
sollte es anders sein - den breitesten Raum der Diskus
sion ein. 

Einigkeit bestand noch darüber, daß -,,~olange .Tatortbe
sichtigung und weitere Ermittlungen in Händen ve.r~Ghie
dener Polizei beamter liegen - eine verbesserung und 
Effektivierung der Tatortarbeit nur dann die Ermittlungs
und Aufklärungsaussichten erhöhen können, wenn 
gleichzeitig di~J21!alität der _Tatortberichte ganz erheblich 
'verbessert wird. Das Problem indessen, wie eine solche 
Qualitätsverbesserung schnell und nachhaltig zu errei
chen sei, blieb letztlich ungelöst. Die Feststellung, daß 
kaum einem Beamten jemals explizite Regeln oder Leitli
nien für die Rekonstruktion von Tathergängen vermittelt 
wurden, die ihm als Orientierungshilfe für die Erschlie
ßung von Tathergängen dienen könnten, verwies die Ver
antwortlichkeit insoweit in den Bereich der Polizeiausbil
dungsstätten und -Schulen. Das blieb unwidersprochen. 

Das Ergebnis der hier teilweise leidenschaftlich geführ
ten Diskussion über Zweck und Qualität der Tatortbe
richte läßt sich am ehesten so zusammenfassen: Auf die 
Bemerkung, daß die_Mä!!&.~~~i de[ooIatooaroeiLJ.lnd_. 
beim Erstellen der Tatortl;>erichte den Fiilrrungskräften 
(rer~Ki1ffiiOälpohzei hInreichen cf bekannt, Seien. (und man 
deshalb hätte auf eine derart aufwenalie~wlssenschaftli
ehe Untersuchung getrost verzichten können) folgte -
unter Zustimmung vieler Teilnehmer - die Frage, was 
denn die Führungskräfte der Kriminalpolizei bisher un
ternommen hätten, um diese längst erkannten Mängel ab
zustellen? - Ynwidersprochen blieb schließlich die Fest
stellung, daß die' Hauptfehlerquelle für mangelhafte Tat
ortberichte, nämlich die Vermischung von Tatsachen und 
Vermutungen~mitFÜhnlJlgsl11.itteln.positiv beeinflußbar 
ist \ln4. {\aLtIaJQrtberichte qualitativ ~d:lon -erheblich-oes-
ser -w_er~~~L~~iHt~~~~~frfu~~~QRi<!~I:in~Y.Qrg~15iIi~~~if~ri 
Ifeamten anhalten, objektive und subjektive Elemente 
des~BetiC1ltes exäkriliYfeniieii.-
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Gru ppendiskus sion 

Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Ländern in der Kriminaltechnik 

A. Einführungsreferat und 
B. Bericht des Diskussionsleiters Manfred Hecker 

A. 

Glaubt man verschiedenen Verlautbarungen in den Me
dien im Zusammenhang mit spektakulären Kriminalfäl
len, so ist es um die Bund-Länder-Zusammenarbeit 
schlecht bestellt. Dies gilt nach meinem Dafürhalten je
doch nicht für die weniger im Blickpunkt der Öffentlich
keit liegende Kooperation im Bereich der Kriminaltech
nik. Wie eng der Verbund der kriminaltechnischen Spe
zialisten der Landeskriminalämter und des Bundeskrimi
nalamtes ist, mag der nachfolgende Überblick über die 
bereits erfolgreich arbeitenden kriminaltechnischen In
formationssysteme einerseits, sowie über die program
matische Konzeption, wie sie Ausfluß der 9. Tagung der 
Leiter der kriminaltechnischen Abteilungen der Landes
kriminalämter und des Bundeskriminalamtes vom 9.-12. 
Mai 1978 war, verdeutlichen. 

So ist in folgenden Teilbereichen eine gute Zusammenar
beit entweder bereits realisiert oder aber einvernehmlich 
intendiert und konzipiert: 

1. Inanspruchnahme zentraler kriminaltechnischer Er
kennungsdienste beim BKA. Das sind 

- Zentrale Handschriften-ED, 

- Zentraler Schreibmaschinen-ED und zentraler ED für 
Druckerzeugnisse und Stempelschriften, 

- Zentrale Sammlung von Personaldokumenten und 
Vordrucken, 

- Zentraler Schußwaffen-ED, 

- Zentrale Sammlung von Schlüsseln, Schließeinrich-
tungen, Konstruktionszeichnungen und Beschreibun
gen von Schließanlagen, 

- Zentrale Sammlung von Werkzeugspuren, Schuhsoh
leneindrücken und Reifenprofilspuren, 

- Zentrale Sammlung und Auswertung von Spuren, Tat
und Beweismitteln bei Sprengstoff- und Brandan
schlägen, Versuchs- und Vorbereitungshandlungen 
(BKA-seits arbeitsteilig mit EO, der Abteilung für Er
mittlungen im Bereich der originären Zuständigkei
ten), 

- Möglichkeit der Zugriffsnahme auf die Datenbänke 
SIRCH (Suchsystem zur Identifikation unbekannter 

IR-Spektren) und PDF (Röntgenfeinstruktur-Daten 
kristalliner Substanzen). 

2. Inanspruchnahme von Gutachterkapazität des Krimi
naltechnischen Institutes eJ-es BKA bei Fehlen oder Über
lastung eigener Fachkräfte sowie bei eingeschränkter ap
parativer Ausstattung. 

3. Aus- und Fortbildung kriminal technischer Spezialbe
amter. 

Hier sind zu nennen 

- die Lehrgänge für Urkundenprüfung, Handschriften
expertise, Schußwaffen- und Geschoßidentifizierung 
sowie Werkzeugspuren, außerdem die mit den Län
dern arbeitsteilig durchgeführten Lehrgänge für De
laborierer, 

- die eng thematisierten Symposien zu den Spezialge
bieten Schmauchspuren, Materialvergleich, Toxikolo
gie, Brand, Raumexplosionen, Sprengstoff, Instru
mentarium, Urkunden, Handschriften, Maschinen
schriften, Schußwaffen, Werkzeugspuren und all
gemeine Formspuren, Allgemeine Biologie, Boden
kunde, Serologie, Textilkunde (jeder dieser Arbeits
kreise unterliegt der fachlichen und organisatori
schen Betreuung einer paritätisch besetzten 
Bund-Länder-Kommission), 

- die Arbeitstagungen der Leiter der kriminaltechni
schen Abteilungen der Landeskriminalämter und des 
Bundeskriminalamtes im Halbjahresrhythmus, 

- die arbeitsteiligen Initiativen zu allgemeinen Fragen 
wie »Situation des Sachverständigen«, »Ausbildungs
gestaltung der technischen und wissenschaftlichen 
Mitarbeiter in der Kriminaltechnik«, »Situations
bericht über Stand und Weiterentwicklung der Krimi
naltechnik«. 

Hecker, Manfred 
Diplom-Psychologe; Wiss. Oberrat im Kriminaltechnischen Institut des 
BKA; Schriftsachverständiger; Vorsitzender der Prüfungskommission 
des Fachverbandes der Sachverständigen für gerichtliche Schriftuntersu
chung e. V. Veröffentlichungen zu Themen der Schriftexpertise. 
Thaerstraße 11, 6200 Wiesbaden 
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Darüber hinaus erfolgt eine formale und thematische In
formation über sonstige Fachtagungen und Kongresse im 
In- und Ausland durch das Kriminaltechnische Institut 
des BKA. 

4. Kriminaltechnische Forschung und Dokumentation 

Was die kriminaltechnische Forschung betrifft, so will 
ich mich hier sehr kurz fassen und die globale Feststel
lung treffen, daß zahlreiche kriminaltechnische Frage
stellungen, wie sie sicher im Rahmen dieser Tagung be
reits angesprochen wurden oder noch werden, in den 
Kriminaltechniken der Länder und des Bundes in Bear
beitung sind. LKÄ und BKA haben sich verpflichtet, ei
nen aktualisierten gemeinsamen Themenkatalog über die 
Forschungsvorhaben aufzustellen. 

Als erklärtermaßen gemeinsam voranzutreibende Projek
te sind zu nennen 

- Aufbau einer Heroin-Datei, 

- Aufbau eines Arzneimittel-Datenpools, 

- Aufbau einer Datenbank von spektro- und mikroche-
mischen Untersuchungsergebnissen von Gläsern, Lak
ken und Textilien, 

- Ausbau der Literaturdokumentation. 

Wie dem aufmerksamen Zuhörer sicher nicht entgangen 
sein wird, habe ich weiter oben von einer guten Zusam
menarbeit der Kriminaltechniken gesprochen. Dies impli
ziert die durchaus offenliegende Verbesserungsfähigkeit 
einiger Teilaspekte der Zusammenarbeit. 

Lassen Sie mich als Grundlage für die nachfolgende Dis
kussion einige der Schwachstellen aufzeigen, die der bal
digen Abhilfe bedürfen. Notwendigerweise handelt es 
sich hier um kritische Anmerkungen aus der Perspektive 
der hiesigen Kriminaltechnik und sicherlich werden sie 
aus Ihrem Kreise ergänzt werden können. 

1. Personelle Ausstattung der Kriminaltechnischen Un
tersuchungsstellen der Länder 

Nicht alle Kriminaltechnischen Untersuchungsstellen der 
Länder sind auf allen Spezialgebieten mit geschultem 
Personal ausgestattet. Dadurch trifft das Kriminaltechni
sche Institut des BKA in Teilbereichen eine Schwemme 
von Untersuchungsaufträgen, was unzumutbar lange Be
arbeitungszeiten nach sich zieht. 

Fehlendes Fachpersonal bei einem Landeskriminalamt 
führt auch dazu, daß von der polizeilichen Basis Unter
suchungsanträge an die hiesige Kriminaltechnik gerichtet 
werden, die weder das technisch Machbare noch das 
methodisch Notwendige berücksichtigen. Aus derselben 
Ursache heraus - und das ist die andere Seite - unter
bleiben mögliche Untersuchungen. 

Aus unserer Sicht erscheint es daher unabdingbar, auf 
Länderebene alle Teilbereiche der Kriminaltechnik we
nigstens mit einem Fachmann auszustatten, damit zumin
dest eine Filterfunktion gewährleistet ist. 

2. Arbeitsteilung zwischen Ermittler und Kriminaltechni
ker 

Die auch in dem Einführungsreferat »Kriminalistischer 
Wert des Sachbeweises« angesprochene »Hilflosigkeit 
am Tatort«, bisweilen aber auch Bequemlichkeit, führen 
zu einer undifferenzierten Asservatenanhäufung, die in 
eine kriminaltechnische Materialschlacht mündet. Zwar 
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ehrt den kriminaltechnischen Wissenschaftler das Ver
trauen in sein methodisches und technisches Inventar, er 
sollte jedoch nicht apriori als Ersatz für notwendige und 
mögliche Ermittlungen mißbraucht werden. 

3. Vorselektion bezüglich der Notwendigkeit von Kri
minaltechnischen Untersuchungen 

Es müßte verstärkt geprüft werden, ob man eine hoch
technisierte Kriminaltechnik mit Fällen aus der Bagatell
kriminalität verstopft, bei der der Strafanspruch des 
Staates zweifelhaft erscheint. Da hat z. B. ein Bundes
wehrsoldat seine Kampfstiefel zum Besohlen gebracht. 
Seine Kameraden wollen ihm einen Streich spielen und 
holen sie unberechtigt gegen Quittung ab. Nun werden 
von der ganzen Kompanie Schriftproben genommen, um 
den Quittungsgeber zu ermitteln. 

Oder da ist der Schüler, der beim Einkassieren von Zei
tungsgeld einen verbotenen Griff in die Wirtschaftsgeld
kasse der Hausfrau tut. Zuhause packt ihn die Reue und 
er schickt das Geld mit einem Entschuldigungsschreiben 
anonym an die Geschädigte zurück. Untersuchungsauf
trag an das Kriminaltechnische Institut des BKA: 
Stammt der Brief von dem tatverdächtigen Schüler? 

Nicht zu vergessen der ostfriesische Bauer, der sich für 
seinen Anhänger die Siegelmarke selbst mit Bleistift ge
zeichnet hat, wobei er noch den Namen der Kreisstadt 
falsch schrieb. Auch hier sollte dieses Kriminaltechni
sche Institut prüfen, ob der Bauer selbst der Zeichen
künstler war. 

4. Föderalistisches Denken 

In einigen wenigen Bereichen der Kriminaltechnik ist die 
eine oder andere kriminaltechnische Untersuchungsstelle 
eines Landes mit Untersuchungsaufträgen überlastet, das 
BKA aber hätte noch Kapazitäten frei. Hier verhindert 
eine föderalistische Denkweise die gegenseitige Unter
stützung, über die sich die Fachleute selbst neidlos einig 
wären. 

Lassen Sie mich meinen kurzen Überblick beschließen 
mit den Zielvorstellungen des langjährigen, nunmehr im 
Ruhestand befindlichen Leiters des Kriminaltechnischen 
Institutes des BKA, Dr. Leszczynski, deren guten Geist 
ich auch diesem Gremium empfehlen möchte: 

»Sinn und Zweck der Arbeitstagungen der Leiter der kri
minaltechnischen Abteilungen der Landeskriminalämter 
und des Bundeskriminalamtes ist es, die Weiterentwick
lung der Kriminaltechnik voranzutreiben durch intensive 
vorbehaltlose Zusammenarbeit aller Kriminaltechniken in 
gegenseitigem Vertrauen und durch die Schaffung eines 
umfassenden immer aktualisierten Informationssystems, 
das allen Kriminaltechnikern schnellen Zugriff erlaubt. 
Die Tagungen der KT-Leiter sollten sich als intellektuel
les, emanzipiertes Instrument der Kriminaltechnik und 
nicht etwa als Auftragsorgan anderer Institutionen ver
stehen.« 

B. 

In der an das Einführungsreferat anschließenden Diskus
sion erwies sich als unstrittig, daß das von Jahr zu Jahr 
erheblich gesteigerte Arbeitsaufkommen im Bereich kri
minaltechnischer Untersuchungen eine personelle und 
apparative Anpassung auf Bundes- wie Länderebene er
forderlich macht. Es zeichnete sich hierbei zum einen die 



Auffassung ab, daß mit ständiger Prioritätensetzung Er
mittlungs- und Strafverfahren in weniger spektakulären 
Kriminalitätsbereichen beeinträchtigt werden, zum ande
ren aber, daß es nicht in das Ermessen des Kriminaltech
nikers gestellt werden sollte, Wertigkeiten bezüglich der 
Bedeutsamkeit der einzelnen Untersuchungsanträge fest
zulegen. 

Darüber hinaus bestand Einmütigkeit darin, daß alle Kri
minaltechnischen Untersuchungs stellen der Länder in al
len Teil~reichen über qualifiziertes Personal verfügen 
sollten. Was die apparative Ausstattung betrifft, so wur
de unter Hinweis auf die 1973 herausgegebene »Denk
schrift zur Situation und Weiterentwicklung der Krimi
naltechnik« die Notwendigkeit einer labormäßigen Min
destausstattung auf Länderebene bejaht. 

Mit besonderem Nachdruck wurde die Auffassung ver
treten, daß die Aus- und Fortbildung des technischen wie 
des wissenschaftlichen Personals intensiviert und optima
lisiert werden müsse. Auf Widerspruch stieß in diesem 
Zusammenhang die Forderung nach einer generellen 

Qualitätsprüfung der aus den einzelnen Kriminaltechni
schen Untersuchungs stellen stammenden Untersuchungs
befunde nach dem in Großbritannien praktizierten Mo
dell. Als Gegenposition wurde die Meinung vertreten, 
daß eine optimale Qualität des methodischen Instrumen
tariums nur durch Forschung, Fachinformationsverbund 
und Optimierung der Aus- und Fortbildung erreicht wer
den sollte. 

Von Vertretern der Justiz wurde der Vorschlag unterbrei
tet, ein Informationssystem über kriminaltechnische Un
tersuchungsmethoden und die jeweils dafür in Frage 
kommenden Institutionen zu schaffen. Diesbezüglich 
wurde angeregt, wie früher bereits praktiziert, kriminal
technische Wissenschaftler zu Fachtagungen der Justiz, 
etwa der Deutschen Richterakademie, einzuladen. 

Hingegen wurde die Notwendigkeit verneint, ein Ver
zeichnis darüber zu erstellen, welche Untersuchungen 
bei welchen Ämtern oder Instituten durchgeführt werden 
können. Insoweit besteht in Fachkreisen ein angemesse
ner Kenntnisstand. 
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Gruppendiskussion 

Ablehnungsprobleme bei Polizeibediensteten 
als Sachverständigen 

A. Einführungsreferat Heinz Leineweber 
B. Einführungsreferat Christian Dästner 
C. Bericht des Diskussionsleiters Ralf Krüger 

A. 

Vorbemerkung: 

Polizeibediensteten als Sachverständigen wurde gerade in 
der jüngsten Vergangenheit vor Gericht mit zunehmen
dem Mißtrauen begegnet. Vielfach wurde mit allen Mit
teln versucht, sie der Parteilichkeit und Voreingenom
menheit zu überführen. Bei den zum Teil heftigen Aus
einandersetzungen ist jedoch die rechtliche Qualifikation 
der von Polizeibehörden zu erstattenden Gutachten so
wie deren Vertretung vor Gericht mehr und mehr in den 
Hintergrund getreten. Es ist an der Zeit, daß sich Straf
verfolgungsbehörden wie Justiz der Rechtsnatur der von 
der Polizei erstellten Gutachten mit allen daraus resultie
renden Konsequenzen bewußt werden und nach Wegen 
suchen, rechtliche Argumentation und praktische Ergeb
nisse in Einklang zu bringen. 

Der hier vertretene Standpunkt mag zwar die Justiz im 
Hinblick auf manche seiner praktischen Auswirkungen 
nicht befriedigen. IJd.nn obliegt es den Gerichten, durch 
entsprechende Entscheidungen die in der Polizei vorherr
schende und hier vertretene Auffassung zu korrigieren 
oder zu bestätigen. 

l. Der Bundesgesetzgeber geht davon aus, daß durch 
Gutachten von Behörden gerichtlicher Sachverständigen
beweis erbracht werden kann. Dies ergibt sich zum einen 
aus § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Entschädigung von 
Zeugen und Sachverständigen (denn diese Vorschrift gilt 
auch, wenn Behörden zu Sachverständigenleistungen her
angezogen werden 1», zum anderen aus gesetzlichen Vor-

1) Jessnitzer, Der gerichtliche Sachverständige, 7. Aufl. 1978, S. 52. 

schriften, die diese spezielle Aufgabe bestimmten Behör
den ausdrücklich zuweisen sowie letztlich aus dem Amts
hilfegrundsatz. 

Die Pflicht der Polizeidienststellen zur gerichtlichen 
Gutachtertätigkeit als Behörden ergibt sich zum Teil aus 
einer Reihe von gesetzlichen Bestimmungen (z. B. aus 
§ 2 Abs. 2 BKAG für das Bundeskriminalamt 2). Soweit 
diese Aufgabenzuweisung gesetzlich nicht ausdrücklich 
geregelt ist (wie in einigen Bundesländern), ergibt sich 
diese Pflicht aus der Zweckbestimmung der polizeilichen 
Aufgabe innerhalb der öffentlichen Verwaltung. Die 

2) Hinsichtlich der Regelungen in den Ländern vgl. Kube/Leineweber, 
Polizeibeamte als Zeugen und Sachverständige, BKA-Schriftenrei
he Bd. 45, S. 49 f. 
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Forschungsgruppe des BKA. Veröffentlichungen zu polizeirechtlichen 
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technischen und organisatorischen Einrichtungen der Po
lizei dürfen nämlich nicht ausschließlich innerbetriebli
chen Zwecken dienen, sondern sie müssen auch im Zuge 
einer vollkommenen Strafverfolgung, die (allein) im In
teresse der Allgemeinheit liegt, für die Erstellung von 
Sachverständigengutachten vor Gericht eingesetzt wer
den 3). 

Soweit die Polizeibehörden zu gerichtlicher Sachverstän
digentätigkeit verpflichtet sind, nehmen sie diese Aufga
be durch ihre Bediensteten wahr, zu deren Dienstpflicht 
die Erstattung von Sachverständigengutachten - also 
deren Erstellung und Vertretung vor Gericht - im Rah
men ihrer dienstmäßigen Tätigkeit für die jeweilige Be
schäftigungsbehörde gehört 4). 

Behördengutachten werden also durch natürliche Perso
nen erstattet, die jedoch nur in besonderen, genehmi
gungsbedürftigen Ausnahmefällen als Einzelperson gern. 
§§ 72 ff. StPO zum Sachverständigen bestellt werden 
können. 

Auch der Beweis durch eine Behörde als Sachverständi
ge ist ein Personalbeweis 5), für den der Gesetzgeber le
diglich in bezug auf den Grundsatz der Mündlichkeit eine 
Ausnahme macht (vgl. § 256 Abs. 1 StPO). 

These 1 

Die StPO kennt Einzelpersonen und Behörden als Gut
achter. Polizeibehörden sind zur gerichtlichen Sachver
ständigentätigkeit verpflichtet und können daher zum ge
richtlichen Sachverständigen bestellt werden. Sie 
nehmen diese Aufgabe durch ihre Bediensteten wahr, so
weit die gerichtliche Gutachtertätigkeit zu deren Dienst
pflichten zählt. 

2. Das von einer Strafverfolgungsbehörde im Rahmen ih
rer Aufgabenzuweisung erstellte Sachverständigengut
achten ist ein Gutachten einer »öffentlichen Behörde« 6). 
Wird die Behörde zum gerichtlichen Sachverständigen 
bestellt, kann das Gutachten gern. § 256 Abs. 1 StPO ver
lesen werden, ohne daß der Verfasser persönlich ver
nommen werden muß, d. h. durch die Verlesung des 
Gutachtens in der Hauptverhandlung kann Sachverstän
digenbeweis erhoben werden. 

Den Polizeibehörden ist nun vorzuhalten, daß sie die 
Rechtsnatur der bei ihnen erstellten Gutachten in der 
Vergangenheit zum Teil nicht klar genug zu erkennen ga
ben. Die Gründe hierfür sollen dahingestellt bleiben. 

Der Justiz ist dagegen vorzuhalten,· daß vielfach nicht 
zweifelsfrei zu erkennen ist, ob die Behörde oder eine 
sachkundige Einzelperson, die im Beschäftigungsverhält
nis zu einer Behörde steht, zum Sachverständigen er
nannt ist 7). 

Die Polizeibehörden müssen daher eindeutig zu erkennen 
geben, daß es sich um sog. Behördengutachten handelt, 

3) Dostmann. Die Rechtsstellung des Kriminalbeamten als Sachver-
ständiger im Strafverfahren .... DVBl. 1974, S. 153 (154). 

4) Kube/Leineweber a.a.O., S. 50 f. 

5) Löwe/Rosenberg. StPO. 23. Auf). 1976. vor * 72 Rdnr. I. 

6) H. M. vgl. z. B. Jessnitzer a.a.O., S. 56 f. 

7) Kube/Leineweber a.a.O., S. 56. 
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da andernfalls die prozeßerleichternde Verlesbarkeit 
nach § 256 StPO in Frage gestellt wird. Hierzu ist erfor
derlich, daß das Gutachten von einer zur Vertretung der 
Behörde berechtigten Person im Namen der Behörde 
nach außen hin abgegeben wird, wobei es genügt, wenn 
der das Gutachten fertigende Sachverständige die Erklä
rung - also das schriftliche Gutachten - »Im Auftrag« 
unterzeichnet 8). 

Die Gerichte haben dem Umstand, daß die Polizeibehör
den grundsätzlich nur Behördengutachten erstatten, 
Rechnung zu tragen. Dies kann auch nicht dadurch um
gangen werden, daß die Gerichte bestimmte Behördenbe
dienstete als Einzelpersonen zu Gutachtern bestellen. 
Einmal gehört die Gutachtenerstattung zu den Dienst
pflichten der betreffenden Bediensteten, so daß eine 
»private« Gutachtertätigkeit nur in begründeten Ausnah
mefällen von der Behörde genehmigt werden kann. Im 
übrigen hängt es nicht von der Vorstellung des Gerichts 
oder vom Willen des beauftragten Sachverständigen ab, 
ob die Gutachtertätigkeit sich als private Leistung oder 
als Dienstgeschäft darstellt, sondern dies bestimmt sich 
allein nach den Vorschriften, die den amtlichen Aufga
benbereich der Behörde abgrenzen. Die Tätigkeit eines 
sachverständigen Behördenbediensteten wird nicht da
durch ihres dienstlichen Charakters entkleidet, daß das 
Gericht oder der Sachverständige selbst sie als freie 
Dienstleistung angesehen haben mögen 9). 

Den Gerichten ist jedoch analog zu § 256 Abs. 2 StPO 
zuzugestehen, die Behörde zu ersuchen, einen ganz be
stimmten Behördenbediensteten mit der Erstellung des 
Gutachtens und der Vertretung vor Gericht zu 
beauftragen 10). 

These 2 

Grundsätzlich kann nur die Polizeibehörde als solche 
zum gerichtlichen Sachverständigen bestellt werden. Ein 
Behördenbediensteter kann nur im Einzelfall bei aus
drücklicher Genehmigung oder bei Überschreitung seines 
dienstlichen Aufgabenbereichs zum Sachverständigen als 
Einzelperson - also als persönlicher Sachverständiger 
- bestellt werden. 

Die Gutachten von Polizeibehörden sind nach § 256 StPO 
verlesbar. Die Rechtsnatur dieser Gutachten ist von den 
Behörden eindeutig kenntlich zu machen. 

3. Die StPO sieht die Gutachtenerstattung von Behörden 
ausdrücklich vor (vgl. §§ 83 Abs. 3, 256 Abs. 1 StPO). 
Bei bestimmten Straftaten wird den Behördengutachten 
dadurch besonderes Gewicht zugemessen, daß ihnen die 
»wichtigeren« Fälle sogar zugewiesen werden (vgl. §§ 91, 
92 StPO). Die Objektivität bei der schriftlichen Fixierung 
der für die Gutachtenerstattung maßgebenden Wahrneh
mungen und der daraus gezogenen Schlußfolgerungen er
scheint dem Gesetzgeber bei den Behördengutachten hin
reichend gewährleistet. Für sie spricht die Fachkunde 
und die Erfahrung der zur Unparteilichkeit und Objekti
vität verpflichteten Behörde 11). Eine persönliche Einver-

8) Grundlegend hierzu OLG Hamburg NJW 1969, S. 571 f. 

9) So ausdrücklich und zutreffend schon OLG Hamm. GA 1%2, S. 89 f. 

10) Kube/Leineweber a.a.O., S. 60 f. 

11) Löwe/Rosenberg a.a.O., * 256 Rdnr. 3 



nahme des Verfassers in der Hauptverhandlung ist viel
fach nicht erforderlich. Bei immer wiederkehrenden, wis
senschaftlich anerkannten und den Prozeßbeteiligten 
hinreichend bekannten Verfahren (wie z. B. Blutalkohol
und Fingerabdruckgutachten) wäre sie in der Regel über
flüssig, kostenaufwendig und verzögerlich wirkend. 

These 3 

Das Behördengutachten hat gegenüber dem Gutachten ei
ner Einzelperson gleichrangige Bedeutung. Der für das 
Strafverfahren praktische Vorzug seiner Verlesbarkeit 
sollte zumindest bei »Routinegutachten« stärker berück
sichtigt werden. 

4. Die Auswahl der gerichtlichen Sachverständigen er
folgt durch den Richter (§ 73 Abs. 1 S. 1 StPO). Im Rah
men des Ermittlungsverfahrens ist die Polizei jedoch be
rechtigt, einen Sachverständigen ihrer Wahl hinzuzuzie
hen, denn die Vorschrift des § 73 StPO bezieht sich nur 
auf das gerichtliche Verfahren 12). 

Findet das Gericht, bei dem eine Sache anhängig wird, 
schon einen von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft 
ausgewählten Sachverständigen vor, weil dieser z. B. 
bereits im Ermittlungsverfahren gutachtlich tätig war, so 
hat es gern. § 73 Abs. I S. I StPO das Recht, einen ande
ren Sachverständigen zu bestellen, falls es nicht über
haupt die Vernehmung eines solchen für überflüssig hält. 
Die teilweise vertretene Ansicht, das Gericht solle grund
sätzlich nicht den von der Polizei oder der Staatsanwalt
schaft zugezogenen Sachverständigen hören 13), ist abzu
lehnen; hier bestünde die Gefahr, daß im vorbereitenden 
Verfahren der beste zur Verfügung stehende Sachver
ständige deshalb nicht zugezogen werden kann, weil man 
ihn für das gerichtliche Verfahren »aufsparen« muß. Mit 
Recht ist hier die Frage zu stellen, was damit für die 
Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens gewonnen sein 
soll 14). 

Im übrigen wird vielfach übersehen bzw. unberücksich
tigt gelassen, daß die Aufgabe der Bediensteten von Poli
zeibehörden in erster Linie die Unterstützung der polizei
lichen Arbeit (insbesondere bei der Aufklärung von 
Straftaten) ist und erst in zweiter Linie darin besteht, 
sich für ein evtl. sich anschließendes Strafverfahren be
reitzuhalten. Wenn sie also sodann für ein Gericht nicht 
in Frage kommen können, mag es jeden beliebigen ande
ren Experten zum gerichtlichen Sachverständigen benen
nen. 

Die Gerichte sollten daher bei der Auswahl der polizeili
chen Experten größere Sorgfalt walten lassen. Im Zwei
fel kann es dienlich sein, einen Experten heranzuziehen, 
der nicht der ermittlungs führenden Behörde angehört. 
Die Gerichte sollten sich auch nicht scheuen, in Fällen, 
in denen bei den die Behörde vertretenden Experten ein 
»Ablehnungsgrund« vorhanden ist oder ein neues ge
richtliches Gutachten nicht erstellt werden kann (z. B. 
weil kein Blut zu Untersuchungs zwecken mehr vorhan
den ist), auf Sachverständigenbeweis zu verzichten und 
den Betreffenden als Zeugen zu hören, um dessen Er
kenntnisse in jedem Falle der Wahrheitsfindung zuzufüh
ren. 

12) Löwe/Rosenberg a.a.O., § 75 Rdnr. 2 mit weiteren Hinweisen. 

13) Döring, Die Erforschung des Sachverhalts im Prozeß, Berlin 1964, 
S. 271 ff. 

14) Löwe/Rosenberg a.a.O., § 73 Rdnr. 3. 

Die möglichen Konsequenzen der Bestellung einer Poli
zeibehörde zum gerichtlichen Sachverständigen sollten 
bei der Auswahl von Sachverständigen durch den Richter 
stärker beachtet werden. 

These 4 

Bei der Auswahl von Sachverständigen durch den Rich
ter bedarf es erhöhter Sorgfalt im Falle von Bediensteten 
von Polizeibehörden. Wird eine Polizeibehörde zum 
Sachverständigen bestellt, sollten die möglichen Konse
quenzen durch die Gerichte stärker beachtet werden. Im 
Zweifel sollte auf einen Sachverständigenbeweis verzich
tet werden und die Einvernahme des Betreffenden als 
Zeugen erfolgen oder andere Experten mit der gerichtli
chen Gutachtertätigkeit beauftragt werden. 

5. Wird eine Polizeibehörde (z. B. das BKA) nach § 73 
StPO zum Sachverständigen ausgewählt, so ist die Be
hörde selbst als Sachverständige anzusehen. Unstreitig 
ist, daß eine Vereidigung oder eine Ablehnung der als 
Sachverständige fungierenden Behörde in ihrer Gesamt
heit nicht in Betracht kommen kann 15). 

Hat die zum Sachverständigen bestellte Behörde ein 
mündliches Gutachten zu erstatten, wird ein Vertreter 
oder Beauftragter der Behörde das Gutachten für die Be
hörde in der Hauptverhandlung mündlich vortragen. Das 
von der Behörde schriftlich zu erstattende Gutachten 
muß letzten Endes ebenfalls durch eine natürliche Person 
erstellt werden, die in der Regel von den Gerichten zur 
Hauptverhandlung geladen wird. In beiden Fällen ist aber 
der das Gutachten fachlich erläuternde oder mündlich 
vortragende Bedienstete der Behörde nur Vertreter oder 
Beauftragter seiner Beschäftigungsbehörde, nicht aber 
Sachverständiger. Sachverständiger ist nur die jeweils 
von dem Betreffenden vor Gericht vertretene 
Behörde 16). Der die Behörde vertretende Experte kann 
daher nicht abgelehnt werden. 

Vereinzelt wird die Auffassung vertreten, daß ein Ableh
nungsgesuch sich dennoch gegen eines der Mitglieder der 
Behörde richten kann 17) bzw. die Ablehnung einzelner 
für die Behörde handelnder Personen zulässig sei 18). 

Diese Auffassung ist jedoch als inkonsequent abzuleh
nen, da auf der einen Seite die Ablehnung der Behörde 
als Sachverständiger nicht, dagegen die des Behörden
vertreters, der eben nicht als Sachverständiger bestellt 
ist, zugelassen wird. 

Es wird zwar nicht verkannt, daß die Erstattung des Gut
achtens durch die Behörde eine gewisse Anonymität des 
Sachverständigen bewirkt und z. B. persönliche Umstän
de des Bearbeiters des Gutachtens, die für die Würdi
gung des Gutachtens ansonsten von Bedeutung sein kön
nen, völlig außer Betracht bleiben, doch muß dies bei der 
Bestellung einer Behörde als Sachverständiger in Kauf 
genommen und bei der Auswahl gern. § 73 StPO berück
sichtigt werden. Dies entspricht auch dem Willen des Ge
setzgebers, der ja bewußt die Behörde als Sachverständi
ge zuläßt und deren Heranziehung in einigen Fällen sogar 
zwingend vorschreibt. 

15) lessnitzer a.a.O.: S. 62, Löwe/Rosenberg a.a.O .. § 74 Rdnr. 3. 

16) Kube/Leineweber a.a.O., S. 60. 

11) Löwe/Rosenberg a.a.O., ~ 74 Rdnr. 3. 

18) lessnitzer a.a.O., S. 126, Müller, Der Sachverständige im gerichtli
chen Verfahren, 2. Aufl. 1978, S. 84 f. 
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Der die Behörde vertretende Experte könnt.e jedoch in 
der Hauptverhandlung zum Sachverständigen bestellt 
werden. Erforderlich ist hierzu jedoch die besondere Ge
nehmigung seiner Beschäftigungsbehörde, da die Gutach
tenerstattung in der Regel zu seinen Dienstpflichten 
zählt. Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß die 
Behörden diese Genehmigung ohne weiteres oder still
schweigend immer erteilen werden, so daß dieser Um
weg die persönliche Einvernahme des betreffenden Sach
verständigen nicht von vornherein sicherstellt. 

These 5 

Wird eine Polizeibehörde zum Sachverständigen bestellt, 
wird sie in der Hauptverhandlung von einem zur Vertre
tung berechtigten Bediensteten vertreten. Eine Ableh-, 
nung des Behördenvertreters ist nicht möglich, da nicht 
er zum Sachverständigen bestellt ist, sondern eben seine 
Behörde. Einer analogen Anwendung der Vorschriften 
über den Sachverständigen (§§ 72 ff. StPO) auf den Be
hördenvertreter steht der Sinn und Zweck des Gesetzes 
entgegen. 

Die Bestellung des Behördenvertreters zum Sachverstän
digen in der Hauptverhandlung erfordert die besondere 
Genehmigung der Beschäftigungsbehörde, die nur in 
Ausnahmefällen erteilt werden kann. 

B. 

1. Die wachsende Bedeutung des Sachbeweises bewirkt 
eine Verschiebung der Beweissicherstellung aus der 
Hauptverhandlung in das Ermittlungsverfahren. Während 
der Zeugenbeweis im Ermittlungsverfahren in der Regel 
durch polizeiliche Vernehmungen lediglich vorbereitet, 
jedoch im Kern erst in der Hauptverhandlung unter rich
terlicher Verfahrensherrschaft erhoben wird, wird der 
Sachbeweis bereits im Ermittlungsstadium in hohem Ma
ße vorgeprägt. Sein Vorteil liegt in der Möglichkeit der 
objektiven Wahrnehmbarkeit; sein Wert hängt aber von 
der Qualität der Ermittlungen - von menschlichem Tun 
- ab. Vielfach setzt eine systematische Ermittlung be
reits die Mitwirkung eines Sachverständigen voraus. 
Nicht selten auch sind die gutachtlich zu würdigenden 
Befundtatsachen 1) nicht reproduzierbar 2). Der Einsatz 
modernster Technologien darf deshalb nicht darüber hin
wegtäuschen, daß auch die objektive Beweisführung von 
menschlichen Bewertungen abhängt. 

These 1 

Der Sachbeweis ist dem Personalbeweis wegen seiner 
größeren Objektivierbarkeit überlegen. Sein Beweiswert 
ist jedoch auch bei Einsatz »untrüglicher modernster 
Technologien« von der Art und Weise der Ermittlungsar
beit und der dabei sichergestellten Befundtatsachen ge
prägt, die als Grundlage für Sachverständigengutachten 
dienen. Auch der Beweis durch Sachverständige ist 
Personalbeweis 3). 

2. Die Gewichtsverlagerung in das Ermittlungsverfahren 
trifft zusammen mit einer Praxis, in der § 73 StPO, dem
zufolge es Sache des Richters ist, den Sachverständigen 
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1) Zum Begriff BGH NJW 1963, 401. 

2) Auch wenn der Sachverständige über vergängliche Befundtatsa
ehen berichtet und sie in seinem Gutachten verwertet, ist er Sach
verständiger und nicht Zeuge; vgl. Jessnitzer. Der gerichtliche 

. Sachverständige. (6. Aufl.) 1976, S. 28. 

3) Löwe/RosenbergiMeyer, Rdz. I vor * 72. 

auszuwählen, eine geringe Rolle spielt. Dies und der 
Umstand, daß das Ermittlungsverfahren weitgehend in 
den Händen der Polizei (nicht der Staatsanwaltschaft) 
liegt, führt dazu, daß auch die Auswahl von Sachverstän
digen nicht selten von der Polizei vorgenommen wird. 
Die hiergegen von Sarstedt erhobenen Bedenken 4) ha
ben, auch wenn seinen Vorschlägen in der Praxis selten 
gefolgt wird 5), nach wie vor Gewicht. Sie gewinnen noch 
an Bedeutung - allerdings nicht unter dem Gesichts
punkt der Befangenheit, sondern dem der prozessualen 
Fairneß6) -, wenn es die Polizei selbst ist, die einen 
Sachverständigen hinzuzieht, zumal dieser später in aller 
Regel automatisch vom Gericht übernommen wird 7). 
Hier kann allzuleicht - wenn auch ungewollt - der Ein
druck der Absicherung des Ermittlungsergebnisses durch 
den selbstrekrutierten Sachverständigen entstehen. 
Selbst wenn dieser Eindruck falsch sein dürfte, weil poli
zeiliche Sachverständige im allgemeinen ebenso objektiv 
sind wie »unabhängige« Sachverständige 8), so entkräftet 
dies die Einwände gegen die vorgenannte Praxis nicht: 
die Strafprozeßordnung sieht aus guten Gründen eine 
Funktionsverteilung auf verschiedene Verfahrens beteilig
te vor und tut dies in Konkretisierung der Gewaltentei
lungsmaxime: Richterliche und vollziehende Gewalt müs
sen im Rechtsstaat getrennt sein 9). Diese Trennung darf 
nicht ohne Not zugunsten eines Verfahrens beteiligten 
verschoben werden. 

These 2 

Unter dem Gesichtspunkt der prozessualen Fairneß und 
auf dem Hintergrund des Gewaltenteilungsprinzips er
scheint es wünschenswert, daß die Heranziehung polizei
liehet Sachverständigen entweder gemäß § 73 StPO 
durch das Gericht oder doch zumindest durch die Staats
anwaltschaft erfolgt. Die Heranziehung eines Polizeibe
diensteten als Sachverständigen durch polizeiliche Er
mittlungsbeamte begründet jedoch für sich genommen 
noch keinen Ablehnungsgrund. 

3. Die besondere Bedeutung der Befangenheitsproblema
tik bei Polizeibediensteten als Sachverständigen ergibt 
sich daraus, daß sie Ämtern und Dienststellen angehö
ren, denen neben der gutachtlichen auch - und vor al
lem - strafverfolgende Tätigkeiten obliegen. Vor allem 
in Verfahren, in denen Ermittlungen sinnvoll nur unter 
Hinzuziehung von Sachverständigen geführt werden kön
nen, ist die Grenze zwischen ermittelnder und begutach
tender Tätigkeit nicht immer leicht zu ziehen. Auch wenn 
eine eindeutig gutachterliche Tätigkeit vorliegt, so daß 
der Ablehnungsgrund nach §§ 74, 22 Nr. 4 StPO nicht 
eingreift, ergibt sich für die, Verteidigung doch nicht sel
ten die Versuchung, den polizeilichen Sachverständigen 

4) Sarstedt, Auswahl und Leitung des Sachverständigen im Strafpro
zeß (§§ 73, 78 StPO), NJW 1968, 177 ff. (178). 

5) Ablehnend auch die h. M. im Schrifttum, vgl. Löwe/Rosenbergl 
Meyer, Rdz. 2 zu * 73. 

6) So ausdrücklich auch Sarstedt a.a.O., S. 177; vgl. dazu BGH NJW 
1958. 1308. 

7) Jessnitzer a. a. O. S. 99 ff. hält diese Einwände (für den von der 
Staatsanwaltschaft beigezogenen Sachverständigen) für übertrie
ben; ähnlich auch Löwe/RosenbergiMeyer. Rdz. 2 zu § 73. 

8) BGHSt 18, 124 (215 F.); vgl. Pfanne, Zur Frage der Befangenheit 
der Sachverständigen der Kriminalämter, JR 1968, 378 f.; Reitber
ger, Kriminalistik 1964. 217 ff.; zurückhaltender demgegenüber Lö
we/RosenbergiSarstedt. 22. Aufl . 

9) So speziell für die Problematik des polizeilichen Sachverständigen 
mit Recht Deitigsmann. Kriminalistik 1959, 191. 



in die Rolle des Ermittlungsbeamten zu drängen und sei
ne Objektivität in Frage zu stellen. Aus der Sicht des Ge
richts wird eine besonders sorgfältige Bewertung des 
Gutachtens eines polizeilichen Sachverständigen und der 
Frage seiner Unbefangenheit vor allem dort geboten sein, 
wo dieser bereits in einem frühen Stadium des Ermitt
lungsverfahrens - sei es auch nur beratend - hinzuge
zogen worden ist und das Ermittlungsergebnis w~sentlich 
mitgeprägt oder gar erst veranlaßt hat 10). 

These 3 

Die Bedeutung der Befangenheitsproblematik für polizei
liche Sachverständige ist abhängig von Umfang und Art 
der Tätigkeit des Sachverständigen im Ermittlungsver
fahren. Bei frühzeitiger Einschaltung des Sachverständi
gen und entscheidender Bedeutung seines Gutachtens für 
den Gang der Ermittlungen wird seine Unbefangenheit 
aus der Sicht des Angeklagten eher in Frage gestellt sein 
als in anderen Fällen. Die Zugehörigkeit zu polizeilichen 
Untersuchungsämtern und sonstigen polizeilichen Dienst
stellen ist für sich genommen kein Ablehnungsgrund. 

4. Die von Polizeibediensteten zu erstattenden Gutach
ten sind in der Regel sog. Behördengutachten. Nach herr
schender Auffassung kommt die Ablehnung wegen Be
fangenheit gegenüber einer Behörde oder sonstigen öf
fentlichen Stelle nicht in Betracht 11). Nicht einheitlich 
wird dagegen die Frage beurteilt, ob die Ablehnung ein
zelner für die Behörde handelnder Personen zulässig sei. 
Dies dürfte jedenfalls zu bejahen sein, wenn der einzelne 
Behördenvertreter in der Hauptverhandlung zum Sach
verständigen ernannt wird 12). M. E. gilt dies jedoch auch 
darüber hinaus: Eindeutig scheint mir zu sein, daß der 
Anwendungsbereich der zwingenden Ablehnungsgründe 
des § 22 StPO nicht davon abhängig sein kann, ob der 
Polizeibedienstete das Gutachten für die Behörde erar
beitet und erstattet oder ob er dies als ad personam er
nannter Sachverständiger tut. So begründet Verwandt
schaft des innerhalb der Behörde gutachtlich tätigen Be
diensteten zum Täter oder Opfer (§ 22 Nr. 1-3 StPO) 
z. B. einen Ablehnungsgrund auch dann, wenn das Gut
achten als solches von der Behörde verantwortet wird. 
Denn auch in diesen Fällen muß vermieden werden, daß 
verfahrensfremde Gesichtspunkte in die Entscheidung 
Eingang finden. Selbstverständlich gilt dies aber nur für 
den einzelnen Bediensteten, so daß es kein Ablehnungs
grund ist, wenn der (in Gutachtenfragen nicht weisungs
befugte) Abteilungsleiter des BKA oder LKA mit dem 
Täter oder Opfer verwandt, persönlich aber an dem Gut
achten nicht beteiligt ist. 

Entsprechendes gilt auch für die Ablehnung wegen Be
sorgnis der Befangenheit. Daß andere Bedienstete der 
Behörde gegen den Angeklagten ermittelt haben, ist kein 
Grund zur Ablehnung des Behördengutachtens. Ist aber 
erkennbar, daß der Polizeibedienstete, der das Gutachten 
innerhalb der Behörde erstellt hat, dem Angeklagten ge
genüber nicht unbefangen ist oder es diesem bei vernünf
tiger Würdigung aller Umstände so erscheinen kann, so 

10) Der Ablehnungsgrund nach §§ 74, 22 Nr. 4 StPO greift in diesen 
Fällen nicht ein, vgl. Löwe/Rosenberg/Meyer, Rdz. 8 zu § 74; Jess
nitzer S. 127; auch eine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangen
heit ist nicht schon ohne weiteres begründet, BGHSt 18, 214 (216). 

11) Jessnitzer S. 123; Löwe/RosenbergiMeyer Rdz. 3 zu § 74. 

12) Jessnitzer S. 123. 

kann der Ablehnungsantrag nicht daran scheitern, daß 
der betreffende Bedienstete nicht persönlich zum Sach
verständigen ernannt worden ist, sondern für die Behör
de tätig wird. Bei den in der Praxis - vor allem inner
halb von Behörden - immer häufiger vorkommenden 
Sachverständigengruppen 13) wird man auf den Leiter der 
Gruppe abstellen müssen, der die Einzelergebnisse zu
sammenfaßt, sie prüft und die Verantwortung für das 
Gesamtergebnis übernimmt, so daß ein Ablehnungsrecht 
nicht darauf gestützt werden kann, daß in der Person ei
nes Mitgliedes der Sachverständigengruppe (Behörde), 
das nicht Leiter derselben ist, ein Ablehnungsgrund gege
ben ist. 

Für den Fall der erfolgreichen Ablehnung gilt: Ist der ab
zuberufende Bedienstete ohne weiteres ersetzbar (Gut
achten über Erfahrungssätze; Wiederholbarkeit der Un
tersuchung), so kann das Gutachten von einem anderen 
Behördenangehörigen abgegeben werden. Beruht das 
Gutachten aber auf Befundtatsachen, die nicht mehr re
produzierbar sind (die Leiche ist seziert), so kann das 
Behördengutachten nicht dadurch »gerettet« werden, 
daß ein anderer Bediensteter, sei es auch der Leiter des 
Instituts, das fremde Gutachten mündlich vorträgt 14). 

Hier muß der abberufene Behördenangehörige als Zeuge 
über die Befundtatsachen gehört 15) und sodann ein neues 
Gutachten eingeholt werden 16). 

Das Vorliegen von Ablehnungsgründen muß für die Ver
fahrensbeteiligten überprüfbar sein, so daß der innerhalb 
der Behörde tätige Polizeibedienstete gemäß § 74 Abs. 2 
Satz 2 StPO namhaft zu machen ist. 

These 4 

Der Verwertung von Behördengutachten kann unter ent
sprechender Anwendung der Ablehnungsregeln wider
sprochen werden, wenn in der Person des innerhalb der 
Behörde tätig gewordenen Polizeibediensteten Ableh
nungsgründe gegeben sind. Dem ist innerhalb der Behör
denorganisation Rechnung zu tragen. Den Verfahrensbe
teiligten muß der bearbeitende Bedienstete namhaft ge
macht werden. 

5. Durch die Verlesung des Behördengutachtens nach 
§ 256 StPO lassen sich Auseinandersetzungen über die 
Befangenheit des Polizeibediensteten, die sich aus dem 
Ablauf der Hauptverhandlung ergeben können, vermei
den. In den kritischen Fällen ist § 256 jedoch kein taugli
ches Mittel zur Bewältigung der Ablehnungsproblematik: 
In einfach gelagerten Fällen, in denen das Gutachten je
derzeit von einem anderen Gutachter erstattet werden 
kann, ohne daß ein Beweisverlust eintreten würde, könn
te von § 256 allerdings vermehrt Gebrauch gemacht wer
den. In diesen Fällen stellen sich aber Ablehnungsproble
me ohnehin weniger, weil das Ergebnis des Gutachtens 
von der Person des einzelnen Sachverständigen weitge
hend unabhängig ist. 

13) Dazu BGHSt 22, 268; Jessnitzer S. 67 f.; Löwe/RosenbergiMeyer, 
Rdz. 8 zu § 73. 

14) OLG Celle NJW 1964, 462; Jessnitzer S. 123: Löwe/Rosenbergi 
Meyer, Rdz. 32 zu § 74. 

15) Jessnitzer S. 29. 132; BGHSt 20, 222; Löwe/RosenbergiMeyer Rdz. 
33 f. zu § 74 gegen Sarstedt in der 22. Aufl. (§ 85 Anm. 4). 

16) Danach halte ich es nicht für richtig, wenn Jessnitzer S. 123 meint, 
es sei nicht möglich, ein Behördengutachten durch erfolgreiche Ab
lehnung wegen Befangenheit völlig auszuschalten. 
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Die Problematik des polizeilichen Sachverständigen liegt 
aber gerade darin, daß er vielfach bereits frühzeitig im 
Ermittlungsverfahren tätig wird und über Anknüpfungs
tatsachen zu berichten hat, die später nicht mehr repro
duzierbar sind. In diesen Fällen wird das Gericht auf 
mündliche Erstattung des Gutachtens nicht verzichten, 
weil es für den Beweiswert des Gutachtens entscheidend 
auf die Feststellung der Befundtatsachen durch den ein
zelnen Sachverständigen ankommt, und weil gerade eine 
Tätigkeit im Ermittlungsverfahren auch für das Gericht 
Anlaß sein wird, sich von dem Sachverständigen einen 
persönlichen Eindruck zu verschaffen. 

Entsprechendes gilt für Gutachten, die mit Hilfe von Un
tersuchungsmethoden erstellt worden sind, die dem Ge
richt nicht durchschaubar erscheinen. Der zunehmende 
Abstand der in Sachverständigengutachten eingesetzten 
Fachkenntnisse und Techniken von dem Erkenntnisstand 
des Gerichts erfordert vermehrt Rückfragen an den Sach
verständigen, um die gebotene eigenverantwortliche 
Nachprüfung zu ermöglichen. Ist das Gericht in bestimm
ten Fragen mangels ausreichender Sachkunde nicht in 
der Lage, die Richtigkeit der wissenschaftlichen Lehre 
und deren Anwendung auf den Einzelfall nachzuprüfen, 
so wird es um so mehr daran interessiert sein, den Wert 
des Gutachtens wenigstens auf Grund des persönlichen 
Eindrucks von dem Sachverständigen abschätzen zu kön
nen, so daß auch hier eine Verlesung nach § 256 Abs. 1 
StPO ausscheiden wird. 

These 5 

§ 256 StPO ist nicht geeignet, die Ablehnungsproblematik 
bei polizeilichen Sachverständigen wesentlich zu verein
fachen. Er kann die Hauptverhandlung nur in Routinefäl
len entlasten. 

c. 
Aus dem Themenkreis wurden zunächst Gutachten aus
geklammert, die von polizeilichen Sachverständigen 
außerhalb von Strafverfahren erstattet werden. Derartige 
private Gutachtertätigkeiten, z. B. in einern Zivilprozeß, 
sind keine dienstlich übertragenen Aufgaben und nach 
den beamtenrechtlichen Vorschriften über Nebentätig
keiten zu beurteilen. 

Soweit Polizeiangehörige im Strafverfahren als Gutach
ter tätig werden, handelt es sich um eine Dienstaufgabe. 
Problematisch ist dabei die prozessuale Form der Einfüh
rung des Gutachtens in die Verhandlung. Dem Gericht 
gegenüber wird aus § 75 StPO regelmäßig keine persönli
che Pflicht zur Erstattung des Gutachtens bestehen. Je
doch wird die Behörde (BKA, LKA), der gegenüber der 
polizeiliche Sachverständige dienstrechtlich zur Erledi
gung der Gutachtertätigkeit verpflichtet ist, regelmäßig 
auf Ersuchen des Gerichts auch den polizeilichen Sach
verständigen als Gutachter zur Verfügung stellen müs
sen, weil insoweit trotz § 2 Abs. 11 Nr. 2 VwVfG des 
Bundes und der entsprechenden Vorschriften der Länder 
aus Art. 35 I GG eine Verpflichtung zur Amtshilfe be
steht. Dabei ist, der Empfehlung im Referat Jessnitzer 
folgend, strikt zu unterscheiden - und ggf. durch Rück
frage beim Gericht zu klären -, ob ein persönliches Gut
achten des Sachverständigen oder ein Behördengutachten 
im Sinne des § 256 Abs. I StPO gewünscht wird. Diese 
Unterscheidung ist für die weitere prozessuale Behand
lung des Gutachtens von entscheidender Bedeutung. 
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Ein persönliches Gutachten hat der polizeiliche Sachver
ständige auch in Wahrnehmung seiner dienstlichen Tätig
keit selbst in der Hauptverhandlung zu vertreten und un
ter den Voraussetzungen des § 79 Abs. I StPO zu be
eiden. Hier ist es unstreitig, daß gemäß §§ 74, 22 ff. 
StPO die Ablehnung des Sachverständigen möglich ist. 
Dabei wird insbesondere die Ablehnung gemäß §§ 74, 22 
Nr. 4 StPO diskutiert. Der Fortschritt kriminaltechni
scher Methoden und ihrer Anwendung führt zunehmend 
zum Einsatz des polizeilichen Sachverständigen nicht 
erst bei der labormäßigen Auswertung, sondern schon 
bei der Erhebung des Spurenbefundes am Tatort. Damit 
jedoch rückt die Möglichkeit von Ablehnungsanträgen 
beim Auftreten dieses Sachverständigen in der Hauptver
handlung näher. Bisher jedoch stellt die Rechtsprechung 
an den Ablehnungsgrund der §§ 74, 22 Nr. 4 StPO hin
sichtlich der Mitwirkung des Sachverständigen als Poli
zeibeamter sehr konkrete Anforderungen bezüglich der 
Ermittlungsführung und Wahrnehmung sicherheitspoli
zeilicher Aufgaben, so daß Ablehnungsanträge in der Re
gel erfolglos geblieben sind. Obwohl in der Gestaltung 
schon des Ermittlungsverfahrens die Rekonstruktion der 
im Ermittlungsverfahren gewonnenen Beweisergebnisse 
in den Formen des gerichtlichen Verfahrens für die 
Hauptverhandlung berücksichtigt werden muß, um das 
Ermittlungsergebnis überhaupt auf gerichtsverwertbare 
Fakten zu stützen, gebietet es das Legalitätsprinzip, 
schon im Rahmen des ersten Zugriffs gemäß § 163 Abs. I 
StPO den gesamten polizeilichen Sachverstand in die 
Aufklärung einer Straftat einzuschalten. Es wäre unzu
lässig, den polizeilichen Sachverständigen allein deshalb 
vorn Tatort femzuhalten und so auf Erkenntnismöglich
keiten zu verzichten, um ihn für die spätere Hauptver
handlung ohne die Gefahr der Ablehnung bereitstellen zu 
können. Soweit die konkrete Verwendung polizeilicher 
Sachverständiger am Tatort eine Gefahr der Ablehnung 
gemäß §§ 74, 22 Nr. 4 StPO begründet, wäre eine perso
nelle Verstärkung des kriminaltechnischen Dienstes an
zustreben, um Trennung von Tatort- und Laborarbeit zu 
erreichen. Der kriminaltechnische Tatortsachverständige 
müßte dann in der Hauptverhandlung als sachverständi
ger Zeuge und lediglich der im kriminaltechnischen La
bordienst tätige Polizeiangehörige als Sachverständiger 
auftreten. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, 
daß eine klare begriffliche Trennung der Zeugen- und 
Sachverständigen funktion im Strafverfahren noch aus
steht. 

Soweit ein Behördengutachten gemäß § 256 Abs. I StPO 
verlangt wird, ist dieses durch einen vertretungsberech
tigten Repräsentanten für die Behörde zu unterzeichnen 
und ggf. in der Hauptverhandlung zu vertreten. Dies muß 
nicht der die gutachtliche Äußerung erstellende Be
dienstete sein. Ist dieser Bedienstete zur Vertretung der 
Behörde nicht ermächtigt, so darf er das Behördengut
achten weder zeichnen noch vertreten. Innerbehördliche 
Unabhängigkeit des polizeilichen Sachverständigen er
schwert es, die Verantwortung für ein Behördengutach
ten nach außen ausschließlich der Behörde aufzuerlegen. 
Weitere prozessuale Faktoren hinsichtlich des Behörden
gutachtens sind umstritten. So insbesondere, ob bei Mit
wirkung mehrerer Bediensteter eine Vertretung des Be
hördengutachtens analog § 256 Abs. 11 StPO möglich ist. 
Die unmittelbare Anwendbarkeit dieser Vorschrift auf 
BKA und LKA ist nach herrschender Auffassung näm
lich nicht möglich. Völlig ungesichert ist vor allem die 
Behandlung von Ablehnungsfragen bezüglich des Behör-



dengutachtens (vgl. die gegensätzlichen Positionen in den 
die Diskussion einleitenden Referaten von Dästner und 
Leineweber). 

Beim gegenwärtigen Stand der Diskussion der prozessua
len Fragen können lediglich zwei Empfehlungen mit eini
ger Sicherheit ausgesprochen werden, durch die wenig
stens eine teilweise Klärung der einschlägigen Probleme 
erreicht werden kann: 

1. Die personelle Verstärkung des kriminaltechnischen 
Dienstes ist anzustreben, um eine Trennung von Tat
ort- und Labortätigkeit zu erreichen. 

2. Bei der Erteilung von Aufträgen zur Erstattung von 
Gutachten durch polizeiliche Sachverständige ist dar
auf zu bestehen, daß der Auftrag exakt entweder als 
persönliches Gutachten oder als Behördengutachten 
bezeichnet wird. 
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Erwartungen von Polizei und Justiz 
in die Kriminaltechnik 
Horst Herold 

Zusammenfassung: Die derzeitigen Beweisveifahren des 
Strafprozesses und die richterliche Beweiswürdigung un
terliegen differenzierter Kritik. Der Vorgang der Wahr
heits- und Urteilsfindung ist soweit wie möglich von emo
tionalen und irrationalen Bestandteilen zu befreien und 
soweit wie möglich zu verobjektivieren. Dies gilt insbe
sondere für die richterliche Sachverhaltsfeststellung, die 
durch subjektiv geprägte Beweismittel von der Wirklich
keit abweichen kann. Die Erwartungen von Polizei und 
Justiz konzentrieren sich daher auf einen weiteren Aus
bau des Sachbeweises, der sich überwiegend auf die 
Möglichkeiten einer fortschreitenden Kriminaltechnik 
stützt. Für die Kriminaltechnik sind insoweit u. a. anzu
streben Optimierung bisheriger Veifahren und Techni
ken, Innovation, Automation (z. B. Rationalisierung 
durch maschinelle Vergleichsanalysen), neue Organisa
tion der Kriminaltechnik (»Dezentralisation von Organi
sation und Aktion - Zentralisation der Information«) 
und Selbstoptimierung durch kybernetische Modelle. 

Die Frage, welche subjektiven Erwartungen Polizei und 
Justiz in die Kriminaltechnik setzen, läßt sich auch dahin 
umkehren, welchen Beweiserfordernissen Polizei und Ju
stiz im Strafprozeß künftig objektiv genügen müssen. So
weit der Strafprozeß eine weit größere Tiefe und Durch
dringung des Tatsachenstoffes und einen wesentlich hö
heren Grad an Verobjektivierung für alle Beweisformen 
erfordern wird, muß die Kriminaltechnik dem zwangsläu
fig folgen. Mein Thema zielt daher auf eine Prognose der 
künftigen Beweiserfordernisse des Strafprozesses ab und 
darauf, welche Anstrengungen die Kriminaltechnik dann 
zu entfalten hat, um einer solchen Vorgabe zu entspre
chen. 

I. 
Die derzeitigen Beweisformen des Strafprozesses und die 
richterliche Beweiswürdigung unterliegen in der Literatur 
seit langem differenzierter Kritik. Die Diskussion be-

1) Hierzu grundlegend Stern, Zur Psychologie der Aussage, in: ZStW 
1903, XXII, S. 31~370. und Groß, Das Wahrnehmungsproblem 
und der Zeuge im Strafprozeß, in: Archiv für Strafrecht und Straf
prozeß ~5/1902, S. 184 ff. sowie in neuerer Zeit Loftus, Unglaub
würdige Augenzeugen, in: Psychologie heute, H. 411975, S. 21 ff. 
Differenzierend Undeutsch, Zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit 
von Zeugenaussagen, in: Undeutsch (Hrsg.), Handbuch der Psy
chologie, Bd. 11 (Forensische Psychologie), Göttingen 1967, 
S. 26 ff. 

schäftigt sich eingehend mit den Mängeln der Zeugen
aussage 1), den Möglichkeiten und Grenzen des Sachver
ständigengutachtens, den Fehlerquellen' der freien rich
terlichen Beweiswürdigung, aber auch den Mängeln poli
zeilicher Tatortarbeit 2) und Ermittlungsfehlern bei der 
Erhebung des Sachbeweises. Es ist abzusehen, daß ein 
gestiegenes und fortentwickeltes Rechts- und Verfas
sungsverhältnis auf eine Verfeinerung von Beweiserhe
bung und Beweiswürdigung dringen wird. 

Neue kritische Ansätze von breiter Schwung- und Stoß
kraft zeichnen sich bereits ab. Zunächst hatte die Neue 
Kriminologie 3) Kritik am Ablauf des Ermittlungs- und 
Strafverfahrens schlechthin geübt. Sie hat die Behaup
tung zu beweisen versucht, daß die Organe der sozialen 
Kontrolle zwar unbewußt, aber objektiv nachweisbar aus 
der Masse abweichenden Verhaltens kriminelles Verhal
ten in einseitiger Orientierung auf Unterschichten selek
tieren und daß nur durch diese Selektion das kriminelle 
Etikett, das Stigma 4), für den Betroffenen entstünde. 

2) S. hierzu Peters, Ermittlungsfehler als Ursachen für Wiederaufnah
meverfahren, in: Grundlagen der Kriminalistik, Bd. 11, Hamburg 
1973, S. 391 ff., sowie die grundlegende empirische Analyse von 
Schmitz, Tatortbesichtigung und Tathergang. Untersuchungen zum 
Erschließen, Beschreiben und Melden des modus operandi (BKA
Forschungsreihe, Bd. 6), Wiesbaden 1977; SchmitziPlate, Rekon
struktion von Tathergängen aus Tatortspuren?, in: Kriminalistik 
1977, S. 309 ff. 

3) Unter dem Begriff »Neue Kriminologie« lassen sich zahlreiche Ein
zeltheorien zusammenfassen. Sie unterscheiden sich von der tradi
tionellen Kriminologie radikal dadurch, daß Gegenstand ihres Er
kenntnis interesses nicht der Täter, sondern die Gesetzgebung sowie 
die Organe der Strafverfolgung sind, denen u. a. Stigmatisierung 
und Selektion vorgeworfen werden, die zur ungleichen Verteilung 
der Delinquenzbelastung innerhalb der Gesellschaft maßgeblich 
beitragen. 

Einen hervorragenden Überblick über die Einzelrichtungen gibt 
Rüther, Abweichendes Verhalten und labeling approach, Köln u. a. 
1975; vgl. auch Arbeitskreis Junger Kriminologen (Hrsg.), Kritische 
Kriminologie, München 1974. Grundlegend Sack, Probleme der 
Kriminalsoziologie, in: Handbuch der empirischen Sozialfor
schung, Bd. 11 (hrsg. von König), Stuttgart 1969, S. 961 ff.; Bek
ker, Außenseiter. Zur Soziologie abweichendes Verhalten, Frank
furt 1973. - Kritisch Kaiser, Was ist eigentlich kritisch an der 
»kritischen Kriminologie«?, in: Festschrift für R. Lange (hrsg. von 
Warda), Berlin 1976, S. 521 ff. 

4) Vgl. dazu Goffman, Stigma, Frankfurt 1967; ferner Brusten/Hoh
meier, Stigmatisierung I, Stigmatisierung 2. Zur Produktion gesell
schaftlicher Randgruppen, Neuwied/IJarmstadt 1975. 
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Von Überhöhungen und Überspitzungen abgesehen, hat 
sich diese weithin als ärgerlich empfundene Kritik in be
grenztem Rahmen doch als durchaus nützlich erwiesen. 
Selbst von herkömmlichen Standorten aus wird mit 
selbstkritischer Bereitschaft anerkannt, daß das Interesse 
der Kriminologie sich auf den Entstehungsprozeß einer 
kriminalisierenden Norm selbst zu erstrecken hat, daß 
sie für das Merkmal der Sozial schädlichkeit neue Krite
rien entwickeln muß und daß es in der Tat ebenso be
drückend wie überprüfungsbedürftig erscheint, daß von 
zehn Millionen Straftaten, die sich effektiv ereignen, nur 
31/2 Millionen entdeckt, davon nur 11/ 2 Millionen ange
klagt, von diesen nur 750000 verurteilt und davon wie
derum nur 1/3 dem Strafvollzug überantwortet werden 5). 

Das Beispiel der N euen Kriminologie sei deshalb er
wähnt, weil dahinter eine neue Welle kritischer Angriffe 
sichtbar wird. Sie zielt auf den Vorgang der richterlichen 
Urteilsfindung selbst ab und zieht dessen innere Logik 
und Eignung zur Wahrheitsfindung in Zweifel, indem sie 
die bisher rein sachlich orientierte Kritik zur gesellschaft
lichen Teilkritik erweitert 6). Eine radikale, ideologisch 
und dort vorwiegend marxistische Kritik sieht im Strafur
teil den subjektiven Willensakt des Richters und setzt 
deshalb Bewußtsein mit Subjektiivierung gleich; sein Ur
teil sei zwangsläufig emotional eingefärbt, es widerspie
gele die Klassenposition 7), verkürze die gesellschaftli
chen Perspektiven und verschleiere die Anwendung von 
Denkregeln und Einhaltung jener Möglichkeiten und For
men des Denkens, die sich qualitativ über die Ebene des 
gesunden Menschenverstandes erheben. Als Träger sol
cher Angriffe sind zunächst jene Verteidiger im Strafpro
zeß aufgetreten, die ihre bisherige Rolle als Organ der 
Rechtspflege nicht akzeptieren, den Rechtsfindungspro
zeß ebenso wie solche Willensakte der Justiz, die bisher 
wegen Logik und Einsichtigkeit unbezweifelt waren, ra
dikal in Frage stellen. Es wäre gefährlich, solche Er
scheinungen als Einzelfälle oder gar als vorübergehend 
abzutun. Die Publizität, die die Akte der Verweigerung 
ausgelöst haben, die breite Aufnahme und Weiterverar
beitung in intellektuellen Kreisen, wie überhaupt das 
Ausmaß der Folgeliteratur belegen die Existenz einer all
gemeinen Entwicklung, deren Tendenzcharakter nicht 
deshalb geleugnet werden darf, weil zunächst nur radika
le, hysterische und übersteigerte Ausdrucksformen sicht
bar werden. 

Polizei und Justiz vermögen ihre Rolle gegenüber solcher 
Kritik nicht durch Beharrung und durch eine regelmäßig 
von heftigen emotionalen Reaktionen begleitete entrüste
te Abwehr zu verteidigen, sondern nur durch das selbst
kritische Bemühen, den Vorgang der Wahrheits- und Ur-
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5) Zu diesem Ausfilterungsprozeß sehr anschaulich Kerner, Verbre
chenswirklichkeit und Strafverfolgung, München 1973; Brusten, 
Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht - empirische Daten und 
Thesen zur Produktion von Kriminalstatistiken, in: Monatsschrift 
für Kriminologie 1974, S. 129 ff.; Schumann, Ungleichheiten in der 
Strafverfolgung, in: Recht und Politik 1974, S. 119 ff. 

6) Vgl. z. B. Werkentien/HofferbertiBaurmann, Kriminologie als Poli
zeiwissenschaft oder: Wie alt ist die Kriminologie?, in: Kritische 
Justiz 1972. S. 221 ff. 

7) Vgl. z. B. Kaupen, Klassenjustiz in der Sundesrepublik?, in: vor
gänge 1973, S. 32 ff.; Rottleuther, Klassenjustiz, in: Kritische Ju
stiz 1969, S. I ff.; ferner LautmanniPeters, Ungleichheit vor dem 
Gesetz: Straf justiz und soziale Schichten, in: vorgänge 1973, 
S. 45 ff. Sehr eingehend zu faktischen Handlungsabläufen bei der 
Entscheidungsfindung in der Justiz, Lautmann, Justiz - die stille 
Gewalt. Frankfurt 1972; s. auch Peters, Richter im Dienst der 
Macht, Stuttgart 1973. 

teilsfindung soweit wie möglich von emotionalen und ir
rationalen Bestandteilen zu reinigen, den Gesamtprozeß 
soweit wie möglich zu verobjektivieren. Radikale Denk
anstöße sollten deshalb nicht einfach verworfen, sondern 
aufgenommen und zur Wandlung und Neuanpassung ver
arbeitet werden. 

Der Gegenstand der Kritik, das richterliche Strafurteil, 
die Entscheidung über den Hergang der Tat, über Schuld 
und Sühne, läßt sich in drei große Abschnitte gliedern 8). 
Zunächst werden die Tatsachen festgestellt, die der Rich
ter für erwiesen' hält. Dieser Tatsachenfeststellung folgt 
der Prozeß der Subsumtion, d. h. der Unterwerfung des 
Sachverhaltes unter eine existierende Strafnorm. Daran 
schließt sich dann die Findung der Rechtsfolge an, die 
Strafzumessung. Von allen drei Abschnitten ist der der 
Subsumtion am tiefsten intellektuell durchdrungen. Im 
Abschnitt der Subsumtion entfaltet der Richter seine er
lernten juristischen Fähigkeiten, hier setzt sich das ihm 
anerzogene Falltraining fort, das durch Rechtsprechung 
und Literatur, wie überhaupt durch eine Rechtspflegetra
dition eine qualitativ verfeinerte Analyse verbürgt. Dem 
filigranhaft verästelten Denk- und Erfahrungsgebäude 
der Subsumtion gegenüber muten die Teilakte der Tatsa
chenfeststeUung und der Rechtsfolgengewinnung indes
sen reichlich grobschlächtig an. Auf dem Gebiet der 
Strafzumessung 9) sind zwar deutliche Bemühungen der 
Rechtsprechung zu erkennen, die Zumessungsgründe zu 
systematisieren und in sich logisch zu strukturieren, je
doch haben diese Bemühungen längst nicht den Grad an 
Präzision erreicht, dessen sich etwa der Subsumtionspro
zeß rühmen darf; in gesetzlichen Regeln schlagen sich 
Strafzumessungserwägungen bisher noch nicht nieder. 
Deutlich zweitrangig behandeln Strafprozeßordnung und 
Rechtsprechung die Tatsachenfeststellung. 

In der juristischen Ausbildung fallen Fragen der Tatsa
chenerhebung und -bewertung wie solche der Beweis
würdigung so gut wie vollkommen aus. Im merkwürdigen 
Gegensatz zu den Erfahrungen des menschlichen Le
bens, die dem reiferen und erfahreneren Menschen den 
besseren Umgang mit den Tatsachen des Lebens zutrau
en, überantwortet das Gerichtsverfassungsgesetz die Tat
sachenbewertung den Eingangsstufen der Justiz; je höher 
und angesehener ein Gericht, desto weniger steigt es zu 
den Tatsachen herab. Welche Tatsachen der Richter für 
bewiesen hält, überläßt die Strafprozeßordnung der 
freien Beweiswürdigung, der eigenen Überzeugung des 
Richters (§ 261 StPO). Lediglich zwingende Gesetze der 
Logik, feststehende Erkenntnisse der Wissenschaft oder 
jedem Zweifel enthobene Tatsachen der Lebenserfahrung 
engen ihn ein. Bei Geschehensabläufen muß er die Kette 
der für bewiesen gehaltenen Tatsachen lückenlos dartun. 
Im übrigen aber formt sich das Bild von dem Sachverhalt 
in seinem Kopfe und es ist aufgrund des möglichen Ein
flusses mangelnder oder falscher Beobachtung, der Erin
nerungslücken, der unrichtigen Kombination, der subjek
tiven Bewertung, der ungenauen Wiedergabe, der man
gelnden Konzentration und sonstiger subjektiver Einflüs
se, denen sich kein Mensch entziehen kann, nur zu natür
lich, daß dieses Bild im Bewußtsein nicht immer dek
kungsgleich ist mit der Wirklichkeit. 

8) Zu einem entscheidungs theoretischen Ansatz richterlicher Urteils
findung s. eingehend Käßer, Wahrheitserforschung im Strafprozeß, 
Berlin 1974 m. w. N. 

9) S. dazu insbes. Bruns, Strafzumessungsrecht, 2. Auflage, Köln! 
Berlin 1974, und neuerdings Zipf, Die Strafzumessung, Heidelbergl 
Karlsruhe 1977. 



Die Gefahr des Auseinanderklaffens von Wirklichkeit 
und richterlich festgestelltem Sachverhalt wird dadurch 
weiter erhöht, daß sich dem Richter vorwiegend subjek
tiv geprägte Beweismittel präsentieren: Geständnis der 
Beschuldigten, die Zeugenaussage, das Sachverständi
gengutachten. Die vermeintliche Klarheit eines Geständ
nisses hat sich oftmals als trügerisch erwiesen, die man
gelnde Wahrnehmungsfähigkeit des Zeugen, seine unaus
schaltbare Subjektivität, seine geringe Eignung zur Re
produktion von Sachverhalten werden in der Literatur 
heute durchgängig anerkannt 10). Soweit der Sachverstän
dige einen naturwissenschaftlichen Vorgang nicht ledig
lich erklärt, Fachwissen also nicht lediglich in die Laien
sphäre dolmetscht, sondern sich auf eigene, meist ver
meintliche Erfahrungen stützt oder Schlüsse subjektiver 
Art auf der Basis von objektiven Untersuchungen zieht, 
ist seine Beweisüberlegenheit gegenüber einem Zeugen 
nur gering. 

Bei nüchterner Wertung kann eigentlich kein Zweifel 
bestehen, daß das Zusammentreffen einer solchen Viel
zahl irrationaler und unkontrollierbarer Elemente der 
Rechtsfindung gebieterisch nach weitgehender Verobjek
tivierung, besser vielleicht nach Entsubjektivierung des 
Richters, des Zeugen, des Sachverständigen durch Auf
hebung des Einflusses menschlicher Unzulänglichkeit 
verlangt. In einer Zeit gestiegenen und in weite Kreise 
getragenen, zu Recht sehr empfindlich gewordenen 
Rechts- und Verfassungsverständnisses kann die Tatsa
chenfeststellung im Strafprozeß von der allgemeinen 
Entwicklung zur Verfeinerung und Verrechtlichung wei
terer Lebensbereiche nicht ausgenommen werden. Es be
steht kein einleuchtender Grund dafür, im Bereich der 
Feststellung der für den Betroffenen weit wichtigeren 
Tatsachen auf jene intellektuelle Durchdringung zu ver
zichten, die der ausgefeilte Vorgang der Subsumtion 
schon immer erfahren hat. Das Bedürfnis nach Transpa
renz und Nachprüjbarkeit aller staatlichen Akte ist so 
allgemein und elementar geworden, daß es sich der juri
stischen Begründung und willensmäßigen Beeinflussung 
bereits entzieht,' es stellt eine Entwicklungslinie in einem 
nach ganz anderen als juristischen Gesetzen verlaufenden 
historischen Prozeß dar. Das Bedürfnis selbst hat sich 
verobjektiviert. Deshalb ist es auch geboten, bei der Be
trachtung eines solchen Prozesses sich von juristischen 
oder naturwissenschaftlichen Positionen zu lösen und 
entwicklungsmäßig zu verfahren, d. h. nicht mehr auf 
Feststellung dessen auszugehen, was ist, sondern dessen, 
was sein wird. 

Die Erwartungen von Polizei und Justiz müssen sich da
her auf alle die Wissenschaften richten, die die fort
schreitende Verobjektivierung zu unterstützen vermögen. 
Dazu ist die Kriminaltechnik keineswegs die alleinige 
Hilfswissenschaft, der von ihr angebotene Sachbeweis 
keineswegs das alleinige Mittel. Der komplizierte Prozeß 
der Entscheidungsfindung wird es erforderlich machen, 

10) Sehr plastisch die von Peters analysierten Fälle (Peters, Fehlerquel
len im Strafprozeß. Eine Untersuchung der Wiederaufnahme
verfahren in der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, Karlsruhe 
1970, Bd. 2, Karlsruhe 1972; zum Geständnis s. hier insbesondere 
S. 5-28; zu den Mängeln bei der Zeugenaussage S. 53-59). 

Zur Häufigkeit von gerichtlichen Fehlurteilen s. die in- und auslän
dische Literaturübersicht bei Peters (a.a.O. Bd. 1), S. 19-36 mit 
weiteren Hinweisen. Grundlegend auch Hirschberg, Das Fehlurteil 
im Strafprozeß - Zur Pathologie der Rechtsprechung, Stuttgart 
1%0. 

ein geschlossenes System von Regeln und logischen Ge
setzen aufzubauen, die die einzelnen Schritte des Ent
scheidungsprozesses objektivieren und optimieren. Hier
zu können die Entscheidungs- und System theorie , die 
Operationsforschung, Kybernetik und andere Erkennt
nisse und Methoden der modemen Wissenschaft Hilfe 
leisten. 

Wenn an dieser Stelle dem Thema gemäß nur die 
Kriminaltechnik 11) abgehandelt wird, so darf dies den 
Blick auf die Relativität einer solchen Betrachtungsweise 
nicht verstellen. Der Sachbeweis indessen ist zweifellos 
ein wichtiges Mittel der Verobjektivierung. Er wird im 
Rahmen kriminaltechnischer Verfahren gewonnen, unter
liegt mathematischen, physikalischen, chemischen, also 
naturwissenschaftlichen Gesetzen und ist daher in Auf
bau und Schlußfolgerung jederzeit logisch nachprüfbar. 
Er ist objektiv, er wertet nicht, er lügt nicht, sein Erinne
rungsvermögen läßt nicht nach, er widerspricht sich 
nicht, wie wir dies vom Menschen kennen. 

Der Sachbeweis 12) besitzt die Eignung zur Verobjektivie
rung, denn er engt die freie Beweiswürdigung des Rich
ters so stark ein, daß die richterliche Sachverhaltsfest
stellung als eine Übersetzung kriminaltechnisch geliefer-

11) Das Feld der Kriminaltechnik ist weit. Zum früheren Erkenntnis
stand s. Grundfragen der Kriminaltechnik (Arbeits tagung im Bun
deskriminalamt Wiesbaden vom 25. bis 30. November 1957), Vor
tragsreihe des Bundeskriminalamtes, Wiesbaden 1958. 

Aus neuerer Sicht s. Leszczynski, Methoden der Kriminaltechnik, 
in: Kurzrock (Hrsg.), Kriminalität, Berlin 1976, S. 119 ff.; s. ferner 
Leszczynski, Möglichkeiten und Grenzen kriminal technischer 
Sachverständigen-Gutachten, in: Mergen (Hrsg.), Wirtschaftskrimi
nalität - Sachverständigengutachten, Hamburg 1 %9; Leszczynski, 
Zur Weiterentwicklung der Kriminaltechnik, in: Kriminalistik 1974, 
S. 293 ff. 
S. in diesem Zusammenhang auch Philipp, Das Kriminaltechnische 
Institut des BKA, in: Kriminalistik 1973, S. 105 f.; Deinet, Krimi
naltechnische Forschung unter Einsatz des Prozeßrechners, in: 
Polizei-Technik-Verkehr, 1976, S. 499 ff. 

12) Der Begriff des Sachbeweises wird unterschiedlich definiert. Vgl. 
etwa Bauer, Grenzen und Möglichkeiten des Personal- und Sachbe
weises, in: Grundlagen der Kriminalistik, Bd. 4 (hrsg. von Schä
fer), Hamburg 1%8, S. 431 (442); Geerds, Handbuch der Kriminali
stik, 10. Aufl., Bd. 1, Berlin 1977, S. 476; Mally, Kriminalistische 
Spurenkunde I (Schriftenreihe des Bundeskriminalamtes, Jahrgang 
1958/59), Wiesbaden 1958, S. 10; Walter, Die Beweisführung in 
Strafsachen, insbes. der Indizienbeweis, in: Kriminalistik 1976, 
S. 81 (85). 

Zum Beweiswert des Sachbeweises als einer »objektivierten 
Beweisführung« s. u. a. auch das Programm für die Innere Sicher
heit der BR Deutschland Teil I 1972, S. 9 (»Dem Kriminalistischen 
Sachbeweis kommt immer mehr Bedeutung zu«); Meier, Die Spu
rensicherung, in: Kriminalistik 1974, S. 151. 

Als Begründer der wissenschaftlichen Kriminalistik wird Hans 
Groß angesehen, der in seinem Buch »Handbuch des 
Untersuchungsrichters« den Sachverständigen als »wichtigste Hilfe 
des Untersuchungsrichters« bezeichnet (Groß, Handbuch für Un
tersuchungsrichter als System der Kriminalistik, Graz 1899, 
S. 133). Polzer, Der Sachbeweis, Berlin 1938, S. 6, sprach von ei
nem Wendepunkt in der erfolgreichen Verbrechensbekämpfung 
durch den Sachbeweis. Zur Entwicklung des Sachbeweises s. auch 
Kube, Beweisverfahren und Kriminalistik in Deutschland, Ham
burg 1%4, S. 109, 120 ff. und 145 ff. Zum »kriminalistischen Wert 
des Sachbeweises« s. neuerdings auch differenzierend Gemmer, 
S. 11 (auch abgedruckt in: Kriminalistik, Heft 12/1978). 

Zum Verhältnis des Beweiswertes von Sach- und Personalbeweis s. 
neuerdings eingehend die empirische Untersuchung von Schmitz. 
Tatgeschehen, Zeugen und Polizei (BKA-Forschungsreihe, Bd.9), 
Wiesbaden 1978. Zu diesem Forschungsprojekt s. auch Schmitz! 
Plate, Polizeiliche Vernehmung und Tatgeschehen, in: Kriminalistik, 
Heft 12, 1978. Aus der früheren Literatur s. insbes. Bauer a.a.O., 
S. 431 ff. Instruktiv auch Magulski, Auch an der kriminalistischen 
Basis: ... Kriminaltechnik statt Erkennungsdienst, in: Der Krimi
nalist 1976, S. 664 ff. 
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ter Ergebnisse erscheint. Mit zunehmender Verwissen
schaftlichung kriminal technischer Verfahren und deren 
Erstreckung .auf immer weitere Gebiete verschmälert 
sich die richterliche BeweisWÜfdigung auf den Nachvoll
zug und die Kontrolle feststehender naturwissenschaftli
cher Denkabläufe. Mit anderen Worten: die Freiheit der 
Beweiswürdigung entfällt in dem Maße, in dem der Wert
grad des Beweismittels objektiv wird13). Zugleich werden 
die Aussagen von Zeugen und Sachverständigen nach
prüfbar'; die Entwicklungstendenz geht dahin, solche 
Aussagen nur dann der Entscheidungsfindung zugrunde 
zu legen, wenn sie naturwissenschaftlich zu verifizieren 
sind. Dies bedingt eine Erweiterung der Kriminaltechnik 
auf völlig neue Felder der Rekonstruktion bisher nur der 
subjektiven Wahrnehmung überlassener Erkenntnisfor
men. Die Kriminaltechnik muß im Wahrnehmungsfeld 
des Zeugen und dessen subjektiver Struktur meßbar, 
wägbar und bestimmbar machen, was sich messen, wie
gen oder bestimmen läßt. Die Kriminaltechnik muß in 
der Standardisierung ihrer Verfahren so weit voran
schreiten, daß der Augenschein zunehmend den Sachver
ständigen ersetzt und 'dort, wo der Sachverständige un
entbehrlich bleibt, sein bisheriges Werten und Urteilen 
sich in ein bloßes Erläutern verwandelt. 

Es ist hier nicht der Platz, näher auf den Vorwurf einzu
gehen, das Einströmen der Naturwissenschaft in den 
Strafprozeß entseele und entarte die richterliche Tätig
keit automatenhaft. Unausgesprochen gehen solche Ein
wände offenbar wie selbstverständlich von dem Gedan
ken aus, der Richter müsse Tatsachenfeststellung und 
Subsumtion stets und immer in einer Person betreiben. 
Ein Blick auf das angelsächsische Recht lehrt jedoch, 
daß sogar eine Abspaltung und Überantwortung der Tat
sachenfeststellung an das Laienelement funktionieren 
kann. Verobjektivierung drängt zwar Zufall, Willkür und 
andere subjektive Einflüsse zurück, schaltet aber die 
richterliche Denkleistung nicht aus. Das Denken wird auf 
Kontrolle der Denkabläufe, zutreffende Auswahl und 
Einordnung der Beweise gelenkt, die Deduktion bleibt 
dem Richter nicht erspart, verfeinert sich aber und trägt 
zur Verbesserung des Wertungsaktes bei. Mit fortschrei
tender Standardisierung der Untersuchungsverfahren ist 
im übrigen eine Beschränkung auf die Kenntnis der Ein
und Ausgangswerte möglich. Wer etwa Fernsehen, Tele
fon oder Taschenrechner einzusetzen hat, braucht deren 
innere Struktur nicht zu kennen; . es genügt das Wissen 
um die Wirkungsweise. Sonach besteht keineswegs der 
Zwang, daß der Richter zum Naturwissenschaftler wird. 

11. 

Der notwendige Prozeß der Verobjektivierung der freien 
Beweiswürdigung und der Beweisformen des Strafpro
zesses selbst vermag sich eigengesetzlich nur in Struktu
ren zu entwickeln, deren Grundmuster bereits jetzt er
kenn- und vorausberechenbar sind. Wenn ich nun versu
che, solche Muster darzulegen, werden sicherlich Ju
risten und Naturwissenschaftler eine Reihe von Einwän
den erheben und die Prognosen als ungesichert oder nicht 
realisierbar bestreiten. Indessen dürfen Maßstäbe einzel
wissenschaftlicher Betrachtung nicht allein entscheidend 
sein. Was künftig sein wird, welche gesellschaftlichen 
Implikationen das Geschehen beherrschen, wird nicht 

13) Allgemein zu diesem Themenkreis Kasper, Freie Beweiswürdigung 
und modeme Kriminaltechnik, Hamburg 1975. 
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von der Naturwissenschaft, sondern allein von der gesell
schaftlichen Entwicklung entschieden. Mit diesen Worten 
möchte ich zu einer ganzheitlichen Betrachtung auffor
dern, zu dem Versuch, ein in sich geschlossenes System 
der Objektivierung zu schaffen. 

Ein solches System wird folgende Prinzipien verwirkli
chen müssen: 

1. die Vertiefung der Genauigkeit, Geschwindigkeit und 
Selektivität der bisherigen Untersuchun~methoden der 
Kriminaltechnik und deren Erweiterung auf völlig neue 
Gebiete, 

2. 'die weitgehende Standardisierung und Vereinheitli
chung aller Verfahren und deren Automation und Ratio
nalisierung durch verstärkten Einsatz von Computern, 

3. die vollständige Umorganisation der bisherigen kri
minaltechnischen Instanzenzüge durch Verlagerung der 
kriminaltechnischen Untersuchung vor Ort unter Inan
spruchnahme zentraler Datenbanken, 

4. die Unterstützung und Fortentwicklung des kyberneti
schen Prozesses der Selbstoptimierung und Selbststeue
rung der gesamten polizeilichen Tätigkeit durch Über
nahme der Kriminaltechnik in das polizeiliche Infor
mationssystem 14), 

5. eine Vertiefung des Verständnisses für die Konflikte 
zwischen technischer Entwicklung von Beweissystemen 
und den Grundrechten des betroffenen Individuums und 
die ständige Verrechtlichung von Schutzbereichen für 
den Betroffenen. 

Im einzelnen: 

1. Optimierung und Innovationen 

Voraussetzung der Verobjektivierung ist zunächst die 
Vervollkommnung der Untersuchungsmethoden, die Ver
besserung der Empfindlichkeit, Genauigkeit, Geschwin
digkeit und Selektivität der vorhandenen Verfahren, also 
die Einleitung eines allgemeinen Optimierungsprozesses, 
der auf Vertiefung und Durchdringung der bestehenden 
Techniken und die vollständige Ausschöpfung des Be
weis wertes der Gegenstände zielt. Infolge der bisher 
meist sektoralen Betrachtungsweise von Untersuchungs
gegenständen und der dort auch fehlenden Vertiefung ist 
die Latenz von Merkmalserscheinungen noch längst nicht 
ausgeschöpft. Daneben ist der Einsatz neuer technischer 
Hilfsmittel und Verbreiterung des Spektrums bisheriger 
Untersuchungsmöglichkeiten nötig, innerhalb derer die 
bislang angewandten Methoden kontrolliert und, wo es 
geht, in Frage gestellt werden. 

Darüber hinaus muß die Kriminaltechnik ihre herkömmli
chen Anwendungsbereiche verlassen. Sie muß weiter 
ausgreifen, um dem weiterzufassenden Verobjektivie
rungsauftrag zu genügen. Denn der Begriff des Sachbe
weises kann nicht auf Spuren oder sinnlich wahrnehmba
re tatrelevante Gegenstände beschränkt bleiben, sondern 

14) Eingehend dazu WieseilGerster, Das Informationssystem der Poli
zei (INPOL), BKA-Schriftenreihe, Bd. 46, Wiesbaden 1978; hier 
auch schon Herold, Künftige Einsatzformen der EDV und ihre 
Auswirkungen im Bereich der Polizei. in: Kriminalistik 1974, 
S. 385 ff.; Karl/Lodde, Informationssystem INPOL - das Daten
verbundsystem der Polizei in der Bundesrepublik Deutschland, in: 
ÖVD 1975, S. 20 ff.; vg]. auch Herold, Informationsverbund zwi
schen Polizei und Justiz, in: Polizei und Justiz (BKA-Vortragsreihe, 
Bd. 23), Wiesbaden 1977, S. 79 ff. (auch abgedruckt in: Kriminali
stik 1977, S. 1 ff.). 



muß auch die Ermittlung und den Nachweis allgemeiner 
Gesetzmäßigkeit, die Rekonstruktion von Verhaltenswei
sen und spurenloser Tatorte umfassen. Wenn bei einigen 
Erscheinungsformen des Verbrechens Spuren nicht zu
rückgelassen werden, so stellen sich gleichwohl Aufga
ben der Rekonstruktion, z. B. das Nachvollziehen der 
Standorte, der Angriffsrichtung, der Abwehrhaltung, Kli
ma, Beleuchtung, oder Aufgaben der Bewertung von 
Wahrnehmungsfähigkeit oder Beobachtungsgabe. Sach
beweis kann daher nicht allein der an der Sache haftende 
und aus ihr ableitbare Beweis sein, er muß ganz allge
mein als der Nachweis aller objektiver Gesetzmäßigkei
ten verstanden werden, die auf tatrelevante Vorgänge 
Einfluß haben. Die Kriminaltechnik darf sich nicht mehr 
»klassisch« beschränken, sie muß sich auf die Gebiete 
der Informatik, der Kybernetik, der elektronischen Rech
nertechnik und vor allem auf die Massenstatistik erwei
tern. Ihr Auftrag geht dahin, all das im Bereich kriminel
len Geschehens meßbar, wägbar und bestimmbar zu ma
chen, was bisher nur im Wege subjektiver Wahrnehmung 
empfunden und verglichen wurde. Mit diesem Ziel maxi
maler Ausschöpfung aller zunächst verborgenen Möglich
keiten erfüllt die Kriminaltechnik einen gesellschaftli
chen Auftrag, zur Transparenz und Objektivität forensi
scher Urteilsbildung beizutragen. 

Einige Beispiele für die Weiterentwicklung seien ge
nannt: Eine Hauptfunktion des Zeugen im Strafprozeß 
besteht bisher darin, Personen wiederzuerkennen, Täter 
und Tatbeteiligte durch Erkennen zu identifizieren. Ob
wohl die Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen in der 
Wiedererkennung unzuverlässig ist, zumindest individu
ell höchst verschieden ausgeprägt erscheint, werden erst 
in jüngster Zeit wissenschaftliche Untersuchungen 
unternommen 15), aus dem Wahrnehmungsprozeß verob
jektivierbare Elemente der Wiedererkennung herauszufil
tern, die unabhängig sind von der Beobachtungszeit und 
der Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses des Zeugen. 
Diese Bemühungen bilden einen ersten BausteilJ. zur Ent
wicklung eines größeren Systems der Personenerken
nung, durch dessen Einsatz sowohl die Erkennbarkeit 
von Personen verbessert als auch die Identifizierung 
durch Zeugen kontrollierbar wird. Es muß verwundern, 
daß die deutsche Kriminalpolizei bis auf den heutigen 
Tag ein System der Personenerkennung nur für den Be
reich der Daktyloskopie 16) zu entwickeln vermochte. 
Zwar gibt es noch die Bereiche der Fotografie und der 
Personenbeschreibung, jedoch haben diese niemals eine 
wissenschaftliche Vertiefung gefunden. Gedanklicher 
Ansatz ist die Ermittlung des Wiederholungs täters , nicht 
die Entwicklung eines Personenerkennungssystems an 
sich. Ein solches System »an sich« muß indessen alle 
Merkmale der Individualität erfassen, also Haltung, 
Gang, Mimik und Gestik, Sprache, Blut, Haare, Rönt
genbilder, körpergebundene Besonderheiten, Verhaltens
eigenheiten usw., deren Aufzeichnung und Erkennung 

15) Zur rechnerunterstützten Wiedererkennung von Zeugen anhand 
von Phantom-Bildern wird das BKA ein Forschungsprojekt in An
griff nehmen. Ein weiteres Projekt wird sich mit der rechnerunter
stützten Erkennung von Personen anhand von Lichtbildern befas
sen. 

16) Zur Geschichte und den künftigen Möglichkeiten der Daktylosko
pie, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Datenverarbei
tung, s. insbes.: Verbrechensbekämpfung heute. 75 Jahre Daktylo
skopie in Deutschland (hrsg. von der Gewerkschaft der Polizei), 
Hilden 1977. 

die Heranziehung bisher nicht verwendeter Medien ver
langt wie Film, Fernsehen, Datenverarbeitung und die 
Entwicklung neuer typisierter Abbildungsformen. Denn 
es ist zu vermuten, daß nicht nur der Fingerabdruck als 
Merkmalsträger einmaliger und unwiederholbarer Indivi
dualität eines Menschen in Frage kommt, sondern auch 
Blut, Haare, Stimme, Schreibstil. 

Weiter: Wird z. B. ein beweiserhebliches Schriftstück 
gefunden, so beschränkt sich die kriminaltechnische Un
tersuchung des Papiers nach Bestandteilen und damit der 
Herkunft sowie der Feststellung der Schrifturheber
schaft, allenfalls der Untersuchung des Papiers als Spu
renträger für Anhaftungen, Erdproben, Sprengstoffreste 
usw. Die sprachliche Komponente des Schriftstücks 
bleibt unberücksichtigt. Es sind jedoch heute bereits 
Meßverfahren möglich, wie aus den Wortlängen, Satz
längen, Worthäufigkeiten oder grammatikalischen Beson
derheiten Meßwerte gewonnen werden können, die die 
Individualität des Schreibers zum Ausdruck bringen. Es 
mag zweifelhaft sein, ob solche textanalytischen 
Verfahren 17) jemals den Rang eines forensischen Be
weismittels erlangen. Neben der Aufgabe der Objektivie
rung wird die Kriminaltechnik jedoch den Auftrag behal
ten, unterhalb des Schwellenwerts der forensischen Ver
wertung Ermittlungs- und Fahndungsansätze zu liefern, 
die sich erst durch weitere Sachaufklärung in den Rang 
von Beweismitteln verwandeln. 

Die Versuche, die Individualität der Stimme in Charakte
ristiken aufzufächern und diese wiederum meß- und re
produzierbar zu machen, sind relativ weit fortgeschrit
ten. Ihre prinzipielle Machbarkeit ist dargetan 18). Ähnli
ches gilt für das Forschungsprojekt des automatisierten 
Schriftvergleichs, das die Schriftcharakteristiken maschi
nenlesbar, klassifizierbar und reproduzierbar machen 
wird. 

Wem alle diese Formen der Objektivierung zu weitge
hend erscheinen und wer angesichts dieses Einbruchs der 
Technik von Unbehagen erfüllt wird, der muß sich fra
gen lassen, ob er es wirklich für erträglich hält, daß alle 
Feststellungen zu diesen Elementen des Erkennens einer 

17) Bei der Identifizierung von Texturhebern geht es um das Erkennen 
bestimmter sprachlicher Muster. Hierbei ist neben der semanti
schen die syntaktische Analyse von größter Bedeutung. Eine ma
schinelle Analyse muß in drei Arbeitsschritten erfolgen: morpholo
gische, syntaktische und semantische Analyse. Der wichtigste Teil 
ist die syntaktische Analyse; denn der spezielle Sprachgebrauch, 
der sich in einem Text niederschlägt, läßt sich - geht man über er
ste Parameter wie Wortformenlänge, Wortformenhäufigkeit, Satz
länge etc. hinaus - nur ermitteln, wenn die Texte syntaktisch ana
lysiert sind. Das BKA wird ein Forschungsvorhaben zu diesem Be
reich in Angriff nehmen. 

Zu textanalytischen Verfahren s. grundlegend Dietrich/Klein, 
Computerlinguistik, StuttgartiBerlinlKöln/Mainz 1974; Dolezel, Ein 
Begriffsrahmen für die statistische Stilanalyse, in: Literaturwissen
schaft und Linguistik I (hrsg. von Ihwe). Frankfurt 1972. 2. Aufl.; 
Fucks/Lauter, Mathematische Analyse des literarischen Stils, in: 
Mathematik und Dichtung (hrsg. von Kreuzer/Gtmzenhäuser). 
München 1971. 4. Aufl.; Sanders, Linguistische Stiltheorie. Göttin
gen 1973; Spillner, Empirische Verfahren in der Stilforschung. in: 
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. 1976. 

18) Vgl. dazu neuerdings Bunge, Sprechererkennung durch Computer, 
in: Philips Technische Rundschau 37 (1977/78), S. 225 ff.; derselbe, 
Automatische forensische Sprechererkennung, in: Informatik-Fach
berichte. Band 17, S. 55 ff.; vgl. auch schon Bunge. Vergleichende 
systematische Untersuchung zur automatischen Identifikation und 
Verifikation kooperativer Sprecher. Darmstadt 1977, jeweils mit 
weiteren Nachweisen. Aus anderer Perspektive s. auch Krause, 
Möglichkeiten und Grenzen der Sprecheridentifizierung, in: Archiv 
für Kriminologie 157 (1976), S. 154 ff. 
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Person bisher schließlich dem unbeschreibbaren Gefühl 
von Menschen und damit der Unkontrollierbarkeit mit al
len Risiken des Fehlurteils überantwortet werden. 

2. Automation 

Der Trend der künftigen technischen Entwicklung, an die 
sich notwendigerweise auch die hier relevante Kriminal
und Polizeitechnik anschließen muß, zielt zweifellos auf 
den verstärkten Einsatz von Computern 19). Die Fähig
keit des Computers, mit hoher Verarbeitungsgeschwin
digkeit gespeicherte Fakten mehrdimensional zu ver
knüpfen und mit ihnen mathematische und logische 
Grundfunktionen vergeßlichkeits-, ermüdungs- und stim
mungsfrei durchzuführen, gibt dem Menschen ein Werk
zeug in die Hand, riesige Daten- und Informationsmen
gen zu Ausgangsinformationen und Entscheidungen ver
arbeiten zu können. 

Alle wesentlichen Instrumente der Kriminaltechnik sind 
heute bereits computerisiert und wären ohne diese Hilfe
stellung nicht mehr denkbar. Gaschromatografie, Mas
senspektrometrie 20), Infrarotspektrografie , Elektronen
rastermikroskop 21), Elektronenmikroskop, Röntgenfein
strukturanalyse könnten ohne Prozeßrechner nicht mehr 
arbeiten. Der Bereich der Daktyloskopie, deren Daten 
bereits zu 50% auf dem Rechner liegen, erbringt mit Hil
fe des Computers neue Ergebnisse. Verschiedene Identi
fizierungen von Terroristen in diesem Jahr wären ohne 
die computergestützte Daktyloskopie nicht möglich ge
wesen, da die einzelne Fingerspur in den vorhandenen 
Millionenbeständen nicht recherchierbar war. Auf die 
Forschungsprojekte der Stimmidentifizierung und der 
Schriftidentifizierung hätte ohne Computer verzichtet 
werden müssen. 

Die in den kriminalpolizeilichen Zentral stellen in aller 
Welt unterhaltenen Sammlungen für Handschriften 22) 

19) Zur Rationalisierung und Automation in der Verbrechensbekämp
fung s. Herold. in: Kriminalität (hrsg. von Kurzrock), Berlin 1976. 

20) Vgl. dazu Gloger. Massenspektrometrie im Kriminaltechnischen In
stitut des BKA. in: Kriminalistik 1973. S. 537. 

21) Zu den Möglichkeiten des Rasterelektronenmikroskops in der Kri
minaltechnik s. u. a. Böhm, Einige charakteristische rasterelektro
nenmikroskopische Befunde an menschlicher Haut nach Hochspan
nungseinwirkung. in: Archiv für Kriminologie 147 (1971). S. 79 ff.; 
Göbel, Das Rasterelektronenmikroskop. ein neues Untersuchungs
gerät für die Kriminaltechnik. in: Kriminalistik 1973. S. 389 ff.; 
Hantsche. Das REM, ein modernes Hilfsmittel der Kriminaltech
nik, in: VDI-Zeitschrift 1972. S. 314 ff.; Keeley/Robeson. The rou
tine use of SEM and electron probe microanalysis in forensic scien
ce. in: IITRI Scanning Electron Microscopy 1975. S. 479 ff. 

22) Zur forensischen Schriftvergleichung s. insbes. Michel. Schriftver
gleichung. in: Handwörterbuch der Kriminologie (hrsg. von 
SievertslSchneider). Bd. III, 3. Auflage. BerlinlNew York 1975. 
S. 93 ff.; Pfanne, Handschriftenvergleichung für Juristen und Kri
minalisten. Lübeck 1971; s. auch schon Pfanne. Die Schriftexperti
se und ihre Bedeutung für die Rechtsprechung. Rudolstadt 1954. 
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Speziell zur »Handschriftenauswertung im Bundeskriminalamt« s. 
Heckers gleichnamige Veröffentlichung in: Kriminalistik 1971. 
S. 316 ff. Ergänzend s. auch Kiss, Die Möglichkeiten der verglei
chenden Handschriftenuntersuchung mit mathematischen Mitteln. 
in: Kriminalistik und forensische Wissenschaften. Nr. 8. 1972. 
S. 73 ff. 

und Geschoßspuren 23) wachsen unaufhörlich. Die Hand
schriftensammlung des BKA nimmt jährlich um 60000 
Schriftproben, die Sammlung Schußwaffenerkennungs
dienst um ca. 9000 Projektile und Hülsen zu. Im Mittel 
erfordert jeder Vergleich in beiden Sammlungskategorien 
einen Arbeitsaufwand von ca. 11/ 2 Stunden. Die Samm
lungen nähern sich damit der Grenze der manuellen Be
herrschbarkeit und werden sie alsbald erreichen. Nur der 
Einsatz computerisierter Verfahren kann hier Abhilfe 
schaffen. Im Rahmen solcher Verfahren werden Hand
schriften oder Geschoßspuren von einer Fernsehkamera 
abgetastet und die Abtastpunkte entsprechend ihrem Hel
ligkeitswert in einer Digitalzahl kodiert. Auf diese Wei
se verwandelt sich jedes Bild in eine Zahlenmatrix von 
250000 Computerworten, die im Rechner gespeichert 
werden. Nach Verfahren der Mustererkennung erfolgt 
sodann eine Trennung von unerheblichen und relevanten 
Informationen. Anhand mehrerer Bilder des zu erken
nenden Untersuchungsgegenstandes folgt in einem weite
ren Schritt nach statistischen Methoden die Trennung 
zwischen reproduzierbaren, also zuverlässigen, und nicht 
reproduzierbaren, also weniger zuverlässigen Informa
tionen, so daß schließlich ein typisches Vergleichsmuster 
entsteht, dem schließlich noch nicht verarbeitete Hand
schriften oder Geschoßspuren zur Untersuchung und 
zum Vergleich angeboten werden. Der Untersuchungsge
genstand - systematisiert, klassifiziert, typisiert und da
mit vergleichsfähig gemacht - kann mit kurzen Antwort
zeiten objektiv identifiziert werden. 

Der Versuch der Automation kriminaltechnischer Ver
fahren dient sonach nicht nur der Verobjektivierung, 
sondern zugleich der Rationalisierung der bisherigen Ar
beitsweisen und -methoden. Überschlägigen Berechnun
gen zufolge läßt sich die maschinelle Vergleichszeit bei 
Handschriften und Geschoßspuren auf ca. 1 bis 11/ 2 Mi
nuten reduzieren. Bei gleichem Personalstand können so
nach wesentlich mehr Einzelfälle bei höherer Bearbei
tungsqualität und Verminderung der Fehlerrate unter
sucht werden. Die Verarbeitung von Massendaten er
möglicht die massenstatistische Durchdringung und damit 
die Absicherung von Aussagen, die Erhöhung ihrer 
Transparenz und Aussagekraft. Die von der Routine be
freite Arbeitskraft des Menschen und seine schöpferi
schen Fähigkeiten werden auf die Lösung schwierigerer 
Probleme gelenkt. 

Das Sammeln von Vergleichs materialien in großen Da
tenbanken ist prinzipiell bei allen kriminaltechnischen 
Untersuchungsverfahren nötig. Um chemische, physika
lische oder biologische Merkmale des Untersuchungsge
genstandes bestimmen zu können, ist die Vorbei führung 
der Meßwerte an Vergleichsbibliotheken geboten. Stim
men die gemessenen Werte des Untersuchungsgegenstan
des mit den signifikanten Werten eines bereits vorhande
nen Stoffes, Musters oder einer bekannten Erscheinung 
aus der Vergleichsbibliothek überein, so sind Mindest
ähnlichkeiten für eine Identifizierung gegeben. Solche 

23) Zu den Grundlagen des Schußwaffenerkennungsdienstes s. die Un
tersuchungen von Mezger/Heess/Hasslacher. Bestimmung des Pi
stolensystems aus verfeuerten Hülsen und Geschossen. in: Archiv 
für Kriminologie 89 (1931). S. 1-32 und 93--116. 

S. auch Meithews. Firearm Identification. Springfield Illinois 1973; 
BocklWeigel, Faustfeuerwaffen. Basel/Wien 1974. 

Zu den neueren Entwicklungen s. Deinet. Computergestützte Aus
wertung von Geschoß- und Werkzeugspuren. in: Informatik-Fach
berichte. Band 17, S. 228 ff. 



Vergleichs bibliotheken brauchen jedoch nicht für jedes 
kriminaltechnische Gerät neu entwickelt zu werden. Sie 
lassen sich standardisieren, durch Aufnahme der in allen 
Staaten ermittelten Vergleichsdaten in einem zusammen
gefaßten Bestand internationalisieren, also durch interna
tionale Zusammenarbeit im Aufbau von Vergleichs be
ständen auch zentralisieren und rationalisieren. Theore
tisch genügt es, Vergleichsbibliotheken weltweit nur 
noch einmal an einem Ort zu erstellen und diese sodann 
in vervielfältigten Programmpaketen überall einzusetzen. 

Schließlich muß noch auf eine weitere Folge der Auto
mation aufmerksam gemacht werden. Verfahren der Mu
stererkennung sind auf fotografische Bilder selbst an
wendbar, d. h. auf Fotoaufnahmen von Personen, Sa
chen, Beweismitteln, Waffen, Sprengkörpern, von Or
ten, Tatorten und dergleichen. Damit läßt sich der 
Computer nicht nur als kriminaltechnischer Prozeßrech
ner oder - wie im Rahmen des INPOL-Systems - als 
Träger einer Textinformation einsetzen, er kann zugleich 
zum Medium von Bildinformationen erweitert werden. 
Die Lichtbildsammlungen, die die Polizeien in aller Welt 
unterhalten, lassen sich in digitalisierten Werten einer 
Bilddatenbank abspeichern und in allen Einzelstücken 
auf Monitoren wieder reproduzierbar machen. Dadurch 
gelangen Lichtbilder, die bisher per Post versandt wer
den mußten, auf elektronischem Wege über Leitungen 
zum Empfänger vor Ort 24). Das Bundeskriminalamt för
dert Versuche, die Individualität des menschlichen Ge
sichts in Meßwerten einzufangen. Wenn sich hierfür tat
sächlich - was zu vermuten ist - vergleichsfähige Meß
werte ergeben, lassen sich Lichtbildsammlungen nach 
solchen Werten prinzipiell recherchierbar machen. Der 
Zeuge formuliert eine Personenbeschreibung, diese wird 
auf einem Monitor bildlich sichtbar gemacht, nach seinen 
Angaben korrigiert und schließlich vermessen. Die Meß
werte dienen dann einem Vergleichs ablauf in den Bestän
den. Aufgrund der Meßdaten gefundene Bilder werden 
dem Zeugen präsentiert. In einem Mensch/Maschine-Dia
log tastet er sich an das zutreffende Bild heran. Umge
kehrt dient ein solches Verfahren der Kontrolle und 
Überprüfung der Wahrnehmungs fähigkeit eines Zeugen; 
~ie wird me ßbar. 

Ganz ähnliche Möglichkeiten der Digitalisierung von Bil
dern ergeben sich für Zehnfingerabdruckblätter , Finger
spuren, Urkunden, Aktenteile, Aufnahmen von Tatorten, 
Wohnungen, Tatmitteln, Beweismitteln bis zur Verwen
dung von bewegten Bildern, mit denen Ereignisse und 
Tatabläufe oder deren Rekonstruktionen gespeichert und 
überall abrufbar werden. 

3. Organisation 

Um mich verständlich zu machen, darf ich mich eines 
vereinfachenden Beispiels bedienen: Im BKA sind der
zeit zahlreiche Untersuchungsgeräte mit je einem Pro
zeßrechner gekoppelt. Ohne diese Kopplung wären Er
gebnisse entweder überhaupt nicht oder erst in unvertret
bar langer Zeit erzielbar . Diese Prozeßrechner können je
doch entkoppelt und in einem einheitlichen kriminaltech
nischen Prozeßrechenzentrum räumlich zusammengefaßt 

24) Zu diesem Fragenkomplex wird das BKA ein Forschungsprojekt 
mit dem Arbeitstitel »Untersuchung von Transformations- und Co
dierverfahren für die Bildmassenspeicherung und Bildmassenüber
tragung per DISPOL« in Angriff nehmen. 

werden, das die bisherige sektorale Enge der Einzelappa
ratur aufhebt, übergeordnet Zusammengehöriges vereint, 
die Gesamtmasse der zu beherrschenden Daten ökono
misch gliedert. Mit der Entkopplung der Prozeßrechner 
von der jeweils zugehörigen Apparatur wird der Weg 
frei, die einmal gelöste unmittelbare Verbindung zur Ap
paratur über Leitungen zu einem Abstand von beliebiger 
Entfernung zu erstrecken. Der Zentralisation der Rech
ner steht dann die Dezentralisation der Apparatur ge
genüber. Die Apparatur wird aus den bisherigen Zentra
len gelöst und gestaffelt näher an die polizeiliche Front 
gerückt. 

In diesem beispielhaft verkürzten Grundgedanken, der 
die für die polizeiliche Arbeitsteilung geltende Formel 
»Dezentralisation von Organisation und Aktion - Zen
tralisation der Informationen« in den Bereich der 
Kriminaltechnik verlängert, sehe ich das entscheidende 
Veränderungsprinzip für eine Neugliederung der krimi
,udtechnischen Aufgabenverteilullg zwischen Bund und 
Ländern. 

Bis unmittelbar an die polizeiliche Bearbeitungsebene, in 
weiterer Entwicklung bis an den Tatort selbst, ließen 
sich zunächst alle diejenigen Untersuchungsverfahren 
verlagern, die in standardisierter, vereinheitlichter und 
zumindest teilmechanisierter Form die Routine- und 
Massenuntersuchung, die Abtastung, Systematisierung, 
Klassifikation und Verformelung vornehmen können. In 
großer Sach- und Geschehensnähe könnten Untersu
chungsergebnisse mit dem zentralen Rechnerbestand ab
geglichen und Trefferergebnisse der Sachbearbeitung vor 
Ort über Datenendstellen direkt wieder zur Verfügung 
gestellt werden. Der bisher zwischen Entdeckung und 
Untersuchung liegende Zeitraum, der die Gefahr der Ver
fälschung begründet, würde abgekürzt, der riskante An
transport in den herkömmlichen Formen per Post, Kurier 
oder auf anderen Kommunikationswegen entfiele. Für 
den Bereich der dezentralen Aufnahme von Fingerab
drücken und Fingerspuren und der Recherche in den 
Verglei,chsbeständen der zentralen Rechenanlage wäre 
das geschilderte Verfahren schon heute ohne Schwierig
keiten einsetzbar; im Rahmen der Neuordnung des IN
POL-Systems wird dies auch geschehen. 

Den An- und Rücktransport der Daten auf Leitungen ver
mag das INPOL-System, das derzeit bereits über 1500 
Datenendgeräte in der Bundesrepublik verfügt, für diese 
und andere Anwendungen zu übernehmen. Nach der ge
planten Einführung des leistungsfähigen DISPOL-Netzes 
als Träger einer beschleunigten Kommunikation aller 
Fernmeldemittel wird nicht nur der Direktverkehr aller 
Endstellen untereinander möglich, ihre Zahl wird sich in 
kurzer Zeit vervielfachen; auch können nicht direktge
bundene Datenfunkterminals, von denen derzeit bereits 
140 im Einsatz sind, in das System aufgenommen wer
den. Damit entsteht die kommunikative Basis für die Er
streckung auf weitere Anwendungs verfahren, wie z. B. 
solche, die für die Personenerkennung oder Geschoßspu
ren, Lichtbilder, Sachen entwickelt werden. Der Über
gang auf Vergleiche chemischer, biologischer und physi
kalischer Art, die bisher den Zentrallaboratorien vorbe
halten sind, zeichnet sich tendenziell ab. 

Im Rahmen der weiteren Entwicklung bilden sich neue 
Arbeitsteilungen heran. Während die polizeiliche Arbeits
ebene vor Ort schrittweise standardisierte Verfahren der 
Massenbearbeitung übernimmt, bleibt den Zentralen der 
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Aufbau kriminaltechnischer Rechenzentren, die Differen
zierung schwieriger Einzeluntersuchungen, die Erstat
tung von Obergutachten sowie die weiterführende For
schung vorbehalten. Ständiger Auftrag für die Zentrale 
und die Forschung muß jedoch die fortlaufende Überfüh
rung der Untersuchungsverfahren in die Standardisierung 
und deren Überantwortung an die Praxis sein. Damit 
wird auch in der Kriminaltechnik die Entwicklungslinie 
einer Enthierarchisierung und Abkehr von Zentralstellen 
sichtbar, die, der unmittelbaren Wirklichkeit entrückt, 
derzeit dem Verdacht ausgesetzt sind, nicht überblickba
res Vorbehalts- und Herrschaftswissen zu sammeln. 

Mit dem Verbot an den Sachverständigen, sich an den 
Ermittlungen zu beteiligen, hat die Strafprozeßordnung 
diese Abnabelung bisher verstärkt. 

Wenn die dargelegte Dezentralisation der Kriminaltech
nik den Weg freizumachen vermag für eine Trennung 
zwischen »begutachtender, überprüfender und forschen
der Kriminaltechnik« der Zentralen einerseits und der 
standardisierten Untersuchung vor Ort, so kann vor Ort 
auch eine »ermittelnde Kriminaltechnik«, eine Art spe
zialisierte »Spurenfahndung« entstehen, die, ohne dem 
Ermittlungsverbot der Prozeßordnung zu unterliegen, 
sich unmittelbar auf eine kriminal technische Ausstattung 
stützen kann. 

Die an Tatorten terroristischer Gewaltkriminalität gesam
melten Erfahrungen gebieten bereits jetzt die Einrichtung 
einer »ermittelnden Kriminaltechnik« vor Ort. Die Erfah
rungen lehren, daß in der Tatortbearbeitung wesentlich 
schärfer als bisher zwischen dem objektiven und dem 
subjektiven Tatbefund unterschieden werden muß und 
daß diese beiden Bereiche voneinander völlig getrennte 
Ermittlungsgruppen verlangen 25). Der subjektive Tatbe
fund gründet sich auf Zeugen-, Opfer- und Beschuldig
tenangaben und ist nach herkömmlichen Vernehmungs
techniken zu erheben, wobei kriminaltechnische Befunde 
selbstverständlich laufend zu berücksichtigen sind. Völlig 
getrennt davon und ohne jede Rückkoppelung zur subjek
tiven Seite dagegen ist die Erhebung des »objektiven 
Tatbefundes« vorzunehmen; hier entfaltet sich die 
»ermittelnde« Kriminaltechnik in strikter Beschränkung 
auf die Spuren und Fakten des gesamten Beziehungsge
flechtes des Tatortraumes. Unter ebenso strenger akten
mäßiger Trennung von den übrigen Aktenbestandteilen 
des Ermittlungsverfahrens ist die Erhebung der geografi
schen Lage, der näheren Topografie des Tatortes 26), der 
Ablaufanatomie des Falles und die Sicherung und Aus
wertung der Tat- und Beweismittel in den entsprechen
den Dokumentationsformen kriminal technisch sicherzu
stellen. 

25) Sehr akzentuiert und klar wird die Trennung von objektivem und 
subjektivem Tatbefund von Magulski. Auch an der kriminalisti
schen Basis: ... Kriminaltechnik statt Erkennungsdienst, in: Der 
Kriminalist 1976, S. 664 ff., beschrieben. 

26) Mit den vielfältigen Beziehungen zwischen Raum und Kriminalität 
befaßt sich die Kriminalgeografie. Neben der Tätermobilität spielt 
dabei die Tatorttopografie, die Aufschluß über Regelmäßigkeiten 
der Tatortstruktur gibt, eine besondere Rolle. Zu den neuesten kri
minalgeografischen Erkenntnissen s. eingehend Schwind/Ahlbornl 
Weiß, Empirische Kriminalgeographie. Bestandsaufnahme und 
Weiterführung am Beispiel von Bochum (BKA-Forschungsreihe, 
Bd.9), Wiesbaden 1978 (die Untersuchung enthält auch eine aus
führliche Bestandsaufnahme in- und ausländischer Erkenntnisse; 
über das Projekt informieren auch SchwindiSteinhilper, Einige Er
gebnisse der Bochumer kriminalgeografischen Untersuchungen 
(»Kriminalitätsatlas Bochum«), in: Kriminalistik 1978, S. 433 ff.). 
Speziell zur »Bedeutung der Kriminalgeografie für die polizeiliche 
Praxis« s. Herold, in: Kriminalistik 1977, S. 289 ff. 
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Gleiche Erfahrungen haben offenbart, daß es unumgäng
lich ist, den mit der »ermittelnden Kriminaltechnik« be
faßten Beamten auch die Ermittlung nach der Herkunft 
der vorgefundenen Tat- und Beweismittel zu übertragen. 
Diese Herkunftsermittlungen sollen lediglich den Ur
sprung des Gegenstandes, die Fertigungsstätte oder den 
Kaufort, ermitteln und damit die Anhaltspunkte aus
schöpfen, die sich aus der Sache selbst ergeben und nur 
dieser spezifisch zu entnehmen sind. Wenn z. B. am Tat
ort ein nachgeprägtes Kennzeichen gefunden wird, so ist 
bei den Herkunftsermittlungen durch kriminaltechnische 
Untersuchung oder sonstige sich aus der Sache ergeben
de Erkenntnisse der Kennzeichenpräger festzustellen. Ist 
dieser gefunden, so werden die weiteren Ermittlungen 
nach Käufer oder Besteller des Kennzeichens von den 
für den subjektiven Tatbefund zuständigen Beamten zu 
führen sein. Auf diese Weise bleibt die notwendige Tren
nung zwischen einem objektiven und einem subjektiven 
Teil der Untersuchung bis zu den Herkunftsermittlungen 
erhalten. 

Die Beschränkung auf objektive Faktoren gestattet eine 
ganzheitliche Untersuchung des Tatortes sowie des Ur
sprungs der dort vorgefundenen Gegenstände und damit 
eine intensive Herausfilterung der den Gegenständen an
haftenden Beweissubstanz. Die Trennung verbürgt eine 
höhere Qualität und Objektivität, die sich um so mehr 
entfaltet, je fortschreitender sich die »ermittelnde 
Kriminaltechnik« der bis vor Ort verlängerten Untersu
chungsmöglichkeiten des INPOL-Systems unmittelbar 
bedienen kann. 

Es liegt auf der Hand, daß der Prozeß der Dezentralisa
tion der Kriminaltechnik Elemente der Arbeits- und Ver
antwortungsteilung und bestimmte Ablaufregeln vorpro
zessualer Beweiserhebung einführt, die die Nachvollzieh
barkeit aller Teilakte und die Transparenz der kriminal
technischen Arbeit beträchtlich steigern. Auch in diesem 
Teilbereich ist von der Technisierung zwar ein Wettma
chen des Vorsprunges des Verbrechens zu erwarten, des
sen Größe sich leider im ständigen Absinken der Aufklä
rungsquote ausdrückt, zugleich aber durch Offenlegung 
auch ein Abbau jener stets geargwöhnten Anonymität der 
vermeintlichen polizeilichen Übermacht. Dem Zwang, 
normative Regelungen für die vorprozessuale Beweiser
hebung einzuführen, die sich an nachvollziehbaren Ab
läufen orientieren, wird sich die Gesetzgebung daher 
nicht verschließen können. Es wird fraglich werden, ob 
die Prozeßmaxime der Mündlichkeit des Verfahrens 
dann noch bestimmend bleiben kann oder ob sie nicht 
vielmehr durch ein schriftliches, auf die Beweiserhebung 
gerichtetes Verfahren ergänzt werden muß. 

4. Selbstoptimierung der Kriminaltechnik nach kyberne
tischen Modellen 

Die Aufnahme der Kriminaltechnik in das polizeiliche In
formationssystem erfordert zugleich eine Anhebung von 
Ausbildung, Information, Unterrichtung und Erläuterung 
der Gesamtverfahrensweisen. Die Vorgänge, die, rech
nerunterstützt, es dem Sachbearbeiter gestatten, lediglich 
Eingangswerte einzugeben und Ausgangswerte entgegen
zunehmen, während der Verarbeitungsmechanismus ihm 
verborgen bleibt, müssen ihm plausibel gemacht und er
läutert werden. Erfahrungen zeigen, daß der Einführung 
von Informationssystemen weniger· die Technik entge
gensteht als die Vorurteile der Anwender. Dem Wägen, 



Messen und Bestimmen gleichwertig, bedarf es daher 
ständiger Aufklärung, die die Vorgänge der black box 
entrückt und sie einsichtig macht. Gleiches gilt für die 
ständig nötige Wissens umwälzung auf den Ebenen der 
Polizei und der Justiz, aber auch der Verteidigung, für 
das Um- und Dazulernen auf den neuesten Wissensstand. 
Das INPOL-System enthält deshalb ein technisch bereits 
realisiertes und die kriminalistische Literatur seit 1974 
enthaltendes Dokumentationsverfahren für Literatur und 
Kriminaltechnik 27), gewissermaßen eine Zentralbiblio
thek. Kraft der geplanten, teilweise schon vollzogenen 
Dezentralisation zur Befragung vor Ort kann der Benut
zer vor Ort über das gesamte theoretische Wissen, das 
ihm vollständig und auf aktuellstem Stande präsent ge
halten wird, verfügen. Vor allem dem Strafrichter, aber 
auch jedem anderen Prozeßbeteiligten kann und soll es 
zur Beurteilung von Fragen des Sachbeweises wertvolle 
Hilfe leisten. 

Die Einbeziehung der Kriminaltechnik in das polizeiliche 
Informationssystem würde den Informationsfluß zur 
Zentrale zwar ausweiten, die bisher sektoral aufgesplit
terte Gesamtdatenmenge jedoch vereinen und zugleich 
differenzieren. Mit dem Erkennen neuer Merkmale, ge
nauerer Meßwerte, exakterer Beschreibungen auf der 
Basis großer Zahlen können alte, überholte Meßwerte 
ausgeschieden werden, d. h. das System beginnt sich der 
Wirklichkeit präziser anzupassen, es beginnt zu lernen. 
Die verbesserten Ergebnisse fließen in Literatur und For
schung ein, deren Inhalt über das Dokumentationsverfah
ren wiederum im direkten Zugriff der Anwender steht. 
Durch das Informationssystem vermittelt tritt eine stän
dige unmittelbare Rückkopplung zwischen Ort und Zen
trale, Anwendung und Fortentwicklung, aber auch Fort
entwicklung und Anwendung ein. 

Polizei und Justiz müssen sich an ihre ökonomische, so
ziale, politische Umwelt, an den Wechsel im kriminellen 
Geschehen anpassen, d. h. sie müssen Techniken des 

27) S. dazu Steinhilper/BraumannlBoos, Dokumentationssystem, in: 
Kriminalistik 1974, S. 197 ff. und 341 ff.; Boos/BraumannlGöbel, 
Computergestützte Dokumentation im B KA, in: DPol 10/1974, 
S. 317 ff. 

Lernens entwickeln, um effektiv im Sinne ihrer Aufga
benstellung zu bleiben. Erst die ständig mögliche analyti
sche und prognostische Durchdringung des gesamten zur 
Aufgabe gehörenden Datenqlaterials gestattet solche 
Wandlungsfähigkeit, ohne, wie bisher, auf langfristige 
Beobachtungen und dann ruckartig nachgeholte, stets un
vollkommene und bruchstückhafte Teilreformen ange
wiesen zu sein. 

Jedes Lernen vollzieht sich im Wege des Erkennens, von 
dort zum Handeln und von diesem zu neuer verbesserter 
Erkenntnis, die wiederum das Handeln leitet; jedes Ler
nen stellt sonach einen Regelkreislauf erfaßter, verarbei
teter und angewendeter Informationen dar, deren Quali
tät mit dem Zustrom von Informationen von Stufe zu 
Stufe steigt. Treibstoff solcher Prozesse der Selbststeue
rung und Optimierung ist der ständige und beschleunigte 
Zustrom von Informationen. Die bisherigen Entwick
lungsschritte des INPOL-Systems, die die polizeilichen 
Denk- und Arbeitsweisen bereits tiefgreifend beeinflußt 
haben, dürften ein Beleg für die prinzipielle Machbarkeit 
sein. Alle Grundstrukturen des Überganges zu einem 
selbstoptimierenden Gesamtsystem sind in ihm bereits 
enthalten. Nach dem Stand der Entwicklung rückt durch
aus der Übergang zu einem lernfähigen System regel
kreisartig ablaufender Prozesse der Selbststeuerung und 
Selbstoptimierung in realistische Nähe, in dem sich, vom 
Anstoß der Wirklichkeit in Gang gehalten, Repression 
durch Prävention, Beharrung durch Dynamik, Befehl 
durch Steuerung, Erfahrung durch Sachlogik und Hypo
thesen durch Prognosen ersetzen lassen. 

Vom spezifischen kybernetischen Aspekt aus ist dieser 
Prozeß zwangsläufig; in ihm erscheint jede Form der Hö
herentwicklung als verbesserte Adaption eines selbstre
gulierenden Systems an seine Aufgaben, als fortschrei
tende Unabhängigkeit der inneren Struktur von äußeren 
Störungen, mithin als Optimierung seiner Verhaltenswei
sen. 
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Kriminaltechnik -
Hilfe oder Gefahr für den Bürger? 

Zusammenfassung: Wie bei jeder Diskussion über die 
Anwendung moderner Technologien stellt sich auch bei 
der Verwertung naturwissenschaftlicher und technologi
scher Erkenntnisse für die Bekämpfung und die Verhü
tung des Verbrechens die Frage nach Hoffnung oder Ge
fahr. Für die Bürger gilt es, wachsam zu sein, wenn es 
im Bereich der inneren Sicherheit um die Anwendung 
technischer Mittel geht. Der kriminalistische Begriff der 
Kriminaltechnik wird dabei über den engeren Sinn hinaus 
auf das ausgewertet, was der Bürger darunter versteht: 
den Einsatz aller naturwissenschaftlichen und techni
schen Mittel zur Strafverfolgung durch Polizei, Justiz 
und darüber hinaus auch durch die Nachrichtendienste. 
Angesichts des Vordringens elektronischer, akustischer 
und optischer Mittel in diesem" Bereich ist es verständ
lich, wenn der Bürger mißtrauisch beobachtet, ob seine 
Grundrechte, vor allem sein Recht auf Privatheit, ge
wahrt bleiben. Dabei mischen sich begründete Argumen
te gegen technische Perfektion mit Ängsten und Sorgen, 
die aus dem Lebensgefühl und dem Rechtsbewußtsein 
herrühren. 

Bei der Anwendung von Zwangsmitteln im Strafverfah
ren, etwa beim körperlichen Eingriff nach dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit von Mittel und Zweck, müssen 
ständig die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse be
rücksichtigt werden. Angesichts zahlreicher Abhörfälle 
wird die Veröffentlichung einer jährlichen Statistik über 
die legalen Telefonüberwachungsmaßnahmen durch die 
Justizminister von Bund und Ländern und durch den 
Bundesinnenminister gefordert. Bedauerlich ist, daß die 
Novelle zum Abhörgesetz, die einen verbesserten Rechts
schutz gegen unbegründetes Abhören im Verfassungs
schutzbereich vorsieht, noch immer nicht verabschiedet 
worden ist. 

Die modemen Systeme der polizeilichen Datenverarbei
tung müssen unter Kontrolle bleiben. Sie können dann -
am Ende der geplanten Entwicklung - wesentlich zur 
Verbrechensverhütung beitragen, wenn die Daten unter 
Beachtung des Personenschutzes auch anderen staatli
chen Bereichen - etwa den Jugend- und Sozialämtern -
zur Verfügung stehen. 

Kriminaltechnik - Hilfe oder Gefahr für den Bürger? 
Diese Frage zu stellen, diese Alternative aufzuzeigen, 

Gerd Jauch 

scheint mir im Rahmen dieser Tagung unerläßlich zu 
sein. Wenn hier von der zunehmenden Bedeutung des 
Sachbeweises und damit der Kriminaltechnik im Straf
verfahren gesprochen wird, von der Verwertbarkeit mo
derner Technologien für die Bekämpfung des Verbre
chens, dann impliziert dieses Thema der Arbeitstagung 
von vornherein - wie bei jeder Diskussion über die An
wendung von Technologien - die Frage nach Hoffnung 
und Gefahr. Auf dem Gebiet der Verbrechensbekärnp
fung und darüber hinaus des Staats- und Verfassungs
schutzes, wo sowohl die Sicherheit als auch die Freiheit 
der Allgemeinheit wie des einzelnen tangiert sind, gilt es 
für die Bürger und vor allem auch für die Journalisten 
und Publizisten im Rahmen ihrer verfassungsmäßig abge
sicherten Kritikfunktion besonders wachsam zu beobach
ten, welche Rolle der Technik zugewiesen wird. Ich be
grüße es daher, daß der Veranstalter dieser Tagung, das 
Bundeskriminalamt, vermutlich als eine Art Korrelat zu 
den Vorstellungen und Forderungen der Polizei, nicht 
nur einem Strafverteidiger wie Herrn Dr. Dahs und ei
nem Strafrichter wie Herrn Dr. Foth das Wort gibt, son
dern auch einem Journalisten, der sich von seiner berufli
chen Aufgabe her mit allem, was Recht ist, zu befassen 
hat. " 

Ich bin mir dessen bewußt, daß der durchschnittliche 
Bürger die Grenzziehung gar nicht vornehmen kann zwi
schen dem, was an Hilfe und Hoffnung und dem, was an 
Gefahr für ihn und die Gesellschaft in einer wissen
schaftlich und technologisch orientierten und ausgreifen
den Kriminalistik steckt. Dem Bürger fehlt es für die ei
gene Beurteilung zunächst einmal an der sachlichen und 
nüchternen Information. Vieles von dem, was etwa über 
den Einzug der Datenverarbeitung in den Bereich der Po
lizei im Zusammenhang mit dem Terrorismus nach und 
nach an die Öffentlichkeit gelangt ist, war den Kräften 
der äußersten Linken eher ins Bewußtsein gedrungen als 

Jauch, Gerd 
Leiter der Redaktion »Recht und Justiz« im Zweiten Deutschen Fernse
hen. Von Hause aus Jurist. Nach Tätigkeit als Journalist bei Zeitungen, 
Hörfunk und dpa seit 1962 beim ZDF, zunächst sechs Jahre lang als Lei
ter der Nachrichtenredaktion »heute«, seither zuständig für »alles was 
Recht ist«. Über 750 Sendungen zu Rechtsthemen. Moderator der ständi
gen Rechtsserie »Wie würden Sie entscheiden?«. 
Unter den Eichen, 6200 Wiesbaden 
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der Masse der übrigen Zeitungsleser und Fernsehzu
schauer. Dafür hatten Publikationen wie der »Informa
tionsdienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten« 
gesorgt, der mit seinen frühzeitigen Informationen in die 
gesamte Linke und bis in den Untergrund hineinwirkt. 

Kein Wunder, daß sich aus der dann folgenden ge zielten 
Propaganda der extremen Linken gegen die mit Hilfe der 
Technik entwickelte Anti-Terror-Strategie der Polizei 
auch in rechts staatlich und liberal gesinnten Teilen der 
Gesellschaft das ohnehin latent vorhandene Unbehagen 
und Mißtrauen gegenüber den Sicherheitsbehörden und 
ihren im Detail unbekannten Überwachungsapparaten 
verstärkte. Dazu trugen auch einige Vorgänge bei, bei de
nen der Grundsatz »in dubio pro libertate« mißachtet 
und verfassungsrechtlich gezogene Grenzen von Mini
stern und Beamten überschritten wurden. 

Es ist daher zu begrüßen, daß der neue Bundesinnenmi
nister Gerhart Baum rasch eine Bestandsaufnahme im 
Bereich der inneren Sicherheit in Auftrag gegeben hat 
und zu einer offensiven Öffentlichkeitsarbeit in der Si
cherheitspolitik übergegangen ist. Eine offene Gesell
schaft benötigt eine solche Offenheit ihrer Sicherheitsor
gane, die ja ohnehin vom Grundgesetz her geboten ist. 
Dabei ist die Gratwanderung zwischen möglichst viel 
Freiheit und der notwendigen Sicherheit zweifellos eine 
ganz schwierige Aufgabe, eine der schwierigsten, die ei
nem Politiker gestellt sind, die jedoch im Interesse des 
freiheitlichen Rechtsstaats rechts staatlich gemeistert 
werden muß. Zur Aufhellung einiger Grauzonen, die im 
Zuge der Terrorismusbekämpfung offensichtlich entstan
den sind, hat meiner Ansicht nach das Interview beige
tragen, das der Präsident des Bundeskriminalamtes, Dr. 
Herold, der Frankfurter Rundschau in der Ausgabe vom 
4.August 1978 zu den modemen Fahndungssystemen und 
Technologien gegeben hat. Für mich ein sichtbarer Aus
druck für die Abkehr von der bisher eher ängstlichen und 
weitgehend von Geheimhaltung bestimmten amtlichen In
formations politik, die in dieser übersichtlichen Darstel
lung leider nur den Lesern der Frankfurter Rundschau 
vorbehalten geblieben ist. 

Was weiß der Bürger von Kriminaltechnik? 

Dem Staatsbürger mangelt es also, das wollte ich mit die
sem kleinen Exkurs in die sicherheitspolitische Gegen
wart ausdrücken, weitgehend an Informationen darüber, 
was Kriminaltechnik im engeren Sinne eigentlich ist. 
Er weiß - zum Teil auch nur aus Kriminalfil
men -, daß zur Tataufklärung die Sicherung und Aus
wertung von Spuren gehört, und da sind für ihn der Fin
gerabdruck und die Fußspur noch immer die bekannte
sten der stummen Zeugen. Vom Einzug des Rasterelek
tronenmikroskops oder der Massenspektrometrie in die 
Kriminalistik zur Feststellung objektiver Sachverhalte 
weiß er nichts, oder er kann sich - wie sogar viele von 
uns hier im Saale - herzlich wenig unter der Wirkungs
weise und Wirksamkeit dieser modemen Geräte vorstel
len. Tatsächlich erfährt der Bürger in der Regel auch nur 
ganz wenig von dem, was zwischen einer Tat oder einer 
Tatentdeckung, etwa dem rechtzeitigen Auffinden einer 
tickenden Bombe im Justizgebäude, und der Festnahme 
oder der Verurteilung des dazu gehörigen Täters ge
schieht. Da die Ermittlungstätigkeit, die Bearbeitung des 
Untersuchungsmaterials durch die Kriminaltechniker und 
Naturwissenschaftler und das Umsetzen der wissen
schaftlich erarbeiteten Befunde in kriminalistische und 
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forensische Informationen zum Zwecke des Sachbewei
ses im Strafverfahren im Verborgenen geschieht, ist es 
kein Wunder, daß der Bewußtseins stand der Bevölke
rung hinter der rasanten Entwicklung auf diesem so 
hochinteressanten Gebiet der Technik weit zurückgeblie
ben ist. Ich gebe Herrn Dr. Foth recht, der hier darauf 
hinwies, daß auch im Gerichtssaal das Interesse der Re
porter weit mehr den lebenden als den stummen Zeugen 
einer Straftat gilt. Es gehört sicher auch zu einer offensi
ven Informationspolitik im Bereich der Verbrechensbe
kämpfung, dem Bürger mehr Einblick in die Rolle der 
modemen Kriminaltechnik zu geben. Ein verbesserter 
Wissensstand um die sich anbahnenden Entwicklungen 
zur Eindämmung des Verbrechens bedeutet für den ver
unsicherten, aber gesetzestreuen Bürger Hilfe und Zu
versicht gegenüber dem potentiellen Straftäter, anderer
seits trägt das Bekanntwerden der zunehmenden Qualität 
des Sachbeweises zur Spezial- und Generalprävention 
mehr bei als die Androhung hoher Strafen. . 

Da also der Bürger so wenig von der Kriminaltechnik im 
engeren Sinne weiß, muß ich in meinem Vortrag ausge
hen von dem, was der durchschnittliche Bürger unter 
Kriminaltechnik versteht. Für ihn fällt unter diesen Be
griff alles, was mit Verbrechen und Technik, was mit Po
lizei und Technik und was mit Nachrichtendienst und 
Technik in Verbindung zu bringen ist. Das konnte ich in 
zahlreichen Stichproben feststellen, die ich in den letzten 
Wochen bei Mitbürgern gemacht habe. Ich kann mich da
nach hier nicht mit der Kriminaltechnik im engeren Sinne 
allein befassen. Für den Bürger gehören der Fahndungs
computer und die Datenverarbeitung heute genauso zur 
Kriminaltechnik wie die ihm bekannten Methoden der 
Spurensicherung und -auswertung und wie der Einsatz 
von optischen und akustischen Überwachungsmethoden. 
Auch die Waffen und die Nachrichtenmittel, die die Poli
zei bei der Verbrechensbekämpfung einsetzt, zählt der 
Laie zur Kriminaltechnik und sogar die Sicherheitstech
niken, die zur Verbrechensverhütung und -vorbeugung 
auch im privaten Bereich eingesetzt werden, also etwa 
die Alarmanlage im Einfamilienhaus. Tatsächlich er
scheint es mir zulässig, im Interesse des mehr oder min
der betroffenen Bürgers das Thema hier auf diese Kri
minaltechnik im weitesten Sinn auszudehnen, wobei ich 
auf die zuletzt genannte Sicherheits technik wohl nicht 
einzugehen brauche. 

Sobald heute vom Einsatz technischer Mittel durch den 
Staat Und seine Sicherheitsorgane die Rede ist, nimmt 
zumindest der aufgeklärte, der mündige Bürger eine Ab
wehrhaltung ein. 

Das hat viele Ursachen. Da mischen sich Ängste vor dem 
Mißbrauch der Technik - nicht nur im Bereich der 
Kernenergie - mit Gefühlen der Ohnmacht gegenüber 
der öffentlichen Verwaltung, der Bürokratie, mit der Ab
neigung gegen Polizei und Justiz, mit dem Mißtrauen ge
genüber dem undurchschaubaren Apparat der geheimen 
Dienste und der Furcht vor dem Eindringen des Staates 
in die private Sphäre. Orwell'sche Visionen aus den 40er 
Jahren werden auf die Gegenwart projiziert, und da stellt 
sich heraus, daß 1984 - was die Technik anbelangt -
tatsächlich schon heute ist. Orwell schrieb in seinem Ro
man über die von einer totalitären Gewalt bis in das Pri
vateste hinein beobachtete, beherrschte und verwaltete 
Menschenwelt der Zukunft folgenden Satz: »Man mußte 
in der Annahme leben - und man stellte sich tatsächlich 
instinktiv darauf ein - daß jedes Geräusch. das man 



machte, mitgehört und, außer in der Dunkelheit, jede Be
wegung beobachtet wurde.« Heute, 40 Jahre nach Or
weIl, 6 Jahre vor 1984, gibt es auch das längst schon: 
Ferngläser und Kameras, die im Dunkeln zu sehen ver
mögen, Elektronengehirne, die sich im Zeitraum von Se
kunden aller ins Gewicht fallenden Handlungen aus der 
Lebenszeit eines Menschen erinnern können. 

Tatsächlich machen es Elektronik, Optik und Akustik 
heute von ihrem technischen Standard her grundsätzlich 
möglich, die Privatsphäre total zu zerstören. Indem man 
ein winziges Abhörgerät in einem Zimmer anbringt, einen 
Laserstrahl durch eine Wand auf eine Resonanzfläche 
sendet oder eine parabolische Sonde auf zwei Menschen 
inmitten eines freien Feldes richtet, kann jeder Ton aus 
der Ferne verstanden werden. Das Anzapfen der Tele
fonleitung ist die älteste und mittels der Induktionsspule 
die auch heute noch gebräuchlichste Abhörtechnik. Die 
Induktionsspule, die mit einem Minimikrophon verbun
den ist, kann auch in der Westentasche mitgeführt wer
den, so daß ein Agent vom Nebenzimmer aus mühelos 
Telefongespräche mithören kann. Ich brauche Ihnen hier 
nicht alle die modemen technischen Geräte und Appara
turen zu erläutern, die in ihrer Wirkungsweise die Gesell
schaft zutiefst beunruhigen können. Da gibt es weitrei
chende Richtmikrophone, Minimikrophone von der Grö
ße eines Zündholzkopfes, oft verbunden mit einem Ta
schentonbandgerät oder einem Minisender , Mikrokugeln, 
die mit einem Spezialgewehr auf Fensterscheiben ge
schossen werden und die Aufzeichnung der im Zimmer 
stattfindenden Gespräche ermöglichen. Es gibt Lasermi
krophone, Minisender zum Anbringen in Autos und Sen
der in Telefonhörern, mit denen ebenfalls alles abgehört 
werden kann. 

Moderne optische Geräte erlauben außerdem die Beob
achtung aller Vorgänge hinter Mauern oder auch in wei
ter Feme. Mit Teleobjektiven kann die Schreibmaschi
nenschrift auf 100m Distanz fotografiert werden. Ver
steckte Fernsehkameras verfolgen jede Bewegung. Be
lichtungsverstärker und Nachtsichtgeräte erlauben, wie 
schon erwähnt, die geheime Beobachtung auch bei Dun
kelheit. 

Da können versiegelte Briefe fotografiert, und anhand 
von Wärmeausstrahlungen kann die Anwesenheit von 
Menschen oder Materialien festgestellt werden. 

Daß in diesem Lande, das dem totalitarismus jedweder 
Prägung abgeschworen hat, Menschen ihre Ängste und 
Sorgen vor den Wundem der Elektronik, der Akustik 
und Optik äußern und zur Abwehr übergeben, wo immer 
diese Wunder vom Staat zur Überwachung eingesetzt 
werden, ist schon von den Erfahrungen mit dem totalitä
ren Unrechts staat des Dritten Reichs und von der Aus
strahlung totalitärer Praktiken in den Staaten des nahen 
O~tblocks her nur zu verständlich. Diese Abwehrhaltung 
hat den Vorteil, daß die Anwendung von Instrumenten 
der geheimen Überwachung bei uns auf Ausnahmefälle 
beschränkt bleibt. Dennoch müssen wir sehen, daß im 
Laufe eines Jahres eine unbestimmte Zahl von Bürgern, 
sicher viele Tausende, beobachtet und abgehört werden, 
ohne daß sie etwas davon wissen. Dazu kommt - und 
das betrifft uns alle - die Verwertung von privaten Da
ten zu staatlichen und komerziellen Zwecken, die durch 
das unvollkommene Datenschutzgesetz nur mühsam ge
bremst wird. 

Hier ist also der Bereich der Technik,. durch den der Bür
ger sich unbestimmten Kräften ausgeliefert, durch den er 
seine Privatheit und damit einige seiner Grundrechte be
droht fühlt. Dies auch dann, wenn uns die einzelnen 
Kontrollarten im Gewande ganz vernünftig erscheinender 
Maßnahmen begegnen. Die Abneigung gegen einen mög
lichen, unzulässigen Einbruch in unsere Privatsphäre ba
siert im übrigen meiner Ansicht nach auf einem Rechts
bewußtsein, das nach bald 30jähriger Geltung des Grund
gesetzes rechtsstaatlieh ausgeprägt ist. Ich sage dies auch 
aus den Erfahrungen einer Sendereihe, in der bisher über 
1100 Bürger ihr Rechtsempfinden im Verhältnis zur Ge
setzgebung und zur Rechtsprechung anhand von authen
tischen Fällen - darunter auch ein Abhörfall - geäußert 
haben. 

Das Unbehagen an der technisierten Exekutive, von dem 
ich spreche, ist sicher auch zurückzuführen auf die Dis
krepanz zwischen dem ständig steigenden Lebensstan
dard und dem Lebensgefühl, derer sich immer mehr 
Menschen bewußt werden. Von daher schon macht sich 
Unsicherheit breit. Wo früher, noch in der ersten Hälfte 
dieses Jahrhunderts, der Glaube an den Fortschritt und 
das Vertrauen in die technischen und industriellen Ent
wicklungsprozesse überwogen, wächst heute ganz allge
mein das Gefühl der Abhängigkeiten und Gefahren. Die 
fortschreitende Technisierung kann nicht mehr so unan
gefochten und beinahe selbstverständlich weiterbetrieben 
werden wie noch vor 10 oder 20 Jahren. Das zeigt sich 
am deutlichsten, wie ich meine, an der zumindest vor
übergehend gestoppten Entwicklung zum Atomstaat und 
auch an den sozialen Bremsen, die bei der zunehmenden 
Automatisation im gesamten industriellen Bereich ange
zogen werden. Es mischen sich also im Verhältnis von 
Bürger und Technik begründete Argumente gegen die 
technische Perfektion mit Ängsten und Sorgen, die aus 
dem Lebensgefühl und Rechtsbewußtsein herrühren. 
Selbstverständlich bedeutet wissenschaftlicher und tech
nischer Fortschritt an sich noch keine Bedrohung des 
einzelnen und seiner Rechte. Die neuen Erfindungen er
fordern aber jeweils eine genaue Überprüfung ihres An
wendungsbereichs, damit man geeignete Sicherheitsvor
kehrungen treffen und einem möglichen Mißbrauch vor
beugen kann. 

Das gilt vor allem auch für den Bereich der Kriminal
technik in dem vom Bürger so verstandenen weiteren 
Sinn. Mir scheint, daß in der Verbrechensbekämpfung 
viel zu lange viel zu wenig getan worden ist und daß es 
also an der Zeit ist, die modemen Erkenntnisse der Na
turwissenschaften und der Technologie zur Eindämmung 
des Verbrechens - als eines sozialen Phänomens ersten 
Ranges - einzusetzen, mit der in diesem Bereich erfor
derlichen rechtlichen Absicherung. Erstaunlich viel Fort
schritt ist im Bereich der Kriminaltechnik im engeren 
Sinne seit einigen Jahren bereits zu verzeichnen, nicht 
zuletzt durch die Arbeiten des Kriminaltechnischen Insti
tuts hier in der deutschen Zentrale der Verbrechensbe
kämpfung, dem Bundeskriminalamt, und auch in den 
Landeskriminalämtern. Ich komme darauf noch zurück. 

Bedrohung der Privatsphäre durch Technik 

Lassen Sie mich jedoch zunächst noch bei dem übergrei
fenden Thema der Bedrohung der Privatsphäre durch die 
Errungenschaften auf dem Gebiet der elektronischen, 
akustischen und visuellen Aufnahmetechniken bleiben. 
Hier findet die öffentliche Kritik nach den zahlreichen 
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bekanntgewordenen Abhör- und Lauschaffären die stärk
sten Ansatzpunkte gegen das unkontrollierte Vordringen 
technischer Mittel im staatlichen Sicherheitsbereich. Der 
frühere Oberste Bundesrichter der USA, Earl Warren, 
hat schon in den frühen 60er Jahren darauf hingewiesen, 
daß die phantastischen Fortschritte auf dem Gebiet der 
elektronischen Kommunikation eine große Gefahr für 
das Privatleben des einzelnen bilden. Seither hat das Ab· 
hören und das Belauschen auch bei uns dazu geführt, 
daß die modeme Technologie auf diesem Gebiet nicht 
mehr nur Hilfe, sondern auch Gefahr für den Bürger be
deutet. Wenn heute jeder miterleben kann, daß z. B. Te
lefongespräche von Politikern von Unbekannten mitge
schnitten werden, wenn Personen des öffentlichen Le
bens Abhörgeräte in ihren Büros auffinden, wenn viele 
meinen oder sogar wissen, daß ihr Telefon überwacht 
wird oder in ihren Zimmern Minispione angebracht sind, 
so trägt dieses Gefühl sicher nicht zur Festigung der Ge
sellschaft und zum Vertrauen in den Staat und die Ge
setzlichkeit bei. 

Gewiß könnten Verbrechen durch den Einsatz aller 
technischen Mittel wesentlich verringert und auch schon 
im Ansatz zunichte gemacht werden. Aber die Bekämp
fung der Kriminalität gehört nicht zu den höchsten Anlie
gen staatlichen Wirkens, wie etwa der inzwischen ver
storbene Strafrechtslehrer Professor Lange-Hinrichsen 
auf der Arbeitstagung des BKA 1969 hier ausgeführt hat. 
Die Menschenwürde, die Artikel 1 des Grundgesetzes 
den Grundrechten voranstellt, muß nach wie vor die 
Grundlage für alles staatliche Wirken auch bei der Ver
brechensaufklärung und -bekämpfung sein und bleiben, 
zumal einem Strafverfahren sowohl Schuldige als auch 
Unschuldige unterworfen werden können. Der Bundesge
richtshof hat betont, es sei kein Grundsatz der Straf
prozeßordnung, daß die Wahrheit um jeden Preis er
forscht werden müßte. So verbietet auch § 136 ader 
Strclfprozeßordnung bestimmte ethisch mißbilligenswerte 
Vemehmungsmittel wie Folter, Narkoanalyse, Schock, 
Hypnose oder Täuschung. Auch der Einsatz des Lügen
detektors oder Polygraphen gehört in Deutschland nach 
wie vor zu den verbotenen Beweismethoden, obwohl die 
Diskussion über seine Einführung vor kurzem u. a. von 
dem Psychologen Professor Undeutsch wieder gefordert 
worden ist. Nach Professor Undeutsch dient der Poly
graph dem Recht des Menschen, für die Beteuerung sei
ner Unschuld den Wahrheitsbeweis anzutreten. Dieses 
Recht könne ihm nicht auf Dauer beschnitten werden. 
Der wissenschaftliche Fortschritt bei der Verwertbarkeit 
des Lügendetektors zur Überprüfung des Wahrheitsge
haltes von Aussagen könne zwar gehemmt, letzten Endes 
aber nicht verhindert werden. Dazu wären bei uns aller
dings genaue Untersuchungen und letzten Endes Ände
rungen der gesetzlichen Bestimmungen erforderlich. 

Soweit der kurze Ausflug in das Gebiet des gesetzlichen 
oder verfassungsrechtlichen Verbots bestimmter Beweis
methoden, bei denen Naturwissenschaft und Technik ei
ne Rolle spielen können. 

Zulässigkeit technischer Zwangsmittel 

Bevor ich mich der Rechtslage und der tatsächlichen La
ge beim Abhören, Belauschen und Abbilden zuwende, 
muß ich mich von der Systematik her allgemein mit der 
Zulässigkeit von Zwangsmitteln im Strafverfahren befas
sen. Auch hier spielen in den Augen des Bürgers, der ja 
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auch als Unschuldiger mit Eingriffen in seine Individual
sphäre rechnen muß, naturwissenschaftliche und techni
sche Mittel der Strafverfolgung eine Rolle. Ich brauche 
hier vor diesem Auditorium nicht zu betonen, daß der Li
beralismus im Kampf mit dem Polizeistaat erreicht hat, 
daß Eingriffe in die Freiheitssphäre des Bürgers nur auf
grund ausdrücklicher, gesetzlicher Zulassung vorgenom
men werden dürfen. Unter diesem Gesetzesvorbehalt 
stehen namentlich die Grundrechte auf Leben, körperli
che Unversehrtheit und Freiheit der Person, auf Mei
nungsfreiheit, auf Wahrung des Brief-, Post- und Fern
meldegeheimnisses, auf Unverletzlichkeit der Wohnung 
und auf Eigentum. In diese Grundrechte darf also nur 
aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Im Bereich 
der Strafverfolgung ist dies die Strafprozeßordnung. Sie 
regelt im wesentlichen die Zulässigkeit von und die Zu
ständigkeit zu Eingriffen. Zuständig zu Eingriffen in die 
Rechtssphäre des einzelnen ist danach grundsätzlich nur 
der Richter, bei Gefahr im Verzug aber auch der Staats
anwalt und der Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. In 
die Freiheit der Person dürfen auch jeder andere Polizei
beamte und sogar jeder Staatsbürger eingreifen, und 
zwar unter den Voraussetzungen des § 127 I und 11 im 
Wege der vorläufigen Festnahme. 

Ich möchte aber nur kurz diejenigen nach der StPO zuge
lassenen Zwangsmittel ansprechen, bei denen technische 
oder naturwissenschaftliche Methoden eine Rolle spie
len. Dabei kann ich die Frage des Gebrauchs von Schuß
waffen und der »chemischen Keule« bei der Personen
kontrolle oder vorläufigen Festnahme nur anreißen, ob
wohl gerade auch der Gebrauch dieser technischen Mittel 
dabei in den Augen der Bürger eine wichtige Rolle spielt. 
Auch hier gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der 
Mittel, gegen den beim Schußwaffengebrauch leider 
dann und wann verstoßen wird. Vor allem aber bei dem 
Gebrauch des neuartigen Mittels der »chemischen Keu
le« scheint mir in bekanntgewordenen Einzelfällen dieser 
Grundsatz von Polizeibeamten nicht beachtet worden zu 
sein. Hier muß sicher die Polizeiführung ganz schnell da 
und dort in der Ausbildung und rechtlichen Unterweisung 
des einzelnen Beamten einiges nachholen. 

Wesentlich für unsere Betrachtung sind die Vorschriften 
der §§ 81 ff. der Strafprozeßordnung über die körperliche 
Untersuchung und die Aufnahme von Lichtbildern und 
Fingerabdrücke des Beschuldigten. Körperliche Eingriffe 
gegen den Willen des Beschuldigten sind nur zulässig, 
wenn kein Nachteil für seine Gesundheit zu befürchten 
ist. Darüber hinaus gilt es auch hier den Grundsatz der 
Verhältnis mäßigkeit von Mittel und Zweck zu beachten, 
der sich mit Verfassungsrang aus dem Rechtsstaatprinzip 
ergibt. Der Eingriff und seine möglichen Folgen müssen 
danach jeweils im angemessenen Verhältnis zur Schwere 
der Beschuldigung, zur Stärke des Verdachts, zur Wahr
scheinlichkeit eines Ergebnisses und zu dessen Erkennt
niswert stehen. Wenn ein geeigneter und erforderlicher 
Eingriff nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache 
und zur Stärke des bestehenden Tatverdachts steht, dann 
kann ein Arzt auch gegen den Willen des Beschuldigten 
z. B. Blutproben entnehmen, bei bestimmten Sachlagen 
auch Hamproben, aber diese wiederum nur in besonders 
schweren Fällen. Unter Berücksichtigung des Verhältnis
mäßigkeitsprinzips kann heute - ein anderes Beispiel
die Pneumoenzephalographie, die Hirnkammerluftfül
lung, bei einem Beschuldigten wohl kaum noch als zuläs
sig erachtet werden, weil sie nach den neueren wissen-



schaftlichen und juristischen Erkenntnissen diagnostisch 
nicht ergiebig genug ist. Nach OstertagiSternsdorff, NJW 
77, S. 1482 ff., soll die Hirnkammerluftfüllung im Sinne 
des Verhältnismäßigkeitsprinzips auch schon deshalb un
zulässig sein, weil neuerdings mit der Computer-Tomo
graphie, einem Röntgenverfahren zur Erkennung von Er
krankungen des Schädelinneren, eine Untersuchungsrne
thode mit erheblich größerem Erkenntniswert zur Verfü
gung steht. Auch die Punktion des Beschuldigten zur Ge
winnung einer Liquorprobe kommt nach der Entschei
dung des Bundesverfassungsgerichts im 16. Band, S. 194, 
202 höchstens bei schwerstem strafrechtlichen Vorwurf 
und sehr hohem Verdachtsgrad in Betracht. 

Der § 81 a StPO deckt - um auch darauf noch hinzuwei
sen - nach dem Beschluß des Bundesverfassungsge
richts vom 14. Februar 1978 auch die zwangsweise 
Veränderung der Haar- und Barttracht eines Beschuldig
ten bis hin zu Eingriffen in die Substanz des Haares. Das 
Verfassungsgericht sieht darin keinen Verstoß gegen die 
Menschenwürde und andere Grundrechte. Der Beschul
digte muß etwa das Abschneiden und auch das Zurück
färben des Haars zum Zwecke der Identifizierung als 
verhältnismäßig geringfügigen Eingriff im Interesse über
wiegender Belange des Gemeinwohls ebenso dulden wie 
bisher schon die Aufnahme von Lichtbildern und Finger
abdrücken. 

Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
dürfte es nunmehr auch gedeckt sein, daß einem Be
schuldigten im Rahmen des § 81 a bei konkretem Tatver
dacht, also im Ermittlungsverfahren, Kopfhaare zu Be
weiszwecken abgeschnitten werden. Für präventiv-poli
zeiliche Maßnahmen dieser Art ist allerdings kein Raum, 
auch nicht nach § 81 b. Aus diesem Grunde mußte das 
Vorhaben des Bundeskriminalamts scheitern, neben der 
Zentralen Fingerabdrucksammlung auch eine solche 
Sammlung von Vergleichskopfhaaren und darüber hinaus 
von Blutmerkmalen und Ausscheidungssekreten einzu
führen. Die von der Polizei im Rahmen der Terrorismus
bekämpfung vorgeschlagene Regelung sah vor, von Tat
verdächtigen 50 Haare aus der Stim-, Seiten- und Hinter
hauptregion - unmittelbar über der Kopfhaut ab
geschnitten - zu nehmen und zentral zu sammeln und 
auszuwerten. Das gleiche sollte mit Blut und Speichel ge
schehen. Hier machten die Länder rechtliche Bedenken 
geltend, so daß es zu einem generellen zwangs weisen 
Haareabschneiden bei Tatverdächtigen nicht kommen 
wird, obwohl dadurch weiteres erkennungsdienstliches 
Tatsachenmaterial für den Vergleich biologischer Spuren 
gefunden werden könnte. 

Dies scheint mir einer der Vorgänge zu sein, die bewei
sen, daß dem staatlichen, vor allem dem polizeilichen 
Wirken in der Strafverfolgung, Grenzen gezogen sind. Es 
mag für die Strafverfolgungsbehörden oft schmerzlich 
sein, auf solche Grenzen ihrer Tätigkeit zu stoßen, unter 
Umständen sogar mit der Folge, daß auch Straftaten 
von Gegnern der Rechtsordnung unaufgeklärt bleiben. 
Jede Erweiterung des technischen Könnens bringt die 
Versuchung mit sich, das moralische und rechtliche Dür
fen zu überspielen, aber gerade hier wächst die Verant
wortung, die der Rechtsstaat dem Gesetzgeber und der 
Exekutive auferlegt. 

Mithören und Abhören 

Das gilt nun im besonderen Maße auch für das Abhören, 
das Ramsey Clark, US-Justizminister unter Präsident 

Johnson, einmal als »schmutziges Geschäft« bezeichnet 
hat, und auf das ich im Rahmen der Betrachtung über die 
Zwangsmittel an dieser Stelle wieder zurückkomme. Sie 
wissen, daß wir seit nunmehr 10 Jahren eine rechtsstaat
lieh abgesicherte gesetzliche Regelung für die Beschrän
kung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses ha
ben. Sie betrifft auch das staatliche Abhören außerhalb 
und innerhalb eines Strafverfahrens. Ein Jahr älter ist die 
Bestimmung des § 201 StGB über die Verletzung der 
Vertraulichkeit des Worts. Mit dieser Vorschrift wird das 
unbefugte Abhören eines anderen und das Mitschneiden 
eines nicht öffentlich gesprochenen Worts unter Strafe 
gestellt. Wie groß die abschreckende Wirkung dieser Be
stimmung auf alle, die es angeht, ist, läßt sich angesichts 
der Materie, bei der sich alles im Geheimen vollzieht, 
schwer abschätzen. Jedenfalls kann man davon ausge
hen, daß nur wenige Fälle den Strafverfolgungsbehörden 
bekannt werden, obwohl der Handel mit Minispionen 
nach wie vor blüht, wenn auch ein wenig mehr im Ver
borgenen. § 201 StGB gilt in qualifizierter Form auch für 
den Amtsträger und für denjenigen, der für den öffentli
chen Dienst besonders verpflichtet ist. Für diesen Täter
kreis erhöht sich der Strafrahmen auf Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren. Wer allerdings als Amtsträger nach dem 
sogenannten Abhörgesetz von 1968 zum Abhören befugt 
ist, handelt nicht ungesetzlich. Das betrifft den Richter 
wie den Postbeamten, den Staatsanwalt wie seinen Hilfs
beamten, aber auch die mit Abhöraufgaben betrauten 
Mitarbeiter der drei Nachrichtendienste, also der Verfas
sungsschutzämter , des Bundesnachrichtendienstes und 
des Amtes für Sicherheit der Bundeswehr. 

Für das Strafverfahren regeln die §§ l00a und l00b 
StPO die Telefonüberwachung. Danach ist sie nur erlaubt 
bei bestimmten schweren Straftaten im Bereich der allge
meinen Kriminalität und im Bereich des strafrechtlichen 
Staatsschutzes. Ich will hier nicht die Voraussetzungen 
aufzählen, unter denen der Richter, bei Gefahr im Verzu
ge auch der Staatsanwalt, die Telefonüberwachung an
ordnen können. Ich möchte nur darauf hinweisen, daß 
das legale Abhören nicht etwa die Sorgen des Bürgers 
hinsichtlich eines Mißbrauchs behoben hat. 

Tatsächlich gibt es, wenn man sich bei der Justiz und der 
Polizei ein wenig auskennt, etliche Anzeichen dafür, daß 
zu schnell, zu viel und zu lang mit dem Mittel der legalen 
Telefonüberwachung operiert wird. Es muß daran erin
nert werden, daß für die Anordnung der Telefonüberwa
chung der erforderliche Verdacht von erheblicher Stärke 
sein muß und daß andere erfolgverspr.echende Möglich
keiten zur Aufklärung nicht zur Verfügung stehen. Das 
Übermaß-Verbot hat auch hier Bedeutung. Es ist vor al
lem zu beachten, wenn unbeteiligte Dritte mit abgehört 
werden sollen. Die Masse aller abgehörten Gespräche 
enthält Privates, das mit dem Verbrechen nichts zu tun 
hat, und es gibt sehr viel mehr Abhörvorgänge als dabei 
Überführte. Aber das alles geschieht ohnehin unter Aus
schluß der Öffentlichkeit. 

Wir alle kennen zum Beispiel nicht den Umfang, den das 
legale Abhören inzwischen bei uns angenommen hat. Es 
könnte, wie ich meine, viel zur Versachlichung der Dis
kussion beitragen, wenn die Justizminister von Bund und 
Ländern jährlich wenigstens die genauen Zahlen über die 
angeordneten Überwachungsmaßnahmen nach den 
§§ l00a und l00b StPO veröffentlichen würden. Nur so 
wäre sowohl eine justizinterne als auch eine öffentliche, 
nach Möglichkeit sogar eine parlamentarische Kontrolle 
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des amtlichen Abhörverhaltens möglich. Eine solche 
Aufstellung müßte gegliedert sein nach dem Straftatenka
talog des § lOOa StPO, nach richterlichen und staatsan
waltschaftlichen Anordnungen und nach Maßnahmen zur 
Überwachung von Telefon-, Fernschreib- und Funkanla
gen. Aus der jährlichen Aufstellung müßten auch die 
Dauer und der Erfolg der angeordneten Maßnahmen her
vorgehen. Ich meine, daß das Parlament, aber auch der 
Staatsbürger einen Anspruch darauf haben zu erfahren, 
wie die Justiz es mit dem ihr an die Hand gegebenen Mit
tel der Fernmeldeüberwachung hält. 

Ähnliches gilt im Vorfeld des Strafrechts für den Bereich 
des Verfassungsschutzes und der übrigen Nachrichten
dienste, obwohl die parlamentarische Kontrolle durch 
das Fünf-Männer-Gremium aller im Bundestag vertrete
nen Parteien existiert. Dieses Gremium ist von den zu
ständigen Ressortministern in Abständen von höchstens 
sechs Monaten über die Abhörfälle zu unterrichten. 
Außerdem entscheidet die aus drei Abgeordneten beste
hende unabhängige Kommission des Bundestages nach 
dem Gesetz zu Artikel 10 über die Zulässigkeit und Not
wendigkeit der von den zuständigen Bundesministern be
absichtigten Anordnungen. 

Ich könnte mir auch für diesen außerstrafrechtlichen Be
reich vorstellen, daß die Zahlen über die veranlaßten 
Maßnahmen im Parlament oder auch vom Bundesinnen
minister im Rahmen seiner offensiven Sicherheitspolitik 
jährlich einmal veröffentlicht werden. 

An dieser Stelle bedauere ich auch, daß die Änderung 
des Abhörgesetzes vom 13. September 1978, die auf
grund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 15. 
Dezember 1970 erforderlich geworden war, nicht die ur
sprünglich vom damaligen Bundesinnenminister Gen
scher vorgesehene gerichtliche Kontrolle anstelle der 
vom Bundesverfassungsgericht als zulässig erachteten 
parlamentarischen Rechtskontrolle vorsieht. Die Rechts
weggarantie des Artikels 19 Abs. IV GG bleibt also für 
den Abhörbereich außer Kraft. In der noch immer gel
tenden Fassung des Abhörgesetzes hat ein von Abhör
maßnahmen betroffener Bürger auch dann keine Mög
lichkeit, sich gegen den unberechtigten Eingriff nachträg
lich zu wehren, wenn sich der Verdacht auf Planung oder 
Begehung einer Straftat nach dem Abhörgesetz nicht be
stätigt, d. h. wenn er zu Unrecht abgehört worden ist. 
Man könnte sich vorstellen, daß ein zu Unrecht von ei
nem Dienst abgehörter Bürger vom parlamentarischen 
Vertrauensmänner-Gr~mium über die Abhörmaßnahme 
unterrichtet wird - das ist gesetzlich vorgeschrieben -, 
daß aber darüber hinaus die Dienststelle, die überwacht 
hat, vor dem Verwaltungsgericht in einem besonderen 
Verfahren zu erklären hat, daß sämtliche Tonbänder und 
Abschriften aus der unberechtigten Überwachung ver
nichtet sind. Eine solche Regelung könnte tatsäch~ich das 
Abhören im Vorfeld des Strafrechts um ein wichtiges 
Stück rechtsstaatlicher gestalten. 

Durch den Fall Traube und den Abhörfall in Stammheim 
wissen wir, daß es im außerstrafrechtlichen Abhörbe
reich ohnehin bedenkliche Schwachstellen gibt. Da wird 
es bei angenommenem überwiegenden öffentlichen Inter
esse für zulässig gehalten, daß auch außerhalb des Straf
tatenkatalogs des § l00a abgehört wird, und im Zweifels
falle beruft man sich beim Abhören von vornherein oder 
im nachhinein auf den rechtfertigenden Notstand des 
§ 34 StGB und wartet gar nicht erst ab, ob der Staatsan-
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walt im Ermittlungsverfahren wegen unbefugten Abhö
rens oder der Richter diesen Rechtfertigungsgrund fest
stellen. Werner Birkenmaier schrieb dazu im >Deutschen 
Allgemeinen Sonntagsblatt<: »Der Verfassungsbruch wird 
in den Schein des Rechts gekleidet, den der rechtferti
gende Notstand leicht hergibt.« Ich kann hier zum 
Schluß der Ausführungen über die Gefahren des Abhö
rens für den Bürger eigentlich nur Bundeskanzler 
Schmidt folgen, der nach den Abhöraffären in einem In
terview mit der Süddeutschen Zeitung sagte: »Allerorten 
wird man aufpassen müssen, daß niemand aus dem 
Rechtsgedanken des rechtfertigenden Notstands eine 
neue Regel macht, die für alle möglichen Fälle angewen
det wird.« Dem ist nichts hinzuzufügen, es sei denn dies: 
Wer prüft eigentlich, ob die Warnung des Kanzlers be
folgt wird? 

Die neue Dimension der Kriminaltechnik 

Lassen Sie mich zum Schluß zurückkommen auf die 
Ausgangsfrage: Kriminaltechnik - Hilfe oder Gefahr für 
den Bürger? Wenn man dabei an die Kriminaltechnik im 
engeren Sinne denkt, an das Klassifizieren, Vergleichen 
und Identifizieren materieller Spuren, die es an jedem 
Tatort gibt, dann scheint mir in ihrer Verbindung mit der 
elektronischen Kriminaldatenverarbeitung eine Chance 
für die Gesellschaft zu liegen. 

Mit dieser modemen Kriminaltechnik eröffnet sich, das 
leuchtet auch dem Laien ein, für die Kriminalistik und 
damit für die Bekämpfung der Kriminalität eine völlig 
neue Dimension. Wenn es stimmt - um nur ein Beispiel 
zu nennen - daß es mit Hilfe der Daktyloskopie-Recher
che bald möglich sein wird, aus dem Bestand von etwa 
2,8 Millionen Zehnfingerabdruck -Datensätzen innerhalb 
einer Minute anhand eines einzelnen Fingerabdrucks 
vom Tatort fünf bis sechs Personen als verdächtig auszu
sondern und die Aufklärungsquote von Tatorten mit Fin
gerabdrücken von fünf auf 60 % zu steigern, dann ist die 
Zeit tatsächlich angebrochen, von der an das Verbrechen 
zunehmend chancenlos wird, wie es Dr. Herold einmal 
ausgedrückt hat. Die Kriminaltechnik mit ihren moder
nen Apparaturen ist zunehmend imstande, den stummen 
Tatort zum Sprechen zu bringen. Das hat die erstaunte 
Umwelt in der letzten Zeit bei Vorgängen in der Terroris
musbekämpfung mehrfach aus der raschen Umsetzung' 
von Tatortspuren in neue personenbezogene Fahndungs
hinweise erlebt. Die Datenverarbeitung, das ist hier in 
Wiesbaden mit einiger Verspätung erkannt, dann aber im 
Zeichen der Terrorbekämpfung verblüffend rasch entwik
kelt worden, revolutioniert ganz offensichtlich die Ver
brechensaufklärung und die Strafverfolgung. Wenn das 
alles sinnvoll weiterentwickelt werden kann, dann dürf
ten die gesteckten Ziele erreicht 'werden, etwa dem mobi
len Verbrecher wirkungsvoll zu begegnen, die Suche 
nach Personen und Kraftfahrzeugen zu beschleunigen, 
Kriminalitätsballungen frühzeitig zu entdecken, Polizei
rnaßnahmen zu bündeln, herkömmliche Kommunika
tionsstränge im Polizeibereich zu verbessern, Taten ra
scher aufzuklären, Täter schneller zu erkennen und Ver
brechen besser vorzubeugen. 

Es wird deutlich, daß der Einsatz der Computer auch die 
bisher unzulängliche Kriminalstatistik und damit die Kri
minalpolitik sinnvoll verbessern kann. Die Menge der -
wie man fordern muß - zuverlässig erhobenen Daten 



von bekannten Straftätern und ihren Straftaten in der Da
tei kann nicht nur dazu verwertet werden, Serienstrafta
ten zu erkennen und ungeklärte Straftaten zu klären, son
dern sie kann vor allem auch die gesamte bekanntwer
dende Kriminalität in Feinstruktur beschreiben. Damit 
müßte sich die Kenntnis von Ursachen, strukturellen Be
dingungen, Verlauf und Gesetzmäßigkeit der Kriminalität 
entscheidend erweitern lassen. Soziologie und Geografie 
des Verbrechens können mit Hilfe der Kriminaldaten
technik besser und rascher erforscht werden. Auf diese 
Weise kann die Polizei dazu übergehen, sich stärker auf 
die Verhütung des Verbrechens zu konzentrieren, eine 
Forderung, die die Gesellschaft schon lange erhebt. Das 
allerdings müßte dann im Zusammenwirken mit anderen 

staatlichen und kommunalen Bereichen geschehen, mit 
Jugend-, Sozial- und Arbeitsämtern etwa, aber auch mit 
der Justiz, den Schulen, schließlich der Städteplanung 
und mit anderen polizeifemen Bereichen. Hier also be
deutet die modeme Technologie in der Kriminalistik tat
sächlich Hoffnung für den Bürger und die Gesellschaft. 

Ob aus Hoffnung Hilfe wird, das hängt davon ab, ob die 
geplante Entwicklung politisch verwirklicht werden 
kann, aber auch davon, daß das riesige Herrschaftswis
sen, über das die Polizei zunehmend verfügt, unter Kon
trolle bleibt. Mit dem Datenschutzgesetz von heute allein 
ist es dabei nicht getan . 

• 
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Computer für Bilder und Stimmen 

Zusammenfassung: Neue optische Technologien ermög
lichen den Bau von Massenspeichern von 1(j2 bit und 
mehr. Damit und mit Hilfe neuer Systemkonzepte, die 
durch die Mikroprozessoren realisierbar werden, lassen 
sich Computersysteme verwirklichen, die Bilder oder 
Sprachproben objektiv auswerten oder vergleichen kön
nen. Die Möglichkeiten einer solchen »intelligenten« 
elektronischen Bild- oder Sprachprobenbank werden an 
Hand einiger Anwendungen diskutiert. Für den polizeili
chen Erkennungsdienst und den kriminaltechnischen 
Sachbeweis besonders interessant erscheinen neben be
kannten Veifahren zum Vergleich von Fingerabdrücken, 
Handschriften u. dergl. die interaktive Identifizierung 
von Stimmen von Tatverdächtigen und der Vergleich von 
Porträtaufnahmen mit Hilfe objektiver Merkmale. In die
sem Zusammenhang wird ein Veifahren vorgestellt, mit 
dem man automatisch Grautonbilder in graphische Skiz
zen umwandeln kann. Damit wird der visuelle oder auto
matische Vergleich z. B. mit Phantombildern erleichtert. 
Außerdem wird durch die Datenreduktion eine einfache 
Übertragung und Wiedergabe in Einsatzwagen möglich. 
Im einzelnen müssen jedoch die kriminaltechnischen 
Konsequenzen dieser neuen technologischen Möglichkei
ten noch eingehend untersucht werden. 

Bilder sind wichtige Hilfsmittel im polizeilichen Erken
nungsdienst und beim Sachbeweis in Strafverfahren. 
Entsprechend verfügt das Bundeskriminalamt über große 
Sammlungen von Fingeralx.lrücken, Handschriftproben, 
Porträtaufnahmen von Tätern und Tatverdächtigen und 
Photographien von Tatorten und Tatwaffen. 

Stimmen, die etwa von einem Erpresser oder einem Ter
roristen stammen, werden zwar auch für die Identifizie
rung von Personen benutzt, haben aber bisher nicht die 
gleiche Bedeutung erlangt wie Bilder. Wenn allerdings 
die neuartigen Methoden sich bewähren, die gegenwärtig 
weltweit erforscht werden, um auch Stimmen objektiv zu 
identifizieren, kann die Kriminaltechnik um ein wichtiges 
Hilfsmittel bereichert werden. 

Bilder und Stimmen haben gemeinsam ihren großen In
formationsgehalt, der sich dramatisch von dem alpha
numerischer Daten in der konventionellen Datentechnik 
unterscheidet. So enthält ein Grautonbild von sehr guter 
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Fernsehqualität etwa 500 x600 Bildpunkte, deren Grau
werte von je 7 bit - d. h. in 27 = 128 Stufen - darge
stellt werden, insgesamt also 

2 100000 bit = 2,1 Mbit. 
Das entspricht ungefähr auch dem graphischen Informa
tionsgehalt eines einzigen Fingerabdruckes. Ein gutes 
Paßphoto beansprucht vielleicht ein Viertel dieser Infor
mationsmenge, also »nur« 500 Kbit. In die Sprache der 
üblichen Zahlen übersetzt enthält damit ein einziges 
Fernsehbild soviel Information wie eine Kolonne von 
mehr als 100000 beliebigen sechsstelligen Zahlen. 

Diese phantastische Datenflut ist sicher mit dafür verant
wortlich, daß Computer bisher zu kaum mehr als admini
strativen Aufgaben in der Verwaltung von Bildarchiven 
eingesetzt worden sind. Dabei wird das Bild analog, d. h. 
meist als photographischer Film, gespeichert, und es be
kommt vielleicht eine sechsstellige Nummer (20 bit) für 
Verwaltungszwecke. Diese Aufspaltung von Inhalt und 
Adresse und ihre Verteilung auf verschiedene Medien 
macht ein Archiv schwerfällig in der Handhabung, ver
ringert die Zuverlässigkeit und behindert die Einführung 
moderner Techniken zur computergestützten Bildverar
beitung und -übertragung. 

Leider ist die Situation im Bereich der Stimmen ähnlich. 
Für die Speicherung einer einzigen Sprachprobe von 10 
Sekunden Dauer bei einer Bandbreite von 6 kHz und ei
nem Dynamikumfang von 8 bit benötigt man ebenfalls 
rund 

1000000 bit = 1 Mbit, 
also die gleiche Größenordnung wie bei einem Bild. Für 
ein Archiv ist man daher wieder gezwungen, herkömmli
che Magnetbandgeräte zu verwenden, die bestenfalls von 
einem Computer adressiert und gesteuert werden kön
nen. Auch hier bringt die Durchmischung von analogen 
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und digitalen Darstellungsformen für Inhalt und Adresse 
dem Anwender schwerwiegende Nachteile und hindert 
ihn oftmals daran, modeme Verfahren der Signalanalyse 
und -klassifikation einzusetzen. Kurz, er kann nicht die 
»Intelligenz« und Flexibilität in sein Bild- oder Stimm
probenarchiv bringen, die heutige Computertechniken er
möglichen. 

Steuersignalkommunikation 
... i Dildsignalkommunikation 

v 
Prozessor 

für 
Steuer in-
formation 

1 1 
Prozessor 

für 
Bildinformation 

I 
Bilderfassungsterminal 

T 

;' 

Ich möchte das an ein paar Beispielen verdeutlichen. Da
bei unterstelle ich einmal, es gäbe einen Massenspeicher, 
dessen Kapazität ausreichen würde, die Bild- oder 
Stimmdaten direkt in digitaler - also computergerechter 
- Form zu speichern. Dieses zentrale digitale elektroni
sche Archiv für Bild- und Stimmdaten sei verbunden mit 
einer Reihe von Spezialrechnern für die automatische 

i 
, 

konventionelles ,~ 

V Kommunikations-
Interface 

Kommunikations- 1 
/ Interface für 

schnelle 
Blockübertragung 

o 
zentraler Dildspeicher 

Abb. 1 a System zur Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Bildern 
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oder interaktive Bild- und Signal verarbeitung, wie sie 
heute mit Mikroprozessoren ökonomisch realisierbar ist 
sowie einem Netz von Terminalstationen für die Ein- und 
Ausgabe von Bildern oder Stimmen, von Faksimilegerä
ten für Graphik und Grautonbilder und von mobilen Ter
minals (z. B. in Einsatzwagen). Für die augenblickliche 
Diskussion ist es unwichtig, ob man besser zwei getrenn
te Systeme für Bilder und Stimmen hat oder ein gemein
sames. Es kommt nur auf die Funktionen und ihre Ver
knüpfungsmöglichkeiten an. Abbildungen 1 a und 1 b zei
gen als Beispiel eine elektronische Bildbank, wie sie von 
Meyer-Ebrecht 1 ) konzipiert ist. 

Beginnen wir aber mit dem Beispiel der Stimmidentifika
tion. 

Aus vielen Untersuchungen in aller Welt ist bekannt, daß 
die menschliche Stimme charakteristische Merkmale ent
hält, die spezifisch für den Sprecher, aber weitgehend 
unabhängig vom gesprochenen Text sind. Am deutlich
sten zeigt sich das im Langzeitspektrum einer Sprachpro
be. Man erhält es, indem man den für die menschliche 
Stimme wesentlichen Frequenzbereich (0,1 bis 6 KHz) in 
viele (z. B. 43) Kanäle gleicher relativer Bandbreite un
terteilt und während der Dauer einer Sprachprobe die In
tensitäten in diesen Frequenzintervallen aufsummiert. 
Abbildung 2 zeigt einige typische Beispiele. Beobachtet 
man die Entstehung auf einem Oszillographen, so er
kennt man nach wenigen Sekunden Sprechdauer, daß 
sich die Form dieses Langzeitspektrums praktisch nicht 
mehr ändert, auch dann nicht, wenn ein anderer Text 
oder plötzlich Englisch statt Deutsch gesprochen wird. 
Die mittleren Intensitäten in den einzelnen Frequenzin
tervallen geben nämlich die beim Sprechen möglichen 
Resonanzen (Übertragungscharakteristiken) des Vokal
traktes wieder. Diese sind von der Anatomie abhängig 

. und damit ähnlich spezifisch wie ein Porträt. 
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ol 

30 

30 

40 10 20 

40 

Abb. 2 Langzeitspektren von zwei männlichen (a) 
und zwei weiblichen (b) Stimmen nach Bunge 

30 40 

1) Meyer-Ebrecht, D.: Hospital Picture Communieation System, Proc. 
Eurocon 77, Venedig, Italien, 3.-7. Mai 1977. 

Bunge 2 ) konnte in unserem Labor in einem Identifika
tionsexperiment mit 2500 Sprachproben von 50 koopera
tiven Sprechern zeigen, daß eine einzelne Person mit ei
ner Sicherheit von über 99 % vollautomatisch wiederer
kannt werden kann. Leider ist die Eindeutigkeit nicht so 
groß wie bei Fingerabdrücken, insbesondere dann nicht, 
wenn man die idealisierenden Laborbedingungen aufge
ben muß. Immerhin konnte Kuhn 3) kürzlich in einem 
Verifikationsexperiment zeigen, daß auch unter realen 
Umweltbedingungen mit Täuschungsversuchen ein ver
bessertes System in weniger als 2 % der Fälle Stimmen 
fälschlich als richtig erkannte. 

Nun ist bekanntlich eine Verifikation, bei der also die be
hauptete Identität einer Person sichergestellt werden soll, 
leichter durchzuführen, als eine Identifikation, bei der 
durch Vergleich mit einer großen Zahl identifizierter 
Stimmen eine Sprachprobe einer Person zugeordnet wer
den soll. Man wird daher mittelfristig kaum auf ein voll
automatisches System zur Sprecheridentifikation hoffen 
dürfen. Ein halbautomatisches Computersystem, das den 
interaktiven Vergleich einer Sprachprobe mit den in einer 
Stimmdatenbank gespeicherten Proben gestattet, er
scheint jedoch möglich. 

Technische Voraussetzung wäre ein digitaler Massen
speicher für einige Millionen Stimmproben, der direkt 
mit Spezialprozessoren zur Analyse und Klassifikation 
von Sprachsignalen zusammenarbeitet. Insbesondere 
müßten die Prozessoren für die Analyse und Gewinnung 
der charakteristischen Merkmale für interaktives Arbei
ten mit dem Auswerter eingerichtet sein. Die Klassifika
tion, d. h. die Zuordnung zu bekannten Merkmalsgrup
pierungen, kann meistens automatisch erfolgen. 

Ähnlich ist die Situation, wenn man Bilder (z. B. Por
träts) für die Identifizierung von Tätern ausnutzen will . 
Der visuelle Vergleich kann durch den Computer objekti
viert und die Suchzeit wesentlich verringert werden. 
Harmon et al. 4) haben Porträtaufnahmen von 256 Män
nern untersucht. Die Gruppe war zunächst bewußt ho
mogen ausgesucht worden - nur Weiße im Alter von 20 
bis 50 Jahren, ohne Bart und Brille oder auffällige Merk
male wie Narben. Je Person standen 3 Ansichten (Front, 
Halbprofil, Profil) zur Verfügung. Die Autoren konnten 
22 signifikante Merkmale extrahieren, von denen jeweils 
7 ausreichten, um eine Person aus der gesamten Popula
tion (256) zu isolieren. Die Hochrechnung ergab, daß 
man in einer Bilddatei von 4 Millionen Personen 14 jener 
Merkmale benötigen würde, um ein Bild eindeutig zuord
nen zu können. Kürzlich 5) sind diese Untersuchungen 
auf die automatische Erkennung von Gesichtsprofilen 
ausgedehnt worden, die nur als graphischer Linienzug 
vorlagen und mit Formfaktoren quantitativ beschrieben 
wurden. 

Die Situation ist auch hier weniger günstig wie bei den 
Fingerabdrücken, aber ähnlich wie bei den Stimmen. Das 
Gesicht kann sogar noch leichter durch Brille, Bart, 

2) Bunge, E.: Speaker Recognition by Computer, Philips techno Rev. 
37 (1977) 207-219. 

3) Kuhn, M. H.: Entwicklung eines Systems zur automatischen Spre
chererkennung, Förderungsvorhaben des Bundesministeriums für 
Forschung und Technologie (Kennzeichen 081-2014). 

4) Goldstein, A. J., Harmon, L. D., Lesk, A. B.: Identification of Hu
man Faces, Proc. IEEE 59 (1971) 748--760. 

5) Harmon, L. D., Hunt, W. F.: Automatie Recognition of Human 
Face Profiles, Comp. Graphics and Image Proc. 6 (1977) 135-156. 
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Haartracht und dergleichen manipuliert werden, so daß 
gewisse Merkmale ihre Eindeutigkeit verlieren. Wenn je
doch Bilder überhaupt einen Wert im Erkennungsdienst 
und im Sachbeweis haben, zeichnet sich hier die Mög
lichkeit ab, objektivierbare Merkmale zu extrahieren und 
mit Merkmalsgruppen eine automatische Suche in einer 
Bilddatenbank vorzunehmen. Nur über einen objektivier
ten Vergleich mit großem statistischem Material ist es 
langfristig auch möglich, eventuell invariante Merkmale 
zu finden, die einer Manipulation nicht zugänglich sind. 

al b) 

Abb. 3 Automatische Umwandlung von Grautonbildern (a) 
in Graphiken (b) mit Hilfe eines 

Computers nach Spiesberger 6) 

Welche Möglichkeiten modeme digitale Bildverarbeitung 
bietet, soll ein letztes Beispiel illustrieren. Porträts liegen 
normalerweise als Grautonbilder vor. Ihr großer Infor
mationsgehalt (ca. 500 Kbit) erschwert die Übertragung, 
insbesondere zu mobilen Stationen. Außerdem ist z. B. 
der Vergleich eines Grautonbildes mit einem als Graphik 
vorliegenden Phantombild problematisch. Wir haben uns 
daher kürzlich gefragt, ob nicht der Computer ein Grau
tonbild objektiv in eine Graphik umsetzen kann. Abbil
dung 3 zeigt zwei Beispiele unserer Bemühungen. Ver
wendet man noch eine für graphische Information beson
ders effektive Darstellung (run-Iength-code), so kann 
man die ursprüngliche Information von 500 Kbit unge
fähr um einen Faktor 33 auf 15 Kbit reduzieren. Die 
ÜbertraIDIng über eine normale Telephonleitung 
(4,8 Kbitls) würde dann nur 3 Sekunden beanspruchen, 
und die Wiedergabe mit billigen Druckern wäre möglich. 
Die graphischen Formelemente lassen sich nach 
Spiesberger7 ) quantitativ beschreiben, so daß ein Ver
gleich mit z. B. Phantombildern auch objektiv und auto
matisch durchgeführt werden kann. Der Phantasie bezüg
lich weiterer Anwendungen sind kaum Grenzen gesetzt. 
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6) Ich danke Herrn Spiesberger für die Entwicklung der Algorithmen 
und die Durchführung der Experimente. 

7) Spiesberger, W., Tasto, M.: Tbe Automatie Measurement of Medi
cal X-ray Photographs, Philips techno Rev. 35 (1975) 170-180. 

Entsprechende Vorteile einer schnelleren und objektive
ren Auswertung sowie des Vergleichs mit großen Men
gen statistischen Materials können sich natürlich auch für 
die Verfahren ergeben, die heute bereits mit großem Er
folg angewandt werden, wie etwa das Identifizieren von 
Fingerabdrücken, Handschriften oder Geschoßspuren. 
Im einzelnen allerdings müssen Versuche in der Praxis, 
wie sie gegenwärtig im Bundeskriminalamt geplant wer
den, das noch erhärten. 

Spezialprozessoren für die entsprechenden mathemati
schen Operationen an Bildern und Stimmen sind in unse
rem Forschungslabor zum Teil für andere Anwendungen 
erfolgreich untersucht worden. Ebenso gibt es mathema
tische Verfahren und entsprechende Softwarepakete, die 
die vollautomatische oder interaktive Klassifikation ent
sprechend großer Merkmalsgruppen gestatten. Der Eng
paß war bisher der Massenspeicher. Jetzt zeichnet sich 
auch hier eine Lösung ab. 

Die Technologie ist abgeleitet von dem sogenannten 
VLP-System (Video Long Play), also der Bildplatte zur 
Speicherung und Wiedergabe von Farbfernsehprogram
men, deren Markteinführung unmittelbar bevorsteht 8). 
Die Speicherkapazität einer solchen Platte, die die Größe 
einer normalen Langspielplatte (30 cm Durchmesser) hat, 
reicht für 30 Minuten oder, mit gewissen Einschränkun
gen, sogar für 1 Stunde Spieldauer. 

Objekt;~I~ 
~~D~~~ 

Laser Lichtmodulator radiales 
Positioniersystem 

Abb. 4 Prinzip des optischen Plattenspeichers 

Wir haben diese Technik modifiziert, um sie an die An
forderungen einer digitalen elektronischen Bildbank 
anzupassen 9). Abbildung 4 zeigt das Prinzip. Der Strahl 
eines Lasers wird in seiner Intensität moduliert und über 
ein radiales Positioniersystem durch ein Objektiv auf die 
Speicherschicht einer langsam rotierendem Platte fokus
siert. Als Speicherschicht dient eine 600 Ä dicke aufge
dampfte Wismuthschicht, in die die Information digital 
durch Einbrennen von Löchern eingeschrieben wird. Die 
Bitfolge entspricht der Folge der Löcher in tangentialer 
Richtung. Sofort nach dem Einlesen kann man die Infor
mation bei verminderter Laserleistung wieder auslesen, 
indem man das durchfallende Licht mit einem Photode
tektor registriert. 

Da sich Löcher mit etwa 1 /Lm Durchmesser brennen las
sen, kann man auf einer einzigen Platte unter Berück
sichtigung der Adressierung und Datensicherung 
1/2 • 1010 bit d. h. 5000 Mbit speichern. Dies entspricht 
der Kapazität von ca. 40 doppelseitig beschichteten Ma
gnetplatten, dem Speicherbedarf von 10000 Paßphotos 
guter Qualität oder von 5000 Sprachproben. Die Ge-

8) Compaan, K., Kramer, P.: Das Philips VLP-System, Philips Tech·· 
nische Rundschau 7 (1973/74) 190. 

9) Pepperl, R., Sander, 1.: High density direct after write (DRAW) re
cording, Optica Acta 24 (1977) 427--431. 



schwindigkeit für das Ein- und Auslesen der Daten be
trägt gegenwärtig 1 Mbit/s. 

Anders als bei den Magnetplattenspeichern ist die Infor
mation beim optischen Massenspeicher fest eingeschrie
ben und kann weder absichtlich noch versehentlich 
geändert werden. Die einzelnen InformatlonsblÖcke 
(Bilder) sind digital adressierbar. Zugriffszeiten von eini
gen Zehntelsekunden pro Bild sind auf einer Platte er
reichbar. 

Die hohe Speicherkapazität der optischen Datenplatte 
läßt sich weiter steigern~ wenn man modeme Verfahren 
zur Redundanzminderung zu Hilfe nimmt. Lux 10) hat in 
unserem Labor ein Kodierungsverfahren entwickelt, das 
bei bestimmten medizinischen Röntgenbildern eine Da
tenkompression um mehr als einen Faktor 20 ermöglicht. 
Allgemeinere, weniger standardisierte Bilder enthalten 
weniger Redundanz. Immerhin erscheint ein Kompres
sionsfaktor 4 bis 5 realistisch. Entsprechend erhöht sich 
die effektive Speicherkapazität einer einzelnen optischen 
Speicherplatte auf ca. 50000 Paßphotos sehr guter Quali
tät. Die rund 5 Millionen Lichtbilder des BKA ließen 
sich also auf nur 100 Platten unterbringen. Die unter an
derem daraus resultierenden technischen und räumlichen 
Vorteile sind unmittelbar einleuchtend. 

Für Sprachproben einer eventuell anzustrebenden 
Stimmdatenbank liegen keine Erfahrungen vor. Die be-

10) Lux, P.: Redundancy reduction in radiographie pictures, Optica 
Acta 24 (1977) 349-365. 

kannten Kodierungsverfahren, die ähnliche Kompres
sionsfaktoren erreichen, zielen nur auf ausreichende 
Wortverständlichkeit. Dabei gehen leider die hier wichti
geren sprecherspezifischen Merkmale verloren. Man 
muß daher vorsichtshalber zunächst von ca. 1 Mbit Spei
cherbedarf pro Sprachprobe ausgehen. D. h. eine opti
sche Speicherplatte könnte »nur« rund 5000 Sprachpro
ben speichern. Haben jedoch die anstehenden For
schungsarbeiten erst zu einer Erkenntnis der wirklich 
sprecherspezifischen und gegen Manipulationen unemp
findlichen Merkmale geführt, sind auch hier ähnliche ef
fektive Speicherdichten wie bei Bildern zu erwarten. 

Damit sind technisch alle Voraussetzungen gegeben, ein 
Computersystem für Bilder und Stimmen zu verwirkli
chen, das diese gewaltigen Thl.tenmengen ähnlich vielsei
tig und schnell verarbeiten kann, wie man es von alpha
numerischen Daten kennt. Ein Demonstrationsmodell für 
Bilder wird gegenwärtig im Auftrage des Bundesmini
sters für Forschung und Technologie 11) von uns aufge
baut und untersucht. 

Welche neuen Möglichkeiten die objektive Verarbeitung, 
Analyse und Klassifikation von Bildern und Stimmen für 
den Erkennungsdienst und den kriminaltechnischen 
Sachbeweis liefern, ist noch unbekannt. Die technischen 
Hilfsmittel sind nicht mehr utopisch. Es lohnt sich, über 
ihre möglichen Anwendungen nachzudenken. 

11) Meyer-Ebrecht, D.: Elektronische Bildbank, Förderungsvorhaben 
des Bundesministeriums für Forschung und Technologie (Kennzei
chen 081-2074). 
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Bestimmung des Alkoholgehaltes 
im menschlichen Körper über die Atemluft 
Werner Adrian 

Die Bestimmung des Alkoholgehaltes im Körper wird im 
allgemeinen aus der Analyse des Venenblutes vorgenom
men. Zur Kennzeichnung des Alkoholisierungsgrades 
dient der Blutalkoholgehalt, der »in 0/00«, d. h. in mg Al
kohol pro ml Blut, angegeben wird. Wegen der Schwie
rigkeit bei der Blutprobengewinnung, mit der ein Eingriff 
in den Körper verbunden ist, wird seit langem versucht, 
dieses »invasive Verfahren« durch ein »non-invasives 
Verfahren« zu ersetzen. Als Substrat für die Alkoholbe
stimmung bietet sich der Atem an, einmal, weil er relativ 
einfach zu gewinnen ist und zum andern, da der Atem
alkoholgehalt parallel zu dem arteriellen Blutalkoholge
halt verläuft, der die toxischen Wirkungen im Gehirn 
verursacht. Dies sei an Abbildung 1 erläutert. 

Abb. I 

~ Alkohol 

FluBrichtung 

arterielles Blut 

venöses Blut 

Schematische [Yarstellung der Alkoholaufnahme und des Weges im 
menschlichen Körper. Der im Magen-Darm-Trakt resorbierte Alkohol ge
l~ngt über die Pfortader in den Kreislauf und wird in der Lunge propor
tIOnal zur vorhandenen Konzentration in der Lungenvene in die Atemluft 
ausgeschieden. In der Anflutungsphase des Alkohols entsteht zwischen 
dem Blut in der Lunge und den Arterien einerseits und dem peripher
venösen Blut eine Konzentrationsdifferenz. 

Der in Getränken eingenommene Alkohol gelangt in den 
Magen, von dem aus nur ein Teil über die Gefäße der 
Magenwand in das Blut diffundiert. Die Hauptresorption 
des Alkohols findet im Dünndarm statt, was auf dem 
Bild durch die Häufung der schwarzen Punkte angedeu
tet ist. Aus diesem Zusammenhang ist auch die Bedeu
tung einer Magenfüllung für die Schnelligkeit, mit der Al
kohol in den Resorptionstrakt des Dünndarms gelangen 
kann, zu erkennen. Im Bild ist der weitere Blutkreislauf 
angedeutet. Der im Blut enthaltene Alkohol diffundiert 
durch die Membranen der Lungenbläschen (Alveolen) in 
den Flüssigkeitsfilm, mit dem das respiratorische System 
ausgekleidet ist, verdampft dort durch die Körperwärme 
in den Alveolenraum und wird mit ausgeatmet. Die Vor
gänge der Diffusion und Verdampfung sind schnell und 
laufen im Bereich von wenigen Millisekunden ab. Die in 
den Atem ausgeschiedene Menge ist im allgemeinen pro
portional zu der im Blut enthaltenen, wodurch es möglich 
ist, über die Messung der Atemalkoholkonzentration auf 
die Blutalkoholkonzentration zu schließen. Das von der 
Lunge abgehende venöse Blut wird nach Druckerhöhung 
durch das Herz arteriell und dient zur Versorgung des 
Gehirns, wo der diffundierende Alkohol wirksam wird. 
Dies geschieht recht schnell, wenn man bedenkt, daß das 
Hirn ein sehr gut durchbluteter Teil des Körpers ist, der 
bei 2 % des Körpergewichtes etwa 14 % des gesamten 
Herzminutenvolumens erhält. 

Da Alkohol vom gesamten Gefäßsystem in den Körper 
diffundiert, bis es zu einem Gleichgewicht (Aequilibrium) 
gekommen ist, entsteht zwischen dem arteriellen und 
dem peripheren venösen System in der Anflutungsphase 
eine Alkoholkonzentrationsdifferenz. Dies sei am Bei
spiel von Abbildung 2 erläutert 1). Sie zeigt einen Versuch 

1) Gostomzyk, J. G., Phasen der akuten Alkoholintoxikation. Die Al
koholvergiftung, S. 21, Verhütung und Behandlung, Heft 97 An
aestesiologie und Wiederbelebung, SpringerNerlag 1976. 

Adrian, Werner, Dr.-Ing. 
Professor am Lichttechnischen Institut der Universität Karlsruhe; Ar
beitsgebiete: Physikalische Optik, Lichttechnik und Infrarotspektrogra
phie; Gastprofessuren am Center for Forensic Studies, Indiana Universi
ty, Bloomington, USA, und an der University of Waterloo, Kanada. Frü
her: Entwicklungsleiter bei der Standard Elektrik Lorenz AG (SEL). 
Zahlreiche Veröffentlichungen, sechs Patente. 
Kaiserstraße" 12, 7500 Karlsruhe 
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an einem 3ljährigen Beobachter, dem definierte, im Bild 
angegebene Mengen Alkohol appliziert wurden. Die unte
re Kurve gibt den Verlauf der Alkoholkonzentration im 
Blut der Cupital-Vene (Armvene) wieder. Die beiden 

I. )( 1.2 ml Alkohol- Lösung Alkohol- Resorp.tion 
ttU 
t. )( 10 ml Sonden - Nahrung 

\0 ~ tt tt 

0,8 

7 
';::'0.6 
~ 
4: 
CD 0,1. 

0.2 

cl'. 33 J..68.3 kg 
Alkohol.0.8g/kg!33w/w"/0) 

0.22%.1 

jI160:0'24%. 
0.26%0 
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MIO nach Beginn der Alkoholaufnahme 

Abb.2 
Verlauf der Alkoholkonzentration im arteriellen Blut im zentral~venösen 
und peripher~venösen Blut nach Alkoholresorption aus dem Magen~ 
Darm~Trakt bei einem Menschen nach Gostomzyk et al. (1) 
0--0 Cubital~Vene 
x- X zentrale Vene (rechter Vorhof) 
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Spektrale Absorption von Äthylakohol C2 HSOH 

MoI.Gew.46.069 Gasphase ,l=IO.cm 

oberen Kurven zeigen den Alkoholgehalt in der zentralen 
Vene (nahe dem rechten Vorhof des Herzens) und der 
Arteria radialis. Man erkennt hier deutlich die arterio-ve
nöse Differenz, die in der hier 35 Minuten dauernden An
flutungsphase entstehen kann. Bestimmt man in der Pha
se der Anflutung den Alkoholgehalt aus dem Blut der 
Armvene, so wird der tatsächliche Alkoholisierungsgrad 
entsprechend dem arteriellen Blutalkoholgehalt größer 
sein. Die Probanden zeigen dann ein Promille-inadäqua
tes Verhalten. Bei Bestimmung des Alkoholgehaltes aus 
dem Atem tritt diese Differenz nicht auf. 

In den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien be
nutzt qtan schon seit 18 Jahren den Atem als Substrat zur 
Alkoholbestimmung. Das Meßgerät, das am weitesten 
Verbreitung gefunden hat, arbeitet nach einem chemi
schen Prinzip. Kalium-Bichromat in Schwefelsäure ge
löst reagiert mit 'eingeleitetem Alkohol und verfärbt sich. 
Dies wird photometrisch gemessen und unmittelbar in 
Blutalkoholgehalt angezeigt. Dieses Verfahren wurde 
nicht zuletzt wegen der schwierigen Handhabung der ag
gressiven Chemikalien in Europa nicht eingeführt. Der 
Wunsch nach einem Gerät, mit dem man phne den Um
weg über Chemikalien schnell und genau den Atemalko
hol messen kann, hat zu der hier beschriebenen Entwick
lung geführt, wobei das physikalische Prinzip der Infra
rot-Absorption von Alkohol benutzt wird 2). 

7 9 10 12 20 
9.4 

Wellenlänge 

Abb.3 Absorptionsspektrum von Äthylalkohol C2HsOH in der Gasphase.Weglänge bei der Messung 10 cm. 

Geräteprinzip 

Gasförmige Substanzen zeigen charakteristische Absorp
tionsbanden, d. h. Wellenlängen, bei denen der gasförmi
ge Stoff durch ihn hindurchgehende Strahlung schwächt. 
Mit Hilfe dieser Absorptionsspektren kann man Stoffe 
identifizieren. Das Spektrum von gasförmigem Alkohol 
im infraroten Bereich ist in Abbildung 3 dargestellt. Für 
die Messung wurden Wellenlängen um 3,4 #Lm gewählt, 
um Einflüsse des im Atem enthaltenen Wasserdampfes 
zu vermeiden. Das Funktionsprinzip des Gerätes ist 
schematisch in Abbildung 4 wiedergegeben. Im linken 
Teil befindet sich die Meßkammer, in die die zu messen
de Atemprobe eingeblasen wird. Befinden sich Alkohol
moleküle in dieser Probe, so wird die Intensität der die 
Kammer durchsetzenden Infrarotstrahlung durch Ab
sorption an den Molekülen geschWächt, was durch den 
Empfänger gemessen und angezeigt wird. Die Schwä
chung ist proportional zum Logarithmus der in der Kam-
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mer enthaltenen Alkoholkonzentration. Die Gestaltung 
der Meßkammer muß nach der Lungenphysiologie ausge
richtet sein. Das Volumen muß möglichst klein « 1 00 
ccm) und der Blaswiderstand gering sein. Daneben muß 
sichergestellt werden, daß zur Messung, unabhängig von 
der Art des Blasens, nur eine Atemprobe aus der endex;.. 
piratorischen Phase (tiefe Lungenluft) verwendet wird. 
Der Indikator hierfür ist die Temperatur des Atemgases. 
Das kleine Kammervolumen mit geringem Blaswider
stand erlaubt auch, passiv abgenommene Atemproben 
von geringen Volumina, z. B. an nichtkooperationsberei
ten Versuchspersonen oder Bewußtlosen, zu messen. In 
Abbildung 4 nicht dargestellt ist das Prinzip der differen
tiellen Messung bei 2 Wellenlängen, die notwendig ist, 
um das Gerät alkoholspezifisch zu machen. 

2) Adrian, W.. Ein neues Gerät zur Blutalkoholbestimmung über die 
Messung der Atemalkoholkonzentration; Unfall~ und Sicherheits
forschung, Straßenverkehr, Heft 10, 1977 BVM. 
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erfassung Wandler 

Servomotor 

Abb.4 
Vereinfachtes Pr,inzip des Spektralphotometers zur Messung der Infrarot
absorption von Athylalkohol. In die Meßkammer wird der Atem eingebla
sen. Durch Absorption an dem darin enthaltenen Alkohol schwächt sich 
die ausgefilterte Strahlung 0 ab, was zu einem kleineren Detektorsignal 
führt. Der Servomotor zieht dann den absorbierenden Quarzkeil soweit 
aus dem Strahlengang, bis die Schwächung durch den Alkohol wieder 
ausgeglichen ist. Die Keilverschiebung ist dann ein Maß für die Alkohol
konzentration im Atem. Der Spitzenwert dieser Konzentration wird er
faßt und angezeigt. 

Abbildung 5 zeigt das Ergebnis von Vergleichsmessungen 
bei Trinkversuchen bei 63 Versuchspersonen. In Abstän
den von 1,5 Stunden wurden den Versuchspersonen 
Blutproben entnommen. Die mit Hilfe des beschriebenen 
Gerätes aus der Atemluft bestimmten Alkoholgehalte, die 
mit dem Faktor 2100 multipliziert wurden, sind über den 
gaschromatographisch bestimmten Blutalkoholgehalten 
aufgetragen. Aus den Werten, die 1,5 Stunden nach Trin
kende entnommen wurden, ist zu entnehmen, daß immer 
noch eine leichte arterio-venöse Differenz zu bemerken 
ist, während die Werte etwa 3 Stunden nach Trinkende 

Alkoholkonzentrationsverlauf 

--
1.5 

1.0 

0.5 

näher zu den Geraden liegen, woraus folgt, daß sich die 
Versuchspersonen im Aequilibrium befanden. Abbil
dung 6 gibt den Verlauf der Alkoholkonzentration bei ei
nem Trinkversuch wieder, der im Gerichtsmedizinischen 
Institut der Universität Heidelberg durchgeführt wurde. 
Die Versuchsperson trank eine definierte Alkoholmenge. 
Die Kurve zeigt den aus der Atemluft gemessenen Alko
holgehalt über der Zeit nach Trinkende, dargestellt durch 
Kreuze. Die Kreise sind Ergebnisse, die durch gaschro-
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Abb.5 
Zusammenhang zwischen Atem- und Blutalkoholgehalten 
BAKA = Blutalkoholkonzentration ermittelt durch die Atemalkohol

konzentration AAK, die mit dem Verteilungsfaktor 2100 mul
tipliziert wurde. 
1 mg/2100 cc Luft ~ 1 °/00 

BAKB = Alkoholgehalt des aus der Armvene entnommenen Blutes in 
mg/I g Blut 

Die Darstellung enthält 67 Meßpaare aus 4 Trinkversuchen. Die Nullwer
te stammen von den Versuchsleitern, die keinen Alkohol getrunken hat
ten. 

o Meßwerte 120-150 min nach Trinkende 
+ Meßwerte 60-90 min nach Trinkende 

_._-
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Abb.6 
Zeitlicher Verlauf der Alkoholkonzentration bei einer Versuchsperson 

22 Jahre, 75 kg Körpergewicht 
Trinkzeit: 30 Minuten, 7.15-7.45 Uhr 
Trinkmenge: 100 g Äthanol in 0,5 Liter Cola 

Die Atemalkoholkonzentration wurde mit dem IR-Gerät, der Alkoholge
halt des cupital-venösen Blutes wurde gaschromatographisch ermittelt. 
Nach einem Versuch im Gerichtsmedizinischen Institut der Universität 
Heidelberg 5). 
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matische Untersuchung des Venenblutes gefunden wur
den. Aus der Darstellung ist auch die Eliminationsrate 
des Alkohols bei dieser Versuchsperson zu erkennen, die 
hier den relativ hohen Wert von 0,2°/oolStunde zeigt. 
Diese Abbaurate ß60 kann individuell verschieden sein, ist 

BAK [%0) 

1.0 ~o-_. 

0.5 

-v v. ____ .... __ 

----. 

60 , 0 

Abb. 7 

aber, wie bekannt, von der Höhe der Anfangskonzentra
tion des Alkohols unabhängig (Abb. 7). Hier sind Meßer
gebnisse des mit dem beschriebenen Gerät gemessenen 
Atemalkoholgehaltes von einer Versuchsperson darge
stellt, die an 6 Trinkversuchen teilgenommen hat. Dabei 

Zeitlicher Verlauf des Alkoholabbaues bei einer Versuchsperson in 6 Trinkversuchen mit ver
schiedenen Anfangskonzentrationen. 

wurden verschiedene Alkoholmengen verabreicht. Wie 
man sieht, verlaufen die Kurven, aus denen die Abbauge
schwindigkeit des Alkohols bestimmt werden kann, etwa 
parallel. 

Abbildung 8 zeigt ein Labormodell des entwickelten Ge
rätes, bei dem sich in der Mitte noch eine Zusatzeinrich
tung befindet, die zur Speicherung von Atemalkohol
proben dient. 

Abb.8 
Labormodell des IR-Atemalkoholmeßgerätes. Der Spitzenwert der BAK 
wird in °/00 direkt angezeigt. An der Oberseite ist die Einrichtung zur Ent
nahme von Atemproben zur Speicherung zu erkennen. 

In seiner fertigungsreifen Form arbeitet das Gerät voll
automatisch. Nach Spülung der Meßkammer, Überprü
fung der internen Funktionsbereitschaft und Eichung 
stellt sich das Gerät zu Null und zeigt die Bereitschaft 
der Aufnahme einer Atemprobe an. Das Ergebnis wird 
automatisch mit Datum und Uhrzeit versehen in mehre
ren Exemplaren zur Dokumentation der Messung ausge
druckt. 
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Beweissicherung 

Zur gerichtlichen Beweissicherung ist zu empfehlen, den 
Alkoholgehalt nach zwei voneinander unabhängigen Ver
fahren zu bestimmen. 

Daneben haben spektakuläre Prozesse wegen Trunken
heit am Steuer in den USA die Notwendigkeit einer Pro
bensicherung gezeigt. Um diesem Problem zu begegnen, 
hat Borkenstein 3 ) kürzlich einen Speicher entwickelt, mit 
dem es möglich ist, eine Atemprobe zu sammeln und auf
zubewahren. 

Calcium-Sulfatkristalle beispielsweise haben die Eigen
schaft, Alkohol zu binden. Ein definiertes kleines Volu
men aus der endexpiratorischen Phase wird durch ein mit 
CaS04-Kristallen gefülltes Röhrchen geleitet. Das Röhr
chen wird dann hermetisch verschlossen und in gleicher 
Weise wie die heutigen Blutproben zur gaschromatischen 
Auswertung in ein Laboratorium geschickt. Die Methode 
zur GC-Analyse des gespeicherten Alkohols wurde von 
K. Dubowski beschrieben. 

3) Borkenstein, R. F., Dubowski, K. M., A Breathalcohol Absorption 
Tube for Analysis by Head Space Gaschromatography. Vortrag auf 
der Jahrestagung 77 der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedi
zin e. V., 20.-22. Mai 1977, Heidelberg. 

4) Adrian, W., Siemeyer, A., Über die Bestimmung des Alkoholgehal
tes aus gespeicherten Atemproben. Unfall- und Sicherheitsfor
schung, Straßenverkehr, Heft 16, 1978 BVM. 

5) Bösche, J., Übereinstimmung zwischen Blut- und Atemalkoholkon
zentrationen: Erste Untersuchungen am Testgerät nach Adrian. 
Unfall- und Sicherheitsforschung, Straßenverkehr, Kongreßbericht 
1977 der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin e. V., Bun
desministerium für Verkehr (Hrsg.), Heft 10, 1977, S. 415. 



Die Übereinstimmung des gaschromatographisch be
stimmten Atemalkoholgehalts mit dem aus dem Blut be
stimmten bzw. dem aus der Speicherprobe und dem di
rekt gemessenen geht aus Abbildung 9 hervor. Hier sind 
die Ergebnisse eines Versuches mit 5 Versuchspersonen 
dargestellt, die bei einem Trinkversuch 2 Stunden nach 
Trinkende und in Intervallen von je 1 Stunde ihren Atem
alkoholgehalt mit Hilfe des beschriebenen Infrarot-Gerä
tes und des in Amerika gebräuchlichen chemischen Gerä
tes gemessen haben 4). Zur gleichen Zeit wurde auch eine 
Speicherprobe entnommen, deren Ergebnisse in der Dar
stellung enthalten sind. Diese Werte sind über dem gas
chromatographisch bestimmten Wert der Blutproben 
aufgetragen, die jeweils zur gleichen Zeit entnommen 
worden sind. Die in Amerika gewonnenen Versuchser
gebnisse zeigen deutlich, daß es möglich ist, Atemproben 
zu speichern und bei der Auswertung zuverlässige Werte 
zu erhalten. Durch den hermetischen Verschluß des 
Röhrchens ist es auch möglich, die Proben über längere 
Zeit aufzubewahren. 

AAK .2100 
DA, 0 

1,5 

o Ch~misct.r Speicher 
• IR - Atemalkoholgerät 
• Breathalyzer 

Venöses. Blut 

0,5 2
h 

nach Trinkende 

0,5 1,5 

Abb. 9 Blutalkoholgeholt BAK %. 

Korrelation der nach 3 Methoden aus dem Atem gemessenen Alkohol
konzentration mit der aus dem venösen Blut bestimmten von 5 Versuchs
personen. 
Um arterio-venöse Differenzen zu vermeiden, wurden die ersten Werte 
jeweils 2 Stunden nach Trinkende und dann in zeitlichen Intervallen von 
je 1 Std. bestimmt. 
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The Use of Electrostatic Imaging 
in the Detection of Indented Impressions 

Der Nachweis vertiefter Eindrücke 
durch elektrostatische Bildgewinnung 
Robin Holleyhead 1) 

The technique of the detection of indented impressions 
by electrostatic imaging has been described by Foster 
and Morantz 2). Briefly the method is as folIows. The doc
ument is placed on an earthed sintered brass plate, cov
ered with a thin taut film of insulating polymer which is 
held in elose contact to the document hy suction 
through the sintered metal. An electrostatic charge is ap
plied by moving a thin wire at a potential of about 5 kv. 
above the surface of the film. This charges the surface of 
the polymer film and variations on the surface of the do
cument cause fluctuations in the potential at the surface 
of the film. These fluctuations in potential can be detec
ted by development by a toner powder applied either by 
cascade or by powder eloud. 

To enable the technique to be applied in the working doc
ument examination laboratory apparatus has been produ
ced by Messrs Foster & Freeman. The apparatus has a 
self contained vacuum system and electrica1 circuits pro
viding a means of charging the film. It also allows for the 
production of a eloud of suitably charged toner in a 
chamber over the film and the top is hinged to allow a 
cascade of developer beads to be poured over the char
ged film and collected. Safety devices are incorporated in 
the switching circuits. 

The following description of the operations involved in a 
routine document examination gives an indication of the 
speed and simplicity of the process: 

1) The present paper is based on a description of the method by D. M. 
Ellen, D. J. Morantz, and D. J. Foster. 

Der vorliegende Beitrag stützt sich auf die Beschreibung des Ver
fahrens durch D. M. Ellen, D. J. Morantz und D. J. Foster. 

2) Foster D. J. and Morantz D. J. An Electrostatic Imaging Technique 
for the Detection of Indented Impressions in Documents. To be pu
blished in Forensie Science. 

D. J. Foster und D. J. Morantz, An Electrostatic Imaging Techni
que for the Detection of Indented Impressions in Documents; Ver
öffentlichung in "Forensie Science" geplant. 

Die Methode des Nachweises vertiefter Eindrücke auf 
dem Wege der elektrostatischen Bildgewinnung ist von 
Foster und Morantz 2) beschrieben worden. Kurzgefaßt 
sieht sie wie folgt aus. 

Die zu untersuchende Urkunde wird auf eine geerdete 
gesinterte Messingplatte gelegt und straff mit einer dün
nen Folie eines isolierenden Polymers bedeckt, die durch 
Sog durch das gesinterte Metall eng auf der Urkunde auf
liegt. Ein dünner Draht wird mit einem Potential von ca. 
5 kV über die Folie geführt, was eine elektrostatische 
Aufladung verursacht. Hierdurch lädt sich die Oberflä
che der Polymerfolie auf, und Unterschiede in der Ur
kundenoberfläche bedingen Fluktuationen im Potential 
der Folienoberfläche. Diese Potentialunterschiede lassen 
sich durch Entwicklung mit einem Farbpulver sichtbar 
machen, das durch Kaskade oder durch Bestäubung auf
gebracht wird. 

Um das Verfahren für die routinemäßige Urkundenunter
suchung nutzbar zu machen, stellte die Firma Foster & 
Freeman ein Laborgerät her. Das Gerät umfaßt eine eige
ne Vorrichtung zur Vakuumerzeugung sowie die zur 
Aufladung der Folie erforderliche Elektrik. Es ermög
licht auch die Bestäubung der Folie mit einem entspre
chend geladenen Farbpulver in einer darüberliegenden 
Kammer, und mit Hilfe des klappbaren Oberteils lassen 
sich Entwicklungsperlen kaskadenartig über die aufgela
dene Folie schütten und wieder auffangen. Die Schalt
kreise beinhalten Schutzvorrichtungen. 

Die folgende Darstellung der bei der routinemäßigen Ur
kundenuntersuchung anfallenden Verfahrenschritte läßt 
erkennen, wie schnell und einfach die Methode ist: 
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1. The document is placed face upwards on the vacuum 
bed of the instrument and covered with a sheet of the 
thin transparent film. The vacuum bed is switched on, 
drawing the film down tightly onto the document to pro
duce a smooth surface essential in minimising back
ground noise. 

2. The corona discharge unit is passed over the film two 
or three times to charge the surface and form the latent 
images of the indentations present. 

3. Development of a visible image is achieved by placing 
the elear plastic hood over the document and turning on 
the powder eloud for a few seconds. This is repeated un
til a satisfactory image is obtained. 

4. If, after inspection, the results are required for record 
a sheet of protective adhesive film can be laid over the 
image to produce a transparency. This can be peeled 
away from the document which is recovered completely 
undamaged. The transparency can be kept as a perma
nent record of the impressions. 

Provision is also made for using cascade development as 
an alternative to the powder eloud. The vacuum bed can 
be tilted and cascade developer (fine beads coated with 
powder) poured over the surface of the plastic film. A 
collection tray on the side of the equipment recovers the 
beads for further use. Similar results are obtained with 
both development processes, although occasionally grea
ter contrast can be produced with the cascade system. 
Both methods have the advantage of giving a stable life
size transparency suitable for immediate examination or 
photography. 

The method was developed and the apparatus designed at 
the London College of Printing in elose consultation with 
the Metropolitan Police Forensic Science Laboratory and 
the research was supervised and funded by the Horne Of
fice Police Scientific Development Branch. When this 
was completed, the first commercially manufactured ap
paratus was supplied to the Metropolitan Police Forensic 
Science Laboratory and others are now in use in other la-
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1. Die Urkunde wird (mit der Oberseite nach oben) auf 
das Vakuumbett des Geräts gelegt und mit der dünnen, 
durchsichtigen Folie bedeckt. Durch Einschalten der Va
kuumvorrichtung wird die Folie in engsten Kontakt mit 
der Urkunde gebracht; hierdurch erlangt man eine mög
lichst glatte Oberfläche, was für die Verringerung des 
Störeffekts (»Rauschen«) wesentlich ist. 

2. Der Korona-Stab wird zwei- bis dreimal über die Folie 
bewegt, um die Oberfläche aufzuladen und das latente 
Bild der auf der Urkunde befindlichen Eindrücke zu er
zeugen. 

3. Die Entwicklung eines sichtbaren Bildes wird erreicht, 
indem die Kunststoffhaube über die Urkunde gebracht 
und diese ein paar Sekunden lang bestäubt wird. Dies 
wird so oft wiederholt, bis ein befriedigendes Bild er
scheint. 

4. Muß das Ergebnis nach Inaugenscheinnahme aufbe
wahrt werden, so kann eine selbstklebende Schutzfolie 
aufgelegt werden, wodurch ein Transparentbild entsteht, 
das sich von der Urkunde abziehen läßt, ohne diese in ir
gendeiner Weise zu beschädigen. Das Transparent läßt 
sich als bleibende Aufzeichnung der Eindrücke aufbe
wahren. 

Als Alternative zur Bestäubung ist auch die Kaskaden
entwicklung möglich. Nach Kippen des Vakuumbetts 
wird der Kaskadenentwickler (mit Pulver überzogene 
Perlen) über die Kunststoffolie gegossen und in einer 
seitlichen Auffangschale zur Weiterverwendung gesam
melt. Das Ergebnis ist bei beiden Methoden ähnlich, je
doch läßt sich mit dem Kaskadenverfahren gelegentlich 
ein stärkerer Kontrast erzielen. Beide Methoden haben 
den Vorteil, daß man ein stabiles Transparentbild in Ori
ginalgröße erhält, das sich zur sofortigen Untersuchung 
wie auch zur fotografischen Reproduktion eignet. 

Die Entwicklung des Verfahrens und des entsprechenden 
Geräts erfolgte durch die Londoner Fachhochschule für 
Drucktechnik (London College of Printing) in enger Kon
sultation mit dem kriminaltechnischen Laboratorium der 
Polizei London (Metropolitan Police Forensie Science 
Laboratory), und die Forschungsarbeit wurde von der 
Polizeitechnischen Entwicklungsabteilung (Police Scien
tific Development Branch) des Innenministeriums über
wacht und finanziert. Nach Abschluß dieser Phase wurde 
das erste industriell hergestellte Gerät dem kriminaltech-



boratories and with police forces in the United Kingdom. 

At an early stage in the development of the method many 
advantages over the conventional methods were found. 
Subsequently, especially after the apparatus had been 
modified and greater experience had been gained, these 
advantages were confirmed. 

A 

Writings of different depths, shown at A produce impressions detected 
by oblique lighting (B) and by ESD (C). 

D 

The written note, shown on the left (D) bears impressions, detected by 
ESD shown on the right (E). The original writing is barely visible in the 
ESDimage. 

B 

nischen Labor der Londoner Polizei übergeben; mittler
weile sind weitere Geräte in anderen Laboratorien und 
Polizeidienststellen im Vereinigten Königreich im Ein
satz. 

Bei den Entwicklungsarbeiten zeigten sich schnell viele 
Vorteile dieser Methode gegenüber den konventionellen 
Verfahren. Später, insbesondere nach Veränderungen am 
Gerät und als man mehr Erfahrung damit gesammelt hat
te, fanden sich diese Vorteile bestätigt. 

c 
Durch unterschiedlich starkes Schreiben (A) hervorgerufene Druckrillen 
ergeben bei der Schräglichtmethode Bild B und bei der ESD-Methode 
Bild c. 

E 

Die schriftliche Mitteilung links (D) ist mit Druckrillen behaftet und ergibt 
bei Untersuchung mit der ESD-Methode das Bild rechts (E). Auf dem 
ESD-Bild tritt die Beschriftung des Originals kaum hervor. 
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The first and most important is in sensitivity. Impres
sions which were too shallow to be read could be clearly 
reproduced and easily identified. Indeed it is possible to 
detect impressions which cannot even be seen. In many 
cases examined clearly readable impressions have been 
identified when either nothing was visible or faint un
readable indentations could be seen. 

The second improvement is in the time expended and the 
effort needed. The frustrating search for meaning in faint 
indentations when viewed by oblique lighting is the expe
rience of all document examiners. Here an operation of a 
minute or two results in a transparency which can be 
read often as easily as the original document which pro
duced the impressions. 

A third advantage is in the effect writing already on the 
document being examined has on the electrostatic image. 
It usually appears as white against the light grey back
ground. This is presumably because the inked surface 
has the reverse effect on the dielectric properties of the 
paper as do indented impressions. Whatever the reason 
the effect.is of great advantage in practical use. Most doc
uments where impressions are of forensic value have al
ready been written on. Threatening letters, notes pushed 
across a bank counter demanding money and many docu
ments used for other purposes may reveal indentations of 
previous writing and thereby its origin. In these cases the 
only interference on the impressions by the writing is in 
short breaks in the writing line where they cross. 

A fourth advantage is in the clarity of the image pro
duced. The transparency can be placed on a white back
ground and clearly interpreted by anyone, laymen or ex
perienced examiners alike.· This means that a foreign 
script such as Chinese can be shown to an interpreter and 
he is able to read it; he would perhaps find photographs 
of impressions under oblique lighting very difficult to read. 
A case of this nature has already been successfully investi
gated. Similarly handwritings can be compared, at least 
partially, using the reproduced image. The clarity of the 
image produced by the method is also of advantage in 
making court exhibits to demonstrate the examiner's find
ings to judge and jury. Contact prints can be made and 
thus a number of copies easily made. This contrasts with 
the care needed to produce clear oblique lighting photo
graphs. 

There are occasions when the method does not work. 
One of these is when a document has been treated with a 
solvent, like ninhydrin solution to look for fingerprints or 
in the erasure of entries by solvent action, where the re
maining indented impressions indicate the original en
tries. This means that in practice documents should be 
tested before fingerprint searches are made - always a 
good practice for other reasons. Another reason for fail
ure appears to due to dryness of the paper. This can be 
corrected by placing the document in achamber contain
ing a tray of water, which creates humidity in the con
tain~r. A few minutes in this atmosphere usually makes 
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Der erste und wichtigste liegt in der Empfindlichkeit der 
Methode. Eindrücke, die zum Lesen zu flach waren, 
konnten deutlich sichtbar gemacht und klar erkannt wer
den. Es lassen sich sogar Eindrücke nachweisen, die dem 
Auge verborgen bleiben. In vielen Fällen konnten deut
lich lesbare Eindrücke entwickelt werden, wo entweder 
nichts oder nur schwach erkennbare Vertiefungen sicht
bar waren. 

Die zweite Verbesserung ist der verminderte Aufwand an 
Zeit und Mühe. Jeder Urkundenuntersucher kennt die 
frustrierende Suche nach dem Sinn in schlecht ausgepräg
ten Druckrillen, die man im Streiflicht betrachtet. Hier 
erzielt man in ein bis zwei Minuten ein Transparentbild, 
das sich oft genauso leicht wie das Original lesen läßt, 
von dem die Eindrücke stammen. 

Ein dritter Vorteil liegt darin, wie sich die bereits auf der 
zu untersuchenden Urkunde befindlichen Schriftzeichen 
auf das elektrostatische Bild auswirken. Gewöhnlich er
scheint diese Schrift weiß auf hellgrauem Grund. Dies ist 
vermutlich darauf zurückzuführen, daß die mit Tinte be
haftete Oberfläche sich umgekehrt auf die' dielektrischen 
Eigenschaften des Papiers auswirkt wie die vertieften 
Eindrücke. Welches auch der Grund sein mag, der prak
tische Effekt ist von großem Vorteil. Die meisten Urkun
den, die Eindrücke von kriminalistischem Wert aufwei
sen, sind bereits beschrieben. Drohbriefe, über Bank
schalter geschobene Aufforderungen zur Geldherausgabe 
und vielerart andere Papiere können Vertiefungen aus 
vorausgegangenen Schreibhandlungen haben und damit 
Hinweise auf ihre Herkunft liefern. In solchen Fällen 
stellen die geringfügigen Unterbrechungen der Linienfüh
rung an den Kreuzungspunkten die einzige Beeinträchti
gung dar. 

Als vierter Vorteil ist die Deutlichkeit des gewonnenen 
Bildes zu nennen. Das Transparentbild kann auf weißem 
Untergrund von jedermann, gleich ob Laie oder Fach
mann, ausgewertet werden. Das bedeutet, daß eine frem
de Schrift wie etwa Chinesisch einem Dolmetscher vor
gelegt und von ihm gelesen werden kann; Schräglichtauf
nahmen der Vertiefungen würden ihm beim Lesen 
eventuell große Schwierigkeiten bereiten. Ein Fall dieser 
Art wurde bereits erfolgreich bearbeitet. Desgleichen 
können Handschriften anhand der Reproduktion zumin
dest teilweise für die vergleichende Untersuchung er
schlossen werden. Die Deutlichkeit der mit dieser Me
thode erzielten Bilder ist auch von Nutzen, wenn es dar
um geht, dem Richter und den Geschworenen den Be
fund des Gutachters zu demonstrieren. Es können 
Kontaktabzüge gefertigt und damit beliebig viele Kopien 
hergestellt werden. Dies steht im Gegensatz zu der Mü
he, die erforderlich ist, um deutliche Schräglichtaufnah
men zu erzielen. 

Gelegentlich funktioniert das Verfahren nicht, z. B. 
wenn die Urkunde mit einem Lösungsmittel wie Ninhy
drinlösung behandelt wurde, um Fingerabdrücke zu si
chern, oder wenn durch die Einwirkung von Lösungsmit
teln Eintragungen gelöscht werden, wobei die verbleiben
den Druckrillen auf die Originaleintragungen hinweisen. 
Für die Praxis bedeutet dies, daß Urkunden entspre
chend zu untersuchen sind, bevor die daktyloskopische 
Behandlung erfolgt - ein Verfahren, das auch aus ande
ren Gründen immer vorzuziehen ist. Trockenheit des Pa
piers kann anscheinend auch zum Mißerfolg führen. Dies 
läßt sich korrigieren, indem das Dokument in eine Kam-



the impressions easily detectable. 

Another effect noticed has been when impressions are 
made through a plastic bag, with the plastic surface mak
ing the final contact with the paper. Here the impressions 
appear as white on grey in the image produced, in the 
same way as ordinary writing. This is often an advantage, 
as impressions accidently produced when the document 
is in a polythene bag awaiting transport to the laboratory 
do not interfere with the impressions already there. 

The electrostatic detection (now normally abbreviated to 
ESD) of indented impressions has been in use for twelve 
months on cases investigated by a busy forensic science 
laboratory and has been found to show such improve
ments over conventional methods that it can safely be 
said to be the method of choice and represents another 
breakthrough in document examination. 

mer mit einer Schale Wasser, das Feuchtigkeit erzeugt, 
gebracht wird; nach ein paar Minuten sind die Eindrücke 
dann klar nachweisbar. 

Eine weitere Beobachtung betrifft den Fall, daß Eindrük
ke durch einen Plastikbeutel hindurch auf die Urkunde 
gelangen, wobei der endgültige Kontakt zwischen dem 
Kunststoff und dem Papier erfolgt. Die Eindrücke er
scheinen dann im entwickelten Bild weiß auf grau wie ei
ne normale Beschriftung auch. Dies ist oft von Vorteil, 
da Eindrücke, die während des Transports des in einem 
Polyäthylenbeutel befindlichen Dokuments zum Labor 
unbeabsichtigt auf das Papier kommen, sich nicht stö
rend auf die bereits vorhandenen Druckrillen auswirken. 

Die elektrostatische Erkennung vertiefter Eindrücke 
(»electrostatic detection« - ESD) wird seit zwölf Mona
ten in einem kriminaltechnischen Laboratorium mit 
reichlichem Arbeitsanfall in der Praxis genutzt und hat 
sich gegenüber den konventionellen Methoden als so vor
teilhaft erwiesen, daß man dieses Verfahren als ideal und 
als weiteren Durchbruch in der Urkundenuntersuchung 
bezeichnen darf. 
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Die 3-Kanal-Video-Vergleichs- und 
Infrarot -Anlage 

Manfred Philipp 

1. Problemstellung 

Untersuchungen der Handschrift haben im Ermittlungs
und Strafverfahren seit vielen Jahren neben der Dakty
loskopie eine besondere Bedeutung, da sie die einzigen 
rein personenbezogenen Sachbeweise liefern und daran 
scheint sich trotz des Zurückdrängens der Handschrift im 
Geschäftsleben nichts zu ändern, wie uns eine Analyse 
der Auftragslage von freiberuflich tätigen und an Behör
den beschäftigten Schriftsachverständigen lehrt. Die 
Handschrift, so wissen wir ferner aus der Informations
theorie, hat einen höheren Informationsgehalt als der 
Fingerabdruck (Leszczynski 1967). »In der Handschrift 
hinterläßt eine Person eine Bewegungs spur , die in ihrer 
Eigentümlichkeit unter normalen Bedingungen interindi
viduell mehr oder minder unverwechselbar und intraindi
viduell relativ konstant ist . . . Individualität der Schrift 
ist nicht durch absolute Individualität bestimmter Einzel
merkmale gegeben, (sondern) ... durch die besondere 
Konfiguration ihrer graphischen Merkmale« (Michel 
1969). Dieser Nachteil beruht auf der nur relativen Kon
stanz der Handschrift. »Konstanz ist in der Schrift nie
mals in dem Sinne gegeben, daß bei wortgleichen Schrift
zügen völlige Deckungsgleichheit zu erwarten ist. Viel
mehr weist jede Schrift auch unter konstanten Bedingun
gen eine mehr oder minder große Variabilität auf. Die 
Schrift ist weiterhin altersspezifischen Wandlungen un
terworfen ... (und) kann sich ... durch eine Reihe von 
Einflußgrößen dauerhaft oder aktuell ungewollt verän
dern« (Michel 1969). 

Das Auffinden von mehr oder minder deckungsgleichen 
Schriftzügen stellt somit nach heutiger Auffassung ein 
wichtiges Indiz dafür dar, daß zumindest einer dieser 
Schriftzüge nicht auf eine habituelle Schreibleistung, 
sondern auf eine sog. »mechanische«, d. h. eine direkte 
oder indirekte Pausfälschung zurückzuführen ist. Damit 
ist das Untersuchungsproblem definiert: Prüfung auf 
Vorhandensein (annähernd) deckungsgleicher Schriftzü
ge. Unter »indirekten Pausfälschungen« werden Schrift
züge verstanden, die durch Übertragen der Vorlage 
(z. B. mit Hilfe von Kohlepapier, durch einfaches 
Durchdrücken, aber auch durch ein fotografisches oder 
drucktechnisches Zwischenprodukt) und anschließendes 
Nachfahren bzw. Überlagern der Vorzeichnungsspur 

oder des Zwischenprodukts entstanden sind. »Direkte 
Pausfälschungen« sind demnach alle Pausfälschungen, 
bei denen weder eine Vorzeichnungsspur noch ein Zwi
schenprodukt angefallen ist. Der früher gängige Termi
nus »mechanische Fälschung« ist zurückgedrängt wor
den, da er nicht sauber zwischen verschiedenen Herstel
lungsmethoden differenziert und zu der Annahme verlei
ten kann, es sei eine Maschine, beispielsweise ein U nter
schriftsautornat, eingeschaltet gewesen. 

In einem solchen Fall des Auftretens mehrerer deckungs
gleicher Schriftzüge, der natürlich bevorzugt bei Unter
schriften vorkommt, aber auch '- wie beispielsweise 
Hecker (1972) demonstrierte - bei Textschriften möglich 
ist, muß eine Untersuchung von Art und Grad der Dek
kungsgleichheit unbedingt erfolgen. Notwendig sind fer
ner eine Prüfung auf herstellungs bedingte Symptome der 
verschiedenen Fälschungstechniken (z. B. Vorzeich
nungsspuren) sowie eine vergleichende Analyse mit au
thentischen Schriftzügen. Nur so läßt sich eine abgesi
cherte und weitgehend objektive Aussage zur Echtheits
frage und zur Entstehung der strittigen Schriftzüge ma
chen. Aus dem Gesagten könnte die keineswegs extreme 
Forderung abgeleitet werden, im Rahmen schriftverglei
chender Untersuchungen neben der physikalisch-techni
schen Prüfung mit Hilfe der einschlägigen zerstörungs
freien Methoden auch die Prüfung auf mögliche graphi
sche Deckungsgleichheit strittiger und authentischer 
Schriftzüge als Routinemaßnahme aufzunehmen. 

Tatsächlich geschieht dies bei Unterschrifts prüfungen in 
der Regel und teilweise auch bei der Vergleichung von 
Textschriften, insbesondere natürlich dann, wenn schon 
ein entsprechender Verdacht besteht: In der Hoffnung, 
unter den beschafften Vergleichs schriftproben die zur 
Fälschung verwendete Vorlage oder eine Kopie davon zu 
finden, prüft der Schriftsachverständige, ob in einem 
oder mehreren Fällen eine weitgehende oder völlige Dek
kungsgleichheit besteht. Ein entsprechend geübter und 
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erfahrener Sachverständiger kann eine solche Feststel
lung in nicht zu kompliziert gelagerten Fällen selbst bei 
drucktechnisch bedingten Abweichungen des Abbil
dungsmaßstabs sicher treffen. Bei umfangreichem 
Schriftmaterial oder wenn aufgrund einer geringen Varia
tionsbreite der Schrift eine derartige Untersuchung auch 
bei dem Vergleichsmaterial notwendig ist, kann dies eine 
Arbeitvon erheblichem Umfang und damit eine Erhöhung 
der Fehlervarianz bedeuten. Eine routinemäßig durchzu
führende Prüfung auf Kongruenz muß jedoch einem ho
hen Qualitätsstand gerecht werden, will man berücksich
tigen, daß ein geschulter und mit entsprechendem Wissen 
ausgestatteter Fälscher 

- durch zufällige oder gewollte Kombination von Über
tragungsmedium (z. B. Kohlepapier) und Schreibmit
tel den physikalisch-technischen Nachweis mit Hilfe 
zerstörungsfreier Untersuchungsmethoden vereiteln, 

- den Fälschungsnachweis durch die Kombination von 
Teilen mehrerer Vorlagen erheblich erschweren oder 

- durch Einschaltung eines optischen, fotografischen 
oder drucktechnischen Prozesses den Abbildungs
maßstab gegenüber der Vorlage ganz oder teilweise 
ändern und dadurch eine natürliche Variation vortäu
schen kann. 

Im Rahmen dieser physikalisch-technischen Untersu
chungen spielt bei der Schriftvergleichung die Prüfung im 
langweIligen, ultraroten Licht (auch Infrarot genannt) ei
ne besondere Rolle. Die vom Untersuchungsobjekt re
flektierte, nicht sichtbare ultrarote Strahlung durchdringt 
»das ein Objekt überdeckende Medium, wie Schmutz, 
Farbe usw. . .. Somit sind überschmierte, verklebte 
oder entfernte Texte, unterschiedliche Schreibmateria
lien, von Tinte überlagerte Graphitspuren ... mit IR
Strahlen ... sichtbar zu machen« (Haier 1977). Dies 
geschieht auf fotomechanischem oder fotoelektrischem 
Weg, indem die vom untersuchten Gegenstand zurückge
worfene und für das Auge unsichtbare Strahlung regi
striert und in sichtbarer Strahlung dargestellt wird (Baier 
1977). 

Die Bedeutung dieser Untersuchungsmethode bei indi
rekten Pausfälschungen ist offensichtlich. Der Grund, 
weshalb hier beide Themen angesprochen werden, ist je
doch ein anderer: Sowohl zur Prüfung von Deckungs
gleichheiten wie zur Untersuchung im langweIligen Licht 
gibt es bereits Verfahren, die Vorteile, aber auch spezifi
sche Nachteile aufweisen und vor allem bisher nicht 
kombinierbar waren. Gerade die Kombination der Unter
suchungsrnethoden mit Hilfe der hier zu beschreibenden 
3-Kanal-Video-Vergleichs- und Infrarot-Anlage stellt 
aber eine wesentliche Verbesserung der Interpretation er
hobener Befunde und damit einen Beitrag zur Objektivie
rung schriftvergleichender Untersuchungen dar. 

2. Bisherige Untersuchungsmethoden 

Bei der Prüfung auf Deckungsgleichheit kamen bisher im 
wesentlichen vier Verfahren, die hier kurz dargestellt 
werden sollen, zur Anwendung: 

Die einfachste Methode besteht darin, den Weg der 
»klassischen« Gegenlichtfälschung (»Durchfensterung«) 
nachzuempfinden, nämlich zwei Schriftstücke übereinan
derzulegen und die Schriftzüge im Durchlicht - am be
sten mit Hilfe eines Lichtkastens - zu inspizieren. 
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"Nachteile dieses Verfahrens sind der Lichtverlust, das 
Unterdrücken von Feinheiten des Strichs und die Be
schränkung auf die vorgefundenen Abbildungsverhältnis
se. Bei kartonstarkem Papier ist eine Prüfung zudem 
nicht mehr möglich. 

Zweitens läßt sich mit einem elektrostatischen oder 
Thenno-Trockenkopiergerät von dem strittigen Schrift
stück eine transparente Folie herstellen, die auf die als 
Vorlage in Betracht kommenden Schriftstücke gelegt 
wird. Von erheblichem Nachteil ist neben der Beschrän
kung auf die vorgefundenen Größenverhältnisse, daß die 
Maßhaltigkeit solcher Folien nicht gewährleistet ist und 
daß durch den Kopiervorgang sekundäre Farbstoffabla
gerungen erzeugt werden, die Fehlinterpretationen be
günstigen. 

Bei dem Diapositivverfahren wird von dem fraglichen 
Schriftstück ein maßstabsgetreues Diapositiv angefertigt. 
Gegenüber dem Folienverfahren hat diese Methode den 
Nachteil der sicheren Kontrolle des Abbildungsmaß
stabs. Nachteilig wirken sich aus, daß durch Einschal
tung eines Fotolabors das Diapositiv nicht direkt verfüg
bar ist, denn die Herstellung von Dias erfordert einen re
lativ komplizierten fotografischen Prozeß mit zweimali
ger Entwicklung, Bleichen und Zwischenbelichtung. Für 
vergleichende Untersuchungen im Abbildungsmaßstab 
über 1: 1 wird ferner das Herstellen 'einer entsprechenden 
Reproduktion notwendig. 

Die von Gayet (1953) und Angermayer (1966) vorgeschla
genen Farbdeckungsverfahren haben meines Wissens 
keine größere Bedeutung erlangt und bleiben hier unbe
rücksichtigt. 

Forster & Rinderknecht (1974) sowie Mathyer (1975) ha
ben die interessanten Untersuchungs möglichkeiten mit 
dem »Projectina-Universal-Vergleichs-Projektor« aus
führlich beschrieben. Mit diesem Gerät können auf einer 
Mattscheibe die Bilder zweier Untersuchungsobjekte in 
Überdeckung (»Superimposition«) dargestellt werden. 
Ein sog. »Chopper« (Bilderzerhacker) »deckt wechselsei
tig das linke und das rechte Bild in einem stufenlos regu
lierbaren Frequenzbereich von 0-15 Bilder/sec ab. Bei 
genauer Überlagerung und Kongruenz der Vergleichsbil
der erscheint auf dem Bildschirm ein kontrastreiches 
Bild; verschobene, unterschiedliche Bilder' ergeben ein 
flackerndes Doppelbild, so daß jede Abweichung mühe
los erkannt werden kann« (Angaben der Herstellerfirma 
Projectina AG Heerbrugg). 

Die Vorteile dieses Geräts sind, daß der Arbeitsabstand 
für alle Vergrößerungen (2,5 x, 5 x, 10 x, 25 x, 50 x, 
100 X) unverändert bleibt, daß senkrechtes und schräges 
Auflicht, streifender Lichteinfall und Durchlicht auch 
kombiniert verwendet werden können und daß eine ein
fache fotografische Dokumentation z. B. mit einer So
fortbildkamera möglich ist. 

Es sind jedoch auch einige, gerade bei schriftvergleichen
den Untersuchungen relevante Nachteile zu notieren: Die 
durch den Chopper erzeugte Bilddarstellung hat die Ei
genart, bei nicht völliger Kongruenz - wovon bei Hand
schriften leider ausgegangen werden muß - ein flackern
des Doppelbild zu erzeugen, das einer genauen Beurtei
lung abträglich ist. Schließlich ist die quantitative 
Feststellung, daß keine völlige Kongruenz vorhanden ist, 
von einigen Fällen abgesehen nicht so bedeutsam wie die 
qualitative Analyse dieser Abweichungen. 



Trotz des erheblichen Aufwands, der mit den Beleuch
tungseinrichtungen getrieben wird (z. B. Kombinations
lampen Quarzjod-Quecksilberdampf) ist der Lichtverlust 
auf der Mattscheibe bereits bei 10facher Vergrößerung 
erheblich. Die angebotenen Vergrößerunge~ von 2,5fach 
bis l00fach lassen ferner den Wunsch nach Vario-Objek
tiven mit voneinander unabhängiger stufenloser Verände
rung der Abbildungsmaßstäbe aufkommen. 

Für die Untersuchungen im langweIligen Licht kommen 
folgende Verfahren in Betracht: 

Die Infrarot-Fotografie verwendet speziell sensibilisier
tes Aufnahmematerial, das nur bedingt lagerfähig und 
sehr wärmeempfindlich ist. Auch muß man Milbrandt & 
Stargardt (1971) Recht geben, die auf die Fragwürdigkeit 
der Interpretation des gewonnenen Bildmaterials hinwei
sen, das außerdem nicht sofort zur Verfügung steht. 

Bei dem Fotoemissionsbildwandler (IR-Bildwandler) tref
fen »die vom Objekt zurückgeworfenen IR-Strahlen ... 
auf die Kathode der Bildwandler-Röhre. Dadurch werden 
an der Kathodenoberfläche Elektronen in Freiheit ge
setzt« (Baier 1977) und auf der Anode sichtbar. Beson
ders bei sukzessiver Filterung in verschiedenen Wellen
bereichen ist das erzielte Bild besser interpretierbar als 
bei der IR-Fotografie und kann mit einer Kamera einfach 
dokumentiert werden. Nachteilig wirken sich jedoch der 
Lichtverlust des grün gefärbten Bildes und die technisch 
bedingte, erhebliche Randunschärfe aus. 

Das Thermofax-Verfahren (Stedry 1977, Frisch 1962) und 
der Bolometerbildwandler (van Asperen 1968) spielen bei 
den hier angesprochenen Untersuchungen keine Rolle. 

3. Konzeption und Ausführung der 3-Kanal-Video
Vergleichs- und Infrarot-Anlage 

Die Überlegungen zur Optimierung der Untersuchungs
möglichkeiten von deckungsgleichen oder annähernd dek
kungsgleichen Schriftzügen führten fast zwangsläufig zur 
Konzipierung einer Anlage, die aus von der Industrie an
geboteten Video-:-Bausteinen besteht, die hier in einer ge
eigneten Weise zu modifizieren und zu kombinieren wa
ren. Die Einbeziehung einer dritten infrarotempfindli
ehen Kamera ist eine logische Erweiterung und es zeigte 
sich im Verlauf der Planungen, daß dieser Weg teilweise 
auch von anderen beschritten wurde (Richards 1976, Rei
mer & Grüner 1977). 

Zur Erklärung der Funktionsweise der Anlage möge fol
gende Beschreibung dienen: Das Dokument mit dem 
fraglichen Schriftzug wird unter die eine, das mit der po
tentiellen Vorlage unter die zweite Video-Kamera gelegt. 
Über einen Synchronisationsgenerator und einen Trick
mischer gelangen die beiden von den Kameras gelieferten 
Bilder in totaler optischer Überlagerung (»Superimposi
tion«) auf die Bildröhre eines Monitors, wo sie durch 
entsprechende Manipulation der Objektträger, nämlich 
motorisch betriebene Drehkreuztische, auf Kongruenz 
geprüft werden können. Das Bild der dritten, infrarot
empfindlichen Kamera kann entweder allein oder mit ei
nem der heiden anderen Kanäle gemischt auf dem Moni
tor dargestellt werden. Die Dokumentation erfolgt auf fo
tografischem Weg, z. B. mit einer speziellen, für Mo
nitoraufnahmen geeigneten Sofortbildkamera oder mit-ei
ner Video-Magnetaufzeichnungsanlage (Video-Recorder), 

3-Kanal-Video-Vergleichs- und Infrarot-Anlage 
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die bei Untersuchungen im Infrarotbereich auch als Zwi
schenspeicher des mit bloßem Auge sichtbaren Bildes 
dient. Für bestimmte Untersuchungen sind neben der to
talen optischen Überlagerung auch eine horizontale oder 
vertikale Teilung des Monitorbildes sowie eine rechtecki
ge Einblendung jeweils stufenlos über Schieberegler 
möglich. In einigen Fällen kann auch die Umschaltung 
der Positivbilder in ein oder zwei Negativ-Teilbilder gün
stigere Untersuchungsbedingungen schaffen. 

Im einzelnen umfaßt diese Anlage folgende Komponen
ten: 

- 2 Arbeitstische in Modulbauweise zur Aufnahme 
sämtlicher Geräte. 

- 3 Kreuztische, montiert auf je einer Drehvorrichtung, 
mit Motorantrieb für X- und Y -Ach!?e (Gleichstrom
motoren mit Untersetzungsgetrieben 485: 1), die über 
Potentiometer-Steuerungen stufenlos reguliert werden 
können. 

- 3 stabile, senkrecht angebrachte Stative zur Befesti
gung und Höhenverstellung der Video-Kameras. 

- 3 senkrecht montierte Video-Kameras mit I-Zoll-Vidi
con-Bildaufnahmeröhren für 875 Zeilen. 

- je 2 Repro-Objektive 1:1,4/16 mm und 1:2,8136 mm. 
- 2 Sätze IR-Kantenabsorptionsfilter mit 695, 780, 830 

und 1000 nm Durchlässigkeit. 
- Beleuchtungseinrichtungen, variabel je nach Art der 

Untersuchung. 
- 1 Synchronisationsgenerator zur taktgerechten Kop

pelung der Video-Signale. 
- I Video-Trickmischer mit drei hart schaltbaren und 

zwei über einen Flachbahnregler stufenlos mischbaren 
Kameraeingängen für die totale optische Überlage
rung, horizontale und vertikale Bildteilung sowie 
rechteckige Einblendung. 

- 1 Video-Arbeitsmonitor mit 31 cm Bildschirmdiagona
le zur Wiedergabe der" von den Kameras gelieferten, 
ggf. gemischten Bilder. 

- 1 Magnetaufzeichnungsanlage (Video-Recorder) in 
l-Zo11-Ausführung mit Standbildautomatik für stö
rungsfreie Standbildbetrachtung. 

- 1 Schaltpult zur Steuerung sämtlicher wesentlicher 
Funktionen. 

Bei der Konzipierung der Anlage wurde durch Auswahl 
möglichst hochwertiger Bauelemente versucht, keine sy
stembedingten Nachteile gegenüber den bekannten Ver
fahren einzuhandeln, deshalb die Entscheidung für 
I-Zoll-Geräte und 875 Bildzeilen. Diese Forderung konn
te ohne Schwierigkeiten erfüllt werden. Dagegen ist auf 
zahlreiche Vorteile und einige den ursprünglich geplanten 
Anwendungsbereich überschreitende Untersuchungsmög
lichkeiten hinzuweisen: 

- Einfache und problemlose Handhabung bei sämtli-
chen Schriftträgern. 

- Schnelle Überprüfung umfangreichen Materials. 
- Sofortige Verfügbarkeit sämtlicher Bildinformationen. 
- Optimale Untersuchungsmöglichkeiten bei sämtlichen 

Beleuchtungsarten und beliebiger Vergrößerung. 
- Wesentlich bessere Abbildungsqualität als beim IR

Bildwandler. 
- Trotz idealer Helligkeits- und Kontrastverhältnisse 

reichen wenig aufwendige Lichtquellen völlig aus. 
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- Kontinuierliche, auch kanal unabhängige Veränderung 
der Abbildungsmaßstäbe ist möglich. 

- Durch die optische Überlagerung des Bildes der IR
Vidicon-Kamera und des zwischengespeicherten Bil
des wird eine wesentliche Verbesserung der Interpre
tation der bei einigen Techniken indirekter Pausfäl
schungen vorzufindenden Druckrillen erreicht. 

- Für Untersuchungen im höheren Makrobereich 
können die Video-Kameras auf Stereo-Mikroskopen 
montiert werden. 

- Bei Kombination mit einer entsprechenden Anlage be
steht die Möglichkeit der fotometrischen Ausmessung 
des Grades der Deckungsgleichheit von Schriftzügen, 
der bisher noch nicht experimentell erforscht worden 
ist. 

- Es bestehen Anwendungsmöglichkeiten bei verschie
denen Arten von Urkundenprüfungen, die mit einer 
modifizierten Anlage mit einer ultraviolett- und einer 
infrarotempfindlichen Kamera noch erweitert werden 
können. 
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Visuelle Täteridentifizierung über 

optisch-elektronisches 

Bildmon tageverfahren 
Dieter Fänger 

Die Frage nach Wert oder Unwert von sog. »Phantom· 
bildern«, also den nach Zeugenaussagen gezeichneten 
oder mit Hilfe von Montagegeräten oder -systemen 
mechanisch zusammengesetzten Täterportraits, ist nicht 
unumstritten. . 

Von den Kritikern wird nicht zu Unrecht geltend ge
macht, daß die Wiedererkennung eines Täters selbst 
nach Vorlage eines Originalbildes oft auf Schwierigkeiten 
stoße und sie bei Vorlage einer Zeichnung oder eines me
chanisch erstellten Kompositums um ein Vielfaches 
schwieriger sein müsse. Außerdem k9nne man die Aus
sagefähigkeit eines Zeugen zum Zeitpunkt der Bilderstel
lung kaum einschätzen oder gar nachprüfen. Die Ver
wendung eines Montagebildes sei daher immer mit dem 
Risiko behaftet, daß es genau so gut vom Täter weg- als 
auch zu diesem hinführen könne. 

Von den Be fürworte rn wird trotz dieser Vorbehalte auf 
eine Reihe von Erfolgen verwiesen, die auf eine Wieder
erkennung anhand von veröffentlichten Montagebildern 
zurückgeführt werden können. Derartige Angaben wer
den von den Skeptikern wiederum bezweifelt, die anfüh
ren, daß sich bei exakter Nachprüfung stets herausge~ 
stellt habe, daß in Wirklichkeit andere Gründe für das 
Ergebnis ursächlich waren und im Regelfalle der erzielte 
Fahndungserfolg auch mit der Veröffentlichung einer 
Personen- bzw. l3ekleidungsbeschreibung hätte erreicht 
werden können. 

Neben Argumenten und Gegenargumenten hat die Tatsa
che, daß Verfahren wie Photo-Robot, Identi-Kit, PIK 
und Foto-Fit von Herstellerfirmen zum Kauf oder zur 
Miete angeboten und z. T. mit geschickten Werbemetho
den wie >>unentbehrliches Fahndungshilfsmittel«, »sensa
tiortelle Erfindung« und »größte Sache seit den Finger
abdrücken« vertrieben wurden, nicht gerade zur Ver
sachlichung des Meinungsstreites beigetragen. 

Bereits im Jahre 1961 wurde die Forderung erhoben, 
durch wissenschaftlich-praktische Forschungen von kriti
schen. in ihrem Urteil unbestechlichen Persönlichkeiten 
einwandfrei feststellen zu lassen. ob gezeichnete oder 
nach Schablonen zusammengesetzte Täterbilder ein ge
eignetes Fahndungsmittel sein können oder ob sie als 
nicht unangreifbares kriminalistisches Hilfsmittel aus 

dem Kreis der polizeilichen Fahndung verbannt werden 
müssen 1). 

Während sich in Großbritannien eine polizeilich-wissen
schaftliche Entwicklungsgruppe seit 1975 mit dem Pro
blem der Gesichtserkennung beschäftigt 2), hat man sich 
in der Bundesrepublik mit der Ablehnung der angebote
nen Identifizierungssysteme begnügt, wobei der Verzicht 
auf eine systematische Erprobung Anlaß zu heftiger Kri
tik gegeben hat 3). 

Ohne die Gründe behandeln zu wollen, die die Vertreter 
der AG-Kripo auf ihrer 41. Tagung im Jahre 1964 zu ei
ner strikten Ablehnung des gezeichneten oder zusam
mengesetzten Täterbildes bewogen, sei festgestellt, daß 
im Protokoll einige Bemerkungen von Teilnehmern ent
halten sind, die, losgelöst von den Unzulänglichkeiten 
des angebotenen Systems, Ansatzpunkt zu umfassende
ren Untersuchungen hätten sein können. So stellte Dr. 
Wenzky fest: »Der Mensch sieht nicht Details des Täters, 
sondern gewissermaßen nur einen flüchtigen Moment 
lang den Gesamteindruck.« Ist dies nicht ein Hinweis auf 
den falschen Ansatzpunkt, aus vielen Details ein Täter
bild konstruieren zu wollen? Könnte nicht der umgekehr
te Weg erfolgversprechender sein, z. B. aus einer Licht
bildsammlung ein Gesicht mit ähnlichem Gesamteindruck 
auswählen zu lassen, um dann einzelne Teile innerhalb 
des Gesichtes zu verändern? 

Jeder Praktiker wird sich an Fälle erinnern können, in de
nen ein Zeuge, mit Lichtbildern aus der Tatverdächtigen
kartei konfrontiert, ein bestimmtes Bild etwa mit den 
Worten herausstellte: »Das ist er zwar nicht. aber so hat 

1) Vgl. Gay, W., Sind gezeichnete und zusammengesetzte Porträts ein 
brauchbares Fahndungsmittel? In: Kriminalistik (15) 1961, S. 167 f. 

2) Siehe: Police Research Bulletin Nr. 30, 1978. 

3) Vgl. Mitschke, P., Foto-Fit oder PIK? In: Der Kriminalist, 1971, 
H. 7, S. 38 f. . 

Fänger, Dieter 
Kriminaloberrat im Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen; seit 1946 
im Dienst der Polizei, davon zwei Jahre Schutzpolizei; 1960 Leiter des 
Erkennungsdienstes der Kreispolizeibehörde Düsseldorf; seit 1968 Leiter 
des Erkennungsdienstes des LKA Nordrhein-Westfalen; zeitweiliges Mit
glied der ständigen Arbeitsgemeinschaft »Daktyloskopie«. 
Völklinger Straße 49, 4000 Düsseldorf 

117 



er ausgesehen!« Dann folgen eiruge Angaben über 
Abweichungen, wie sie eben in der Erinnerung des Zeu
gen haften geblieben sind, so z. B.: dickere Nase, größe
rer Mund oder andere Frisur. Der Verfasser hat aufgrund 
derartiger Feststellungen bereits 1964 als Leiter des Er
kennungsdienstes der Kreispolizeibehörde Düsseldorf bei 
derartigen Sachverhalten Fotomontagen durchführen las
sen, die zwar zu brauchbaren Ergebnissen geführt haben, 
die aber auch sehr zeitaufwendig waren. Diese Erfahrun
gen waren ausschlaggebend für die Befürwortung der 
Anschaffung eines 1971 auf der FOTO KIN A in Köln 
vorgeführten optisch-elektronischen Bildmontagesy
sterns. Es ermöglicht mit Hilfe von Spiegelmasken die 
blitzschnelle Kombination verschiedener Abbildungen 
von Gesichtsteilen zu einer Gesamtkomposition oder ei
ner Einspiegelung in eine als ähnlich bezeichnete Ge
sichtsabbildung. 

Die Bilder werden von einem Bildmischer (Abb. 1, a) 
über eine Fernsehkamera (b) auf einen Fernsehmonitor 
(c) übertragen. Der Betrachter (Zeuge) kann den Monta
gevorgang in jedem Stadium verfolgen und Korrekturen 
innerhalb des Gesichtes nach seinen Angaben vom Gerä
tebediener vornehmen lassen; dabei brauchen ausgewähl
te Gesichtsteile nicht von anderen wichtigen Formen ge
trennt zu werden. Geringfügige Unterschiede der Bilder 
und Bildteile können durch ein in der optischen Achse 
verschiebbares Feldlinsensystem ausgeglichen und stö
rende Zwischenkonturen· durch eine stufenlos regulierba
re Ausleuchtung beseitigt werden. An einem Grundbild 
können drei Veränderungen vorgenommen werden. 

ld 
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Abb. I 

Durch Einsatz einer Polaroid-Planfilmkamera (d) können 
unverzüglich vom Monitor End- oder auch Zwischen
komposita gefertigt werden, die wiederum dreimal verän
dert werden können. Die Variationsbreite des Systems ist 
somi t theoretisch unbegrenzt. 

Notwendige Voraussetzung für den Einsatz dieses Mon
tagesystems ist allerdings eine gut geführte Lichtbild
sammlung, d. h. eine Auswahl von Vorderansichten glei
cher Größe, die alle wesentlichen Gesichtselemente ein
schließlich Haar- und Barttrachten sowie Besonderheiten 
umfassen muß (e). Nach den bisherigen Erfahrungen 
empfiehlt es sich, derartige Sammlungen für Männer und 
Frauen sowie für verschiedene Altersgruppen anzulegen. 
Bei fünf verschiedenen Altersgruppen umfaßt die z. Z. in 
NW im Einsatz befindliche Sammlung ca. 3500 Lichtbil
der. 

Es wurden folgende Altersgruppen geschaffen: 
- unter 20 Jahre 
- 20 bis 30 Jahre 
- 30 bis 40 Jahre 
- 40 bis 50 Jahre 
- 50 Jahre und älter. 

Die Lichtbildsammlung wird im Hinblick auf moderne 
Haar- und Barttrachten ständig überprüft und ggf. erwei
tert. InWieweit später eine Standardisierung sinnvoll und 
zweckmäßig sein wird, bleibt abzuwarten. 

Dargestellt werden soll hier die Variationsbreite des 
Montagesystems im Unterschied zu bereits bekannten 
Verfahren. Im einzelnen wird demonstriert: 

I b 
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- die Veränderung des Gesichtsausdrucks durch Deh
nung oder Verschiebung einzelner Partien innerhalb 
des erstellten Gesichtsrahmens (Abb. 2), 

- die Verwandlung einer bereits bekannten Person 
durch Änderung von Haar- bzw. Barttrachten 
(Abb. 3), 

Abb.2 

- eine Gegenüberstellung von in konkreten Fällen er
stellten Montagebildern mit Lichtbildern der später 
ermittelten Tatverdächtigen (Abb. 4-6). 

Die Abbildungen 4-6 sollen einen Eindruck der prakti
schen Arbeit vermitteln, wobei auch die von den Briten 
getroffene Feststellung bestätigt wird, daß die Geometrie 
des Gesichtes, die Verbindung eines Gesichtsteiles zum 
anderen, wichtiger ist als die Form der einzelnen Teile. 

In Nordrhein-Westfalen wird seit Mai 1973 mit diesem 
System gearbeitet. Ein zentraler, beim LKA NW ange
siedelter Bildmontagetrupp steht allen Kreispolizeibehör
den des Landes auf Anforderung zur Verfügung. Aufga
be der eingesetzten Gerätebediener ist lediglich die Er
stellung eines Montagebildes nach Angaben der von der 
sachbearbeitenden Dienststelle benannten Zeugen. Ob 
und wie das Montagebild später Verwendung findet, 
bleibt der Entscheidung des Sachbearbeiters der anfor
dernden Dienststelle vorbehalten. Ihm wird neben dem 
Montagebild ein Merkblatt übergeben, welches nach Er
mittlung des Tatverdächtigen dem LKA NW mit einem 
Lichtbild und der Feststellung zurückgesandt werden 
soll, ob das Montagebild ausschließlich oder nur in Ver
bindung mit anderen Hinweisen zum Täter geführt hat 
oder ob dieser ohne Mitwirkung des erstellten Montage
bildes ermittelt worden ist. 

."" 

Abb. 3 

Die Auswertung der bisher eingegangenen Rückmeldun-
gen ergab die nachstehende Tabelle (vorbehaltlich noch 
ausstehender Rückmeldungen). 

Ermittelte Tatverdächtige 

Aus- Montage-
Anzahl schließlich bilder Auf 

Anzahl der über und andere 
der Rückmel- Montage- andere Weise 

Jahr Einsätze dungen bilder Hinweise ermittelt 

1973 * 81 17 7 4 6 

1974 93 19 10 7 2 

1975 168 35 19 5 11 

1976 169 36 22 9 5 

1977 195 29 18 8 3 

1978 ** 125 12 9 2 

Insgesamt 831 148 85 34 29 

* ab Mai 
** bis 1. 10. 
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Bildmontage Bild des Tatverdächtigen 

Abb.4 

Abb.5 

Abb.6 

Es soll nicht verhehlt werden, daß neben der Bereit
schaft, den angebotenen Montagetrupp einzusetzen und 
der Anerkennung der erzielten Erfolge auch von einzel-
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nen Kreispoiizeibehörden des Landes Kritik am System, 
seiner Verwendung oder der Gerätebedienung laut ge
worden ist. So wurden angeführt: 
- durch Umfang der Geräteausstattung bedingte 

Schwierigkeiten bei Transport und Aufstellung, 
- durch die Netzabhängigkeit bedingte Probleme, z. B. 

bei Montagen in Krankenhäusern, 
- Selektionsschwierigkeiten bei Erstellung der Licht

bildsammlung, 
- Montageschwierigkeiten durch Auftreten von Zäsuren 

und Absätzen bei verschieden großen Lichtbildern, 
- Schwierigkeiten durch häufig zurückzulegende weite 

Entfernungen zwischen dem LKA und verschiedenen 
Kreispolizeibehörden, 

- Verunsicherung von Zeugen durch das technische 
Beiwerk und Hinweise auf die besondere Leistungsfä
higkeit des Systems durch die Bedienungskräfte, 

- Bevorzugung eines Zeichners oder eines anderen Sy
stems. 

Die erwähnten Gründe führten in Einzelfällen zur grund
sätzlichen Ablehnung der Verwendung eines MOhtagebil
des. 

Nach den bisherigen Erfahrungen haben sich die in bezug 
auf die technischen Gegebenheiten des Systems offenbar 
nur vermuteten Schwierigkeiten in der Praxis entweder 
bisher überhaupt nicht gestellt oder konnten nach anfäng
lichen Schwierigkeiten überwunden werden. 

Der Nachteil der längeren Anfahrten des Montagetrupps 
zu einigen Kreispolizeibehörden steht außer Verhältnis 
zu den Vorteilen der Zentralisierung. Sie werden darin 
gesehen, daß mit wenigen Dienstkräften durch häufige 
Einsätze ein hohes Maß an Erfahrung, verbunden mit 
perfekter Gerätekenntnis, kurzfristig erreicht wird. Das 
kritisierte Verhalten von Bedienungskräften beruhte auf 
anfänglichem Übereifer und verminderte sich, als mehr 
Erfahrungen gewonnen und die Bedienungskräfte mit der 
besonderen Problematik bei der Erstellung und Verwen
dung von Montagebildem vertraut gemacht worden wa
ren. 

Der Einsatz des Montagegerätes im Lande Nordrhein
Westfalen soll ein praxisbezogenes Experiment sein und 
der hier vorgetragene Sachverhalt stellt einen Zwischen
bericht dar. Dabei stellt sich die Frage, ob eine strikte 
Ablehnung des Einsatzes von Montagebildern zu Fahn
dungszwecken gerechtfertigt ist oder ob Systeme mit grö
ßerer Leistungsfähigkeit als die bisher bekannten mög
licherweise erfolgversprechender sind. Bei allen Hoff
nungen bleibt aber - und dies muß mit aller Deutlichkeit 
gesagt werden - das eingangs erwähnte Risiko bestehen: 
die völlige Abhängigkeit von der Aufnahme-, Speicher-, 
Reproduktions- und Aussagefähigkeit eines Zeugen mit 
allen Fehlermöglichkeiten und unbeabsichtigten Verfäl
schungen. Es zeigt sich hier einmal mehr, daß polizeili
che Grundprobleme, die auf menschliche Unzulänglich
keiten zurückzuführen sind, nicht allein durch massiven 
Einsatz technischer Mittel gelöst werden können, wie 
dies in der Öffentlichkeit häufig fälschlicherweise ange
nommen wird. 



Anwendungsbereiche 
des Rasterelektronenmikroskopes 

Unter den Analysenverfahren, die in den letzten Jahren 
in den kriminaltechnischen Laboratorien neu Einzug ge
halten haben, spielt das Rasterelektronenmikroskop, 
meist in Verbindung mit einem Mikroanalysensystem, ei
ne hervorragende - fast könnte man sagen, etwas spek
takuläre - Rolle. Ist es doch hier gelungen, die bis dahin 
bestehenden physikalisch bedingten Grenzen, die der 
Lichtmikroskopie gesetzt waren, deutlich zu überschrei
ten. Dies betrifft einm~l die maximal erreichbare Vergrö
ßerung, die etwa bis 50000fach nutzbar ist, zum andern 
die um mehrere Größenordnungen gesteigerte Tiefen
schärfe der Abbildung. Es können demnach nunmehr 
auch Oberflächen, die dreidimensional ausgedehnt sind, 
bei mittleren bis hohen Vergrößerungen plastisch abge
bildet und interpretiert werden. Wenn man daneben die 
Tatsache sieht, daß im Gegensatz zu der früher allein 

Rainer Göbel 

trisch leitend gemacht werden muß, dann wird klar, daß 
das Rasterelektronenmikroskop aus einem gut eingerich
teten kriminaltechnischen Laboratorium nicht mehr weg
zudenken ist (Abb. 1). 

Im folgenden soll die Funktionsweise des Gerätes kurz 
skizziert werden. Ein Elektronenstrahl wird in Vakuum 
durch elektromagnetische Linsen auf die Probenoberflä
che fokussiert, wobei der Brennfleckdurchmesser nur 
einige Nanometer beträgt. Mit Hilfe von magnetischen 
Ablenkfeldem wird dieser Strahl so geführt, daß eine 
quadratische Fläche einstellbarer Größe zeilenweise ab
getastet wird. 

Durch das Auftreffen werden aus der Probenoberfläche 
Sekundär- und Rückstreuelektronen, Röntgenquanten 
und Photonen herausgelöst. Für die Abbildung werden 

Abb. 1 Rasterelektronenmikroskop mit Mikroanalysengerät 

möglichen und auch im BKA seit über zwanzig Jahren 
eingesetzten Transmissionselektronenmikroskopie keine 
aufwendigen Präparationsarbeiten notwendig sind, son
dern daß lediglich die Objektoberfläche im Bedarfsfalle 
durch das Aufdampfen einer dünnen Metallschicht elek-
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die Sekundär- und Rückstreueiektronell von einem De
tektor aufgefangen. Ihre Intensität steuert die Helligkeit 
einer Fernsehröhre, deren Rasterung mit der des Abtast
strahles synchronisiert ist. Durch das wählbare Verhält
nis der Abtastfläche zu der Bildröhrenfläche wird die 
Vergrößerung bestimmt. 

Die außerdem entstandenen Röntgenquanten werden von 
einem Halbleiterdetektor aufgenommen und in einem 
Vielkanalanalysator nach Röntgenenergien und damit 
nach chemischen Elementen sortiert. Das so gewonnene 
Spektrum wird auf einem Bildschirm dargestellt und nach 
der Aufarbeitung durch einen Prozeßrechner numerisch 
ausgedruckt. 

Nach diesem kurzen technischen Überblick mögen einige 
Beispiele, die aus der nunmehr sechsjährigen Arbeit mit 
dem Gerätesystem entnommen sind, dazu dienen, den 
weiten Einsatzbereich und den erheblichen Informations
gewinn gegenüber herkömmlichen Methoden zu beleuch
ten. In den ersten Bildern wird vor allem die Abbildungs
leistung des Verfahrens demonstriert. Ein schwarzes 
Teilchen von einigen zehntel Millimetern Größe aus dem 
Fingernagelschmutz eines Verdächtigen soll identifiziert 
werden (Abb. 2 und 3). Deutlich läßt sich bei steigender 
Vergrößerung die typische Struktur von Holz erkennen. 
Es handelt sich demnach um Holzkohle, die ja bekannt
lich auch als Zutat zu selbsthergestellten Sprengstoffen 
verwendet wird. 

Abb. 2 und 3 Holzkohle-Teilchen 

Ein Material, das dem Kriminaltechniker immer wieder 
begegnet, ist Farbe oder Lack, sei es im Zuge der Unter
suchung bei Diebstahlsdelikten oder aus dem Bereich der 
Aufklärung von Verkehrsunfällen. Wesentlich ist dabei 
die Suche nach individuellen Merkmalen, die das Unter
suchungsmaterial aus dem Großserienprodukt heraus-
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Abb.4 Abformung von Phosphatkristallen auf der Unterseite 
eines Kfz.-Lacksplitters 

heben könnten. Hierbei ist zu denken an Abformungen 
des Untergrundes wie Phosphat-Kristallbildung auf der 
Blechoberfläche (Abb. 4) oder auch Schleifriefen von ei
ner vorausgegangenen Reparatur. Manchmal tauchen 
kleinste Fremdfarbtröpfchen auf der Oberfläche auf 
(Abb. 5), die von verirrtem Spritzlacknebel stammen. 

Abb. 5 Spritzlack-Tröpfchen auf Lacksplitter mit Analysenlinie 



Hier kann dann durch eine Röntgenmikroanalyse sogar 
die chemische Zusammensetzung dieses Fremdmaterials 
ermittelt werden. Auch bei der Beurteilung von Quer
schliffen ist das Rasterelektronenmikroskop manchmal 
eine unersetzliche Hilfe, wie an einem Farbsplitter von 
einem Schiffsanstrich zu sehen ist (Abb. 6). Da es sich in 
diesem Falle um über 30 nacheinander aufgetragene wei
ße Schichten handelte, war eine Differenzierung mit 
lichtmikroskopischen Mitteln nicht möglich. Im Raster
elektronenmikroskop dagegen lassen die andersartigen 
Bildentstehungsmechanismen eine einwandfreie Unter
scheidung der Schichten zu. Zusätzlich können die ein
zelnen Schichten analysiert werden oder - wie in der 
rechten Bildhälfte gezeigt - kann ihr optisches Lumines
zenzverhalten mit Hilfe eines besonderen Detektors dar
gestellt werden. 

Abb. 6 Lacksplitter-Querschliff 
Links: Sekundärelektronen 
Rechts: Kathodolumineszenz 

Manchmal hat der Kriminaltechniker das Glück, auch auf 
ästhetisch ansprechende Strukturen zu stoßen, wie etwa 
bei der Untersuchung von Geldschrankfüllmasse (Kiesel
gur) bei Einbruchsdelikten (Abb. 7). Tauchen die glei
chen Formen in größerer Menge in dem von der Klei
dung eines Verdächtigen isolierten Schmutz und am Tat
ort auf, so läßt sich zumindest der Verdacht eines 
Kontaktes nicht von der Hand weisen. 

Einen bedeutsamen Fortschritt bei der Begutachtung von 
Stromverletzungen der menschlichen Haut stellt der Ein
satz der Gerätekombination Rasterelektronenmikroskop! 
Mikroanalyse dar. Einmal kann die Beschädigung der 
Hautoberfläche mit guter Bildqualität aufgezeigt werden, 
zum anderen können mit Hilfe der Röntgenmikroanalyse 
die chemischen Elemente des Leiters, die beim Strom
übergang in die Hautoberfläche eingedrungen sind, er
faßt werden. Schließlich ist es möglich, durch das sog. 
Mapping-Verfahren auch die Verteilung dieser Elemente 
auf der Analysenfläche zu dokumentieren (Abb. 8 bis 
10). Hier muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß im 
Gegensatz zu der Euphorie, mit der in den Anfangszeiten 
der kriminaltechnischen Rasterelektronenmikroskopie 
dieses Problem auch in der Literatur angegangen worden 
ist, eine Aussage nicht in allen Fällen möglich ist. Ausge-

dehnte Versuche in unserem Labor haben ergeben, daß 
bei großflächigen Berührungen, bei denen makroskopisch 
und lichtmikroskopisch keine Veränderungen sichtbar 
sind, der Nachweis auch durch die oben geschilderte Me
thode nicht geliefert werden kann. 

Abb.7 Diatomeen (Kieselgur) 

Abb. 8 Strommarke auf Haut Dampfblasenbildung 

Aus dem Bereich der Urkunden- und Dokumentenunter
suchungen möge ein Fall als Beispiel dienen. Einem 
Philatelisten wurde eine Briefmarke zum Kauf angebo
ten, die, auf grünlichem Untergrund gedruckt, einen be
deutenden Wert repräsentierte, während das sonst 
gleiche weiße Exemplar wesentlich billiger gehandelt 
wurde (Abb. 11). Eine Analyse entlang einer Linie über 
die Markenoberfläche ergab überall dort, wo das Papier 
nicht bedruckt war, eine deutliche Anreicherung des Ele
mentes Chrom. Da es nun dem Fachmann bekannt ist, 
daß man durch die Anwendung von Metallsalzlösungen 
den Farbton eines Papiers verändern kann, daß diese 
Lösung jedoch von dem unbedruckten Papier stärker ein
gesogen wird als von druckfarben-behafteten Stellen, 
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ließ sich so der Schluß ziehen, daß die Färbung des Pa
piers erst nach dem Druck zustande gekommen war. 

Einen bedeutenden Anteil an Untersuchungen im Raster
elektronenmikroskop stellen spurenkundliche Probleme. 
Sicher lassen sich z. B. Beschädigungen an Haaren, die 
oftmals Schlüsse auf den Tatablauf bei Kapitalverbre
chen zulassen, in den meisten Fällen auch durch Einsatz 
des Lichtmikroskopes interpretieren. Es gelingt aber dort 
nicht, die Merkmale mit einer Bildqualität festzuhalten, 
die es auch dem Nichtfachmann erlauben würde, die 
Schlüsse des biologischen oder medizinischen Sachver
ständigen aus eigener Anschauung nachzuvollziehen. 

Abb.9 Strom marke Hautbeschädigung 

Abb. 10 Strommarke Eisen-Verteilung 

Dies bleibt, wie die Beispiele zeigen, dem rasterelektro
nenmikroskopischen Bild vorbehalten (Abb. 12 bis 14). 
Das gleiche gilt natürlich auch für Beschädigungen an 
Textilgeweben oder Einzelfasem. D'arüber hinaus erlaubt 
der Einsatz der Mikroanalyse - etwa bei der Untersu
chung von Einzeltierhaaren - durch den Nachweis von 
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Abb. 11 Briefmarke mit Chrom-Al\alysenlinie 

Abb. 12 Haar, geschnitten mit Schere 

Abb. 13 Haar, abgequetscht 



Gerbungsrückständen zwischen Haaren aus einem Klei
dungsstück oder aber von dem Pelztier selbst zu unter
scheiden. 

Die Begutachtung von Werkzeugspuren im klassischen 
Sinne wurde und wird im kriminaltechnischen Laborato
rium im Lichtvergleichsmikroskop vorgenommen. Daran 
wird sich auch in Zukunft in der Mehrzahl der Fälle 
nichts ändern. In den Fällen jedoch, in denen eine Spu
renübereinstimmung nicht sicher erkannt oder zumindest 
nicht ausreichend fotografisch dokumentiert werden 
kann, liefert der Einsatz des Rasterelektronenmikrosko
pes oft verblüffend klare Ergebnisse. Hierzu zählen so
wohl stark deformierte oder beschädigte Geschosse oder 

Abb. 14 Haar, abgerissen 

solche mit schwach ausgeprägtem Spurenbild (Abb. 15), 
wie auch Schürfspuren mit stark dreidimensionalem Ver
lauf oder gar hinterschnittene Werkzeugeindrücke 
(Abb. 16). Ein Nachteil ist bisher noch, daß die beiden 
zu vergleichenden Objekte nicht gleichzeitig bzw. neben
einander dargestellt werden können, sondern daß die 
Aufnahmen hintereinander gefertigt werden müssen. An
schließend werden die beiden Einzelbilder dann zusam
mengeschnitten. Die Einjustierung von exakt gleichem 
Vergrößerungsmaßstab und gleichen Beleuchtungsver
hältnissen stellt den Operator oft vor nicht geringe 
Schwierigkeiten. Basierend auf diesen Erfahrungen wird 
inzwischen von der Industrie in Zusammenarbeit mit dem 
Kriminaltechnischen Institut des Bundeskriminalamtes 
ein Vergleichs-Rasterelektronenmikroskop entwickelt, in 
dem - analog zum Lichtvergleichsmikroskop - beide 
Untersuchungsstücke unabhängig voneinander justiert 
und ihre Bilder gleichzeitig auf den Bildschirm projiziert 
werden können. IYas erste Gerät dieser Art soll im Jahre 
1979 im hiesigen Institut in Betrieb genommen werden. 

Schließlich soll noch ein Einzelproblem kurz dargestellt 
werden, bei dem die Rasterelektronenmikroskopie eben
falls entscheidend zu befriedigenden Lösungen beigetra
gen hat. Es handelt sich um die Begutachtung von Fahr
zeugglühlampen nach Verkehrsunfällen mit der Frage 
nach dem Schaltzustand zum Zeitpunkt des Unfalles. Bei 
diesen ausgesprochen dreidimensionalen Gebilden liefert 
das Rasterelektronenmikroskop einwandfreie Informatio
nen, die bei bloßer lichtmikroskopischer Untersuchung 

nicht verfügbar wären oder aber - und das ist viel ge
fährlicher - die so mangelhaft wären, daß die Gefahr ei
ner Fehlinterpretation und damit des Fehlschlusses sehr 

Abb. 15 Feldereindruck auf einem Geschoß, 
überlagert von Beschädigungen 

Abb. 16 Abgleitspur eines Schraubendrehers am Schraubenkopf 

groß wird. Erst die Tiefenschärfenleistung des Raster
elektronenmikroskopes macht es möglich zu entscheiden, 
ob ein Glassplitter tatsächlich an 'der Wendel festge
schmolzen (Abb. 17) oder nur eingeklemmt ist, ob die 
Spur, die die Glühwendel beim Verbiegen auf die Ab
blendkappe gesetzt hat, eine Schürfspur ist oder Schmelz
erscheinungen zeigt (Abb. 18). Auch die Auswertung 
der Bruchflächen ist, wenn auch mit großer Vorsicht, nur 
anhand rasterelektronenmikroskopischer Vergrößerungen 
möglich. Durch die Kombination mit der Mikroanalyse 
kann in der Regel nachgewiesen werden, ob etwa eine 
Beschädigung des Glaskolbens durch einen kalten oder 
heißen Körper (z. B. glühendes Wendelbruchstück) ver
ursacht wurde (Abb. 19). 
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Abb. 17 Glühwendel mit aufgeschmolzenen Glassplittern 

Abb. 18 Schmelzabdruck einer Glühwendel auf der Abblendkappe 

126 

Abb. 19 Beschädigung der Glaskolbeninnenwand durch 
aufgepralltes glühendes Wendelteil 

Diese wenigen Beispiele mögen einen Einblick geben in 
das breite Anwendungsspektrum der Gerätekombination 
Rasterelektronenmikroskop/Röntgenmikroanalyse für die 
Kriminaltechnik. Sie mögen auch erklären, wieso diese 
Methode trotz des nicht unbeträchtlichen finanziellen 
Aufwandes sich so schnell und umfassend in die krimi
naltechnischen Laboratorien eingeführt hat und dort zur 
Routine geworden ist. Selbst wenn betont werden muß, 
daß durch sie keinesfalls andere, insbesondere lichtmi
kroskopische, Untersuchungsverfahren überflüssig ge
worden sind und daß auch sicher kein Zeitgewinn bei der 
Lösung eines Problems zu verzeichnen ist, so springen 
doch vor allem die Vorteile ins Auge, daß oft Informatio
nen gewonnen werden können, die anders nicht zu erhal
ten sind, daß Befunde sicherer werden, Fehlerquellen 
stark vermindert werden, und daß nicht zuletzt auch ei
nem Auftraggeber ohne naturwissenschaftliche Spezial
kenntnisse, d. h. im Regelfalle dem Juristen, die Unter
suchungsergebnisse in Form von Fotos vorgelegt werden 
können in einer Qualität, die es ihm erlaubt, die für seine 
Beurteilung notwendigen Schlüsse selbst zu ziehen. 
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Moderne Entwicklungen 
in der Kriminaltechnik 

Eine Einführung in die Mustererkennung 1) 

Ernst Bunge 

Zusammenfassung: In der Kriminaltechnik werden inter
disziplinär Veifahren aus der Physik, Chemie, Biologie, 
den Ingenieurwissenschaften und der Datenverarbeitung 
angewandt, um Spurenmaterial, das in Verbindung mit 
kriminellen Delikten anfällt, auszuwerten. Die Schwer
punkte der kriminaltechnischen Forschung im Bundeskri
minalamt sind im wesentlichen Projekte der angewand
ten Mustererkennung durch Computer. Als Muster wer
den dabei die meßtechnischen Repräsentationen von 
Spurenmaterial verstanden. An Hand einiger Beispiele 
wird das Prinzip der Mustererkennung erläutert und die 
mathematischen Grundlagen dieser universell verwend
baren wissenschaftlichen Disziplin abgeleitet. 

Die Aufgabe der Kriminaltechnik ist es, Spurenmaterial 
zu analysieren und auszuwerten, um auf diese Weise zur 
Feststellung von objektiven Sachverhalten und Tather
gängen beizutragen, einerseits in Gutachtenform vor Ge
richt, andererseits zu Fahndungs- und Ermittlungszwek
ken. 

Um dieser komplexen Aufgabe gerecht zu werden, müs
sen die modernsten Analyse- und Untersuchungstechni
ken aus fast allen naturwissenschaftlich-technischen 
Disziplinen innerhalb eines kriminaltechnischen Institu
tes zur Verfügung stehen. Trotz der beeindruckenden 
Leistungsfähigkeit der heutigen Kriminaltechnik zeigt 
sich vor allen Dingen seit dem Aufkommen des Terroris
mus, daß neue Wege gegangen werden müssen. Die in 
der Kriminalstatistik festzustellende Verlagerung des 
»handwerklichen« Verbrechens zum organisierten »intel
lektuellen« Verbrechen hat zur Folge, daß viele krimi
naltechnische Untersuchungs methoden, die bisher sehr 
erfolgreich angewandt wurden, nicht mehr zum Tragen 
kommen. 

So werden z. B. im Umfeld der Terroristenszene Hand
bücher über Möglichkeiten der »Spurenvermeidung« und 
über das Erzeugen irreführender Spuren vertrieben, die 
darüber informieren, wie die Methoden der heutigen Kri
minaltechnik unterlaufen werden können. 

1) In der an das Referat anschließenden Diskussion wurde der Verfas
ser mehrfach gebeten, die mathematischen Grundlagen der darge
stellten Forschungsprojekte näher zu erläutern. Diesem Wunsche 
wird durch die vorliegende Veröffentlichung entsprochen. 

Als Gegenreaktion zu dieser »Intellektualisierung« des 
Verbrechens hat das Bundeskriminalamt seine kriminal
technisch-naturwissenschaftliche Forschung entsprechend 
verstärkt und durch Einbeziehung neuer Disziplinen auf 
bisher unbearbeitet gebliebene Sachgebiete ausgedehnt. 
Die Aufgabe dieser neuen Forschungseinheit KT 7, die 
den technisch-naturwissenschaftlichen Forschungsbedarf 
des BKA abzudecken hat, ist durch drei wesentliche 
Zielrichtungen gekennzeichnet: 

- Verbesserung herkömmlicher Untersuchungsmetho
den 
(im Hinblick auf Meßgenauigkeit, Geschwindigkeit 
und Objektivität) 

- Erarbeitung von neuartigen Verfahren 
(quantitativ meßbar machen, was bisher nicht meßbar 
war) 

- Erarbeitung von Methoden zur Rationalisierung und 
Automatisierung von routine mäßig ablaufenden Vor
gängen. 

Zur Abdeckung dieser drei Zielrichtungen werden neue 
Disziplinen eingeführt, die bisher noch keinen Eingang in 
die Kriminaltechnik gefunden haben: 
- Methoden der automatischen Mustererkennung 

(pattern recognition, artificial intelligence) 
- Informationstheorie 
- Kybernetik. 

Zu diesen grundsätzlichen Fachdisziplinen kommen in
nerhalb des Forschungsprogrammes neuartige Techniken 
der 
- Prozeßdatenverarbeitung 
- Bilddatenverarbeitung 
- Signaldatenverarbeitung 
- Textdatenverarbeitung 

zum Tragen. 

Bunge, Ernst, Dr.-lng. 
Wiss. Direktor; Leiter der kriminaltechnischen Forschungsgruppe im 
BKA. Zuvor Projektleiter und Senior Scientist im Philips Forschungsla
bor Hamburg; parallel dazu Lehrbeauftragter an der Universität Ham
burg. Freier wiss. Gutachter für das BMFT. Zahlreiche Veröffentlichun
gen und Patente über angewandte Mustererkennung und automatische 
Sprecheridentifizierung. 
Thaerstraße 11, 6200 Wiesbaden 

129 



Innerhalb der einzelnen Forschungsprojekte 

- Rechnergestützte Erkennung von Personen an Hand 
ihrer Schrift 

- Rechnergestützte Erkennung von Personen an Hand 
ihrer Stimme 

- Rechnergestützter Vergleich von Waffen und Werk-
zeugspuren 

- Rechnergestützte linguistische Stilanalyse von Texten 

- Rechnergestützter Entwurf von Phantombildern 

- Rechnergestützte Erkennung von Personen an Hand 
ihrer Photographie 

- Rechnerg~stützter Morphologievergleich mikro- und 
makroskopischer Bilder 

wird ein neuartiges Prozeßrechenzentrum aufgebaut, das 
in der Lage ist, Stimmen, Schall, Bilder, Meßdaten und 
Texte gleichermaßen zu verarbeiten, um auch dort objek
tive Analysen vornehmen zu können, wo bisher nur sub
jektive unreproduzierbare Aussagen gemacht werden 
konnten. 

~ 
~ ___ 1 
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Abb.l 

Abb. 1 zeigt die Struktur des bereits zum Teil verwirk
lichten Prozeßrechnersystems. Die Anwendung dieses 
neuen Forschungsrechners ist nicht auf die obengenann
ten Projekte beschränkt, sondern es handelt sich um eine 
generelle Art von Rechner, der durch »Augen« in Form 
von Videokameras und Scannern, durch »Ohren« in 
Form von Mikrophon- und Tonbandeingabe und durch 
die unterschiedlichsten Meßwertwandler mit angeschlos
senen Analog-Digitalwandlern mit seiner Umwelt verbun
den ist und durch entsprechende Programmierung in die 
Lage versetzt werden wird, die unterschiedlichsten Ana
lysen, Vergleiche und Erkennungen objektiv, schnell und 
reproduzierbar durchzuführen. 

Abb. 2 zeigt den Teil des Prozeßrechnersystems, der für 
die Verarbeitung von Bildern zuständig ist. 

.Die mathematischen Verfahren, die die Prozeßrechner 
benutzen, um aus digitalisierten Bildern, Signalen und 
Meßwerten neue Informationen zu erkennen, stammen 
zumeist aus dem Bereich der mathematischen Statistik, 
der Entscheidungstheorie und der Mustererkennung. 

Da die Mustererkennung in Zukunft eine der wesentlich
sten fachübergreifenden Disziplinen der Kriminaltechnik 
sein wird, soll hier kurz versucht werden, eine grobe Ein
führung in diese Methodik zu geben und an Hand der be
reits in der Durchführung befindlichen Forschungspro
jekte 

- Rechnergestützte Sprechererkennung und 

- Rechnergestützte Schreibererkennung 

die Anwendung dieser Theorie zu demonstrieren. 



1. Das Prinzip der Mustererkennung 

1.1 Die menschliche Mustererkennung 

Der Mensch ist ein ausgezeichnetes Mustererkennungs
system. Mit den Rezeptoren seiner fünf Sinnesorgane 
nimmt er seine Umwelt wahr und verarbeitet diese Ein
gangs informationen bzw. »Eingangsmuster« nach erlern
ten Regeln zu neuen Entscheidungen. Er ist in der Lage, 
bestimmte Eingangsmuster in vorgegebene Bedeutungs
kategorien einzuordnen, Dinge zu erkennen, wie Autos 
an Hand ihrer Form, Personen an Hand ihrer Stimme, 
Blumen an Hand ihres Geruchs etc. 

Das Prinzip, das allen menschlichen Erkennungsleistun
gen zugrunde liegt, ist das gleiche: 

a) Die zu erkennende physikalische Realität wird durch 
Meßwertwandler (die menschlichen Sinnesorgane) in 
elektrische Potentialfolgen bzw. Signale umgewan
delt. 

b) Nach noch nicht geklärten Regeln werden die Signal
folgen vom Gehirn analysiert und mit bereits abge
speicherten Signalmustern verglichen. Dabei werden 
entweder Einordnungen in vorgegebene Kategorien 
(Erkennung) vorgenommen, oder die Muster werden 
dazu benutzt, die Eigenschaften von neuen Bedeu
tungskategorien zu erlernen. 

Wesentlich für die Erkennungssicherheit ist es, an mög
lichst vielen bzw. typischen Repräsentanten (Testmu
stern) die Charakteristika für die zu erkennende Katego
rie bzw. Klasse abgeleitet zu haben. 

Das vom Menschen Erlernte wird als »Erfahrung« be
zeichnet und ist, da die Regeln der Informationsverarbei
tung im Menschen als Ergebnis vorhergegangener 
Reizverarbeitungen individuell sind, dementsprechend 
von Mensch zu Mensch verschieden. 

Die Subjektivität der Erkennung hat zur Folge, daß meh
rere Personen bei gleichen Eingangsmustern zu verschie
denen Aussagen kommen, die z. T. sogar gegensätzlichen 
Charakter haben können. 

Im kriminaltechnischen Bereich ist man jedoch an objek
tiven Erkennungen und Aussagen interessiert, die bei 
gleichen Eingangsmustern gleiche objektive reproduzier
bare Ausgangsentscheidungen liefern. 

Deshalb ist es das Anliegen zukunftsorientierter For
schung, die Diskrepanz zwischen zur Zeit noch häufig 
geübter subjektiver Erkennung und Beurteilung von Spu
renmaterial und der in der Rechtsprechung gewünschten 
Objektivität durch Einsatz rechnergestützter Erken
nungs- und statistischer Auswerteverfahren soweit wie 
möglich zu überbrücken. 

Für Spezialaufgaben wie z. B. die Erkennung von Perso
nen an Hand von Stimmen bzw. ihrer Unterschrift sind 
bereits automatisch, objektiv und mit hoher Sicherheit 
arbeitende Mustererkennungssysteme aufgebaut worden, 
die in Anlehnung an die beim Menschen ablaufenden 
Vorgänge (soweit diese bekannt sind) eine Einordnung 
von Eingangsmustern (Stimme, Schrift) in vorgegebene 
Bedeutungskategorien (Name der dazugehörigen Person) 
vornehmen (1, 2, 3, 4). 

1.2 Die Mustererkennung durch Rechner und 
technische Systeme 

Bei der technischen Mustererkennung wird im Prinzip in 
4 Grundphasen vorgegangen: 

1.2.1 Vorverarbeitungsphase 

a) Umwandlung der physikalischen Realität in eine Fol
ge elektrischer Signale durch geeignete Meßwert
wandler (z. B. Fernsehkameras für Bilder, Mikropho
ne für Stimmen und Schall) 

Abb. 3 zeigt als Beispiel die Amplituden-Zeitfunktion 
eines gesprochenen Vokals »a« eines Sprechers. 

o 25 50ms 
Abb.3 ~t 

Amplituden-Zeitfunktion des Vokals »a« 

b) Umwandlung der Signalfolgen in eine Folge von Digi
talzahlen (Analog-Digital-Wandlung); (pro Sekunde 
Sprache fallen etwa 20000 Digitalzahlen an, pro abge
tastetes Bild ergeben sich 250000 Digitalzahlen). 

c) Durch Anwendung von redundanz- und irrelevanzre
duzierenden Transformationen werden » Merkmal s
vektoren« d. h. kategorietypische Zahlenfolgen aus 
den digitalisierten Signalen errechnet. 

Die physikalische Realität des Eingangsmusters wird also 
in der Vorverarbeitungsphase durch Meßwertwandlung, 
Digitalisierung und mehrfache Transformation in einen 
»Merkmalsvektor« (zwischen 50 und 250 charakteristi
sche Zahlen) abgebildet. 

1 10 20 30 40 
Abb.4 
Beispiel für einen Merkmalsvektor: Das Langzeitspektrum eines Spre
chers 
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Abb. 4 zeigt einen Merkmalsvektor, der den Klang der 
menschlichen Stimme beschreibt. Das Sprachsignal, hier 
ein etwa 10 sec. langer gesprochener Text, wurde in 1000 
Segmente unterteilt, und jedes dieser Segmente wurde ei
ner Spektralanalyse unterzogen. Danach wurde der Mit
telwert über alle 1000 Spektralanalysen berechnet, der als 
»Langzeitspektrum« Aussagen über den Klang der Stim
me zuläßt. Dieser Merkmalsvektor hat sich als sehr gut 
geeignet für ein kommerzielles Sprechererkennungs
system erwiesen. 

1.2.2 Lernphase 

Typisch für alles, was erkannt werden soll, ist, daß die 
einzelnen Repräsentanten der Kategorien in unterschied~ 
lichen Formen auftreten. So ist z. B. niemand in der La
ge, auf physikalisch identische Weise reproduzierbar zu 
sprechen oder zu schreiben. Jede Wiederholung fällt et
was anders aus. 

Deshalb müssen in der Lernphase anband mehrerer Re
präsentanten einer Kategorie nach statistischen Verfah
ren die Regeln für eine automatische Erkennung erlernt 
werden. Dies geschieht nach Algorithmen, wie sie unter 
Ziff. 2 beschrieben werden. 

Abb.5 
15 Langzeitspektren eines Sprechers als Beispiel für die Nichtreprodu
zierbarkeit des Sprechvorganges 

Ein Sprecher hat 15mal versucht, denselben Text auf 
identische Weise zu sprechen. Statt nur eines Langzeit
spektrums nach Abb. 4 wurden wegen der Nichtreprodu
zierbarkeit 15 verschiedene Spektren erzeugt.' Jede dieser 
Kurven ist typisch für die Stimme des Sprechers. Um 
diesen Sprecher wiederzuerkennen, müssen alle 15 Re
präsentationen mit ihren Gemeinsamkeiten und Schwan
kungen berücksichtigt werden. 

Abb.6 
Beispiel für eine Lemphase: Konstruktion einer »Erkennungsschablone« 
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Abb. 6 zeigt eine sehr vereinfachte Form des »Lernens<<: 
Die Konstruktion einer Lernschablone aus den 15 vor
handenen Einzelkurven. Für jede Spektrallinie wird der 
Minimalwert und der Maximalwert bestimmt; diese Wer
te werden kanalweise zu einer Toleranzschablone mitein
ander verbunden. Die Toleranzschablone kann dann für 
ein didaktisches Sprechererkennungsexperiment benutzt 
werden. 

1.2.3 Erkennungstestphase 

Nachdem das System anhand von »Lernmustern« trai
niert wurde und die Regeln für eine Wiedererkennung er
lernt hat, muß getestet werden, wie hoch die zu erwar
tende Erkennungssicherheit des Systems ist. Dies ge
schieht in der Erkennungstestphase dadurch, daß ihm un
bekannte Muster angeboten werden, die es automatisch 
in die erlernten Kategorien einordnet. An Hand der auto
matisch erfolgten Richtigerkennungen bzw. Verwechs
lungen wird die typische Erkennungsrate des Systems an
gegeben. 

5 70 15 20 25 
Abb.7 
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Schablonenklassifikation: Die »falschen« Sprecher werden zurückgewie
sen 

Abb.8 
Schablonenklassifikation: Der »richtige« Sprecher wird erkannt 

Die Abb. 7 und 8 zeigen die Erkennungstestphase 
aufbauend auf die erlernte Toleranzschablone. Zwei 
fremde Sprecher (imposter) versuchten die Stimme des 
richtigen Sprechers nachzuahmen. Ihre Stimmen wurden 
nach dem Verfahren in Abb. 4 analysiert und die erhalte
nen Langzeitspektren mit der Lernschablone verglichen. 
Die beiden Kurven passen nicht in die Schablone. Sie 
werden zurückgewiesen (7). Als der richtige Sprecher 
seinen Text wiederholt (8), und sein Analyseergebnis mit 
der Schablone verglichen wird, verläuft die Kurve inner-



halb der Toleranzschablone, er wird »erkannt«. Dieses 
kleine Beispiel wurde mit echten Daten von einem 
Spracherkennungscomputer durchgeführt. Es ist jedoch 
sehr stark vereinfacht. 

Die genauen Regeln, nach denen eine Erkennung im 
Rechner durchgeführt wird, basieren auf mathematischen 
Verfahren, wie sie in den nächsten Kapiteln abgeleitet 
werden. 

1.2.4 Erkennungsphase 

Nachdem in der Testphase statistisch abgesichert wurde, 
wie hoch die erzielbare Erkennungsrate ist, kann das Sy
stem automatisch unbekannte Muster »erkennen« und sie 
in die erlernten Bedeutungsklassen einordnen. Für jede 
Entscheidung kann die statistische Entscheidungssicher
heit angegeben werden. Gleiche Eingangsmuster liefern 
bei dem Erkennungssystem immer die gleichen objekti
ven Ausgangsentscheidungen. 

Die hier kurz dargestellte Vorgehensweise der Muster
erkennung, nämlich Analysieren, Lernen, Testen, Erken
nen, ist so generell, daß sie für die unterschiedlichsten 
Aufgabenstellungen benutzt werden kann. Beim For
schungsprojekt »Rechnergestützte Schreibererkennung« 
z. B. soll eine Schriftprobe einer Person zugeordnet wer
den. Vergleichshandschriften und die fragliche Hand
schrift werden unter eine Fernsehkamera gelegt und zei
lenweise abgetastet. Ein Analog-Digitalwandler setzt die 
Helligkeit eines jeden Abtastpunktes in eine Digitalziffer 
um, die dann in den Rechner eingelesen wird. Bei der 

Abtastung einer Handschriftenprobe entsteht so im Spei
cher des Rechners eine Zahlenmatrix von etwa 250 ()()() 
Zahlen. Aus dieser Matrix werden Merkmalsvektoren er
rechnet, die die Formelemente der Handschrift wie 
Krümmungen, Schräglagen und Schreibdichte statistisch 
beschreiben. An Hand der Merkmalsvektoren wird dann 
erlernt, was für eine Schreibweise charakteristisch ist. 
Diese Charakteristika werden dann mit den Merkmals
vektoren der fraglichen Schriftprobe verglichen und ent
sprechend der Ähnlichkeit wird eine Entscheidung ge
troffen: Der Schreiber wird erkannt bzw. zurückgewie
sen. 

Diese Arbeitsweise kann im Prinzip auch auf mikroskopi
sche Bilder (z. B. aus der Biologie) oder auf Photogra
phien (z. B. Personenlichtbilder des Erkennungsdienstes) 
angewandt werden, oder - nach Zwischenschaltung ent
sprechender Meßwandler und Interfaces - auf Frage
stellungen aus allen Bereichen der Kriminaltechnik. 

Wegen der universellen Einsetzbarkeit der Mustererken
nungsverfahren und der damit verbundenen Bedeutung 
für die moderne Kriminaltechnik soll in den folgenden 
Kapiteln auf die mathematischen Grundlagen eingegan
gen werden, die es einem Rechner ermöglichen, künstli
che Intelligenz aufzubauen und schwierige Erkennungs
aufgaben automatisch zu lösen. Bei dieser generellen 
Einführung wird davon ausgegangen, daß die zu erken
nenden Objekte meßtechnisch erfaßbar sind und in einer 
Vorverarbeitungsphase durch Meßwert- bzw. Merkmals
vektoren -beschrieben wurden. 

2. Eine Einführung in die mathematischen Grundlagen der Mustererkennung 

Erklärung der verwendeten mathematischen Symbole: 

x>y 

x<y 

i == 1 

entspricht 

X wird in die Kategorie Si eingeordnet 

x ist Element der Menge YJ x stammt aus 
dem Wertebereich y 

x ist größer als y 

x ist kleiner als y 

Summationsoperator für 
y = Xl + X2 + X3 + ..... XN 

Produktenoperator für 
Y = Xl . X2 . X3 ...... XN 

bedingte Wahrscheinlichkeit für das Auf
treten einer bestimmten Größe X unter 
der Bedingung, daß X aus der Kategorie 
SI stammt (a priori) 

P (S/X) bedingte Wahrscheinlichkeit für das Auf
treten der Kategorie SI unter der Bedin
gung, daß die Zufallsvariable X einen 
bestimmten Wert angenommen hat (a 
posteriori) 

2.1 Ableitung des Bayes KlassiJikators 

Das Problem der Mustererkennung liegt darin, einen 
Merkmalsvektor X = (Xl' X2, X3. ... Xi) (die meßtech
nische Erfassung von Bildern, Spurenmaterial, Stimmen, 
Geschoßspuren, Handschriften etc.) mit unbekannter 
Klassenzugehörigkeit automatisch einer Bedeutungsklas
se Si zuzuordnen. 

Dabei wird ein plausibles, aus dem täglichen Leben abge
leitetes Entscheidungskriterium zugrundelegt: 

Ein unbekanntes Muster X wird in die Bedeutungsklasse 
Si eingeordnet, für die das Zuordnungsrisiko am gering
sten ist. 

Die Zuordnungsregellautet: 
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Abb. 9 zeigt dieses Prinzip vereinfacht: 

! Unbekanntes Muster 

RS4 " RSj Zuordnungsrisiko 

I 
S4 Si Klasse 

! - Si für R (Si)! min 

Abb.9 
Prinzip der Minimum Risk Klassifikation 

Ein unbekanntes Muster X gelangt zu einem Alternativ
punkt, von wo es in eine der Bedeutungsklassen SI' 
S2 ... oder Si eingeordnet werden soll. So soll z. B. der 
Merkmalsvektor einer Handschriftprobe einem der 
Schreiber S .. S2 ... oder Si zugeordnet werden. Jede 
mögliche Zuordnung oder Entscheidung ist mit einem Zu
ordnungsrisiko R.!... (Si) verbunden. 

Für eine sinnvolle Entscheidung muß am Altemativpunkt 
jede mögliche Entscheidung auf ihr Risiko hin untersucht 
werden, und es wird entschieden, diejenige Klasse zu 
wählen, für die das Risiko am geringsten ist. Das ergibt 
die grundsätzliche Zuordnungsregel: 

Um diese plausible Regel anwenden zu können, muß das 
Entscheidungsrisiko definiert werden. 

. Definition: Das Entscheidungsrisiko Rx (Si), 
das damit verbunden ist, Gen unbekannten 
Merkmalsvektor X in die Klasse Si einzu
ordnen, ist der Erwartungswert der Kosten 
K (S/Sj), die bei dieser Entscheidung anfal
len. 

Die Definition besagt folgendes: 

Jede Entscheidung ist mit dem Risiko verbunden, daß sie 
falsch sein kann. Eine falsche Entscheidung verursacht 
hohe Kosten, bzw. Schäden, während eine Richtigent
scheidung niedrige bzw. gar keine Kosten oder Schäden 
verursacht. Je höher der Schaden bei einer Falschent
scheidung ist, desto höher ist das Risiko für diese Ent
scheidung. 

Der Kostenkoeffizient K (S/Sj), der in der Definition 
verwendet wird, gibt die Kosten für eine Fehlentschei
dung an, wenn die richtige Klasse Si ist und eine 
irrtümliche Zuordnung zu Klasse Sj vorgenommen wird: 
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(S/Sj) stellt dann die Kosten für die Richtigentscheidung 

dar. 

Das Entscheidungsrisiko Rx (Si) stellt sich nach der De
finition als Erwartungswert-der Entscheidungskosten K 
(S/Sj) dar zu: 

Hierbei bedeuten: 

N .:P: Anzahl der möglichen Bedeutungsklassen 

.:P: Kosten für die Entscheidung 

X E Si .:P: X ---. Sj 

.:P: die bedingte aposteriori 
Wahrscheinlichkeit, mit der bei Auftre
ten der Klasse Sj ein Merkmalsvektor 
den Wert X annimmt. 

Im Prinzip werden in Formel [5] die Kosten für alle mög
lichen Richtig- und Fehlentscheidungen aufsummiert, je
weils mit der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens bewer
tet und zu dem Erwartungswert R.!...(Sj) zusammengefaßt. 

Die Anwendung der Formel [5] würde direkt auf den Mi
nimum Ris.k Klassifikator führen: Für jede mögliche 
Entscheidungsklasse (Sprecher, Schreiber, Schußwaffe 
etc.) würde für einen Eingangsmeßwertvektor X das Zu
ordnungsrisiko Rx (Si) errechnet und X in die Klasse Si 
mit dem geringsten Risiko eingeordnet. 

Da jedoch die multivariate aposteriori Wahrscheinlich
keitsdichtefunktion P (S/~ für Anwendungsfälle nicht 
errechenbar oder schätzbar ist, muß eine Folge von Um
formungen und die Allgemeingültigkeit beschränkenden 
Definitionen eingeführt werden, um ein für die Praxis an
wendbares Klassifikationsprinzip abzuleiten. 

Vereinfachungen: 

a) Ersatz der aposteriori Wahrscheinlichkeit durch die a 
priori Wahrscheinlichkeit 

Wegen der Unbekanntheit der aposteriori Wahr
scheinlichkeitsdichtefunktion P (S/19 wird sie durch 
die errechen- bzw. schätzbare bedingte multivariate a 
priori Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion P (XlSj) un
ter Ausnutzung der Bayes Beziehung 

ersetzt. 

Hierbei ist: P (Sj) die apriori Wahrscheinlichkeit für 
das Auftreten der Klasse Sj' 
P 00 die multivariate Wahrscheinlichkeitsdichte für 
das Auftreten des Merkmalsvektors X über alle Klas
sen und 



p ~Sj) die errechen- bzw. schätzbare bedingte mul
tivariate apriori Wahrscheinlichkeits dichte für das 
Auftreten der Klasse Sj bei Vorliegen des Meßwert
vektors X. 

b) Einführung einer vereinfachenden plausiblen Kosten
funktion K (S/Sj) 

Um eine anwendbare Klassifikationsregel abzuleiten, 
ist es notwendig, eine Kostenfunktion konkret einzu
führen: 

Jede Verwechslung verursache gleichhohen Schaden 
vom Faktor 1. 
Jede Richtigentscheidung sei kostenfrei, Schaden = 
o. 
Die plausible Definition führt auf eine symmetrische 
Kostenmatrix mit Nullen in der Hauptdiagonale und 
Einsen als Nebendiagonalelemente, die sich einfach 
darstellen läßt als 

{
o für i=K 

K(Si IS/<) ::: 
1 für ; t K f 7 J 

oder bei Benutzung des Kronecker Symbols 

f 8 J 

c) Einführung gleicher apriori Klassenwahrscheinlich
keiten 

Für die Anwendungen der Mustererkennung in der 
Kriminaltechnik, wie z. B. Sprechererkennung oder 
Schreibererkennung, kann. für die apriori Wahr
scheinlichkeiten des Auftretens einer bestimmten 
Klasse Si folgende Vereinbarung getroffen werden: 

In jeder Klasse Si werden Mi Muster untersucht. 

Damit wird P (Si) zu 

Wenn, was in den meisten Anwendungsfällen der Fall 
sein wird, 

Mi = Mk für alle i, k, dann wird 

P (Si) = h-, das bedeutet, für alle Klassen kann als 

apriori Wahrscheinlichkeit P (Si) = h- angenommen 
werden. 

Werden die vereinfachenden Annahmen a) bis c) in die 
Gleichung [5] eingesetzt und die Zuordnungsrisiken mit
einander verglichen, so erhält man für die Entschei
dungsregel entsprechend der Formel 10 

die Gleichung 11: 

(Wenn das Risiko Rx (Sk) für die Zuordnung des Vektors 
X in die Klasse Sk kleiner ist als das Risiko R~ (Sj) für 
die Zuordnung in Klasse Sj und dies für beliebige j und k 
gilt, dann wird X in die Klasse Sk eingeordnet). 

Durchführung der Summation und Streichen gleicher 
Terme auf den beiden Seiten der Ungleichung führt auf 
die Grundbeziehung 

Diese hiermit kurz abgeleitete Beziehung stellt die 
Grundlage der automatischen Mustererkennung dar, den 
Bayes Klassifikator: 

Diese Klassifikationsvorschrift sagt folgendes aus: 

Wenn die bedingte multivariate apriori Wahrscheinlich
keitsdichte, mit der der Merkmalsvektor X in der Klasse 
Sk auftritt, größer ist, als die, mit der er in der Klasse S j 
auftritt, dann ist er automatisch in die Klasse Sk einzu
ordnen. 

Um diese mathematische Zuordnungsvorschrift anwen
den zu können, muß in einer Lernphase für jede Klasse, 
sei es ein Sprecher, ein Schreiber, ein Geschoß oder was 
sonst erkannt werden soll, an Hand mehrerer Merkmals
vektoren, deren Klassenzugehörigkeit bekannt ist, diese 
multivariate Wahrscheinlichkeitsdichte errechnet bzw. 
approximiert werden. Danach kann die Zuordnungs regel 
nach Abb. 10 angewandt werden. 

5, 

~----------~--------------------~x x 

Abb.1O 

Prinzip des Bayes Klassifikators 

Das Grundproblem bei jeder Form der Mustererkennung 
ist es, genügend Muster zum Lernen des Klassifikators 
zur Verfügung zu haben. Das gilt sowohl für die mensch-
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liche Erkennung und Beurteilung von Sachverhalten, wo
bei von »Erfahrung« gesprochen wird, als auch bei der 
computerisierten Erkennung, wo statt dessen der mathe
matische Term: »Approximationsgüte der bedingten mul
tivariaten Wahrscheinlichkeitsdichte« benutzt wird. 

Das Grundproblem ist das gleiche: je mehr spezifische 
Eingangsinformationen das menschliche bzw. das ma
schinelle System bekommt, desto zuverlässiger wird die 
Ausgangsinformation sein. 

2.2 Die Approximation von multivariaten bedingten 
Wahrscheinlichkeitsdichten 

Die erzielbare Erkennungsrate eines Mustererkennungs
systems ist sehr stark von der Zuverlässigkeit der Wahr
scheinlichkeitsdichte-Approximation abhängig. 

Deshalb sollen im folgenden kurz einige Methoden aufge
zeigt werden, mit deren Hilfe in der Lemphase die be
dingten multivariaten Wahrscheinlichkeits dichten 
(BMWD) aus den Eingangsdaten berechnet werden kön
nen, um das im vorangegangenen abgeleitete Bayes 
Grundprinzip für ein automatisches Mustererkennungssy
stem anwenden zu können. 

2.2.1 Parametrische Approximation 

Hierbei wird angenommen, daß die Merkmalsvektoren, 
die aus den Meßdaten abgeleitet werden, normalverteilt 
sind. Diese Annahme hat sich bei den Anwendungen 
»Sprechererkennung« und »Schreibererkennung« als 
tragfähig erwiesen. Unter dieser Voraussetzung gilt für 
die BMWD: 

Hierbei bedeuten: 

.!!. die BMWD, die angibt, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit der Merkmalsvektor 
X in der Klasse Si auftritt 

ist die Determinante der Kovarianzma
trix Ki 

~ die Kovarianzmatrix der i-ten Klasse: 

ist der Mittelwertvektor: 

Um die BMWD für den Fall der normalverteilten Merk
malsvektoren zu approximieren, ist es also notwendig, 
die Parameter der multivariaten Wahrscheinlichkeits dich
te, nämlich klassenspezifische Kovarianzmatrizen und 
die dazugehörigen Mittelwertvektoren aus den Eingangs
daten zu bestimmen. Wesentlich für die Güte der Appro-
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ximation ist hierbei, daß die Anzahl der für die Schät
zung benutzten Merkmalsvektoren groß gegenüber der 
Dimensionalität, d. h. der Anzahl der Komponenten in
nerhalb eines Merkmalsvektors ist. 

Die Anwendung der Formel [14] ist sehr rechenintensiv. 
Um jedoch einen praktikablen Klassifikator daraus ablei
ten zu können, ist es zweckmäßig, für den Anwendungs
fall zu überprüfen, ob die Unkorreliertheit der Einzel
komponenten des Merkmalsvektors als vereinfachende 
Annahme gemacht werden kann. Dies kann durch eine 
vorgeschaltete Whitening Transformation erreicht wer
den (4). In diesem Falle wurde die Kovarianzmatrix auf 
eine nur Varianzen in der Hauptdiagonale und ver
schwindende Terme in den Nebendiagonalelementen ent
haltende Form reduziert. 

Die Annahme der Unkorreliertheit der Einzelkomponen
ten bedeutet, daß die multivariate Wahrscheinlichkeits
dichte durch das wesentlich einfacher zu errechnende 
Produkt der univariaten Wahrscheinlichkeitsdichten der 
Einzelkomponenten ersetzt werden kann: 

Die Kovarianzmatrix wird durch die Einzelvarianzen, der 
Mittelwertvektor durch die Komponentenmittelwerte er
setzt. Dies führt zu der in der Anwendung einfach zu 
realisierenden Formel: 

und als Klassifikationsregel, entsprechend dem vorher 
abgeleiteten Bayes Klassifikator 

ergibt sich: 

Diese Klassifikationsformel, die bei der Sprechererken
nung und bei der Schreibererkennung benutzt wurde, 
läßt sich einfach anwenden: 

a) Für jede Klasse Si werden N Merkmalsvektoren Xi 

Xi = (XiI' Xi2, XiJ . . . Xi n> 
für die Lemphase gesammelt. 



b) Für jede Vektorkomponente Xi 1 werden 
über die Lernstichprobe 

- der Mittelwert 

- die Varianz 

errechnet. 

c) Aus Mittelwert und Varianz werden für jede Klasse 
pro Komponente Xj die bedingten univariaten Wahr
scheinlichkeitsdichten errechnet. 

d) Die gesuchte multivariate Wahrscheinlichkeitsdichte 
p ~Si) ergibt sich unter Zuhilfenahme der statisti
schen Unabhängigkeit der Einzelkomponenten (Un
korreliertheitsvoraussetzungen) als Produkt über die 
univariaten Wahrscheinlichkeiten 

N 

P(X I Si):: TI P(XjISi ) /24J 
j::1 

e) Sind für alle zu erkennenden Klassen auf diese Weise 
in der Lemphase die BMWD errechnet worden, so 
kann entsprechend der Formel [13] für einen unbe
kannten Vektor die Grundform des Bayes Klassifika
tors für eine Erkennung angewandt werden. 

N N 
TIp(XjIS,):> TIp(Xj/Sk) 
J=1 j=1 

) X- Si. /25/ 

2.2.2 Nichtparametrische Approximation 

In einigen Anwendungsfällen der Mustererkennung kön
nen apriori keinerlei Angaben über die Form der Vertei
lung gemacht werden, so daß die Annahme einer parame
trischen, die Algorithmen vereinfachenden Verteilung 
nicht zulässig ist. Hier muß in der Lemphase für jede 
Klasse und für jedes Intervall des Wertebereichs der 
Merkmalsvektoren die BMWD geschätzt werden. 

Für die Schätzung haben sich in der Anwendung zwei 
Grundprinzipien bewährt: die nichtparametrische Histo
grammapproximation und die nichtparametrische Fen
sterapproximation. 

a) Die nichtparametrische Histogrammapproximation 

Unter der Voraussetzung der Unkorreliertheit der Kom
ponenten des Merkmalsvektors können die univariaten 

Verteilungen einzeln geschätzt und durch Produktbildung 
zur gesuchten multivariaten Verteilung zusammengesetzt 
werden. Die Histogrammschätzung für univariate Vertei
lungen geschieht folgendermaßen: 

Jede Komponente des Merkmalsvektors 
liegt im Wertebereich 

Dieser Wertebereich wird zunächst in V gleichgroße In
tervalle Ik aufgeteilt. Damit ein bestimmtes Xi im k-ten 
der V Intervalle liegt, muß der Wert für Xi zwischen der 
unteren Intervallgrenze Iku und der oberen Intervallgren
ze Iko liegen: 

wobei die Intervallgrenzen gegeben sind durch 

Nachdem der Wertbereich, den die Zufallsvariable Xi 
ausfüllt, in V Intervalle aufgeteilt wurde, wird in der 
Lernphase für jede Komponente untersucht, wie oft sie 
in welchem Intervall aufgetreten ist. Entsprechend hoch 
wird dann die Wahrscheinlichkeit angegeben. Wenn M 
die Anzahl der untersuchten Merkmalsvektoren in einer 
Klasse und Nik die Anzahl der Zuordnungen von Xi in 
das Intervall Ik ist, dann gilt: 

Die bedingte univariate Wahrscheinlichkeitsdichtefunk
tion (BUWD) im Intervall Ik wird dann approximiert: 

d. h. die BUWD eines bestimmten Meßwertes Xmi wird 
proportional der Anzahl von Merkmalsvektoren der 
Lemphase angesehen, deren Komponenten Xi in das 
gleiche Intervall fallen. Normiert wird durch,die Gesamt
anzahl der zur Verfügung stehenden Merkmalsvektoren. 

Unter Benutzung der Unkorreliertheitsvoraussetzung 
kann die gesuchte BMWD aus den BUWD durch Pro
duktbildung errechnet werden: 
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Wird in diese Beziehung die Gleichung [30] eingesetzt, so 
ergibt sich 

Die Klassifikationsvorschrift gemäß dem Bayes Klassifi
kator [13] lautet dann 

wobei i = Komponentenindex 
k = Intervallindex 
j, S = Klassenindex. 

Diese Zuordnungsvorschrift wird folgendermaßen ange
wandt: 

Für jede Klasse und für jede Komponente Xi der Merk
malsvektoren x.: die für die Lernphase zur Verfügung 
stehen, wird untersucht, wie häufig sie in den einzelnen 
Intervallen des Wertebereichs auftreten, und die Inter
vallhäufigkeiten werden zu einem Histogramm zusam
menge faßt , wobei über den Intervallindices die entspre
chenden Häufigkeiten aufgetragen werden. 

Soll ein unbekannter Merkmalsvektor X klassifiziert wer
den, so wird zunächst für die erste Komponente X I er
rechnet, in welches Intervall des Wertebereichs sie fällt, 
und aus dem Histogramm der ersten Komponente der er
sten Klasse wird die entsprechende BUWD entnommen 
und zwischengespeichert. Entsprechend wird bei den üb
rigen Komponenten vorgegangen und anschließend über 
die Produktbildung die Gesamtwahrscheinlichkeit P 
~Sl) errechnet. 

Dies wird für jede Klasse wiederholt, und der unbekann
te Merkmalsvektor X wird in die Klasse mit der größten 
bedingten Wahrscheinlichkeit eingeordnet. 

Der Bayes Klassifikator mit Wahrscheinlichkeitsdichte
approximation per Histogramm läßt sich durch sehr 
schnelle Algorithmen realisieren. Kritisch hierbei ist je
doch die Anzahl der Intervalle, in die der Wertebereich 
unterteilt wird: Stehen für die Histogrammbildung nur N 
Prototypen zur Verfügung, so ist es nicht sinnvoll, die 
Anzahl der Intervalle V in der gleichen Größenordnung 
zu wählen, da dann vielen Intervallen kein Meßwert zu
geordnet werden kann; sie bleiben leer. Wird auf der an
deren Seite V zu klein gewählt, dann ist die Histo
grammauflösung zu grob, und die einzelnen Klassen las
sen sich kaum noch unterscheiden. 

Die optimale Intervallanzahl sollte für jede Anwendung 
experimentell bestimmt werden. Eine äquidistante lineare 
Intervallaufteilung, wie sie hier zur Vereinfachung abge
leitet wurde, sollte in der Anwendung durch eine log
arithmische bzw. nichtlineare Intervallaufteilung ersetzt 
werden, wobei das Auftreten von leeren Intervallen bzw. 
die Überbewertung von nichtrepräsentativen Ausreißern 
vermieden werden kann. 
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b) Die nichtparametrische Schätzfensterapproximation 

Im Gegensatz zur Histogrammapproximation werden bei 
der Schätzfenstermethode keine festen Intervallgrenzen 
eingeführt, sondern es wird für einen Meßwert Xm 
untersucht, wieviele Prototypen der Lernphase sich in ei
ner durch ein Fenster definierten Nachbarschaft befin
den. Proportional zu der Anzahl der Nachbarn wird die 
Wahrscheinlichkeit angegeben (siehe Abb. 11). 

X mess 

i+-- b --+ +-- .!! -----+1 
J 2 2 I 
I J 

L _v .. .. .. .. ., .. I 
I I 

Wertebereich für Merkmalskomponente X 

Abb.ll 

Prinzip der Schätzfensterapproximation 

Für die Form des Schätzfensters, das als Kernelfunktion 
K (y) bezeichnet wird, gibt es viele Möglichkeiten, wobei 
das einfachste Kernel ein Rechteck der Breite b darstellt. 

Zur Errechnung der BUWD wird die Anzahl der Lern
phasen-Prototypen innerhalb des Fensters dadurch be
stimmt, daß für den Wert Xij (j = 1.2 .. M, Index der 
Lernprototypen; i = Parameterindex, M = Gesamtzahl 
aller Lernprototypen) durch Differenzbildung Y = Xij
Xmess unter Benutzung der Fensterfunktion überprüft 
wird, wieviele Prototypen N in das durch das Xi mess zen
trierte aktuelle Meßintervall fallen. P (Xi> ist dann nach 
Normierung proportional zu Ni: 

Entsprechend der Voraussetzung der Unkorreliertheit 
der Merkmale errechnet sich die BMWD durch Produkt
bildung aus der BUWD, und es ergibt sich die Klassifi
zierungsregel 

wobei N = Komponentenanzahl (Dimensionalität) 
M = Lernstichprobengröße 
j = Lernprototypenindex 

= Parameterindex. 



Bei der Rechteckfensterfunktion geht innerhalb des 
Meßintervalles jeder Prototyp der Lernstichprobe mit der 
gleichen Bewertung in die Berechnung der BUWD ein. 
Dadurch wird Ausreißern, die an den Fenstergrenzen lie
gen, zu hohes Gewicht beigemessen. Um diesen Effekt 
zu vermeiden, können Dreiecks- bzw. Gaußfunktionen 
als wichtende Fensterform eingeführt werden. Dabei 
kann die Approximation an die Datenstruktur jeder ein
zelnen Klasse individuell angepaßt werden, indem beim 
Gaußfenster die klassenspezifischen Varianzen als indi
viduelle Fenstergrenzen herangezogen werden. Für solch 
eine Gauß-Kernelfunktion gilt: 

Die BUWD mit dieser Kernelfunktion ergibt sich dann 
zu 

und die für die Klassifikation notwendige BMWD errech
net sich dann zu 

wobei 82
ik die Varianz der i-ten Komponente in der 

k-ten Klasse darstellt. 

Der Bayes Klassifikator mit Wahrscheinlichkeits dichte
approximation durch Exponential bzw. Gaußfenster
schätzung hat sich in der Sprechererkennung als außeror
dentlich gut in bezug auf die erzielten Erkennungsraten 
erwiesen, der Rechenaufwand und der benötigte Spei
cherplatzbedarf sind allerdings sehr hoch. 

Die bisher abgeleiteten Algorithmen zur Mustererken
nung: 

Bayes Klassifikatoren mit Schätzung der bedingten mul
tivariaten Wahrscheinlichkeitsdichten, parametrisch 
durch Normalverteilungen und nichtparametrisch durch 
Histogramme, sind zusammen mit einer Vielzahl weiterer 
Klassifikatoren in einem großen Mustererkennungspro
grammpaket auf den Forschungsrechnern des Bundeskri
minalamtes implementiert. Die bei den Ableitungen prak
tikabler Algorithmen gelegentlich vorausgesetzte Unkor
reliertheit der Einzelkomponenten in den Merkmalsvek
toren wird durch eine, ebenfalls im Programmsystem 
enthaltene, dekorrelierende Whitening Transformation 
erreicht. 

2.3 Klassifikation aufgrund von Abstandsbeziehungen 
in hochdimensionalen Räumen 

In den vorherigen Abschnitten wurden die mathemati
schen Grundverfahren abgeleitet, nach denen ein Rech-

ner lernt, automatisch bestimmte Bedeutungskategorien 
aus Meßwertvektoren zu erkennen. Aus dem Grundprin
zip des bisher beschriebenen Bayes Klassifikators, näm
lich anhand von vorklassifizierten Eingangsdaten beding
te multivariate Wahrscheinlichkeits dichten zu »erler
nen«, um danach eine automatische Zuordnung un
bekannter Merkmalsvektoren zu vorgegebenen Katego
rien entsprechend der höchsten bedingten Wahrschein
lichkeit vornehmen zu können, läßt sich eine weitere 
Gruppe von Mustererkennungsverfahren ableiten, die 
sich einfach geometrisch deuten lassen: die Abstands
klassifikatoren. 

Unter den Voraussetzungen: 

a) Symmetrische Kostenfunktion 

b) apriori Gleichwahrscheinlichkeit der Klassen 

c) Normalverteilung der Daten 

d) gleiche Kovarianzmatrizen für alle Klassen 

e) Unkorreliertheit der Vektorkomponenten 

läßt sich aus dem Bayes Klassifikator der sehr einfach 
aufzubauende lineare Klassifikator (minimum distance) 

. ableiten: 

Das Klassifikationsgrundprinzip (siehe [13]) 

für multivariate Normalverteilungen lautet: 

Unter der Voraussetzung d (gleiche Kovarianzmatrizen 
für alle Klassen) entfällt auf beiden Seiten der Unglei
chung der Term 

Unter der Voraussetzung e (Unkorreliertheit der Vektor
komponenten) und bei Verwendung einer auf die Varian
zen normierten Kovarianzmatrix (Korrelationsmatrix) 
vereinfacht sich die invertierte Kovarianzmatrix Ki -1 zur 
Einheitsmatrix mit Nullen in den Nebendiagonal- und 
Einsen in den Hauptdiagonalelementen, und Multiplika
tion mit ihr entfällt. Werden zudem noch beide Seiten 
der Ungleichung logarithmiert, so ergibt sich ein für die 
Klassifikation verwendbarer einfacher Term: 
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Da der Logarithmus die inverse Funktion zur Exponen
tal funktion ist, entfallen beide Operationen, und es ergibt 
sich die sehr einfache Zuordnungsregel des linearen 
Klassifikators in Vektorform: 

bzw. in Komponentenform 

Diese beiden Gleichungen, die von dem Bayes Klassifi
kator, der nach der höchsten Wahrscheinlichkeit zuord
net, abgeleitet wurden, lassen sich einfach geometrisch 
deuten: 

In der Lernphase wird aus den Merkma1svektoren in je
der Klasse Si der Mittelwertvektor bzw. der Schwer
punktvektor errechnet. Ein unbekanntes Muster X wird 
der Klasse Si zugeordnet, für die der Abstand zu~ Mit
telwertvektor am geringsten ist. Dies ist in Abb. 12 ge
zeigt. 

s, 

.. ' . 

~------------------------------~x, 
d1 < d2 A d1 < d3 ==> X ~ S, 

Abb.12 
Prinzip des Minimum Distance (linearen) Klassifikators 

Vom Vektor X werden alle möglichen Abstände d1• d2, 

d3 zu den Mittelwertvektoren 'Y .. 'Y 2, 'Y 3, errechnet. Ei
ne Zuordnung erfolgt in Klasse 1, da d 1 < d2 und d 1 < 
d3 ist. 

Eine allgemeine geometrische Deutung dieses Klassifika
tors lautet: Jeder Merkmalsvektor mit n Komponenten 
entspricht einem Punkt im n-dimensionalen Raum. Die 
Gesamtheit der Merkmalsvektoren einer Klasse bildet ei
ne Punktwolke im n-dimensionalen Raum. Die Bestim
mung der geometrischen Eigenschaften und der Lage die
ser Wolke geschieht in der Lernphase. Bei dem hier ab
geleiteten einfachen linearen Klassifikator wird die 
Wolke durch ihren Schwerpunkt und seine Koordinaten 
bestimmt, und bei der Klassifikation wurde überprüft, 
welcher Klassenschwerpunkt zu einem unbekannten 
Merkmalspunkt den kleinsten Abstand besitzt. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Geometrie 
der Hyperfläche im n - dimensionalen Raum zu errech-
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nen, die die Punktwolke umhüllt. Bei der Klassifikation 
wird überprüft, innerhalb welcher klassenspezifischen 
Hüllfläche der unbekannte Merkmalspunkt liegt (Tole
ranzregionenklassifikator). Die einfachste Toleranzregion 
ist eine Hyperkugel mit dem Schwerpunkt der Punktwol
ke als Mittelpunkt und der Varianz der Merkmalsvekto
ren als Radius (siehe Abb. 13). 

s, 

--------------------------------~~X1 
d1, d2, d3 > 01 v 02 v 6 3. ==> Rückwei,ung 

Abb.13 
Prinzip des Toleranzregionenklassifikators 

Ein sehr wichtiger Abstandsklassifikator ist der Nearest 
N eighbour Klassifikator. Hierbei wird die Geometrie der 
Punktwolken in den einzelnen Klassen nicht berücksich
tigt, sondern von einem unbekannten Merkmalspunkt 
wird zu jedem Punkt in allen Punktwolken der Abstand 
errechnet, und eine Zuordnung geschieht zugunsten der 
Klasse, bei der der nächste Nachbar, also der Punkt mit 
dem kleinsten Abstand zum unbekannten Merkmalspunkt 
auftrat. Dies ist in Abb. 14 gezeigt. 

x, S, 

~------------------------------~X2 
d13 zu x 13 ist minimal = > X ---+ S 1 

Abb.14 
Prinzip des Nearest Neighbour Klassifikators 

In der Ableitung des linearen Abstandsklassifikators wur
de der quadratische oder euklidische Abstand 

zugrunde gelegt. 

Im Prinzip kann jedoch jede funktionale Beziehung zwi
schen zwei Vektoren benutzt werden, die den Grundfor
derungen einer Metrik genügt: 



Die Symmetrie eigenschaft bedeutet, daß der Abstand 
richtungsunabhängig ist, unabhängig ob von X nach y 
oder Y nach X gemessen wird. 

Die Dreiecksungleichung sagt aus, daß der direkte Ab
stand zwischen zwei Punkten X und Y kleiner oder 
gleich dem Abstand über einen Umwegpunkt Z ist. 

Der Abstand eines Punktes zu sich selbst ist O. 

Als Abstandsmaß für die Klassifikation von Sprechern 
und Handschriften haben sich sowohl der modifizierte 
Kreuzkorrelationsabstand C CX, ~'), 

bei dem zugleich eine Normierung durchgeführt wurde, 
als auch der Mahalanobis Abstand, bei dem die Unkorre
liertheit der Komponenten des Merkmalsvektors nicht 
vorausgesetzt zu werden braucht, bewährt: 

d<X: TI = <X - XJT K-1<X - XJ 
Letzterer ist jedoch sehr rechenintensiv , da die inverse 
Kovarianzmatrix jeweils mitberechnet werden muß. 

Diese generelle Beschreibung der Mustererkennungsprin
zipien war als Einführung in dieses für die künftige Kri
minaltechnik sehr wichtige Fachgebiet gedacht. Zur wei
terführenden Lektüre wird die Literaturstelle (5) vorge
schlagen. 

Die hier beschriebenen Algorithmen sowie eine Vielzahl 
hier nicht aufgeführter mathematischer Mustererken
nungsverfahren sind in den Programmsystemen des BKA 
enthalten und werden z. Z. in den Forschungsvorhaben 
(siehe Seite 130) angewandt. 
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Technik und Beweisverbot 

Zusammenfassung: I. Von der Strafprozeßordnung 1871 
zum Strafverfahrensrecht 1978. 

11. Begrenzungen des Themas. 

III. Grundlagen des Themas in Gesetz und Rechtspre
chung, insbesondere Folgerungen aus § 136a StPO und 
grundlegende Entscheidungen. 

IV. Die drei Problemkreise werden im folgenden exem
plarisch behandelt: 

1. Foto- und Filmaufnahmen sowie Tonaufnahmen im 
Rahmen allgemeiner Handlungsfreiheit: darf die Polizei 
tun, was jedermann tun darf? Es ist nicht zu verkennen, 
daß Grundrechte (Versammlungsfreiheit, Freiheit der 
Meinungsäußerung) tangiert werden können, jedoch 
dürfte sich das Ganze im Bereich vor förmlicher Beweis
führung abspielen. Im übrigen direkt oder dem Grundge
danken nach § 81 b StPO, § 24 K UG. 

2. Aufnehmen und Abhören des nichtöffentlich gespro
chenen Wortes als Beispiel für Probleme der besonderen 
Eingriffsermächtigung. 

a) §§ 100aff. StPO nicht analog verwendbar. 

b) § 34 StGB oder auf dessen Linie entwickelte Gedanken 
sind zwar auch bei Handeln von Arbeitsträgern nicht 
ausgeschlossen, jedoch ist es kaum vorstellbar, daß eine 
solche Rechtfertigung bei richtiger Abwägung jemals ein
greift. 
Stellungnahme Maihofer im Fall Traube. 

c) Aufnehmen nach § 81 b StPO wohl in einem Ausmaß 
zulässig, daß die dargestellte Rechtslage keine wesentli
che Behinderung der Ermittlungs tätigkeit darstellen 
dürfte. 

3. Beschränkte Verwertbarkeit von Zufallsfunden bei der 
Telefonüberwachung als Beispiel der Beschränkung ge
setzlicher Eingriffsbefugnisse durch Grundrechte: 
BGHSt. 27,355 und § 108 StPo. 

I. Als vor mehr als einem Jahrhundert die Reichs-Straf
prozeßordnung geschaffen wurde, wurden der Staatsan
waltschaft und damit der Polizei zwar ihre Aufgaben zu
gewiesen, insbesondere die, bei auftretendem Verdacht 
einer Straftat den Sachverhalt zu erforschen (§§ 160, 163 
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StPO). Über die Mittel, mit denen das zu geschehen ha
be, hat sich das Gesetz dagegen nicht systematisch und 
überdies nur fragmentarisch (vorläufige Festnahme und 
Verhaftung, Durchsuchung) ausgesprochen. Das ist aus 
dem Rechtsdenken der damaligen Zeit heraus auch nur 
zu verständlich, war doch seinerzeit die Doktrin noch auf 
Jahrzehnte hinaus unerschüttert, daß der Staat, wenn er 
Aufgaben zuweise, damit eo ipso die auch die zu ihrer 
Erfüllung nötigen Mittel an die Hand gebe (vgl. Stern, 
Staatsrecht I 187). Auf der anderen Seite waren Stand 
und Fortschritt der technischen Entwicklung so, daß man 
sich von den damaligen Gegebenheiten her auch ganz 
beruhigt damit zufrieden geben konnte, daß weithin kei
ne besonderen gesetzlichen Regelungen vorhanden wa
ren: Es war eben selbstverständlich im Strafverfahren 
der Sachverhalt wie jeder andere historische Sachverhalt 
mit allen dazu dienlichen Mitteln zu erforschen, und je
der Fortschritt, insbesondere in den Naturwissenschaf
ten, der unmittelbar auch das Instrumentarium der Kri
minalistik bereicherte, war eben ein begrüßenswerter 
Fortschritt - und nicht mehr. 

Hundert Jahre später haben zwar viele Vorschriften der 
StPO 1879 und formal diese selbst trotz zahlloser Novel
ierungen fortgegolten, jedoch hatten sich inzwischen die 
Dinge von zwei Seiten her bis in die Tiefen verschoben. 
Einmal vom Recht selbst aus: Die Doktrin, daß mit der 
Aufgabenzuweisung die Einräumung der nötigen Mittel 
und Befugnisse ohne weiteres verbunden sei, ist lange 
preisgegeben; Eingriffe in Rechte bedürfen besonderer 
Rechtsgrundlagen. Überdies hat das neuzeitliche Ver
ständnis des Verhältnisses von Staat und Rechtsunter
worfenem dazu geführt, daß selbst beim Vorhandensein 
solcher Eingriffsgrundlagen immer noch zu prüfen bleibt 
(Lüthurteil des Bundesverfassungsgerichts BVerfGE 7, 
198 ff., und seither st. Rspr., umf. Nachw. Lenckner
Schönke-Schröder, 19. Aufl. 1978, § 193 Rdn. 15), ob, 
wo und wie solche Eingriffsbefugnisse im Lichte des von 
ihnen betroffenen Grundrechts zu begrenzen sind. Auch 
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Verhaltensweisen, die im Rahmen eines von vornherein 
freien Handeins jedermann zustehen, wurden rechtlich 
problematisch, wenn sie von staatlichen Organen, insbe
sondere denen der Strafrechts pflege , ausgeübt werden: 
Jedermann darf, auch systematisch, Demonstrationszüge 
fotografieren, während gleiches Vorgehen der Polizei 
gleich die Frage aufwirft, ob damit nicht Grundrechte 
wie insbesondere das der Versammlungsfreiheit verletzt 
werden (vgl. Sachverhalte und Argumentationen in BGH 
JZ 76, 31; 78, 762); nicht wesentlich anders liegen die 
Dinge im Fall von Tonaufnahmen öffentlich gesproche
ner Worte, auch wenn der Raum von vornherein freien 
Handeins hier enger begrenzt sein mag (eingehend Krau
se/Nehring, Strafverfahrensrecht in der Polizeipraxis, 
1978 Rdn. 253, 257, 258). 

Auf der anderen Seite hat uns die Technik in letzter Zeit 
von Jahr zu Jahr zunehmend Segnungen oder Peinigun
gen - oft wohl beides zugleich in einem - beschert, die 
nicht nur im Recht, vornehmlich aber auch in diesem, 
immer wieder die Frage aufwerfen, ob man immerzu wei
ter tun darf oder soll, was man tun kann: Darf man einen 
Menschen in stockdunkler Nacht fotografieren, wenn er 
ein Rotlicht durchfährt oder als Rauschgifthändler einen 
Kontaktmann in abgelegener Gegend trifft? Darf man aus 
weiter Entfernung arglos unter vier Augen geführte Ge
spräche abhören oder aufzeichnen? Ist eine Manipulation 
des Seelenlebens anderer nicht nur beim Einsatz 
»plumper« Methoden (Narkoanalyse u. ä.), sondern auch 
durch Einsatz der jeweils letzten Erkenntnisse der Psy
chologie verboten? 

Wir sehen also: Unterhalb der StPO und selbst ihres oft 
unverändert gebliebenen Textes haben sich die tatsächli
chen Gestaltungen des Lebens und die rechtlichen Gege
benheiten radikal verändert, während die StPO selbst nur 
Gegenstand einer von Fall zu Fall anpassenden Recht
sprechung und einer Novellierung in freilich oft sehr be
deutsamen Einzelregelungen (vgl. etwa nur § 136a), nicht 
aber einer systematischen Erneuerung von Grund auf 
war. Kein Wunder also, daß schließlich ein Rechtszu
stand das Ergebnis war, der eigentlich nur als ein Zu
stand vielfältiger Unsicherheit empfunden werden kann 
und wohl auch der Grund dafür gewesen ist, daß das 
Thema auf dieser Fachtagung zum Gegenstand einer 
breit angelegten Erörterung gemacht wurde. 

11. Die Probleme sind so vielschichtig, daß schon eine 
bloße Aufzählung der einschlägigen Publikationen die 
Zeit in Anspruch nehmen würde, die mir hier zur Verfü
gung steht. Ich muß mich also nolens volens in vieler 
Hinsicht beschränken: Thematisch einerseits, anderer
seits aber auch in der Darstellung, die holzschnittartig 
auf das Wesentlichste konzentriert werden muß. 

Ich möchte in diesem Sinne zunächst mit wenigen Wor
ten sagen, wovon nicht die Rede sein wird. Ich will ein
mal nicht sprechen von unseres verehrten Hausherrn in 
jedem Sinne teuersten Instrument, nämlich vom Compu
ter, der mir im Zusammenhang mit dem Thema meines 
Vortrags keinerlei Probleme zu bieten scheint. Wir sind 
hier ja alle mit den Dingen gut genug vertraut, um im 
Computer nicht ein magisches Wesen zu sehen, sondern 
zu wissen, daß er in Wahrheit sehr dumm ist, nämlich ge
rade bis zwei zählen kann - das freilich gewaltig 
schnell. Soweit in einem Computer Daten gespeichert 
werden, welche die Organe der Strafrechtspflege selbst 
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erhoben haben, werden die Möglichkeiten schon durch 
die Realitäten begrenzt: Sammeln und Einspeisen von 
Daten in eigener Regie finden ihre - vergleichsweise 
wohl recht engen - Grenzen an Personalkapazitäten und 
unverhältnismäßig zunehmenden Fehleranfälligkeiten, 
ganz abgesehen davon, daß eine wie auch immer in Be
tracht kommende Verwertbarkeit solcher Daten nicht 
von ihrer schnellen Greifbarkeit, sondern nur davon ab
hängen kann, von wem und unter welchen Voraussetzun
gen sie erfaßt worden sind: Ob man etwa von bestimm
ten Personenkreisen ein mit Einzelheiten aus dem persön
lichen Leben nur so gespicktes Dossier auf der Grundla
ge systematischer Dauerüberwachung anlegen darf, ist 
eine Frage, deren Beantwortung davon unabhängig ist, 
daß in einem Falle eine Akte herkömmlicher Art angelegt 
und geführt wird, im anderen dagegen die Erkenntnisse 
im Computer gespeichert werden. Soweit es sich dagegen 
um einen Datenaustausch zwischen verschiedenen Da
tenanlagen handelt, hat der Gesetzgeber die damit ver
bundenen Gefahren gesehen und mit der Datenschutzge
setzgebung (BDSG v. 10. 11. 1976; Dokumentation -
Landesrecht im Kommentar von Simitis/Dammann/Mall
mannIReh) die Vorkehrungen getroffen, die er in Über
einstimmung mit Grundgesetz und Landesverfassungen 
für nötig und ausreichend gehalten hat: de lege lata gibt 
es also auch insoweit keine Probleme. 

Ich spreche ferner nicht über Dinge, die zumindest für 
den Bereich des Rechts der Bundesrepublik als endgültig 
ausgetragen gelten können, also etwa vom Lügendetek
tor, der Narkoanalyse und von den sonst nach § 136a 
StPO verbotenen Vernehmungsmethoden: diese Fragen 
sind endgültig gesetzlich geregelt oder höchstrichterlich 
geklärt. 

Schließlich bitte ich um Verständnis dafür, daß ich glau
be, mich vor einem Kreis von Praktikern auf den Boden 
der Lebenswirklichkeit stellen und von einer Behandlung 
solcher Fragen absehen zu sollen, die ihre Grundlagen 
nicht in der Realität hier und heute, sondern eher in dem 
Bestreben haben, das letzte gerade ausdenkbare Problem 
auch noch zu bewältigen. 

Solche Konzentration halte ich auch deshalb wenn nicht 
für geboten, so doch hoffentlich für wenigstens nachseh
bar , weil sich in diesem Kreis auch viele ausländische 
Gäste befinden, denen zu genauerem Verständnis man
ches verdeutlicht werden muß, was vor einem rein inlän
dischen Teilnehmerkreis ohne Nachteil für die Verständ
lichkeit mit einem bloßen Stichwort, wie z. B. »Tage
buchurteil«, angesprochen werden könnte. 

111. Wenn wir nun versuchen wollen, auf diesem seit 
1879 durch zahlreiche Verschiebungen und Verwerfun
gen gestalteten Boden festen Fuß zu fassen, so möchte 
ich an den Stellen ansetzen, an denen das Wirken der 
vielfältigen Kräfte besonders aufschlußreiche Spuren 
hinterlassen hat - ich will dazu aus der Gesetzgebung 
den § 136 a StPO und aus dem Bereich der Rechtspre
chung das schon erwähnte Tagebuchurteil des BGH her
ausgreifen. 

1. § 136 a StPO wurde bekanntlich als Reaktion auf die 
Verirrungen auch der Strafrechtspflege im sog. Dritten 
Reich geschaffen und ist als ein dezidiert konzipiertes 
und markant betontes Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit 
aufschlußreich dafür, welche Grenzen selbst in diesem 



höchst kritischen Bereich den Verwertungsverboten ein
gezeichnet sind. § 136a verbietet in einer oft sehr weiten 
Fassung eine große Zahl von Vernehmungs methoden, 
von denen der Gesetzgeber mit Recht der Meinung gewe
sen ist, sie hätten auch in den Randbereichen des Versto
ßes in einem nach modernem Verständnis rechtsstaatli
chen Verfahren nichts zu suchen. Und trotzdem richtet 
sich selbst dieses Verbot nur an die Organe der Straf
rechtspflege und an die Sachverständigen; es richtet sich 
m. a. W. weder mittelbar noch unmittelbar an Private, so 
daß, was von einem Privatmann an Erkenntnissen auf 
Wegen gewonnen wurde, welche, von der Polizei be
schritten, unter die Verbote des § 136 a fielen, jedenfalls 
zur Begründung eines Verdachts und damit zur Einlei
tung eines Ermittlungsverfahrens (§§ 160, 163 StPO) aus
reichend und geeignet ist - man findet dazu, und auch 
das nur vereinzelt (Meyer-Löwe-Rosenberg, 23. Aufl. 
1978, § 136a Rdn. 6 m.w.Nachw.), meist nicht viel mehr 
als Rinweise wie den, möglicherweise bei schwersten 
Verstößen wie Folterungen u. dgl. könne es anders sein. 

Daraus werden sich weitere, weitreichende Folgerungen 
ziehen lassen. Ist nämlich eine von Privaten mit Metho
den, wie sie in § 136 a genannt sind, erlangte und den 
Strafverfolgungsorganen übermittelte Information geeig
net, ein Ermittlungsverfahren auszulösen, so muß das 
auch und wohl erst recht gelten, wenn der Erlangung der 
ursprünglichen Erkenntnis ein Rechtsverstoß zugrunde 
liegt, der noch nicht einmal in den Katalog der von 
§ 136 a verpönten Methode fiele. - Eine andere Frage ist 
es - hierauf wird zurückzukommen sein -, ob solche 
Informationen unmittelbar zu Beweiszwecken herangezo
gen werden können, wenn anders ein Beweis nicht zu 
führen ist. 

Aus § 136a ergibt sich jedoch noch ein Weiteres, das mir 
unter dem Aspekt der Beweisverbote von zentraler Be
deutung zu sein schein. § 136a wird von der Rechtspre
chung wie auch von der im Schrifttum ganz herrschenden 
Meinung dahin verstanden, daß - genau entsprechend 
seinem eigenen Wortlaut - nur die Verwertung der ver
botswidrig gewonnenen Aussage selbst verboten ist, d. h. 
daß die aufgrund einer solchen Aussage gewonnenen 
weiteren Beweismittel uneingeschränkt verwertbar sind 
(Meyer-Löwe-Rosenberg a.a.O., § 136a Rdn. 51 und zur 
Gegenmeinung mit umfassenden Nachw. Rdn. 52). Diese 
Auffassung hat denn auch in der Tat das Übergewicht 
der Argumente für sich, während die Gegenmeinung auf 
einen bedenklichen, wenn nicht geradezu verfehlten An
satz zurückgeht. § 136 a verbietet nämlich zwar auch 
schwerste Beeinträchtigungen, wie sie aus dem Dreißig
jährigen Krieg, freilich aber auch aus Zeiten bekannt 
sind, in die die Erinnerung eines nicht kleinen Teils der 
jetzt noch lebenden Menschen zurückreicht; es wäre aber 
gleichwohl falsch, derartige Atrozitäten, wie die Phanta
sie sie sich auch immer ausmalen mag, zur Leitlinie der 
Auslegung in dieser Frage zu machen. Der Fall der Folter 
und solcher Verhaltensweisen, die ihr im Unwertgehalt 
auch nur auf sehr weite Entfernung nahekämen, hat in 
der ganzen Zeit der Existenz der Bundesrepublik und des 
§ 136 a im besonderen die Rechtsprechung noch nie be
schäftigt und auch die in Sachen der Rechtsstaatlichkeit 
unseres Gemeinwesens alles andere als nachlässigen 
Massenmedien haben über solches noch nie zu berichten 
gewußt. Verwunderlich ist das nicht. Worum nämlich 
geht es in der Lebenswirklichkeit dieses Staates zu unse
rer Zeit? Da wurde ein Mörder zur Erlangung eines Ge-

ständnisses zur Leiche seines Opfers geführt (BORSt. 
15, 187 bejaht Quälerei bzw. seelischen Zwang i. S. des 
§ 136a); da bekommt ein Rauschgiftsüchtiger, Trinker 
oder starker Raucher beim Verhör Entziehungsbeschwer
den und wird vielleicht durch Vorenthaltung gequält oder 
auch umgekehrt bei Oewährung des Genusses durch Ver
abreichung von Mitteln in seiner Willensfreiheit beein
trächtigt (vgl. BORSt. 5, 290); da ist ein Polizist nicht 
rechts kundig und sprachgewandt genug, um nicht eine 
zulässige Belehrung wie ein unzulässiges Versprechen 
oder eine unzulässige Drohung klingen zu lassen (vgl. 
statt aller Meyer-Löwe-Rosenberg a.a.O., § 136a Rdn. 
36 ff.). Mit solchen Verstößen haben wir es zu tun; sie 
sind die Lebenswirklichkeit, und sie zeigen, was übrigens 
die in jedem Kommentar nachgewiesene Kasuistik aus 
der Rechtsprechung illustriert: § 136 a wird im unteren 
Orenzbereich und oft genug auch da nur so verletzt, daß 
die Meinungen in der Beurteilung auseinandergehen -
und daher können auch nicht Schwedentrunk und Eiser
ne Jungfrau die Richtpunkte der Auslegung darstellen, 
sondern es sind die geschilderten Banalitäten des krimi
nalistischen Alltags, von denen aus man nur die Auffas
sung vertreten kann, daß das Verbot nicht über die Ver
wertung einer so erlangten Aussage hinausreicht: was da
nach an Erkenntnissen aus einer solchen Aussage er
wachsen ist, interessiert qua Beweisverbot zumindest 
grundsätzlich nicht mehr. Wir sehen also: wenn der Ge
setzgeber selbst an einer so markant hervortretenden 
Stelle wie § 136a (vgl. nur das ganz aus dem sonstigen 
Rahmen fallende Beweisverbot in Abs. 3 Satz 2) aus 
höchst einsichtigen Oründen die Orenzen so und nicht 
anders gezogen hat, so hat er damit zugleich ein deutli
ches Zeichen für die Behandlung solcher Fälle gesetzt, 
für die eine gesetzliche Regelung bis heute nicht vorhan
den ist. 

2. Als zweiten Orientierungs punkt von grundsätzlicher 
Bedeutung möchte ich sodann die schon wiederholt 
angesprochene Entscheidung BORSt. 19, 325 (sog. 
»Tagebuchurteil«) behandeln, weil sie erstens ein vorzüg
liches Bild dessen bietet, was an verfassungsrechtlichem 
Denken in unser Strafverfahrensrecht eingeflossen ist, 
und weil sie zweitens weitreichende Schlüsse für die 
Beurteilung solcher Fälle ermöglicht, in denen eine höchst
richterliche Entscheidung oder gesetzliche Regelung 
noch aussteht. Der Sachverhalt war der gewesen, daß 
der Staatsanwaltschaft ein privat geführtes Tagebuch zu
gespielt worden war, das Vorgänge aus dem Sexualbe
reich zum Gegenstand hatte und das als einziges verfüg
bares Beweismittel zu einer Verurteilung wegen Meinei
des hätte führen können. Zur Zeit, als die StPO geschaf
fen wurde, und auch noch ein halbes Jahrhundert später, 
hätte kaum jemand gezweifelt,daß dieses Tagebuch im 
Wege des Urkundenbeweises verwertbar sei, denn ein
schränkende Vorschriften gab es nicht und damit wäre 
das Tagebuch durch Verlesung eben einfach einzuführen 
gewesen. Anders dagegen der BOR, der aus dem verfas
sungsrechtlich gewährleisteten Schutz der Menschenwür
de und der freien Entfaltung der Persönlichkeit geschlos
sen hat, zunächst sei das Tagebuch ein so eng mit der 
Entfaltung der Persönlichkeit verbundenes Werk, daß es 
- jedenfalls grundsätzlich - gegen den Willen des Ver
fassers nicht als Beweismittel für Zwecke der Strafrechts
pflege verfügbar gemacht werden kann. Allerdings hat 
der BGR diesem Grundsatz bedeutsame Ausnahmen 
bzw. Präzisierungen hinzugefügt: Die Aufzeichnung muß 
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erstens wirklich Aufzeichnungen aus dem Bereich des 
persönlichen Lebens (also nicht geschäftliche Aufzeich
nungen) als dessen Ausdruck (nicht also das Register von 
Diebestaten) enthalten und zweitens dürfen nicht überge
ordnete Interessen der Strafrechtspflege die Verwertung 
erforderlich machen. Also: Anders als früher zwar 
Schutz des Intimbereichs, andererseits aber wird dem 
Kaiser gegeben, was des Kaisers ist und sein muß, näm
lich, daß bei überragenden Interessen der Strafrechts
pflege gleichwohl in diesen Bereich eingegriffen werden 
darf. Der BGH hat das im Tagebuchurteil für einen Mein
eid verneint, und Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 
30, 1; 34, 238) und BGH (Nachw. DreherlTröndle, Kom
mentar StGB, 38. Auf!. 1978, § 201 Rdn. 7) haben zur pa
rallel liegenden Frage der Verwertbarkeit von Tonauf
zeichnungen (§ 201 StGB) dieselbe Linie verfolgt mit der 
gegenüber dem Tagebuchurteil noch präzisierenden Er
klärung, daß eine solche Verwertung jedenfalls nur dann 
zulässig sei, wenn es sich um schwerste Kriminalität han
delt, wobei das Bundesverfassungsgericht Straftaten ge
gen das Leben und Straftaten gegen den Bestand des 
Staates anführt, ohne das allerdings im Sinne einer ab
schließenden Begrenzung zu verstehen. Es wird damit 
sichtbar, was man vielleicht ein Koordinatensystem zur 
Einordnung dessen nennen könnte, was jetzt in drei Pro
blemkreisen exemplarisch etwas näher behandelt werden 
soll. 

IV. 1. Ein Beispiel für das Problem eines ansonsten im 
wesentlichen freien Handeins bietet die Aufnahme auf 
Bildträgern, die, wie schon erwähnt, inzwischen auch die 
höchstrichterliche Rechtsprechung beschäftigt hat. Das 
Recht am eigenen Bild ist in unserer Rechtsordnung nur 
ganz schwach geschützt. Es ist im Kunsturheberrecht 
praktisch - und das ist i. S. des soeben Gesagten auf
schlußreich - nur in Form eines Veröffentlichungs- und 
Verbreitungsverbots (§ 22) mit einem Ausnahmenkatalog 
(§§ 23, 24) geregelt. Im Schrifttum wurde schon wieder
holt bemerkt, das sei eine ungerechtfertigte Verschieden
behandlung gegenüber dem sogar strafbewehrten Schutz 
des nichtöffentlich gesprochenen Wortes. Der Gesetzge
ber war aber anderer Meinung und hat damit wohl auch 
nicht daneben gegriffen. Sein äußeres Erscheinungsbild 
muß der Mensch allezeit darbieten, wenn er nicht als 
Eremit oder als Robinson leben will, und er empfindet 
deshalb kein Unbehagen bei dem Gedanken, daß dabei 
von ihm ein Bild entstanden ist, das ein anderer von ihm 
in Besitz hat und herumzeigen kann; dieser allgemein 
verbreiteten Einstellung entsprechen die Vorschriften 
des KUG völlig, genau so wie wir die Strafvorschrift des 
§ 201 StGB in Übereinstimmung mit dem wohl allgemei
nen Mißbehagen sehen, welches der Gedanke erregt, daß 
das nicht für die Ohren anderer bestimmte gesprochene 
Wort in Gestalt einer TonkoIiserve in unbefugten Händen 
unter unvorhersehbaren Umständen zu jeder beliebigen 
und jederzeitigen, von der Person des Sprechenden gelö
sten Reproduktion bereitsteht. Die Toleranz (= häufig 
Einwilligung) endet aber verständlicherweise da, wo so
zusagen der Bereich des sozialadäquaten Knipsens endet 
und sich das Mißbehagen mit dem Empfinden oder gar 
mit der Tatsache deckt, in anderen Grundrechten beein
trächtigt zu werden. Hier bieten aber § 81 b StPO, § 24 
KUG so weitreichende Rechtsgrundlagen, daß' die darun
ter nicht zu subsumierenden Fälle oft mehr theoretischer 
Natur sein werden: Das Fotografieren bei Begehung ei
ner Straftat (Übergabe von geheimdienstlichem Material 
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oder von Rauschgiften) ist von § 81 b StPO gedeckt; die 
Frage ist allenfalls die, ob das auch bei Ordnungswidrig
keiten (Geschwindigkeitsüberschreitung, Überfahren von 
Rotlicht u. ä.) der Fall ist (näher Krause/Nehring a.a.O. 
Rdn. 259). Bei unfriedlichen Demonstrationen greift - je 
nach Sachlage - § 81 b StPO oder/und § 24 KUG ein; 
fraglich ist nur, ob Bildaufnahmen auch bei friedlichen 
Demonstrationen zulässig sind, bei denen die Vorausset
zungen der genannten Vorschriften nicht gegeben sind; 
insoweit scheint mir die schon zitierte Rechtsprechung 
einen Anhaltspunkt für die Erwartung zu bieten, daß die 
Rechtsprechung die Grenzen nicht enger ziehen wird, als 
hinter der Maßnahme vernünftige kriminalpolitische 
Gründe stehen (Verhinderung des Unfriedlichwerdens 
durch die Furcht vor dem Fotografiertwerden, aber auch 
systematische Aufnahmen angesichts der Erfahrung, wo, 
unter welchen Umständen und wie künftige Terroristen 
zuerst aufzutreten pflegen). 

2. Ein weiteres Problem, bei dem freilich die Besonder
heit besteht, daß in Gestalt des § 201 StGB und des aus
drücklichen Hinweises auf die Widerrechtlichkeit eine 
wenn auch vage Grundlage vorhanden ist, ist das Auf
nehmen und Abhören des nichtöffentlich gesprochenen 
Wortes, wovon hier, wie ich gehört habe, in früheren 
Vorträgen unter etwas pessimistischen Vorzeichen die 
Rede gewesen ist. Mir scheint, daß man das Problem zu
nächst in seinen tatsächlichen Dimensionen richtig sehen 
muß, um dann erst an eine rechtliche Würdigung heran
zugehen. 

Aufnehmen und Abhören des nichtöffentlich gesproche
nen Wortes sind seit 1967 bei uns unter Strafandrohung 
verboten (jetzt § 201 StGB), und zwar sowohl dem Priva
ten als auch einem Amtsträger; gegenüber diesem ist so
gar eine verschärfte Strafdrohung vorgesehen. Wenn wir 
versuchen, aus dem einleitend Gesagten allgemeinere 
Grundsätze für die Behandlung von Abhören und Auf
nehmen des nichtöffentlich gesprochenen Wortes zu ent
wickeln, so ergibt sich folgendes: Wird den Strafverfol
gungsorganen eine private Tonaufzeichnung zugespielt, 
so ist unabhängig davon, ob die Aufname befugt oder un
befugt vorgenommen worden ist, das Abhören i. S. des 
§ 201 Abs. 1 Nr. 2 StGB nicht unbefugt, weil anders die 
Prüfung von Inhalt und Verwertbarkeit nicht möglich ist. 
Ist die Aufnahme befugterweise zustande gekommen, so 
steht ihrer Verwertung nichts entgegen, wenn und soweit 
sie nicht nach besonderen gesetzlichen Vorschriften (z. 
B. als auf Band gesprochene Mitteilung des Verdächtigen 
an seinen Verteidiger) oder nach den im Tagebuchurteil 
entwickelten Grundsätzen einem Verwertungs verbot 
unterliegt (z. B. das auf Tonband gesprochene 
Tage»buch«). Ist dagegen die Aufnahme unbefugt er
folgt, wie etwa im Falle des von einem Privatdetektiv 
heimlich auf Tonband aufgezeichneten Gesprächs, so 
reicht das Abgehörte zwar ohne Einschränkung als 
Grundlage eines Verdachts und damit weiterer Ermittlun
gen aus, während eine Verwertung als Beweismittel si
cherlich nicht uneingeschränkt zulässig ist (vgl. BVerfGE 
30, 1; 34, 328), wobei der in § l00a StPO enthaltene 
Straftatenkatalog bestimmt nicht zu übernehmen ist, aber 
ohne Zweifel die äußerste Grenze der Verwertbarkeits
fälle markiert. 

Neben diesen Fällen besteht natürlich auch die Möglich
keit, daß die Strnfverfolgungsorgane selbst abhören oder 
Tonaufzeichnungen herstellen. Ich kenne die kriminalisti
sche Praxis nicht und weiß daher auch nicht, welche 



praktische Bedeutung die ganze Frage, abgesehen von 
den hier nicht interessierenden Aufzeichnungen einer 
Vernehmung (dazu Krause/Nehring a.a.O., Rdn. 254), 
überhaupt hat - sie dürfte nicht sehr groß sein, wenn 
man nur berücksichtigt, daß in vielen Fällen § 81 b StPO 
eine Rechtsgrundlage bietet. Im übrigen dürfte, was die 
Orientierung der Praxis in dem weiten Spektrum ver
schiedener Meinungen (Zusammenstellung bei KrauseI
Nehring a.a.O. Rdn. 256) angeht, folgendes zu erwägen 
sein: 

Im Fall Traube hat der damalige Bundesinnenminister 
Maihofer eine Erklärung abgegeben (abgedruckt bei 
Brückner/Schmidt, Verfassungsschutz und innere Sicher
heit, 1977, 84), die das Problem in vorzüglicher Weise be
leuchtet und die Entwicklungstendenzen deutlich durch
schimmern läßt. Dem Bundesamt für Verfassungsschutz 
sind - und dadurch unterscheidet sich der Fall von an
deren - »geheimdienstliche Mittel« durch Gesetz aus
drücklich an die Hand gegeben (§ 3 Abs. 3 Satz 2 Ges. 
über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in 
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes). Gleichwohl 
haben hinter der Anordnung des - nennen wir es i. S. ei
nes verbreiteten Sprachgebrauchs mit Vorbehalt auch so 
- »Lauschangriffs« sehr viel differenziertere Erwägun
gen aus dem Gedankenkreis um den rechtfertigenden 
Notstand gestanden, wie Herr Maihofer methodisch und 
im Detail zutreffend dargetan hat, nicht ohne dabei zu
gleich deutlich zu machen, daß ein »Lauschangriff« zu
mindest nach Meinung des damaligen Bundesinnenmini
sters den extremsten Ausnahmefällen vorbehalten blei
ben muß. Mit einer undifferenzierten Inanspruchnahme 
allgemeiner Rechtfertigungsgründe durch die Polizei wird 
es also ebensowenig getan sein wie mit einer schlichten 
Ablehnung jeder Eingriffsbefugnis außerhalb der aus
drücklich durch Gesetz gegebenen Befugnisse: Innerhalb 
der von § 100 a StPO hierher zu übertragenden Grenzen 
wird es von Fall zu Fall einer sorgfältigen Abwägung 
nach den aus § 34 und ggf. auch § 32 StGB hervortreten
den Grundsätzen bedürfen, wobei es kaum der Abgren
zung von dem Popanz bedarf, der in Teilen des Schrift
tums aufgebaut wird, um die hier vertretene Auffassung 
bekämpfen, wenn schon nicht widerlegen zu können: Na
türlich können die Polizei und auch ein anderer Zweig 
der Staatsgewalt nicht einfach auf § 34 »umsteigen«, 
wenn sie an die Grenzen ihrer spezialgesetzlichen Befug
nisse stoßen, aber das liegt ja schon in den vielfältig dif
ferenzierten Kriterien des rechtfertigenden Notstandes 
selbst beschlossen. Die Frage nach einer Heranziehung 
des § 34 StGB oder der in ihm verkörperten Grundsätze 
stellt sich bei dieser allein richtigen Handhabung viel
mehr überhaupt erst dann, wenn im nicht voraus- und da
her auch nicht vorgesehenen Extremfall die gebotene 

umfassende Abwägung ein Übergewicht zugunsten des 
Eingriffs ergibt. 

3. Als letztes möchte ich in aller Kürze noch einen Fra
genkreis ansprechen, dessen Entwicklung wiederum 
symptomatisch und leitlinienbildend ist, nämlich die Ver
wertbarkeit von Abhöraufnahmen i. S. der §§ 100 a ff. 
StPO. Vor Einführung dieser Bestimmungen war die 
rechtliche Situation bei einer nahe verwandten Frage 
durch § 108 StPO bestimmt, der die Verwertung sog. Zu
fallsfunde anläßlich einer Durchsuchung gestattet (ob die 
in diesem Vortrag dargestellten Entwicklungen einmal i. 
S. einer Einschränkung dieser Vorschrift zurückschlagen 
werden, ist nicht abzusehen). Als durch Gesetz vom 13. 
8. 1968 die §§ l00a ff. StPO eingeführt wurden, wonach 
beim Verdacht einer Reihe enumerierter Straftaten das 
Telefon abgehört und die Gespräche aufgezeichnet wer
den können, hätte man angesichts des § 108 StPO bei 
Fehlen einer entsprechenden Regelung in den §§ l00a ff. 
StPO mit dem OLG Hamburg schließen können: Das Ab
hörverfahren ist gesetzmäßig durch einen Richter ange
ordnet; der Staatsanwalt muß, weil er anders auch den 
gesuchten Inhalt nicht finden kann, das ganze Band ab
hören· er kann damit Kenntnis auch von einer ganz ande
ren al~ der den Ursprungsverdacht auslösenden Straftat 
des Verdächtigen, des mit ihm nicht identischen An
schlußinhabers oder eines (bisher) völlig Unbeteiligten 
erhalten und diese Kenntnis muß er eben auch verwen
den. Das ist wohl eine durchaus schlüssige Folgerung aus 
§ 108 StPO, der ja seinerseits wieder nur die Konsequenz 
aus seinen Vorgegebenheiten darstellt: Was Polizei und 
Staatsanwaltschaft auf gesetzmäßige Art und Weise er
fahren, müßte auch verwertbar sein, soweit der neue 
Verdacht in eine ganz andere Richtung geht als der, wel
cher die Anordnung ausgelöst hatte. Gleichwohl haben 
diese Erwägungen des OLG Hamburg in der Rechtspre
chung des BGH nicht standgehalten, der inzwischen 
mehrfach entschieden hat, daß Abhör-Zufallsfunde nur 
verwertbar sind, soweit der durch sie begründete Ver
dacht eine Katalogtat i. S. des § l00a StPO betrifft 
(BGHSt. 26, 298; 27, 355, vgl. auch BGHSt. 28, 122). 
Auch wenn man die Begründung nicht in allem als ganz 
überzeugend ansehen mag, ist doch nicht zu verkennen, 
daß die Entscheidungen auf einer großen Linie liegen, 
deren Vorzüge groß genug sind, um Bedenken am Rande 
zum Schweigen zu bringen. 

Ich bin mir bewußt, daß ich die Probleme meines The
mas mehr angedeutet als so behandelt habe, wie ich es 
schön fände, sie in reichlicher zugemessener Zeit behan
delt zu haben - ich will daher mit der Hoffnung schlie
ßen, daß die anschließende Diskussion noch Anlaß zu 
stellenweiser Vertiefung und Abrundung bieten wird. 
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Podiumsgespräch 

Nutzen und Grenzen des Sachbeweises 

J. Kügler 

aus der Sicht 

- der Polizei 
- der Justiz 
- des Verteidigers 
- des Gutachters 

Gesprächsleitung: 

Ich darf vorausschicken. daß meine wissenschaftliche 
Ader nicht sonderlich durchblutet ist. Ich bin in erster 
Linie Praktiker. Zu den Ausführungen meines Kollegen 
Dr. Dahs will einschränkend sagen. daß die Frage der 
Waffengleichheit. so wie ich die Dinge sehe. eher im 
Hintergrund steht. Ich bin der Auffassung. daß der Ver
teidiger, also der Rechtsanwalt, der im Straßprozeß als 
Prozeßbeteiligter tätig wird (den Verteidiger als Staran
walt gibt es ja gar nicht; auch ein Verteidiger muß wis
sen, ob man Rentenansprüche pfänden kann. sonst über
lebt er nicht), nicht in die Rolle gebracht werden sollte, 
er schaffe Beweisprobleme. Ganz im Gegenteil: der Ver
teidiger, der seine Sache richtig macht. muß auch erken
nen können. daß der Sachbeweis, wie immer man das 
formulieren will, nicht nur eine Beeinträchtigung für ihn 
darstellt, sondern auch manchen Vorteil für seine Vertei
digung bietet. Wenn die Beweise klar sind. dann steht für 
den klugen Verteidiger nicht der Angriff gegen die Ee
weismittel zur Diskussion, sondern die Strafe. Dann muß 
er ein ordentliches - und das geschieht in den wenigsten 
Fällen - Straf mqßplädoyer halten; denn es ist nun ledig
lich die Frage. ob sein Mandant drei oder vier Jahre be
kommt. und das ist für den Mandanten eine ganz wesent
liche Sache. Soweit nun der Sachbeweis betroffen ist, 
meine ich, daß Herr Dr. Dahs die Sache etwas einseitig 
gesehen hat. Nach meiner Vorstellung kommt es für den 
Verteidiger darauf an. den Sachbeweis zu instrumentali
sieren, und dies ist. soweit meine philosophischen 
Kenntnisse reichen. ein erkenntnistheoretisches Pro-

,blem. Wie steigt der Sachverständige ein? Wo steht er? 

Alfred Stümper 
Peter Rieß 
Joachim Kügler 
Fran: Petersohn 

Kar/-Hein: Gemmer 

Ist er neutral? Erscheint der Sachbeweis im Zusammen
hang mit dem. was vor Gericht erörtert wird. an der rich
tigen Stelle eingebaut? Wie verhält sich der Sachbeweis, 
der vorgetragen wird, zu dem typischen Ablauf der Tat. 
die zur Diskussion steht? Herr Dr. Dahs hat in seinen 
Ausführungen nur einen eingegrenzten Teil des Problems 
behandelt, und ich bin der Meinung, daß in den meisten 
Fällen der Sachbeweis verhältnismäßig unproblematisch 
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ist. Wer im wesentlichen als Verteidiger auftritt, der er
scheint nicht beim Diebstahl und Raub - da erscheint al
lenfalls der Pflichtverteidiger nach drei Monaten - und 
die Frage, ob der Fingerabdruck an dem Wagen nun von 
dem Angeklagten stammt, dem vorgeworfen wird, den 
Wagen gestohlen zu haben, ist nicht das eigentliche Pro
blem, was uns hier berührt. Es sind nicht die Grunddelik
te, die die Fragen, die im Zusammenhang mit dem Sach
beweis stehen, problematisch machen, sondern die 
Schwierigkeiten liegen m. E. auf anderen Gebieten. Ich 
will Ihnen nur kurz einige Beispiele nennen: die Siche
rungsverwahrung, die ja eine harte Folge sein kann, das 
psychologische Gutachten, die Brandstiftung, die nicht 
einfach angelegt ist und ein m. E. noch weißer Fleck des 
Sachbeweises, nämlich die Wirtschaftskriminalität. Ich 
werde später gern hierauf zurückkommen und diese pro
blematischen Fragen anhand von Beispielen näher erläu
tern. 

P. Rieß 

Bitte erwarten Sie von mir keinen Beitrag aus der Sicht 
des Praktikers. Ein der Praxis seit 10 Jahren entfremde
ter, für den Strafprozeß verantwortlicher Referent im 
Bundesjustizministerium kann dies nicht mehr leisten. 
Ich möchte versuchen, die Erträgnisse, Fragen und Pro
bleme der vergangenen Tage in ihrer Bedeutung für den 
Strafprozeß insgesamt, d. h. für seine rechtsstaatliehe 
Funktion, für seine Handhabung und Dogmatik, aber 
auch für seine legislatorische Weiterentwicklung, zusam
menzufassen. Dazu stelle ich als Diskussionsangebot 10 
Thesen auf. Ihre Begründung bin ich bereit, nachzulie
fern. Wie es sich für ordentliche Thesen gehört, sind sie 
überspitzt. Daß sie darüber hinaus etwas wolkig und teil
weise reichlich abstrakt sind, erklärt sich dadurch, daß 
ich auf viele Probleme erst durch diese Tagung aufmerk
sam geworden bin und noch keine fertige Lösung anbie
ten kann. Betrachten Sie mich bitte daher als lemfähiges 
System, das zur Aufnahme und Verarbeitung einer be
scheidenen Zahl von bits durchaus in der Lage ist. 

These 1 

Für den Sachbeweis' ist nicht das formale Beweismittel 
-- Sachverständiger oder Augenschein - das entschei
dende Kriterium. sondern die Gewinnung der verfahrens
relevanten Information mit naturwissenschaftlichen und 
damit exakten und prinzipiell intersubjektiv nachvollzieh
baren und überprüfbaren Mitteln_ Diese Beweisart hat 
seit der Schaffung der StPO so zugenommen, daß teil
weise von einer anderen Verfahrensqualität gesprochen 
werden kann. Freilich kann keine Rede davon sein, er 
habe den klassischen Personalbeweis, also den subjekti
ver personengebundener Interpretation zugänglichen und 
bedürftigen Beweis, verdrängt. In absehbarer Zeit ist 
dies auch insgesamt und für die Masse der Verfahren 
nicht zu erwarten_ 

These 2 

Das Ziel des Strafprozesses, ein der Wahrheit und der 
Gerechtigkeit möglichst nahekommendes Urteil zu ge
winnen, erfordert. daß alle Prozeßbeteiligten die gestei
gerten Möglichkeiten des Sachbeweises bejahen und opti
mal nutzen_ Optimale Nutzung heißt auch: möglichst 
frühzeitiger Einsatz aller Sachbeweismöglichkeiten_ 
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These 3 

Aufgabe des Strafprozesses ist auch Bändigung der 
Macht und Kanalisierung des Wahrheitsfindungsprozes
ses in einem justizförmigen Verfahren unter Anerken
nung von Menschenwürde, Subjektqualität und fair-trial
Gedanken. Die gesteigerten Möglichkeiten des Sachbe
weises dürfen diese politischen Grundentscheidungen 
und Leitvorstellungen für die Prozeßstruktur nicht unter
laufen; dies kann erfordern, technische Möglichkeiten 
normativ zu begrenzen. 

These 4 

Hinter der stürmischen Entwicklung der technischen 
Möglichkeiten des Sachbeweises sind die Einstellung der 
Verfahrens beteiligten zu ihm, die Handhabung des Pro
zeßrechts durch sie, die funktionelle, deskriptive und 
dogmatische Durchdringung des Verfahrensrechts und 
die Gesetzgebung deutlich zurückgeblieben. Daher sind 
die Konsequenzen aus der Bedeutung des Sachbeweises 
für die Verfahrens handhabung, für die funktionelle dog
matische und systematische Interpretation und für die 
rechtspolitische Erneuerung des Strafprozeßrechts um
fassend zu durchdenken. Die nachfolgenden Einzel
thesen sollen hierzu punktuelle Denkanstöße geben. 

These 5 

Der Sachbeweis verdrängt die Juristen nicht aus ihrer 
Entscheidungsfunktion im Prozeß, noch setzt er sie un
kontrollierbaren und unbeherrschbaren Zwängen aus. 
Der Sachbeweis ist nicht deshalb unkontrollierbar, weil 
der Jurist im Einzelfall die Einzelheiten nicht voll nach
vollziehen kann. Seine Kontrollierbarkeit liegt darin, daß 
er auf intersubjektiv nachvollziehbaren und überprüfba
ren Mitteln beruht. Der Richter kann sich die Validität 
des Beweises erklären und durch andere Sachkundige be
stätigen oder bezweifeln lassen_ Rechtsmittelgerichte 
können auch ohne neue Tatsachenverhandlung die Ver
läßlichkeit spezifischer Erfahrungssätze und ihre Anwen
dung im Einzelfall überwachen. Es mindert nicht die 
Verantwortung des Tatrichters, wenn im Anwendungsbe
reich des Sachbeweises seine Überzeugungsbildung nicht 
mehr frei ist, sondern auf kriminalistischen Erfahrungen 
und Erkenntnissen beruhen sollte. 

These 6 

Durch Ausbildung und Fortbildung lassen sich auch den 
Juristen die entscheidenden Probleme des naturwissen
schaftlichen Sachbeweises soweit vermitteln, daß sie 
erkennen können, ob ein ihnen mitgeteiltes Ergebnis. 
verläßlich ist oder weiterer Überprüfung bedarf_ Dies er
fordert aber eine frei zugängliche Information und Dis
kussion über die Kriminaltechnik und eine aJlftragsunab
hängige kritische Forschung. Unter diesem Gesichts
punkt ist es nicht unbedenklich, wenn Kriminaltechnik 
eine Domäne der Polizeibehörden bleibt. 

These 7 

Das Leitbild der StPO von der Vorläufigkeit des Ermitt
lungsverfahrens und der Endgültigkeit der Beweiserhe
bung in der Hauptverhandlung ist auf den Zeugenbeweis 
zugeschnitten und paßt nicht auf den naturwissenschaft
lichen Sachbeweis, bei dem die entscheidenden Weichen 
außerhalb der Hauptverhandlung, meist schon im Ermitt
lungsverfahren. gestellt werden_ Wenn die von der Straf
prozeßordnung aus rechts staatlichen Gründen garantierte 



Einflußmöglichkeit des Beschuldigten auf Beweisgewin
nung und Beweisgestaltung nicht zur Farce werden soll, 
muß seine Position im Ermittlungsverfahren beim Sach
beweis gestärkt werden. Er bedarf darüber hinaus gesi
cherter Befugnisse, die Kontrollmöglichkeiten in der 
Hauptverhandlung mittels nachvollziehender Überprü
fung des Beweisergebnisses durch andere Sachverständi
ge zu aktivieren. Unter diesem Aspekt muß auch § 244 
Abs. 4 StPO überprüft werden. 

These 8 

Die Möglichkeiten des Sachbeweises dürfen nicht dazu 
führen, daß das Recht des Beschuldigten, sich nicht 
selbst belasten zu müssen, ausgehöhlt wird. 

These 9 

Für die Erhebung des Sachbeweises sind normative Re
geln zu schaffen, die auch die Gewinnung und Behand
lung der Beweisgrundlagen und die Kontrollierbarkeit 
des Beweisergebnisses sicherstellen und die Verläßlich
keit der angewandten Methoden garantieren. 

These 10 

Die Einspeisung des Sachwissens in den richterlichen 
Entscheidungsvorgang mit Hilfe der Wissensmittler 
Sachverständiger, sachverständiger Zeuge und schrift
liches Gutachten bedarf näherer Klärung unter Berück
sichtigung moderner methodischer und wissenschaftsor
ganisatorischer Zusammenhänge. Die Prozeßmaximen 
der Unmittelbarkeit und Mündlichkeit sind daraufhin zu 
überprüfen, ob sie ihre Funktion, die Entscheidungsrich
tigkeit zu gewährleisten, beim Sachbeweis noch hinrei
chend erfüllen; ggf. sind Denkmodelle zu entwickeln und 
zu diskutieren, die dieser Aufgabe besser gerecht wer
den. 

F. Petersohn 

Als ich heute morgen die Mainzer Allgemeine Zeitung 
las, erstarrte ich vor Ehrfurcht vor der Kriminaltechnik, 
und der Schlußsatz, daß in absehbarer Zeit, nämlich 
spätestens 1980, jeder Verbrecher unmittelbar gefaßt 
werden könnte, hat mich überrascht. Ich vertrete prinzi
piell eine etwas andere Auffassung. Nicht von der Omni
potenz des Sachverständigen will ich deshalb sprechen, 
sondern lieber von seiner Disqualifikation oder den Be
schränkungen in seiner Aussagefähigkeit. Im Strafverfah
ren kann man verschiedene Grundgeisteshaltungen unter
scheiden. Nach einem alten Wort zeichnet ein Krimina
list sich dadurch aus, daß er einen Verdacht hat -
folglich sucht er nach dem Beweis. Der Jurist hat den be
gründeten Zweifel, und aus diesem Grund ist sein Urteil, 
das mehr oder weniger durch die Beseitigung des Zwei
fels bedingt ist, das Entscheidende. Erkenntnistheore
tisch oder juristisch ist ihm ein bestimmtes Ziel gesetzt, 
wobei ich hier keineswegs von einer Finalität sprechen 
will. Der Mediziner hingegen hat allenfalls einen Anhalts
punkt. Man spricht davon, daß die Medizin in ihrer 
Grundhaltung eine Kunst sei, während Juristen als Gei
steswissenschaftler und Kriminalisten zum Teil als Tech
niker bezeichnet werden. Damit ist zum Ausdruck ge
bracht, daß beim Kriminalisten das Objekt, beim Juristen 
das Ziel und beim Mediziner der Mensch in seiner Ganz
heitlichkeit, auch in seiner Unvollständigkeit. im Vorder
grund stehen. Beim medizinischen Sachbeweis unter
scheide ich deshalb als Sachverständiger grundsätzlich 

drei Dinge: den Hinweis, der sich im Rahmen von Er
mittlungen als sehr nützlich erweisen kann, den Beweis 
- wir werden über dieses Problem noch zu diskutieren 
haben - schließlich die Negation. Bei der Negation bei
spielsweise wird sehr häufig die Frage gestellt: »Herr 
Sachverständiger, können Sie denn ausschließen, daß 
... ?« Ein Mediziner fühlt sich da sehr bedrückt, denn 
was kann ein Mediziner schon ausschließen? Wenn Sie 
die Geschichte der medizinischen Wissenschaft ansehen, 
werden Sie feststellen, wie sehr die Auffassungen sich 
ändern und ich möchte Ihnen eine Reihe von Beispielen 
dafür geben, daß Dinge, die man vorher als sichere 
Wahrheit erkannt zu haben glaubte, nicht nur zweifelhaft 
wurden, sondern sich als Unsinn herausgestellt haben. 
Deshalb sind wir als Mediziner sehr vorsichtig in unserer 
Grundhaltung bezüglich der Validität einer Aussage. Der 
Glaube verlangt die Autorität, die Wissenschaft aber den 
Zweifel. Suchen wir nach Wahrheit, werden wir ent
täuscht. Suchen wir nach Gerechtigkeit, finden wir den 
Zweifel. Im Prinzip geht es jedoch um die Ordnung. Und 
in die Problematik der Ordnung muß auch der Sachbe
weis eingeordnet werden, und zwar unter dem Gesichts
punkt: was ist letzten Endes sicher? Wenn eine »Autori
tät« sagt - und ich habe das schriftlich von einem Ordi
narius für gerichtliche Medizin -, daß ein Ordinarius der 
gerichtlichen Medizin nicht irrt, so ist das charakteri
stisch für eine ganz bestimmte Zeit und eine ganz be
stimmte Geisteshaltung; andererseits sollten auch meine 
hier vorgetragenen grundsätzlichen Zweifel in diesem 
Sinne verstanden werden. Wir sind gebrannte Kinder und 
der Sachverständige sollte nicht zum Richter werden. 
Meine bei den Vorredner haben bereits darauf hingewie
sen, welche Position der Sachverständige einnehmen 
soll. Seine Aussage soll überprüfbar sein. Das gilt in al
len Bereichen, und aus diesem Grund muß sein Gutach
ten so transparent sein, daß es einsehbar wird für den 
Verteidiger, für den Staatsanwalt und für den Richter. 
Nur dann, wenn der juristisch denkende und in dieser 
Beziehung auf ein Ziel ausgerichtete Richter den Durch
blick hat, seinen Zweifeln wirklich zu begegnen, um 
dann zu einem Urteil zu kommen, dann ist der Sachver
ständigenbeweis ein taugliches Mittel. Sonst ist es ein 
Glaubenssatz, der aufgrund einer Autorität übernommen 
wird. Oder es ist eine spekulative wissenschaftliche Aus
sage, die zunächst einmal mit Recht bezweifelt wird. Wir 
werden in der Diskussion sicherlich auf Beispiele kom
men. Ich bitte jedoch, sich dann auf den biologischen 
und medizinischen Sektor zu beschränken, da ich man
gels Erfahrung auf den Gebieten Physik und Chemie kei
ne Aussagen machen kann. 

A. Stümper 

Mit der zunehmenden, in Anführungszeichen möchte ich 
sagen, »Psychologisierung« der Zeugenaussagen sowie 
auch verschiedenen Veränderungen des Strafprozeß
rechts einerseits und mit dem ungeheuren Angebot der 
Technik in unserer Zeit andererseits ist die Bedeutung 
des Sachbeweises enorm gestiegen. Das weiß die Polizei 
seit geraumer Zeit und sie richtet sich auch darauf ein. 
Allein schon das Beispiel, daß wir in Baden-Württem
berg die Zahl der daktyloskopischen Spuren von rund 
10000 im Jahre 1976 auf 18000 (rund 80% mehr) im Jahr 
1977 gesteigert haben, zeigt, daß die Polizei sich darauf 
einstellt. Ich meine, wir sollten hier einmal generell fest
stellen, daß die Arbeit der Kriminaltechnik in der Polizei 
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gar nicht so schlecht ist wie gelegentlich ihr Ruf. Den
noch sollten wir die Möglichkeiten des Sachbeweises da. 
wo es irgend geht - und das ist in vielen Bereichen der 
Fall und häufig nur eine Frage der Umsetzung -. stark 
forciert weiter vorantreiben. 

Wir treten damit aber ein in dieses enorme Spannungs
feld zwischen großen konzeptiven, berauschenden Ideen, 
ohne die es keinen Fortschritt gibt, auf der einen Seite 
und der Umsetzung in die Praxis, die oft viel schwerfälli
ger und langsamer, zeitraubender und störanfälliger ist, 
als man es sich zunächst vorstellt. auf der anderen Seite. 
Zu diesem Spannungsfeld möchte ich zwar keine fünf 
Thesen~ aber fünf einfache Bitten aus gesamtpolizeilicher 
Sicht vortragen. 

1. Bei der Fortentwicklung der Kriminaltechnik darf 
man nicht nur an den technischen Auswertungsbereich -
damit meine ich stichwortartig BKA. LKÄ. kriminaltech
nische Untersuchungsanstalten und Computerspezialisten 
- denken. sondern man muß zugleich auch die Aufnah
me und die Sicherung der Spuren, d. h. das ganze Arbei
ten vor Ort an der »polizeilichen Front« im Auge haben. 
Was nützt uns beispielsweise eine Stimmidentifizierung 
durch einen Stimmspektrographen. wenn zur Aufnahme 
eine komplizierte Apparatur und diffizilste Aufnahme
voraussetzungen notwendig sind. Wir haben dann bloß 
einen sehr begrenzten Anwendungsbereich, da ja der Er
presser nicht so freundlich sein wird. zu uns ins polizeili
che Studio zu kommen um dort seinen Erpressungstext 
herunterzusprechen. 

2. Wir müssen die Gerätschaften technisch möglichst 
einfach und handlich gestalten, soweit der Polizeivoll
zugsdienst in seiner ganzen Breite - ich beziehe selbst
verständlich auch den uniformierten Dienst in die Spu
rensicherung mit ein - damit arbeiten muß. Wenn ich 
auch einer gewissen Strukturveränderung in der Beweis
aufnahme am Tatort aufgeschlossen gegenüberstehe 
(Schlagwort: Kriminalwissenschaftler am Tatort selbst), 
so ist es mir doch ein großes Anliegen, daß wir nicht die 
Breite der polizeilichen Front aus der Spurensicherung 
mehr oder weniger entlassen. Auch der Polizeimeister im 
Hochschwarzwald muß, selbst wenn es regnet, er einen 
starken Schnupfen hat und deshalb schlechter disponiert 
ist, das Spurensicherungsgerät ohne Mühe bedienen kön
nen. 

3. Es gibt ein zentrales Unterrichtungs- und Fortbil
dungsproblem. Unsere Beamtenschaft ständig auf den 
neuesten Stand zu bringen, bedeutet sehr viel Arbeit -
auch in didaktischer Hinsicht. Wir beabsichtigen bei uns 
im Land gewisse Dinge auf Kassetten einzuspielen, dies 
erfordert aber noch viel Zeit und Vorbereitungsarbeiten. 
- Man sollte auch ernsthaft daran denken, unserer Be
amtenschaft einen Leitfaden und weiteres handliches, 
verständlich fortgeschriebenes Unterrichtsmaterial zur 
Spurensicherung zur Verfügung zu stellen. Wir wollen ja 
nicht nur die spektakulären Fälle aufklären, sondern 
auch die breite Kriminalität, hinter der manchmal viel 
mehr Gefahr steckt, als man zunächst annimmt, bekämp
fen. 

4. Jetzt werde ich wahrscheinlich auf teilweises Unver
ständnis stoßen. Denn ich sehe die Sache auch unter füh
rungsmäßigen Gesichtspunkten. Führungsmäßig lebt man 
permanent in der Spannung zwischen einer laufend not
wendig werdenden Modernisierung der polizeilichen Ap-
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paratur auf der einen Seite und einer dringend notwendi
gen Konsolidierung und Stabilisierung der Verhältnisse 
auf der anderen Seite. Die Einführung neuer Techniken 
erfordert die Erstellung von Ausbildungsprogrammen, 
das Vermitteln des Lehrstoffs, die Einübung und die 
Sammlung praktischer Erfahrungen in der Anwendung 
unter unterschiedlichsten Verhältnissen und in jeweils 
wieder anders gelagerten Fällen. Diese beiden Elemente 
einer laufenden Modernisierung und einer praktischen Sta
bilisierung müssen wir miteinander vereinbaren. Es müs
sen hier realistische und durchführbare Kompromisse ge
funden werden. Man kann sich eine Stagnierung ebenso 
wenig leisten wie ein utopisches Schweben auf rosaroten 
Wolken! Eine neue Idee kann eben nicht morgen schon 
in der Breite funktionieren, sondern muß arbeitsmetho
disch durchdacht und organisiert, gelernt, geübt und be
währt sein. 

5. In einer schnellebigen Zeit, in der man eine angefan
gene Sache nicht unbedingt zu Ende führen kann, bevor 
man mit einer neuen beginnt, muß man zweifellos über
lappend arbeiten. Jedoch sollte man die angefangenen 
Dinge mit gleicher Intensität zu einem gewissen Ende, zu 
einem gewissen praktischen Ergebnis bringen, wie man 
die neuen angeht. Denn gerade, wenn man schnell laufen 
will, muß man einen Schritt nach dem anderen tun, sonst 
fällt man auf den Bauch. 

Damit habe ich eigentlich die Grenzen des Sachbeweises 
aus polizeilicher Sicht indirekt und direkt gezeigt. Der 
Nutzen wird sich einstellen, wenn wir schnell und ver
nünftig arbeiten und nicht ein Haus abreißen, bevor das 
neue Haus steht. 

Dr. Engelhardt, Richter am OLG, Justizministerium 
Düsseldoif 

Wir haben in den vergangenen Vorträgen eine Reihe von 
technischen neuen Möglichkeiten demonstriert bekom
men und gesehen, was möglich ist und dabei auch erfah
ren, was noch möglich werden kann. 

Herr Rieß, glauben Sie, daß der Beruf unserer Zeit zu 
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft jetzt schon gege
ben ist und daß im Zuge dieser Fortentwicklung der tech
nischen Möglichkeiten der Gesetzgeber schon versuchen 
sollte, diese neuen Entwicklungen in gesetzliche Rege
lungen einzufangen, oder besser, diesen neuen Entwick
lungen zu folgen und sie schon festzuschreiben. Ich be
nutze mit Absicht diesen Begriff des Festschreibens, weil 
ich fürchte, daß neue Regelungen auf diesem Gebiet viel
leicht die Fortentwicklung eher hemmen als eine Weiter
entwicklung ermöglichen könnten. 

P. Rieß 

Ich mache jetzt gleich eine übergreifende Bemerkung. 
Alles das, was Herr Dr. Stümper, etwa im Sinne einer 
Konsolidierungspause. der Einfachheit und des Nicht
Übereilens aus der Sicht der polizeilichen Praxisgegenü
ber Methoden des Sachbeweises gesagt hat, das ist genau 
dasselbe, was wir als Gesetzgebungsreferenten im Au
genblick im Felde der Gesetzgebung erfahren. Daraus er
gibt sich eigentlich bereits die Antwort. Ich meine in der 
Tat nicht, daß der Gesetzgeber innerhalb der nächsten 
vier Jahre darangehen sollte, das Beweisrecht zu ändern 
und etwa die Stellung des Beweismittiers über den Sach
beweis neu zu definieren, beispielsweise als Ergänzung 



der heute sehr rudimentären, aber seinerzeit außeror
dentlich fortschrittlichen §§ 88-92, die ja Sachbeweise 
und Sachbeweiserhebungsregeln aus der Sicht des Ge
setzgebers von 1877 enthielten. Dort wird bestimmt, wie 
Leichenöffnungen durchzuführen sind und daß z. B. bei 
Geldfälschungen die zuständige Behörde um ein Gutach
ten zu ersuchen ist. Sehr viel mehr Sachbeweis gab es 
damals wahrscheinlich nicht. Ich glaube in der Tat nicht, 
daß der Gesetzgeber dies in den nächsten Jahren fortent
wickeln sollte. Erstens ist er darauf überhaupt noch nicht 
vorbereitet, weder gedanklich, noch in dem Angebot von 
Regelungsmustern. Er sollte es auch deshalb nicht tun, 
weil er eine in Fluß befindliche Entwicklung ändern, 
festschreiben würde, wie Sie zu Recht sagten. Und er 
sollte es drittens nicht tun, weil ich gar nicht sicher bin, 
daß der Gesetzgeber alles machen muß. Ich habe bewußt 
in meinen Thesen nicht von gesetzlichen Regelungen ge
sprochen, sondern von normativen Regelungen. Das ist 
ein größeres Feld. Das können z. B. auch Vorschriften 
sein, die nur dafür sorgen sollen, daß der Träger des 
Sachbeweises anständig aufgenommen wird und bis zum 
Elektronenmikroskop auch möglichst unbeschädigt und 
ohne Spurenverwechslung ankommt. Solche Vorschrif
ten kommen nicht ins Gesetz; sie können in dem von 
Herrn Stümper bereits erwähnten Handbuch erscheinen 
- auch das wäre eine normative Regelung. Das eine oder 
andere, was mit angesprochen ist, ist in den Richtlinien 
zu regeln. Ich könnte mir vorstellen - ohne daß ich das 
jetzt vertiefen kann -, daß für die Verläßlichkeit be
stimmter Sachbeweise, für ihre Validität, sich so etwas 
entwickelt, wie es die DIN-Normen im technischen Be
reich darstellen und auf das der Gesetzgeber dann nur zu 
verweisen hätte. Das sind alles Gedankengänge, die ich 
keineswegs für kurzfristig realisierbar halte. Ich halte es 
aber doch für dringend erforderlich, daß man einmal an
fängt, darüber laut nachzudenken, auch in der konsensfä
higen oder auch widerspruchsfähigen Öffentlichkeit, 
nicht nur auf Tagungen, sondern auch in der Literatur. 

Dr. C. Leszczynski, Abteilungspräsident Cl. D. im BKA 

Herr Rieß, Ihre These, die die Forschung der Kriminal
technik anbelangt, veranlaßt mich zu folgender Bemer
kung: Es hat den Anschein, daß Sie glauben, die krimi
naltechnische Forschung vollziehe sich sozusagen hinter 
Mauem oder Stacheldraht. Das trifft keineswegs zu. 
Vielmehr stellt sie ihre Ergebnisse ständig zur Diskussion 
wie andere Wissenschaften auch. Sie erhält ihre Impulse 
aus der kriminalpolizeilichen, aus der kriminalistischen 
Praxis. Es ist also keineswegs eine Gefahr - wenn ich 
Sie richtig verstanden haben sollte - darin zu sehen, daß 
Kriminaltechnik oder kriminaltechnische Institute eigene 
Forschung betreiben. Es ist notwendig, daß dies ge
schieht; denn viele Aufgaben und Arbeitsgebiete in der 
Kriminaltechnik werden durch industrielle Forschung 
oder durch Forschung an Hochschulinstituten nicht abge
deckt. Wenn ich Sie also falsch verstanden haben sollte, 
dann bitte ich um Entschuldigung. 

P. Rieß 

Herr Leszczynski, Sie haben mich nicht falsch verstan
den. Der Sachbeweis gewinnt seine Legitimierung nicht 
so sehr daraus, daß der Richter alles selbst nachvollzieht 
und überprüft, sondern daraus, daß er durch eine natur
wissenschaftliche und damit abgesicherte Diskussion in 
seiner Validität bestätigt wird, daß das Erfahrungswissen 

allgemein bejaht wird. Von dieser Grundüberlegung aus 
hielte ich es in der Tat für wünschenswert, wenn sich 
nicht nur ein Funktionsbereich schwerpunktmäßig mit 
dieser Forschung und mit dem naturwissenschaftlichen 
Sachbeweis befassen würde - wobei ich selbstverständ
lich meine, das sollte er weiterhin tun -, sondern wenn 
sich auch aus anderer und aus kritischer Sicht mal je
mand anders intensiver dieser Aufgabe annähme. Das ist 
keine Kritik an der Tätigkeit in dem organisatorisch in 
den polizeilich/staatsanwaltschaftlichen, vielleicht auch 
- Stichwort kriminologische Zentral stelle - irgendwann 
einmal justitiell eingebundenen Bereich, sondern es ist 
eher ein Bedauern darüber, daß die sozusagen freie uni
versitäre Forschung sich immer noch sehr viele Gedan
ken über die Konkurrenzlehre macht, sich aber relativ 
wenig mit den Problemen der Kriminatechnik und den 
daraus resultierenden Fragestellungen auseinandersetzt. 

K. -H. Gemmer 

Als Polizeibeamter hat man mitunter den Eindruck, daß 
sich die Justiz, etwa nach den Grundsätzen, die Sie eben 
im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Ge
setzgebung angesprochen haben, doch unnötig und auch 
lange zurückhält, wenn es darum geht, irgendwo Gesamt
verantwortung mitzutragen, etwa bei der Einbeziehung 
von technischen Weiterentwicklungen in den Strafpro
zeß. So sollte sich eine gewisse Initiative der Justiz wi
derspiegeln, z. B. bei der Anpassung der Studieninhalte 
des Juristen an die Entwicklung von Technik und Na
turwissenschaften und vielleicht auch dort, wo es um die 
Haushalte der einzelnen Behörden der Staatsanwalt
schaften geht, wo wahrscheinlich der Etat für Technik -
etwa für den Anschluß an polizeiliche Informationssyste
me - überhaupt nicht vorhanden ist. Oder vielleicht 
auch dort, wo man - und wir betrachten das als Outsi
der und gerade hier im Bundeskriminalamt mit viel Be
dauern - seit Jahren daran herumrätselt ob man oder ob 
man nicht eine kriminologische Zentral stelle der Justiz 
einrichten sollte. 

P. Rieß 

Ich kann dem nur uneingeschränkt zustimmen mit der 
einschränkenden Bemerkung, daß das Herumrätseln über 
die kriminologische Zentralstelle auch ein solches der Ju
stiz ist. Das ist ein Problem der Finanzminister. 

Dr. K. Schima, Universitätsprofessor, Wien 

Die Studienreform liegt mir als Hochschullehrer beson
ders am Herzen. Hier möchte ich doch ein bißehen Pro
paganda machen für den weiten - die Kriminalistik ein
schließenden - österreichischen Kriminologiebegriff. 
Wir haben ohnehin so ein starkes Exportdefizit mit der 
Bundesrepublik, daß wir wenigstens diesen Begriff ex
portieren könnten. Denn es ist doch so, daß sich im 
Hochschulbereich eine relativ kleine Zahl von Professo
ren auch mit Kriminalistik befaßt, daß es überwiegend 
Kriminologen sind, die in ihren Lehrbüchern gleich beto
nen: Mit Kriminalistik wollen wir nichts zu tun haben, 
das ist Sache der Polizei. Kriminalistik ist zwar in Wien 
kein Pflichtfach. Ein Jurist muß es nicht hören; aber er 
hat die Gelegenheit dazu, und ich selbst habe unter Graß
berger diese Möglichkeit benützt und muß sagen, daß die 
kriminalistische Ausbildung in Wien sehr gut war. 
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Zur Frage der Kriminaltechnik: Es ist heute zitiert wor
den, und auch gestern in einem Referat angeklungen, 
daß, wenn sich die Kriminaltechnik so weiter entwickelt, 
die Verbrecher keine Chancen mehr haben werden. Die
se Gefahr - für uns eine Hoffnung - sehe ich leider 
überhaupt nicht. Die Entwicklung der Aufklärungsquote 
nach der Kriminalstatistik lehrt vielmehr etwas sehr Ver
blüffendes: daß langfristig die Aufklärungsquoten bei 
den Vermögensdelikten sinken, obwohl wir ja sicher kei
ne schlechtere Kriminaltechnik haben als vor 20 Jahren. 
Darum halte ich diese Tagung zwar für außerordentlich 
wichtig. Ich will sie nur in dem Punkt ein wenig relativie
ren, der bereits von Herrn Dr. Stümper angesprochen 
wurde: Die Kriminaltechnik ist nicht alles und so wie ich 
die Lage auch in Österreich beurteile, müßte man den 
Kriminalbeamten am Tatort in manchem die Arbeit er
leichtern. Das reicht von so elementaren Dingen wie 
Schreibmöglichkeiten ~ daß er nicht alles selber schrei
ben muß - bis zu vielem anderen. 

P. Rieß 

Ja, ich kann dem wieder nur zustimmen mit einigen er
gänzenden Bemerkungen. Dieser Export österreichischer 
Kriminalistik verbindet sich ja mit einem gewissen Hoff
nungsschimmer, daß die Kriminalistik auch wieder 
außerhalb des rein funktionsbezogenen Bereiches tätig 
wird, durch die Tatsache, daß das uralte Lehrbuch des 
Altmeisters der Kriminalistik, Herrn Groß, jetzt endlich, 
in der 10. Auflage, wieder erschienen ist und zwar aus 
dem Hochschulbereich von Herrn Geerds bearbeitet, al
so eine wunderschöne deutsch-österreichische Symbiose. 

Im zweiten Punkt stimme ich Ihnen voll zu. Diese Hoff
nung oder dieser Alptraum unter modemen soziologi
schen Gesichtspunkten - unter der Vorstellung von der 
Präventivwirkung des Nichtwissens ist es ja beinahe ein 
Alptraum, daß alle Verbrechen aufgeklärt würden ab et
wa 1980 - ist m. E. so unrealistisch, daß man darüber 
gar nicht zu sprechen braucht. Allenfalls könnte man sich 
fragen, ob wir in der Masse der Delikte den Sachbeweis 
tagungs bedingt hier nicht in seiner Leistungsfähigkeit 
überschätzen und zwar in zwei Dingen: 

l. Von der Definition her kann der Sachbeweis eigent
lich überhaupt nur bei den mehr oder minder klassischen 
Tatbeständen Bedeutung erlangen, die Spuren hinterlas
sen. Der ganze Bereich der mehr intellektuellen Verbre
chen fällt schon heraus. 

2. Die immer bedeutungsvollere innere Tatseite fällt aus 
dem Sachbeweis heraus; Was im Kopf des Angeklagten 
vorgegangen ist, und gerade in der Kapitaldelinquenz 
kann das entscheidend für die Weichenstellung zwischen 
den verschiedenen Tötungsdelikten sein, läßt sich mit 
Sachbeweismitteln, so wie ich sie hier verstehe und defi
niert habe, nämlich mit naturwissenschaftlichen, gar 
nicht nachvollziehen. Der psychiatrische Sachverständi
genbeweis wie der des Literaturwissenschaftlers und 
ähnliche sind ja nicht Sachbeweise in unserem Sinne. 

3. Der Sachbeweis wie er zur Zeit aussieht - Herr Foth 
hat das sehr deutlich gemacht - liefert dem Richter im
mer nur Bausteine, und nicht nur dem Richter. Wir ha
ben in der Tagung bisher den Fehler gemacht, daß wir 
den Entscheidungsfindungsprozeß und den Entschei
dungsprozeß immer erst beim Richter angesetzt und ge
fragt haben, ob er nicht abdankt vor den Sachverständi
gen. Für den die Abschlußentscheidung treffenden 
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Staatsanwalt, der das Verfahren einstellt oder Anklage 
erhebt, gilt genau das Gleiche, wenn auch mit etwas we
niger Strengbeweis. Immer wird in diesem Bereich der 
Sachbeweis vorläufig nur Bausteine liefern können, de
ren Zusammenhang, deren Zusammenschau die richterli
che Überzeugungsbildung nicht überflüssig macht. Weit
gehend ist der Sachbeweis ein Beweis, der Einzelindizien 
verläßlicher macht, aber nicht unmittelbar den Schluß 
auf die Verwirklichung des Tatbestandes und gar auf die 
Strafzumessung zuläßt. Das sind also immer noch sub
jektive personenbezogene Bereiche gewaltigen Umfan
ges. Deshalb ist es auch nicht möglich, nun etwa die 
Strafprozeßordnung ausschließlich neu zu konstruieren 
im Gedanken an die Sachbeweismögl~~hkeiten. Wir müs
sen damit leben, daß der Sachbeweis in seiner Bedeutung 
zwar gestiegen ist und daß die Prädominanz des Perso
nenbeweises nicht mehr gilt, aber daß beide auf lange 
Zeit, sicherlich solange wir Strafrecht und Strafprozeß 
überhaupt noch haben, nebeneinander herlaufen werden. 

NN 

Ich möchte Herrn Rieß fragen, wie man die Dauer eines 
Verfahrens verkürzen kann. Ich denke z. B. an die Zeit, 
die vergeht zwischen der Beweiserhebung und der Ankla
geerhebung, so daß ein Kapitaldelinquent manchmal über 
drei Jahre auf seinen Prozeß warten muß, nur weil die 
Beweislage nicht klar ist. Oder vielmehr: sie· ist klar, 
wird aber nicht klar interpretiert, weil eine Seite das Ge
genteil der anderen hauptet. Bis dann geklärt ist, ob das 
Gegenteil richtig ist, vergehen wieder zwei Jahre. Warum 
erhebt man nicht Anklage in der Hauptsache und schlägt 
andere Dinge nieder. So würden die Gutachter und die 
Gutachterinstanzen, die beim Bundeskriminalamt durch 
die Terroristen-Bekämpfung doch hoffnungslos überla
stet sind, auch für andere Bürger, die ebenfalls Anspruch 
hätten auf ein faires Gutachten, zur Verfügung stehen. 
Denn oftmals kann man den Eindruck gewinnen: hast du 
viel Geld, bekommst du besseres Recht, hast du weniger 
Geld, wirst du auf kurzem Wege abgehandelt. Das ist 
meiner Meinung nach ein unerträglicher Zustand, der 
Recht in Unrecht verkehrt. 

P. Rieß 

Das ist ein derartig weites Feld, daß es Stoff für minde
stens eine, wenn nicht zwei Arbeitstagungen bieten wür
de unter dem Gesamtbegriff »Wie kann ich die Strafver
fahren beschleunigen?« Das versuchen wir seit 1970 und 
es ist eine meiner Hauptbeschäftigungen. Über den Er
folg kann man streiten. Statistiken sind, wie Sie wissen, 
interpretationsfähig; das gilt auch für die über die Ver
fahrensdauer in den letzten Jahren. Ich tröste mich mit 
dem Hinweis, daß ein Abflachen der Verlangsamungs
kurve ab 1975 immerhin erkennbar ist, und das ist doch 
schon ein Erfolg des Gesetzes. Hier sind zu viele Fragen 
angesprochen, als daß man sie kurz beantworten könnte. 
Beschleunigung ist unter anderem auch ein Personal- und 
organisatorisches Problem. Es muß nicht sein, daß Akten 
einfach liegenbleiben. Beschleunigung ist auch ein Opti
mierungsproblem im Prozeßdurchsatz. Es gibt interes
sante Erscheinungen: Wenn Sie irgendwo die Kapazität 
der Staatsanwaltschaft und der Polizei erweitern, aber 
vergessen, gleichzeitig entsprechende Strafkammern ein
zurichten, dann haben Sie eine Warte schlange bei der 
Anklageerhebung. Machen Sie, wie es in anderen Berei
chen geschehen ist, eine große Menge von Spezialstraf-



kammern auf, vergessen aber, gleichzeitig die Arbeitska
pazität der Staatsanwaltschaften zu vergrößern, dann 
sind die Spezialkammern anfangs ohne Arbeit. Auch das 
ist in bestimmten Bereichen eingetreten; das ist zunächst 
ein organisatorisches Problem. Verfahrensverzögerung 
kann zweitens zusammenhängen mit dem' sehr weit ge
spannten Stichwort »Mißbrauch von Prozeßrechten«. Ich 
warne vor einer Überschätzung der Möglichkeiten der 
Abwehr und ich warne auch vor einer etwas unkritischen 
Verwendung dieses Mißbrauchbegriffes. Die Verteidi
gung hat die legitime Aufgabe, die ihr vom Gesetzgeber 
eingeräumten Möglichkeiten auszunutzen. Wenn das frü
her zeitweise nicht geschehen ist, jetzt aber aus verschie
denen Gründen in vermehrtem Maße geschieht, dann ist 
das deshalb nicht schon Prozeßmißbrauch. Ich räume 
ein, daß teilweise derartige Mißbrauchsmöglichkeiten 
vorkommen. Sofern das der Fall ist, wird man sehr sorg
fältig überlegen müssen, ob es möglich ist, solche be
stimmte mißbrauchgefährdete Institutionen vorsichtig 
einzuengen, ohne die Substanz dieses Rechtes gleichzei
tig zu beseitigen. Denn das hat ja in der Regel eine wich
tige prozessuale Funktion. Der Gesetzgeber hat in die
sem Bereich bereits viel getan und es wird demnächst 
noch einiges in Kraft treten. Viele meinen, er habe viel 
zu viel getan, andere wiederum, er habe zu wenig ge
tan. Einige Stichworte hierzu: Wir haben immerhin un
ter den verfahrensverzögernden Ermittlungsverfahrens
einrichtungen 1975 schon die gerichtliche Voruntersu
chung beseitigt, wir haben beseitigt das staatsanwalt
schaftliehe Schlußgehör, wir haben die Verpflichtung be
gründet, vor dem Staatsanwalt auszusagen. Es war 
Thema der letzten Podiumsdiskussion vor zwei Jahren, 
warum das nicht auch vor der Polizei geschehen ist. Wir 
werden einiges Weitere tun. Drittes Thema: Warum 
strafft man nicht den Prozeßstoff? Gewisse Straffungs
möglichkeiten gibt es, wie Sie wissen, im Bereich der 
§§ 154, 154a. Diese Möglichkeiten sollen zum 1. Januar 
1979 außerordentlich kräftig ausgebaut werden. Einzel
heiten möchte ich mir hier ersparen. Es ist nur zu hoffen, 
daß die Anklagebehörden diese Gesetzesänderungen als 
das sehen, als was sie gemeint sind, nämlich als ein Si
gnal an die Praxis, von der Möglichkeit der Straffung in 
einem optimalen, möglichst großen Umfange Gebrauch 
zu machen. Verbunden damit ist eine Frage, die als The
ma uns in der letzten Zeit außerordentlich beschäftigt, 
vermutlich allerdings unlösbar ist: Wie kann ich verhin
dern. daß bei einheitlichem Tatgeschehen durch die Teil
anklage der restliche Teil hinterher über Strafklagever
brauch wegfällt. 

J. Kügler 

Es scheint mir doch nicht uninteressant zu sein, daß, 
wenn hier von der Verschleppung von Prozessen die Re
de ist, im Unterton mitschwingt, daß das im wesentli
chen die Schuld der Verteidiger sei. Aus meiner Erfah
rung sehe ich das ganz anders. Ein wohlvorbereiteter 
Prozeß kann von einem Verteidiger nicht verschleppt 
werden. Ich sehe das Problem vielmehr darin, daß die 
Gerichte die Hürde des Eröffnungsbeschlusses sehr 
leichtfertig überspringen. Im Rahmen der Wirtschaftskri
minalität kann ich, soweit ich selbst betroffen bin, mich 
an kein Verfahren erinnern, in dem wir nicht wegen der 
mangelnden Vorbereitung, die der Verteidiger nicht zu 
vertreten hat, in ein endloses Ermittlungsverfahren in der 
Hauptverhandlung geschlittert wären. 

K. -H. Gemmer 

Dabei haben Sie nun gerade in Frankfurt schon über lan
ge Jahre besondere Wirtschafts dezernate auch bei der 
Staatsanwaltschaft. 

J. Kügler 

Ja, ich bin der Auffassung, daß es bei den Vermögensde
likten sehr wohl auch einen Sachbeweis gibt, der auf die 
Intentionen des Täters schließen läßt, einen Sachbeweis, 
der auch die subjektive Seite durchaus erhellt, und da 
fehlt es auf der kriminalistischen Seite rundherum. Wenn 
ich auf dieses Thema zu sprechen komme, so deshalb, 
weil ich glaube, nach 20 Jahren Tätigkeit bei Gericht die 
sichere Erfahrung gewonnen zu haben, daß es beispiels
weise in der ersten Etage vieler Banken krimineller zu
geht als unten am Tresen, wo der Mann mit dem Revol
ver steht und daß der Schaden, der in den ersten Etagen 
angerichtet wird, vom volkswirtschaftlichen Gesichts
punkt her, also in seinen gesamten Auswirkungen, über
haupt nicht zu ermessen ist. Darüber gibt es keine Stati
stik. Wer in Wirtschafts strafsachen tätig ist, der sieht, 
daß da ein riesiges, vollständig unbearbeitetes Feld brach 
liegt. Und das ist für einen Verteidiger natürlich eine 
Marktlücke. 

K. -H. Gemmer 

Der Verteidiger gerät in der letzten Zeit, insbesondere in 
Fällen terroristischer Gewaltkriminalität, gerade bei der 
Polizei etwas ins Zwielicht. Es tut sich hier eine Proble
matik mit einer besonderen Gruppe von Verteidigern auf. 
Möchten Sie uns dazu eine eigene Auffassung bringen? 

J. Kügler 

Dazu kann ich aus eigener Erfahrung kaum etwas sagen. 
Das sind Dinge, die politisches Gewicht haben und denen 
man letzten Endes nur zu folgen versuchen kann, wenn 
man politische Wege beschreitet. Das liegt mir fern in 
diesem Zusammenhang. . 

J. Kügler 

Ergänzend möchte ich noch sagen, daß diese Erschei
nung, auf die Summe der Verteidiger bezogen, doch sehr 
begrenzt ist. Das Verhältnis zwischen Verteidigern und 
Strafverfolgungsbehörden ist meiner Auffassung nach 
auch aus folgendem Grunde gespannt: früher mußte der
jenige, der das Assessorexamen gemacht hatte und An
walt werden wollte, zunächst zwei Jahre Anwaltassessor 
sein. Heute kommen die jungen Leute unmittelbar nach 
dem Assessorexamen als Rechtsanwälte in die Praxis. 
Denn es ist schwer, irgendwo anders unterzukommen. 
Sie werden Rechtsanwälte, und sie versuchen - das ist 
jedenfalls mein Eindruck - sich dann gern auf dem Ge
biet des Strafrechts zu profilieren und diese Versuche 
sind oft nicht sehr glücklich. 

D. Eschke, Richter am OLG, Frankfurt am Main 

Ihrer Bemerkung, daß viele Prozesse dadurch verzögert 
werden, daß das Eröffnungsverfahren nicht sorgfältig ge
nug betrieben wird, kann ich nur zustimmen. Ihrer weite
ren Bemerkung, daß ein gut vorbereiteter Prozeß durch 
einen Verteidiger gar nicht verschleppt werden könne, 
muß ich jedoch widersprechen. Denken Sie nur mal an 
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den § 244, an die Schwierigkeit, wohl formulierte, von ei
nem guten Verteidiger, der auch das Revisionsrecht be
herrscht, formulierte Beweisanträge abzulehnen. Außer
dem: wenn der Verteidiger Beweismittel, die sich aus 
den Akten gar nicht ergeben, aus taktischen Gründen zu
rückhalten will, dann kann er das tun. Dann kann er Zeu
gen erst in der Hauptverhandlung präsentieren, und wenn 
es wesentliche Endzeugen sind, dann tritt dadurch eine 
Verzögerung von unter Umständen erheblicher Dauer 
ein. Ich wollte das nur nicht unwidersprochen lassen, 
daß ein gut vorbereiteter Prozeß nicht vom Verteidiger 
verschleppt werden könne. 

J. Kügler 

Ja, aber da möchte ich doch bei der Formulierung diffe
renzieren. Wenn ein Verteidiger Beweismittel in den Pro
zeß einbringt, dann wird es ihm doch wohl nicht zur Last 
gelegt werden können, wenn er das aus taktischen Grün
den erst in der Hauptverhandlung tut. Das kann aus vie
len Überlegungen geschehen, die man nicht ohne weite
res kritisieren sollte. Dann dauert der Prozeß länger, er 
wird aber nicht verschleppt. Unter »verschleppen« ver
stehe ich, daß ich ein Ergebnis, das sich abzeichnet in ei
ner Hauptverhandlung, hinauszuzögern versuche mit al
len möglichen Mitteln, die nicht ganz korrekt sind. Ich 
halte es jedoch für korrekt, wenn der Verteidiger Beweis
mittel, die doch in der Tat der Sache selbst dienen, in der 
Hauptverhandlung einbringt. Soweit Sie die Beweisanträ
ge, die Verteidiger stellen können und die das Gericht 
wegen der Frage der Revision verunsichern, ansprechen, 
da kann ich nur sagen: Mut, meine Herren! 

Dr. Engelhardt 

Ich bin Herrn Rechtsanwalt Kügler dafür dankbar, daß 
er am Anfang auf Fragen der Wirtschaftskriminalität zu 
sprechen gekommen ist. Er hat das soeben ergänzt. Wir 
haben in den vergangenen Tagen gesehen, daß der Sach
beweis im wesentlichen da eine Rolle spielt, wo ein sach
liches Substrat vorhanden ist, daß aber in Fällen, in de
nen sich die Delikte mehr im Gehirn abspielen, ein äu
ßerlich sichtbares und deshalb faßbares Substrat schwer 
zu gewinnen ist. Gleichwohl wird in diesem Bereich, den 
Sie eben mit dem der Wirtschaftskriminalität umschrie
ben haben, das Bedürfnis des Rechtsschutzes für die 
Rechtsgemeinschaft sicherlich dann wieder stärker sicht
bar, wenn die Probleme, die uns derzeit hier so beschäf
tigt haben, nämlich die des Terrorismus, in denen auch 
die Arbeit des BKA so erforderlich war, mehr in den 
Hintergrund getreten sein werden. Wir haben in Nord
rhein-Westfalen vor 10 Jahren versucht, nicht nur Wirt
schaftsstaatsanwaltschaften zu schaffen, sondern auch 
die Wirtschaftsstrafkammern. die jetzt ja ein gesonderter 
gesetzlicher Spruchkörper werden wie die Staatsschutz
kammern und die Schwurgerichte, schon in der Praxis zu 
realisieren. Wir haben versucht, auch bei den Staatsan
waltschaften Wirtschaftssachverständige hinzuzuziehen. 
Das sind aber alles persönliche Mittel; meine Frage geht 
nun dahin und auch etwas an das gastgebende Haus hier, 
welche sachlichen Mittel von seiten der Kriminaltechnik, 
von seiten der Kriminalistik sind vorstellbar, die uns auf 
dem Gebiet der Erforschung der Wirtschaftskriminalität 
Hilfe leisten können? Ich weiß, daß diese Frage notwen
digerweise etwas pauschal gestellt ist, aber das liegt eben 
daran. daß meine eigenen Vorstellungsmöglichkeiten auf 
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diesem Gebiet etwas begrenzt sind. Wenn man sich vor
stellt, daß das, was früher in den Buchhaltungen, auch 
für den Laien erkennbar, auf Papier dargestellt wurde, 
heute gespeichert ist in anonymen Apparaturen, dann hat 
der normale Staatsanwalt Schwierigkeiten, das Delikt 
überhaupt zu sehen, und es ist verständlich, daß Polizei 
und Justiz sich den Dingen zuwenden, die auch der einfa
che Bürger auf der Straße als ein Delikt erkennt. Aber 
ein anonymes Delikt, das auf Magnetbändern gespeichert 
ist, sieht keiner und deswegen gehen diese Größenord
nungen auch leicht durch die Lappen. Ich erwähne das, 
weil darin auch die Schwierigkeit für die Justiz begründet 
ist, diese Dinge überhaupt erst einmal in den Blick zu 
kriegen und dann auch geeignete Fragen an die Krimina
listik zu stellen. 

J. Kügler 

Ich möchte die Problematik an einem ganz konkreten 
Beispiel erläutern. Der Bankdirektor ist untreu, und er 
versucht das vor dem aufsichtsführenden Gremium zu 
verbergen. Er hat einen Klienten, der schwer in der Krei
de steckt. Dieser hat zwei Konten. Auf dem einen Konto 
sind 900 000 Miese und auf dem anderen Konto laufen 
mal 20, mal 50 DM im Haben. Und nun findet man ge
meinsam einen Dritten, der Wechsel gibt für 500 000 DM. 
Wo bucht der untreue Bankdirektor die Wechsel? Er 
bucht sie nicht bei den Miesen, so daß aus 900 000 DM 
400000 DM werden, wenn er die Wechsel diskontiert, 
sondern er bucht sie auf dem kleinen Konto. Das ist nun 
ein ganz konkretes Beispiel. Ich versuche seit April, dem 
Vorsitzenden einer Strafkammer - nicht im hessischen 
Bereich - klarzumachen, was der Bankdirektor hier vor
hatte. Er wollte andere täuschen - aber es gelingt mir 
nicht, hierzu über § 244,3 einen Sachverständigen einzu
führen, weil mir der Vorsitzende der Strafkammer sagt: 
Das wissen wir selbst. Es stellte sich dann heraus, daß er 
der Auffassung war, unter dem Strich sei es ja erkennbar 
und dasselbe. Das ist ein ganz konkretes Beispiel. Die 
Problematik liegt darin, einen Sachverständigen zu fin
den, der sagt: Bei dieser Manipulation ist davon auszuge
hen, daß der Bankdirektor diese und jene Intentionen 
hatte. Das kann nur jemand feststellen, der sich im Bank
gewerbe rundum auskennt. Und den finden Sie natürlich 
bei der Staatsanwaltschaft nicht und bei Gerichten viel
leicht in einem Glücksfall. 

A. Stümper 

Ich könnte mir vorstellen, daß gerade das ein Gebiet ist, 
wo man eine - ich will es mal so nennen - computerun
terstützte Ermiulungsführung betreiben könnte. Anhand 
verschiedener Modelle eines deliktischen Tätigwerdens 
könnten Ansatzpunkte für ein Aufrollen des beabsichtig
ten und durchgeführten Tathergangs edv-mäßig abgefragt 
werden. 

Dr. Leucht, Ltd. Chemiedirektor, München 

Das Bayerische Landeskriminalamt hat dieser Situation 
Rechnung getragen und nicht bei der Technik, sondern in 
einer anderen Abteilung, bereits Sachverständige einge
stellt, die sich in diesem Bereich voll zu Hause fühlen. 
Es hat auch eine rechnergesteuerte Buchungsmaschine in 
Betrieb genommen, die Buchungsnachvollziehungen -
auch entsprechend aufgeschlüsselt - durchführen kann. 



Eine andere Möglichkeit ist meiner Meinung nach im Au
genblick nicht gegeben. Man sollte bei den einzelnen 
Landeskriminalämtern diese Möglichkeit nützen bzw. der 
Tatsache Rechnung tragen, daß man ohne eine derartige 
Ausstattung von Sachverständigen mit technischen Mit
teln der Wirtschaftskriminalität in keiner Weise Herr 
werden kann. 

P. Rieß 

Herr Prof. Petersohn, Sie haben den wissenschaftlichen 
Zweifel in den Mittelpunkt Ihrer Darstellung gestellt. Wir 
reden hier als Juristen und Wissenschaftler möglicher
weise von zwei verschiedenen Zweifeln. Das erklärt viel
leicht auch, warum Sie so häufig gefragt werden, ob Sie 
etwas ausschließen können. Der erkenntnistheoretische 
Zweifel ist ja etwas anderes, als der prozeßrelevante 
Zweifel des Tatrichters. Auch der Richter hat den er
kenntnistheoretischen Zweifel, aber er darf ihn mcht in 
seine Entscheidung einfließen lassen, weil die Berück
sichtigung schon dieses Zweifels nach der Beweisregel 
»in dubiO« ja zu einer praktisch kaum jemals verwirklich
baren Durchsetzung des Strafanspruches führen würde. 
Der Zweifelsbegriff des Richters ist der, den die Eng
länder als »reasonable doubt« bezeichnen der Zweifel 
der nicht nur erkenntnistheo~etisch be~det ist, son: 
dem der Zweifel, der aufgrund harter Fakten, harter Ge
genfakten im Raum steht. Diese Sprachunterschiede 
zwischen naturwissenschaftlich-medizinisch orientierten 
Sachverständigen und Juristen können dazu führen daß 
auch die Entscheidungen manchmal nicht mehr richtig 
laufen. Wenn der Jurist den rein erkenntnistheoretisch 
begründeten Zweifel des exakt wissenschaftlich argu
mentierenden Sachverständigen mißversteht, kann dies 
ebenso falsch für die Urteilsfindung sein wie wenn der 
Sachverständige die Frage des Richters, ob Zweifel be
stehen, in diesem Sinne mißversteht und nicht merkt 
daß der Jurist mit den Zweifeln die auf Fakten begründe: 
te Gegenmöglichkeit verstehen will. 

F. Petersohn 

Ich möchte von der Frage ausgehen, die ja häufig an den 
Sachverständigen, und da muß man unterscheiden zwi
schen dem rein im naturwissenschaftlich-physikalischen 
Bereich tätigen Sachverständigen und dem medizinischen 
Sachverständigen, gestellt wird: Können Sie ausschlie
ßen, daß ... ? Der Mediziner - und das ist das Wesent
liche - stellt aufgrund von Anhaltspunkten eine Diagno
se. Er kann also nur etwas aussagen über Dinge, die ihm 
Anhaltspunkte für etwas bieten. Deswegen müßte m. E. 
die f.'rage andersherum lauten: Haben Sie nach sorgfälti
ger Uberprüfung aller Ihrer Feststellungen Anhaltspunkte 
dafür, daß diese Ihre Feststellung entweder nicht zutrifft 
oder zweifelhaft sein kann? Wenn der Mediziner einen 
Menschen untersucht und feststellt, daß der Mann keine 
Tuberkulose hat, also eine Negation, wie ich es genannt 
habe, so kann er diese Feststellung ja nur daraufhin tref
fen, daß er im Röntgenbild und in sonstigen Unter
suchungsverfahren, die ihm zur Diagnose der Erkran
kung zur Verfügung stehen, nichts findet, was für eine 
Tuberkulose spricht. Wenn Sie den Betreffenden aber 
fragen würden, und zwar naturwissenschaftlich und me
dizinisch (nicht erkenntnistheoretisch): Können Sie mit 
Sicherheit ausschließen, daß er vielleicht doch eine Tu-

berkulose hat?, dann wird man selbst bei einer 
99,9%igen, an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit 
aufgrund der zur Verfügung stehenden Akten antworten 
müssen: Nein, das kann ich nicht. Damit wird der Sach
verständigenbeweis gerade im medizinischen Sektor sinn
los, weil der medizinische Sachverständige dies bei sorg
fältiger Prüfung nicht tun kann. Er kann nur antworten: 
Ich habe keinen Hinweis dafür. Da ist die Sprachbarriere 
zwischen dem rechtsdogmatisch denkenden Juristen mit 
einer ganz anderen Basis und dem hier ja als Sachver
ständigen tätigen Mediziner. Als junger Student habe ich 
folgendes Erlebnis gehabt: In einem Vortrag über die 
Phosphatase hörten wir, daß diese ein sicherer Beweis 
für ganz bestimmte Dinge sei. Später bekamen wir ein 
Taschentuch zur Untersuchung, ob Sperma daran sei. 
Nachdem wir Sperma gefunden hatten, war die zweite 
Frage, ob es sich um menschliches Sperma handelte und, 
vor allen Dingen, ob eine Phosphatase dabei sei. Wir ha
ben auch Phosphatase nachgewiesen, so daß man sagen 
könnte, es sei nun ein Beweis geliefert worden. Es stellte 
sich jedoch heraus, daß dieses Taschentuch gar nicht das 
zum fraglichen Zeitpunkt in der Tasche des Betreffenden 
befindliche gewesen war; darüber hinaus wurde unter
stellt, daß es mit Camembert-Käse in Berührung gekom
men war, und im Camembert-Käse ist Phosphatase ent
halten. Nun zu den Spermien. Die spätere Untersuchung 
eines Teils des Taschentuches führte zur Entdeckung ei
nes Substrats, das dem Hund zuzuordnen ist. Der Vertei
diger stellte nun unter sehr kluger Eruierung der Verhält
nisse unter Beweis, daß das Taschentuch erstens von ei
nem anderen benutzt worden war und zweitens, daß der 
Betreffende eine läufige Hündin hatte und daß er damit 
am Rand von irgend etwas Sperma abgeputzt hatte. Ich 
wollte Ihnen anhand dieses praktischen Beispiels zeigen, 
daß die Aussagekraft einer einzigen Untersuchung in den 
Zusammenhang einer ganzen Kette von vielen anderen 
Dingen eingebaut sein muß. Man muß immer überlegen, 
ob die Erstfeststellung, die man getroffen hat, und die 
Euphorie, die sich möglicherweise entwickelt hat, weil 
man nun endlich etwas gefunden hat, nicht u. U. nach 
zwei Jahren gedämpft wird, wenn man sich sagen muß, 
daß die Sache doch nicht so absolut spezifisch ist. Je 
mehr Erfahrung man hat, und je älter man auf diesem 
Gebiet wird, desto vorsichtiger wird man, was den Aus
schluß angeht. Aber ich kann sagen: Ich habe vorerst 
und nur vorerst, keine Anhaltspunkte, die diese Auffas
sung in irgend einer Form zweifelhaft werden lassen. Das 
ist das, was der Sachverständige zu antworten hat und es 
ist m. E. auch ungerechtfertigt, die Frage an den medizi
nischen Sachverständigen so zu formulieren wie die an 
den Zeugen, der auf die Frage: Können Sie denn aus
schließen, daß das Auto da gestanden hat? antworten 
kann: Ich weiß es nicht, ich hab 's nicht gesehen, mehr 
kann ich Ihnen nicht sagen, und auf die Frage: Haben Sie 
denn in alle Ecken geguckt? - Nein, das habe ich nicht, 
denn damals habe ich ja nicht nach dem Auto geguckt, 
sondern meine Aufmerksamkeit war auf etwas ganz an
deres gerichtet. Da ist die Frage der Ausschließbarkeit 
gerechtfertigt, weil hier nur zum Ausdruck gebracht wer
den soll, ob der Zeuge sorgfältig geguckt hat, oder ob er 
es aus anderen Gründen nicht ausschließen kann. An den 
Sachverständigen gerichtet - ich spreche ausdrücklich 
von dem biologisch-medizinischen Sachverständigen -
ist diese Formulierung nicht gerechtfertigt, weil er umge
kehrt seine Diagnose auf Anhaltspunkte und auf Hinwei
se gründet. 
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N.N. 

Ich glaube, man sollte nicht nur an medizinischen Sach
beweisen Zweifel haben, sondern auch an physikalisch
technischen. Ein breites Spektrum stellen hier die 
Sachverständigengutachten bei Verkehrsdelikten dar. 
Denken Sie nur einmal an das Verzögerungsmoment, das 
oft von Sachverständigen angegeben wird, und das eine 
Bandbreite von 50 bis 100 Stlkm ergeben kann, je nach
dem, von wem der Sachverständige zu seinem Gutachten 
beauftragt wurde. Wir erleben das ja täglich an unseren 
Gerichten. 

F. Petersohn 

Die physikalische Problematik, auf die Sie hinweisen, ha
be ich ausdrücklich ausgeklammert, da ich dieses 
Sachgebiet einerseits nicht übersehe und es andererseits 
ein großer Unterschied ist, ob ich etwas rein aus physi
kalischen Aspekten heraus beurteile, auch als Sachver
ständiger, oder ob ich mit einem biologischen Material zu 
tun habe. Biologisches Material, gleichgültig welcher 
Art, ist selten absolut spezifisch und darüber hinaus 
Wandlungen unterworfen. Eine Blutkruste ist eben am 1. 
Tag anders als am 25. Tag; darüber sind sich wahrschein
lich alle Biologen einig. Aber ein Partikelchen von einer 
Farbe ist in seiner Grundstruktur, wenn es nicht spezielle 
Dinge sind, wahrscheinlich am ersten Tag genau so be
schaffen wie am zweiten Tag und am 25. Tag. Deswegen 
auch die Frage der Wiederholbarkeit von bestimmten 
Dingen. Wenn eine biologische Spur schon einmal unter
sucht ist und noch Fragmente vorhanden sind, kann die 
Nachuntersuchung natürlich neue Aufschlüsse geben. In 
der Zwischenzeit kann aber auch viel geschehen sein, äu
ßere Einwirkungen von Luft, Feuchtigkeit, Bakterien, al
so Schimmelpilzen, und sonstigen Dingen, die man mög
licherweise gar nicht ohne weiteres sieht, können Verän
derungen hervorgerufen haben. Die Asservierungsproble
matik spielt da eine große Rolle. Ich bekam einmal den 
Auftrag, bei einer im Keller befindlichen Weinflasche 
aus einem Rest eine bestimmte Substanz zu isolieren. 
Daraufhin habe ich gefragt, warum das geschehen soll 
und welchen Wert das Ergebnis für den Prozeß haben 
könne. Irgend jemand könne ja die Substanz in der Zwi
schenzeit hineingetan haben. Diese Frage könne ich nicht 
beantworten. An den Sachverständigen werden häufig 
Fragen gestellt, die er zwar beantworten kann, die aber 
in dem Zusammenhang keine sachliche praktische Be
deutung haben. Es gibt auch noch andere Dinge in die
sem Zusammenhang. In einem Fall haftetete etwas Ge
hirnsubstanz an einem Gegenstand. Bei der ersten Unter
suchung waren die Hirnzellen als Zellen noch nachweis
bar, bei der nächsten Untersuchung konnten keine 
Hirnzellen mehr festgestellt werden. Die beiden Untersu
chungen waren im Ergebnis different - aber Sie müssen 
auch den dazwischen liegenden Zeitraum berücksichti
gen. Daher ist bei biologischem Material immer besonde
re Vorsicht geboten, wobei ich auf die Problematik der 
Verwechslung, der unsachgemäßen Asservierung gar 
nicht eingehe, weil ich in meinen Ausführungen voraus
setze, daß vor Beginn der Untersuchung sachlich richtig 
asserviert wurde. 

Dr. Leucht 

Natürlich ist auch das Problem der Lagerung von ent
scheidender Bedeutung, aber nicht allein im medizini-

158 

sehen und biologischen, sondern auch im chemischen Be
reich. Denn viele organische Substanzen unterliegen ja 
Zersetzungserscheinungen, die den Nachvollzug einer 
Analyse unmöglich machen können. Die Frage »Können 
Sie ausschließen?« ist auch nicht allein auf den medizi
nisch-biologischen Bereich begrenzt, sondern kann auch 
z. B. bei einem Brandsachverständigen sehr häufig vor
kommen. Ein Brand, der beispielsweise ein Gebäude 
mehr oder weniger in Schutt und Asche gelegt hat, wo al
so viele Möglichkeiten der Brandentstehung in Erwägung 
gezogen werden können, ist für einen Verteidiger eine 
ideale Gelegenheit für die Frage »Herr Sachverständiger, 
können Sie ausschließen, daß nicht doch der Blitz einge
schlagen hat?« 

F. Petersohn 

Da ich früher einmal in einer toxikologischen Abteilung 
tätig war, weiß ich, wie problematisch der Chemienach
weis ist und ich habe gerade gestern bei meiner Lehrtä
tigkeit hier im BKA im Rahmen des Giftnachweises ge
sagt: Wenn man nichts findet, ist noch längst nicht si
cher, daß jemand nicht vergiftet worden ist. Und wenn 
man etwas findet, muß man erst den Nachweis erbrin
gen, daß auch das Gift durch dessen Körper gegangen 
ist. Denn bevor ich nicht nachweisen kann, daß das Gift 
in den Organen der Verarbeitung, also Leber oder Niere, 
vorhanden oder auch im Urin nachweisbar ist, ist die Sa
che problematisch. Ich darf Ihnen noch ein Beispiel da
für bringen. In einem Fall bekamen wir den Auftrag zur 
Obduktion, weil infolge eines anonymen Schreibens an 
die Polizei der Verdacht bestand, daß die Ehefrau ihren 
Ehemann mit E 605 umgebracht hatte. Der Mann war 
seit Jahren herzleidend gewesen. Als ich die Obduktion 
durchführte, lag ein Bild vor, wie man es bei einem aku
ten Herztod infolge einer Thrombembolie in den Herzge
fäßen antrifft. Im Magen fand sich E 605. Außerdem war 
am Kehlkopfeingang und am Eingang zur Speiseröhre ei
ne etwas auffällige Veränderung festzustellen, die ich zu
nächst nicht deuten konnte. Aber mir fiel auf, daß kein 
E 605-Geruch an den übrigen Organen vorhanden war. 
Folglich habe ich die chemisch-toxikologische Untersu
chung einschließlich der gesamten inneren Organe durch
führen lassen. Nirgends E 605. Der Briefschreiber wurde 
ermittelt und er hat dann folgendes Geständnis abgelegt: 
Die Leiche war im Salon aufgebahrt und während die 
Frau in der Küche saß und die Besucher jeweils der Lei
che die Referenz erwiesen, hat er mit einem kleinen 
Weinabfüllschlauch das E 605 über den Mund in den Ma
gen gespritzt. Dann hat er die Frau angeklagt, weil er ei
nen Racheakt gegen sie ausüben wollte. An diesem Bei
spiel ist Folgendes typisch: 

1. Die Untersuchung von erbrochenem oder ausgelaufe
nem Material ist sinnlos, weil sie noch keine Aussage zu 
den vitalen Verhältnissen bringt. 

2. Der Nachweis, daß sich etwas im Magen befunden 
hat, reicht nicht aus. 
3. Die möglichen anderen Todesursachen sind gleichfalls 
zu klären. Wenn in unserem Fall ein Sachverständiger 
vor Gericht gesagt hätte, der Mann sei an E 605 gestor
ben, dann hätte man ihn fragen müssen, ob er denn sorg
fältig geprüft habe, ob keine Anhaltspunkte für etwas an
deres da seien. Wenn der Sachverständige in einem sol
chen Falle nur den Mageninhalt untersucht oder untersu
chen läßt, dann ist das schlicht falsch und das Gutachten 
mithin unvollständig. 



Gestatten Sie mir noch ein letztes Wort. Vorhin wurde 
angedeutet, daß der Jurist auch eine Ausbildung auf die
sem Gebiet erhalten sollte. Ich lese seit 25 Jahren ge
richtliche Medizin, Spurenkunde für Juristen, für ein 
kleines Kolleg von 25-30 P~rsonen. Das hat sich bei den 
mittlerweile zu Richtern und Staatsanwälten herangereif
ten Juristen doch gelohnt. Bedauerlicherweise ist es aber 
kein Pflichtkolleg, von einer Prüfung ganz zu schweigen. 
Es ist ein Zusatzkolleg, das teils aus Sensationslust, teils 
aus anderen Gründen besucht wird. Es wäre sehr zu 
überlegen, ob man nicht ein Pflichtkolleg für Juristen 
daraus machen sollte. Wenn diese auch in der Denkweise 

des medizinisch-biologischen Sachverständigen ausgebil
det würden, dann würden manche Verständnisschwierig
keiten beseitigt werden. 

K. -H. Gemmer 

Gestatten Sie mir bitte, die Diskussion an dieser Stelle 
abzubrechen. Wir haben bei dieser Gelegenheit den einen 
oder anderen interessanten Einblick in die Problematik 
des Sachbeweises gewonnen. Ich bedanke mich sehr 
herzlich für Ihre Mitwirkung. 

159 



Schlußwort 

Karl-Heinz Gemmer 

Wieder einmal habe ich am Ende einer Arbeitstagung des 
Bundeskriminalamtes die Aufgabe, die Ergebnisse zu 
ordnen. Diesmal fällt es besonders schwer. Das Thema 
war komplex und die vertretenen Meinungen nicht selten 
kontrovers, zumindest jedoch wurden unterschiedliche 
Akzente gesetzt. Die Fronten gingen dabei - wie ich 
selbst beispielsweise bei der Forderung nach der 
»ermittelnden Kriminaltechnik« gesehen habe - quer 
durch die Lager. Unterschiedliche Positionen mußten 
sich zwangsläufig auch aufgrund unterschiedlicher Funk
tionen innerhalb der Strafverfolgung ergeben. So wird 
von vielen der moderne Sachbeweis im Vergleich zum 
Personenbeweis als revolutionäre Entwicklung für die ge
samte kriminalistische Praxis gerühmt als ein Instrument, 
das aufgrund größerer Objektivität und Zuverlässigkeit 
bei zunehmender technischer Entwicklung in der Zukunft 
noch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Die Dimension 
dieses schon greifbaren und noch weiter zu erwartenden 
Fortschritts wurde sehr eindrucksvoll durch die Vorträge 
von Mr. Kind aus Großbritannien, von Herrn Dr. Bunge 
und durch die Demonstrationen des gestrigen Nachmit
tags vor Augen geführt. Es handelt sich dabei um Tech
nologien, die nicht nur bei spektakulären Großverfahren 
sondern auch bei den Massenproblemen der mittleren 
und kleineren Kriminalität zum Tragen kommen. 

Präsident Dr. Herold hat uns seine Vorstellung von den 
künftigen Beweiserfordernissen im Strafprozeß und den 
adäquaten Reaktionen insbesondere der Kriminaltechnik 
entwickelt. Er hat deutlich gemacht, daß in erster Linie 
eine Verobjektivierung der Beweiserhebung und eine 
weitgehende Eliminierung menschlicher Unzulänglichkei
ten notwendig sind. Das müsse logischerweise selbst zu 
einer gewissen »Entsubjektivierung« des Richters, zu ei
ner Einengung seiner freien Beweiswürdigung auf die 
Kontrolle feststehender naturwissenschaftlicher Denkab
läufe führen. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zu
sammenhang neben der ständigen Weiterentwicklung der 
technischen Möglichkeiten einer adäquaten Organisa
tionsform der Kriminaltechnik zu. Kriminaltechnisches 
Wissen und Sachverstand dürfen nicht Herrschaftswis
sen einzelner Institute oder Zentralen werden, sondern 
müssen im Wege einer neuen Arbeits- und Verantwor
tungsteilung unmittelbar der polizeilichen Front dienen. 

Herr Dr. Dahs dagegen, der die Dinge als Verteidiger 
verständlicherweise anders beurteilt, zeigte sich von die
ser Entwicklung zwar beeindruckt, monierte aber die 
sich abzeichnende Waffenungleichheit, da dem Verteidi
ger Technik, Wissenschaft und Information in der Regel 
vorenthalten bleiben. In dem modemen, naturwissen
schaftlichen Sachbeweis sieht er die Gefahr, daß das 
Strafverfahren von der Omnipotenz einer Technik be
herrscht wird, welche die anderen Verfahrensbeteiligten 
nicht wirksam kontrollieren können. Entgegen seiner An
nahme wäre das Bundeskriminalamt durchaus bereit, 
wenn auch derzeit personell nicht in der Lage, teilweise 

Abhilfe zu schaffen und auch den Verteidigern etwa in 
der Form von Seminaren die Grundzüge moderner Kri
,minaltechnik zu vermitteln. Damit ließe sich vielleicht 
sogar das eine oder andere Vorurteil gegen die Objektivi
tät kriminalwissenschaftlicher Arbeit ausräumen. 

Herr Dr. Foth hat uns als Richter mit reichen Erfahrun
gen auch aus spektakulären Großverfahren die Sicht des
sen vermittelt, der die Bürde des Urteils trägt. Ich glau
be, wir können aus seinen Ausführungen ein differenzier
tes Bild mit nach Hause nehmen. 

Sehr engagiert hat uns auch Herr Prof. Leithoff als Ge
richtsmediziner die Perspektive des Gutachters vorgetra
gen. Hervorhebung verdienen seine Passagen über das 
Vertrauen, um nicht zu sagen die unreflektierte Gläubig
keit in die wissenschaftliche Beweisführung. Aus seinen 
Worten wurde deutlich, daß auch die oft überzogene Er
wartungshaltung des Gerichts gegenüber dem Sachver
ständigen belastend sein kann. Im übrigen sei auch der 
Sachverständige wie der Zeuge dem Irrtum unterworfen, 
wenn auch auf anderer Weise; insbesondere die Befund
erhebung sei oft nicht so objektiv, wie gemeinhin ange
nommen werde. Dies gelte z. B. bei ärztlichen Diagno
sen, wo es nur darum gehen könne, das Risiko möglichst 
gering zu halten, so daß im übrigen die Hinzuziehung 
mehrerer Sachverständiger durchaus sinnvoll sein könne. 

Dies wurde ebenso von Herrn Dr. Jessnitzer, der die 
strafprozessuale Problematik des Sachverständigengut
achtens überzeugend behandelte, als eine denkbare Lö
sung bezeichnet, um Sachverständige nicht zu überfor
dern, gleichzeitig aber auch deren Resultate zusätzlich 
durch fachkundige Mitarbeiter zu überprüfen. 

Herr Professor Blei hat mit seinen heutigen Ausführun
gen an der Nahtstelle zwischen der Verpflichtung zur Ge
währung von Sicherheit und zur Beachtung der Grund
rechte eine sehr lebensnahe Auslegung gefunden, die frei 
ist von formal-rechtlichen Überspitzungen. 

Auch die Ergebnisse unserer drei recht kritischen Dis
kussionsgruppen verdienen es, in diesem Schlußwort zu
sammengefaßt zu werden. 

In der ersten Gruppe wurden »Tatortbesichtigung und 
Tathergang an der Vorstellung eines Forschungsprojekts« 
erörtert. Man war sich weitgehend einig, daß wesentliche 
Elemente polizeilicher Ermittlungstätigkeit wie die Tat
ortarbeit einer wissenschaftlichen Analyse dringend be
dürftig sind. Als wünschenswerte und unmittelbare Kon
sequenz aus der Untersuchung wurde gefordert, daß je
der am Tatort tätige Beamte sich der vielfältigen Einfluß
faktoren auf seine Rekonstruktionsarbeit bewußt werde. 
Notwendig ist sodann die Umsetzung entsprechender 
Forschungsergebnisse, z. B. über intensive und systema
tische Speziallehrgänge bei den Landeskriminalämtern 
und beim Bundeskriminalamt. 
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Die zweite Gruppe diskutierte über »Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Ländern in der Kriminaltechnik«. 
Obwohl die Kooperation durch periodische Arbeitstagun
gen der Leiter der kriminaltechnischen Abteilungen der 
Landeskriminalämter und des Bundeskriminalamtes insti
tutionalisiert ist, werden Verbesserungen für notwendig 
gehalten, z. B. durch 

- Intensivierung von Aus- und Fortbildung oder 
- Qualitätsprüfung in den Untersuchungsstellen, wie es 

in Großbritannien schon mit Erfolg praktiziert wird. 

Erhebliche Probleme, die mit verbesserter Koordinierung 
nur bedingt lösbar sind, entstehen durch die wachsende 
Auftragsüberlastung der Untersuchungsstellen. Schließ
lich erkannte man die Notwendigkeit der 

- Formulierung und Realisierung von personellen und 
labormäßigen Mindestausstattungen, 

- Schaffung eines umfassenden Fachinformationssy
stems und der 

- weiteren Anpassung der Untersuchungsstellen an den 
Erkenntnisstand von Wissenschaft und Technik. 

Die Diskussion der dritten Gruppe befaßte sich mit »Ab
lehnungsproblemen bei Polizeibediensteten und Sachver
ständigen«. Man kam zu dem Ergebnis, daß die Polizei 
bereits im Ermittlungsverfahren die ihr zur Verfügung 
stehenden Kriminalwissenschaftler zuziehen könne. Die 
Frage der etwaigen Befangenheit stelle sich erst in zwei
ter Linie, denn jeder Sachverständige in der Hauptver
handlung sei nach Strafprozeßrecht uneingeschränkt und 
nach tatsächlichen Gegebenheiten grundsätzlich ersetz
bar. Ob der ein Behördengutachten vor Gericht vertre
tende sachkundige Behördenbedienstete als »persön
licher Sachverständiger« nach den einschlägigen Regeln 
der StPO zu behandeln ist, blieb umstritten. 
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Der Verlauf des heutigen Podiumsgesprächs sowie viele 
Beiträge während und am Rande der Tagung haben spe
ziell aus polizeilicher Sicht ergeben, daß die Erwartung, 
durch den Sachbeweis quasi automatisch, d. h. ohne we
sentliches eigenes Zutun den Fall zu klären, den Täter zu 
überführen und im Prozeß die nötigen Beweise bieten zu 
können, illusionär ist und bleibt. Noch in der gestrigen 
Diskussion hat der Präsident dieses' Amtes sehr ein
drucksvoll bestätigt, daß Naturwissenschaft und Technik 
nur dazu dienen können, Aufklärung und Beweisführung 
durch Verobjektivierung zu verbessern und auch im Sin
ne der Forderungen von Herrn Jauch transparenter für 
Prozeßbeteiligte und Bürger, damit rechtsstaatlicher, zu 
gestalten. Sie bieten dem Sachbearbeiter von Polizei und 
Justiz wertvolle Hilfen, aber nicht mehr. Nach wie ·vor 
ist und bleibt die Strafverfolgung auf kreatives Denken 
und Handeln speziell des Polizeibeamten an der Front 
angewiesen, auf dessen fundiertes Wissen, seine Fähig
keit, Verdacht zu schöpfen und seine Bereitschaft, sich 
zur Erfüllung seiner Aufgaben - im Rahmen von Recht 
und Gesetz - rückhaltlos einzusetzen. 

Lassen Sie mich bitte damit das Resümee der Tagung 
schließen. Ich weiß, es ist kaum systematisch, unvoll
ständig und enthält einige mehr oder weniger zufällige 
Akzente. Sie alle werden so schnell wie möglich die aus
gedruckten Protokolle der Referate und Diskussionen er
halten. Bis dahin haben Sie etwas Abstand genommen 
und können mit mehr Ruhe zu einem eigenen Bild gelan
gen, auch bei der Frage, ob und inwieweit Sie diese Ta
gung als eine Bereicherung empfanden. 

Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre Mitarbeit, die 
ich in jeder Phase als kons~ruktiv, aufgeschlossen und 
vertrauensvoll empfand. Sie haben mir meine Arbeit 
leicht gemacht. 



Verabschiedung 

Horst Herold 

Ich glaube, daß ich in Ihrer aller Namen spreche, wenn 
ich zum Abschluß dieser Tagung zuerst den Herren Refe
renten aus dem In- und Ausland danke, die sich der dies
jährigen Arbeitstagung zur Verfügung gestellt haben. Wie 
ich in Gesprächen mit vielen Teilnehmern feststellen 
konnte, sind diese Beiträge als Bereicherung und Anre
gungen, als Belebung der Diskussion zur notwendigen 
Fortentwicklung der Kriminaltechnik empfunden wor
den. Ganz besonderen Dank aber habe ich namens der 
hier vertretenen Sache, aber auch persönlich dem Ta
gungsleiter Herrn Dr. Gemmer zu sagen. Dr. Gemmer 
hat die nicht immer dankbare Aufgabe der kriminalisti
schen Forschung im BKA übernommen und - wie die 
profunden Forschungsberichte dieses Amtes erweisen
der kriminalistischen Forschung neue Dimensionen er
schlossen. 

Die nächste Arbeitstagung des BKA wird versuchen, die 
Tendenz beizubehalten, keiner Problemstellung polizeili
cher Arbeit auszuweichen. Deshalb wird das BKA von 
sich aus vorschlagen, unter dem Oberbegriff »Grenzen 

und Möglichkeiten polizeilicher Fahndung« alle Problem
punkte anzusprechen, die in der erregten öffentlichen 
Diskussion bisher behandelt wurden. 

Wenn ich eben von dem Versuch des BKA sprach, das 
Thema vorzuschlagen, so erfolgte diese Wortwahl be
wußt. Unsere Absicht geht dahin, das BKA als Tagungs
und Koordinierungsstätte zwar im Mittelpunkt zu halten, 
Thematik und Darstellung aber weit stärker als bisher 
den Ländern anzubieten. Die föderale Sicherheitsstruk
tur unseres Landes gebietet eine Widerspiegelung auch in 
der wissenschaftlichen Thematik. 

Wenn das Thema »Grenzen und Möglichkeiten polizeili
cher Fahndung« unter diesen Aspekten auch von den 
Ländern akzeptiert werden sollte, so erwartet uns im 
nächsten Jahr eine angesichts der öffentlichen Diskus
sion sicherlich hochinteressante Tagung. 

Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und unermüdliche Be
teiligung. 

»Auf Wiedersehen im nächsten Jahr«. 
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BKA-Schriftenreihe 

Die BKA-Schriftenreihe enthält Einzeldarstellungen aus Kriminologie, Kriminalistik und weiteren 
polizeirelevanten fachgebieten; sie ist in erster Linie für Ministerien, Polizei- und Zolldienststellen 
sowie ähnliche Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften und deren Angehörige bestimmt und 
soll Hilfsmittel für Praxis und Ausbildung sein. 

Die Bände können -im Jahresabonnement oder als Einzeljahrgänge - nur beim Bundeskriminal
amt, K113, Postfach 1820,6200 Wiesbaden, bezogen werden. Ein Jahrgang umfaßt drei Einzel- oder 
entsprechende Mehrfachbände. 

Die Bezahlung des laufenden Jahresabonnements (DM 12,-) ist jeweils innerhalb eines Monats 
nach lieferung des ersten Bandes fällig. Die Rechnung wird der ersten Lieferung beigelegt. Außer
halb des Abonnements sind die Bände nur jahrgangsweise zu beziehen. Der Preis einer Jahres
lieferung beträgt ebenfalls DM 12,-. 

Der Rechnungsbetrag ist auf ein Konto der Bundeskasse Frankfurt/Main zu überweisen: 

PSchA Ffm, Konto-Nr. 8971-608, BLZ 50010060 

LZB Ffm, Konto-Nr. 50001020, BLZ 50000000 

Bei der Überweisung ist die Beziehernummer im Anschriftenfeld der Rechnung (K ... ) anzugeben. 

Ein Jahresabonnement läuft 'weiter, wenn es nicht bis zum 1. Dezember des Rechnungsjahres 
schriftlich gekündigt worden ist. 

Verzögerungen bei der Zustellung und unnötige Mehrausgaben lassen sich vermeiden, wenn 
Adressenänderungen umgehend dem Bundeskriminalamt - KI13 - mitgeteilt werden. 

Folgende Bände sind lieferbar:" 

Jahrgang 1960 
Sachfahndung (Musterkatalog) (1-3) 

Jahrgang 1962 
Berufs- und Gewohnheitsverbrecher (1) 
Taschendiebe (2) 
Unfälle in Verbindung mit radioaktiven Sub
stanzen (Eine Einführung in das Gebiet der 
Strahlenunfälle aus der Sicht polizeilicher In
teressen) (3) 

Jahrgang 1963 
Modus operand i-System und modus operan
di-Technik - eine kritische Untersuchung 
an hand von mehr als 1000 Fällen aus der kri
minalpolizeilichen Praxis (1) 
Verbrechen, Polizei, Prozesse - ein Ver
zeichnis von Büchern und kleineren Schrif
ten in deutscher Sprache, 2. Teil: Druck
schriften, die nach 1900 erschienen sind 
(2 +3) 

Jahrgang 1968 
Der politische Mord - ein Beitrag zur histo
rischen Kriminologie (1) 
Die Kriminalität in der Bund.~srepl'blik 
Deutschland im Vergleich zu Osterreich, 
Frankreich, den Niederlanden, Dänemark, 
Schweden, England und Wales und Italien 
1955-1964 (2) 
Die kriminalpolizeiliche Todesermittlung (3) 

Jahrgang 1971 
Tötungsdelikte (1-3) 

Jahrgang 1972 
Kriminalitätsatlas der Bundesrepublik 
Deutschland und West-Berlins - ein Beitrag 
zur Kriminaigeographie - (1..-3) 

Jahrgang 1973 
Professionelles und organisiertes Verbre
chen (1-3) 

Jahrgang 1974 
Betäubungsmittel und Strafbarkeit (1-3) 

Jahrgang 1975 
Das Bild des Zuhälters in der Gegenwart (1) 
Die polizeiliche Vernehmung (2 + 3) 

Jahrgang 1976f77 
Bd.44 Internationale Verbrechensbekämpfung (1) 
Bd.45 Polizeibeamte als Zeugen und Sachverstän-

dige (2 +3) 

Jahrgang 1978 
Ba. 46 Dasinformationssystem der Polizei - INPOl 

(1 +2) 
Bd. 47 Kriminalpolizeiliche Beratung (3) 

Jahrgang 1969 »Die aktenmäßige Bearbeitung kriminalpolizeilicher Ermittlungsvorgänge« ist z. Z. vergriffen. 
Eine überarbeitete, aktualisierte Neuauflage ist vorgesehen. 


